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Einleitung

Dieser Bericht liefert einen allgemeinen Uberblick dariiber, wie das EU-Gleichstellungsrecht in den 28 EU-
Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen (den EWR-L&ndern) und vier Kandidatenldandern
(ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und Tiirkei) umgesetzt wurde.! Die
Analyse basiert auf den Landerberichten der fir Geschlechtergleichstellung zustandigen Expertinnen
und Experten des Europdischen Netzwerks flir Gleichstellungsrecht (European equality law network -
EELN).2 Gleichzeitig erldutert der Bericht die wichtigsten Elemente des unionsrechtlichen Besitzstands
im Bereich der Geschlechtergleichstellung. Der Ausdruck ,unionsrechtlicher Besitzstand im Bereich
Geschlechtergleichstellung” bezieht sich auf die einschldgigen Bestimmungen des EU-Vertrags und der
EU-Grundrechtecharta, Rechtsvorschriften und Entscheidungen des EuGH im Bereich der Gleichstellung
von Frauen und M@nnern.

Die Entwicklung des EU-Gleichstellungsrechts war ein schrittweiser Prozess, der — zumindest in den
,altesten“ EU-Mitgliedstaaten — in den friihen 1960er Jahren begann. Der Vertrag von 1957, mit dem
die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) — Ursprung der heutigen EU — gegriindet wurde, enthielt
nur eine einzige Bestimmung (Art. 119 EWG-Vertrag, jetzt Art. 157 Vertrag Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union, kurz: AEUV) zum Thema geschlechtsbezogene Diskriminierung, ndmlich den Grundsatz
der Gleichbezahlung von Frauen und Mannern fir gleiche Arbeit. Seitdem wurden jedoch zahlreiche
Richtlinien verabschiedet, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verbieten: die Richtlinie Gber
die Entgeltgleichheit von Mannern und Frauen (75/117/EWG), die Richtlinie zur Gleichbehandlung von
Frauen und Mannern im Bereich der Beschaftigung (76/207/EWG in der Fassung der Richtlinie 2002/73/
EG, inzwischen aufgehoben durch die Richtlinie 2006/54/EG), die Richtlinie zur Gleichbehandlung von
Frauen und Mannern in den gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit (79/7/EWG), die Richtlinie zur
Gleichbehandlung von Frauen und Mdnnern in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit (86/378/
EWG in der Fassung der Richtlinie 96/97/EG, inzwischen aufgehoben durch die Richtlinie 2006/54/EG),
die Richtlinie zur Gleichbehandlung von Ménnern und Frauen, die eine selbstandige Erwerbstatigkeit
- auch in der Landwirtschaft - austiben (86/613/EWG, aufgehoben durch die Richtlinie 2010/41/EU), die
Schwangerschaftsschutzrichtlinie (92/85/EWG), die Richtlinie Gber Elternurlaub (96/34/EWG, aufgehoben
durch die Richtlinie 2010/41/EU), die Richtlinie zur Gleichbehandlung von Mannern und Frauen beim
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gitern und Dienstleistungen (2004/113/EG) und schlieBlich die
bereits erwdhnte Richtlinie 2006/54/EG.

Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1. Dezember 2009 sind die Europdische Gemeinschaft und
die EU in einem einzigen Rechtssystem, der Europdischen Union, aufgegangen. Diese beruht jedoch auch
weiterhin auf zwei Vertragen: dem Vertrag lber die Europaische Union (EU-Vertrag, kurz: EUV), der die
grundlegenden Strukturen und Bestimmungen enthalt, und dem AEUV, der detaillierter ist und den EUV
naher ausfiihrt®> Daneben trat 2009 die EU-Grundrechtecharta in Kraft. Die Grundrechtecharta und die
beiden Vertrage (EUV und AEUV) sind rechtlich gleichrangig.* Sowohl der EUV als auch der AEUV und
die Grundrechtecharta enthalten Bestimmungen, die fiir den Bereich der Geschlechtergleichstellung von
Bedeutung sind.

1 Der Bericht stiitzt sich zum Teil auf Burri, S., Van Eijken, H., Geschlechtergleichstellungsrecht in 33 europdischen Léndern —
Update 2014, Europdische Kommission 2015, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/2789-general-report-
gender-2014.pdf. Er ist eine aktualisierte Fassung von Timmer, A., Senden, L., Gleichstellungsrecht in Europa - Wie sind die
Unionsvorschriften 2017 im nationalen Recht umgesetzt?, Europdische Kommission 2017, abrufbar unter:
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4550-gleichstellungsrechts-in-europa-2017-pdf-786-kb.

2 Samtliche Landerberichte zum Thema Gleichstellung von Frauen und Ménnern sind auf der Webseite des EELN zu finden:
http://www.equalitylaw.eu/country.

3 Vgl. Art. T EUV:,... Grundlage der Union sind dieser Vertrag und der Vertrag lber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (im Folgenden  Vertrage”). Beide Vertrage sind rechtlich gleichrangig. Die Union tritt an die Stelle der Europdischen
Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist.

4 Vgl. Art. 6 Abs. 1 EUV.
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Laut EU-Vertrag ist einer der Werte, auf die sich die EU griindet, die Gleichheit von Frauen und Mannern
(Art. 2 EUV). Die Gleichstellung von Frauen und Mannern tGberall in der EU zu fordern, ist eines der zentralen
Ziele der Union (Art. 3 Abs. 2 EUV). Seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags legt Art. 8 AEUV Folgendes
fest:

,Bei allen ihren Tatigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die
Gleichstellung von Mannern und Frauen zu férdern®.

Art. 10 AEUV enthalt eine entsprechende Pflicht in Bezug auf alle in Art. 19 AEUV aufgefiihrten
Diskriminierungsgriinde, einschlieBlich Geschlecht:

,Bei der Festlequng und Durchfiihrung ihrer Politik und ihrer MaBnahmen zielt die Union darauf
ab, Diskriminierungen aus Grinden des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
zu bekampfen.”

Mit dieser Vorschrift wird die Pflicht zur durchgangigen Bertlicksichtigung des Geschlechteraspekts
verankert. Dies bedeutet, dass sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten das Ziel der Gleichstellung
von Frauen und Mannern bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
politischen Strategien und MaBnahmen aktiv berlicksichtigen missen.> Selbst wenn diese Bestimmungen
als solche fur Betroffene keine einklagbaren Rechte begriinden, sind sie fiir die Auslegung des Unionsrechts
doch von Bedeutung und erlegen sowohl der Union als auch den Mitgliedstaaten Verpflichtungen auf.

Dariiber hinaus verbietet die EU-Grundrechtecharta jede Art von Diskriminierung, auch Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts (Art. 21);® sie anerkennt das Recht auf Gleichheit von Frauen und Méannern in
samtlichen Bereichen - ist also nicht allein auf den Bereich der Beschaftigung beschrankt — und sieht die
Maglichkeit vor, positive MaBnahmen zu deren Férderung zu ergreifen (Art. 23). Sie legt dartiber hinaus
auch Rechte fest, die den Schutz der Familie und die Gleichstellung von Frauen und Mannern betreffen. Die
Vereinbarung von Familie/Privatleben und Beruf ist ein wichtiger Aspekt der Charta; die Charta garantiert
unter anderem den ,Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub®
(Art. 33). Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags ist die Charta zu einem verbindlichen Katalog von
Grundrechten der Union geworden (vgl. Art. 6 Abs. 1 EUV). Sie gilt fiir die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union sowie fir die Mitgliedstaaten bei der Durchfiihrung des Unionsrechts (Art. 51
Abs. 1 der Charta),” sprich: wenn sie im Rahmen des Unionsrechts handeln.®

Eine weitere Quelle des Geschlechtergleichstellungsrechts der EU ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs
der EU (EuGH).° Der Gerichtshof leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Geschlechtergleichstellung,
indem er daflr sorgt, dass Betroffene ihr Recht auf Gleichbehandlung von Mannern und Frauen wirksam
geltend machen und durchsetzen kénnen. AuBerdem hat er wichtige Urteile zur Auslegung der EU-
Gleichstellungsvorschriften und der einschléagigen Vertragsbestimmungen gefallt.

5 Vgl. ebenso Art. 29 der Richtlinie 2006/54/EG.

6 Der Geltungsbereich des Verbots geschlechtsbezogener Diskriminierung wird durch die Erlduterungen zur
Grundrechtecharta jedoch eingeschrédnkt (vgl. Abl. 2007/C 303/02).

7 Vgl. Koukoulis-Spiliotopoulos, S.,,Der Vertrag von Lissabon und die Grundrechtecharta: Aufrechterhaltung und
Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Bereich der Geschlechtergleichstellung’, Europdische
Zeitschrift fiir Geschlechtergleichstellungsrecht, Nr. 1/2008, S. 19-29, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/de/
publication-detail/-/publication/17996235-b3b6-4733-9596-10e584fb57bc/language-de/format-PDF/source-86553203,
und Ellis, E.,,Die Auswirkungen des Lissabon-Vertrags auf die Gleichstellung von Frauen und Mannern®, Europdische
Zeitschrift fiir Geschlechtergleichstellungsrecht, Nr. 1/2010, S. 8-15, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/de/
publication-detail/-/publication/28979eb1-b8a4-48b5-8786-83960b483554/language-de/format-PDF/source-87642268.

8 EuGH C-617/10, Akerberg Fransson, EU:C:2013:105.

9 Bis zum Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags: der ,Europaische Gerichtshof” (EuGH). Im vorliegenden Bericht wird, auch
bei Rechtssachen aus der Zeit vor dem Lissabon-Vertrag, die Bezeichnung,Gerichtshof der EU” (EuGH bzw. Gerichtshof)
verwendet.
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Einleitung

Der Bericht untersucht, wie die oben genannten Vertragsbestimmungen und die Richtlinien auf nationaler
Ebene umgesetzt wurden. Die Analyse zeigt, dass die Umsetzung auf unterschiedliche Weise erfolgte: durch
Anderung einschldgiger nationaler Rechtsvorschriften (Arbeitsgesetzbiicher usw.), durch Verabschiedung
von Rechtsvorschriften im Bereich Beschaftigung und soziale Sicherheit und/oder durch Verabschiedung
spezieller Gleichstellungsgesetze und/oder Antidiskriminierungsgesetze. Die im vorliegenden Text
behandelten EU-Richtlinien sind dem Bericht als Anhang beigefligt. Anhand einer vergleichenden
Analyse liefert der Bericht einen aktuellen Uberblick (iber die Umsetzung des EU-Gleichstellungsrechts
und die jlingsten Entwicklungen auf diesem Gebiet. Er behandelt die wichtigsten Aspekte des EU-
Gleichstellungsrechts, namlich Kernkonzepte wie unmittelbare und mittelbare Diskriminierung und
(sexuelle) Beldstigung, Entgeltgleichheit und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, Mutterschafts-,
Vaterschafts- und Elternurlaub sowie andere Arten von Freistellung zu Pflege- und Betreuungszwecken,
betriebliche Systeme der Altersvorsorge, gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit, selbstdndig
Erwerbstatige, Gleichbehandlung in Bezug auf Giter und Dienstleistungen, Gewalt gegen Frauen vor dem
Hintergrund der Istanbul-Konvention sowie Durchsetzung und Einhaltung der Rechtsvorschriften.



1 Allgemeiner Rechtsrahmen

1.1 Verfassungsrechtliche Bestimmungen

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist in den Verfassungen aller Lander, die Gegenstand
des Berichts sind, ausdriicklich verboten; eine Ausnahme bilden Danemark, Liechtenstein und das
Vereinigte Konigreich.

Im Fall des Vereinigten Kénigreichs ist dies darauf zuriickzufiihren, dass die Verfassung nicht schriftlich
niedergelegt ist und daher per definitionem keine Artikel zum Thema Nichtdiskriminierung enthélt. Im Zuge
des Menschenrechtsgesetzes von 1998 wurde jedoch die Europaische Menschenrechtskonvention (EMRK)
teilweise in nationales Recht umgesetzt, wodurch Artikel 14 EMRK - der ein Verbot geschlechtsbezogener
Diskriminierung enthalt - quasi Verfassungskraft erlangte. Dies wird auch nach dem Austritt des
Vereinigten Konigreichs aus der EU so bleiben.t®

Zahlreiche Lander (Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, EJR Mazedonien, Montenegro, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Serbien, Slowenien, Spanien, Tiirkei und Ungarn) haben dariiber hinaus auch
Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Mannern in ihre Verfassung aufgenommen.

In den meisten Landern konnen diese Verfassungsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Mannern
und zum Verbot geschlechtsbezogener Diskriminierung horizontal, also zwischen privaten Parteien,
geltend gemacht werden. Ausnahmen sind Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Montenegro, die
Niederlande, Osterreich, Schweden und die Slowakei, wo dies nicht méglich ist. In einigen Landern
(Belgien, Deutschland und Litauen) wird (ber eine horizontale Anwendung diskutiert.

1.2 Gleichbehandlungsvorschriften

Alle Lander, mit Ausnahme Lettlands, haben spezielle Gleichbehandlungsvorschriften erlassen.
Bis vor kurzem war auch die Tiirkei eine Ausnahme; mit der Verabschiedung des Gesetzes Uber die
Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution im Jahr 2016 verfligt die Tirkei inzwischen aber
Uber spezifische Gleichbehandlungsvorschriften. In einigen Landern ist die Gleichbehandlung von
Mannern und Frauen Teil eines umfassenderen Antidiskriminierungsgesetzes, das sich auch auf andere
Diskriminierungsgriinde bezieht (z. B. Irland, Polen, Rumdnien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Kénigreich). Andere Lander wiederum haben sowohl
ein Antidiskriminierungsgesetz (das manchmal auch ein Verbot geschlechtsbezogener Diskriminierung
enthalt) als auch ein Gleichstellungsgesetz (z. B. Belgien, Bulgarien, Danemark, Finnland, Griechenland,
Kroatien, Litauen, Montenegro, die Niederlande, Rumdnien und Serbien). Das bulgarische
Gleichstellungsgesetz wurde 2016 beschlossen; bis Ende 2017 waren jedoch nur kleine Schritte zu seiner
Umsetzung unternommen worden. Norwegen hat 2017 ein neues Gesetz Uber Gleichstellung und das
Verbot von Diskriminierung verabschiedet, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Es fasst die vier
bisherigen Gesetze zum Thema Gleichstellung und Nichtdiskriminierung in einem Gesetz zusammen.

10  Im Zuge des European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017, das am 16. Marz 2017 in Kraft trat, wurde die
Premierministerin beauftragt, die Absicht des Vereinigten Kénigreichs, am 29. Mérz 2017 aus der EU auszutreten,
mitzuteilen. Mit dem Repeal Bill wird das Gesetz liber die Europaischen Gemeinschaften von 1972 an dem Tag aufgehoben,
an dem das Vereinigte Konigreich im Marz 2019 die EU verldsst. Der Ansatz der Regierung lauft darauf hinaus, den
aktuellen unionsrechtlichen Besitzstand in nationales Recht umzuwandeln, woraufhin das Parlament (und gegebenenfalls
die dezentralen Gesetzgeber) entscheiden kdnnen, welche Elemente dieses Besitzstands nach dem Austritt des Vereinigten
Konigreichs aus der EU beibehalten, gedndert oder aufgehoben werden sollen. Vgl.: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/604516/Great repeal bill white paper accessible.pdf,
Pkt. 1.12.
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2 Umsetzung der zentralen Begriffe

Das vorliegende Kapitel geht der Frage nach, wie die zentralen Begriffe des EUGleichstellungsrechts in
den untersuchten Landern umgesetzt wurden. Die meisten der hier behandelten Begriffe - jedoch nicht
alle - sind in den EUGleichstellungsrichtlinien definiert. Insgesamt haben die untersuchten Lander diese
Begriffe im nationalen Recht sinn und haufig auch wortgetreu umgesetzt.

2.1 Geschlecht/Gender/Transgender

Das Unionsrecht enthdlt keine Definitionen der Begriffe ,Geschlecht” (i.S.v. biologischem Geschlecht),
,Gender” (i.S.v. sozialem Geschlecht) und ,Transgender” und unterscheidet nicht klar zwischen Geschlecht
und Gender.!! Ebenso definieren nur sehr wenige Lander die Begriffe ,Geschlecht”, ,Gender* und/
oder ,Transgender” in ihren Rechtsvorschriften. Ausnahmen sind Finnland, Montenegro, Rumdnien,
Schweden und Serbien. Im finnischen Gesetz Uber die Gleichstellung von Frauen und Ménnern
definiert ein neuer Absatz (Art. 3 Abs. 5), was mit Geschlechtsidentitat und Geschlechtsausdruck
gemeint ist. Artikel 10 des serbischen Gleichstellungsgesetzes definiert sowohl Geschlecht als auch
Gender: ,Geschlecht” bezieht sich auf die biologischen Merkmale einer Person, ,Gender” hingegen auf
gesellschaftlich etablierte Rollen, Position und Status von Frauen und Mannern im 6ffentlichen und privaten
Leben; infolge sozialer, kultureller und historischer Unterschiede ergibt sich daraus Diskriminierung auf
der Grundlage der Zugehérigkeit zu einem biologischen Geschlecht. In Ruméanien wurden kirzlich (2015)
Definitionen der Begriffe ,Geschlecht” und ,Gender” sowie des Begriffs ,Geschlechterstereotype in das
Gleichstellungsgesetz aufgenommen, wobei ,Gender” die Kombination von Rollen, Verhaltensweisen,
Merkmalen und Tatigkeiten bezeichnet, die die Gesellschaft fiir Frauen bzw. fir Manner flr angemessen
halt. In Schweden definiert Kapitel 1 Artikel 5.1 des Antidiskriminierungsgesetzes ,Geschlecht” als die
Tatsache, ,dass jemand eine Frau bzw. ein Mann ist. In Schweden wird in Kapitel 1 Artikel 5.1 des
Antidiskriminierungsgesetzes ,Geschlecht” als die Tatsache definiert, ,dass eine Person eine Frau bzw.
ein Mann ist“. Im Vereinigten Konigreich, genauer gesagt in GrofB3britannien, existiert eine partielle
Definition des Begriffs ,Geschlecht” (sex) in Artikel 11 des Equality Act 2010; dort heiBt es: ,Bezliglich des
geschitzten Merkmals Geschlecht: (a) Die Bezugnahme auf eine Person, die ein spezielles geschiitztes
Merkmal aufweist, ist eine Bezugnahme auf einen Mann oder eine Frau“. Das maltesische Recht enthalt
Definitionen der Begriffe ,Geschlechtsausdruck® und ,Geschlechtsidentitat”. Im Zuge des Gesetzes LXI aus
2016 wurde auBerdem der Begriff ,gelebtes Geschlecht” eingeftihrt, der als die Geschlechtsidentitét einer
Person und deren &ffentlicher Ausdruck Uber einen léangeren Zeitraum hinweg definiert ist.

Es ist standige Rechtsprechung des Gerichtshofs!? und auch in Erwagungsgrund 3 der Richtlinie 2006/54/
EG anerkannt, dass Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsangleichung einer Person unter das
Verbot geschlechtsbezogener Diskriminierung fallt. Entsprechend haben mehrere Lander das Verbot von
Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsangleichung ausdriicklich kodifiziert; diese Lénder sind Belgien
(wo Geschlechtsidentitdt und Geschlechtsausdruck als separate Grinde fir geschlechtsbezogene
Diskriminierung gelten), Bulgarien, Finnland, Griechenland, Malta, Montenegro, Portugal,
Schweden, die Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Kdnigreich. In den
meisten dieser Lander ist das genannte Verbot Teil eines umfassenderen Verbots von Diskriminierung
aufgrund der Geschlechtsidentitat (z. B. Belgien, Finnland, Luxemburg, Malta, Portugal, Schweden,
Tschechische Republik — wo der Beqriff ,Geschlechtsidentifizierung” verwendet wird — und Ungarn). In
Finnland definiert Artikel 3 des Gleichstellungsgesetzes von 2014 ,Geschlechtsidentitat” als die Art und
Weise, wie ,eine Person ihr Geschlecht selbst erfahrt“ und ,Geschlechtsausdruck” als die Art und Weise, in
der ,eine Person ihr Geschlecht durch Kleidung, Verhalten oder dhnliches zum Ausdruck bringt®. In einem
Gesetz von 2016, mit dem die EU-Richtlinien 2000/43 und 2000/78 erneut umgesetzt wurden, fihrte

11 Zur Diskussion siehe Lembke, U.,Tackling sex discrimination to achieve gender equality? Conceptions of sex and gender in
EU non-discrimination law and policies’, European Equality Law Review Nr. 2016/2, S. 46, abrufbar unter:
https://www.equalitylaw.eu/downloads/3938-european-equality-law-review-2-2016 (letzter Zugriff am 21. November 2018).

12 P/S.und Cornwall County Council, C-13/94 Slg. 1-2143.
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Griechenland ein Verbot von unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung aufgrund ,geschlechtlicher
Identitat bzw. Merkmale“ ein.

In einigen Landern, in denen das Verbot von Diskriminierung aufgrund einer Geschlechtsangleichung als
solches nicht kodifiziert ist, existiert jedoch ein weiter gefasstes Verbot von Diskriminierung aufgrund der
Geschlechtsidentitat (z. B. Kroatien) bzw. von Diskriminierung aufgrund der ,sexuellen Identitat® (z. B.
Frankreich).

2017 stellte das deutsche Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil klar, dass sich
das Verbot der geschlechtsbezogenen Diskriminierung auch auf die Geschlechtsidentitat erstreckt und
damit auch Personen schitzt, die sich weder dem mannlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen.
Das Gericht entschied, dass das Geburtenregister spatestens bis zum 31. Dezember 2018 ein ,drittes
Geschlecht” vorsehen msse.

Einige Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass ihre nationalen Gesetzgeber den rechtlichen
Rahmen im Bereich Transgender und Geschlechtsidentitat dndern bzw. einen solchen Rahmen schaffen
sollten (z. B. Estland).

2.2 Unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Die Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG definiert unmittelbare Diskriminierung als ,eine Situation, in
der eine Person aufgrund ihres Geschlechts eine weniger glinstige Behandlung erfahrt, als eine andere
Person in einer vergleichbaren Situation erféhrt, erfahren hat oder erfahren wiirde“ (Art. 2 Abs. 1 lit. a).
Grundsatzlich ist unmittelbare Diskriminierung verboten und kann nicht gerechtfertigt werden, es sei denn,
eine spezielle, schriftliche Ausnahme kommt zur Anwendung, etwa wenn das Geschlecht der betreffenden
Person ein entscheidender Faktor fir die jeweilige berufliche Tatigkeit ist.

Unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist in allen Ldndern, die untersucht wurden,
verboten. Die Definition von ,unmittelbarer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts” scheint in fast
allen Landern unproblematisch zu sein. Die ungarische Definition von ,unmittelbarer Diskriminierung*
bietet bei geschlechtsbezogener Diskriminierung jedoch weniger Schutz als die EU-Definition, da sie,
wenn dies zum Schutz grundlegender Rechte einer anderen Person unvermeidlich ist, Ausnahmen zuldsst,
sofern die unterschiedliche Behandlung fir den beabsichtigten Zweck angemessen und verhaltnismaBig
ist oder anderweitig eine verniinftige, sachliche Begriindung hat, die mit dem mafBgeblichen Verhéltnis in
direktem Zusammenhang steht.!* Dies bedeutet, dass die ungarische Definition Begriindungen fir eine
unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zuldsst, die nach dem Unionsrecht nicht zul&ssig
sind.

Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs heif3t es in der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/
EG auch, dass ,die Schlechterstellung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaft
eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt* (Erwagungsgrund 23). Eine solche
Schlechterstellung fallt somit ebenfalls in den Geltungsbereich der Richtlinie. Dementsprechend verbieten
die meisten untersuchten Lander Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft
ausdriicklich als eine Form von Diskriminierung (Belgien, Dédnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg,
Malta, EJR Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Rumanien, Slowakei, Spanien,
Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern). In manchen Landern, in
denen dieses Verbot nicht ausdrticklich kodifiziert ist, stellt eine Schlechterstellung im Zusammenhang mit
Schwangerschaft oder Mutterschaft nach standiger Rechtsprechung dennoch eine Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts dar (z. B. Osterreich). In Schweden wird Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft

13 Art. 7 Abs. 2 und Abs. 3 Gleichstellungsgesetz.
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oder Mutterschaft nur indirekt — und implizit — von dem im Antidiskriminierungsgesetz enthaltenen Verbot
unmittelbarer geschlechtsbezogener Diskriminierung erfasst. Nach Auffassung der Landerexpertin kann
die schwedische Umsetzung in diesem Punkt als intransparent kritisiert werden — was auch geschah.!* In
Portugal ist Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft und Mutterschaft verboten.’> Im Gesetz wird
jedoch nicht ausdriicklich erwahnt, dass Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft und Mutterschaft
als unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts anzusehen ist. In Polen ist weder im
Antidiskriminierungsgesetz noch in irgendeiner Bestimmung des Arbeitsgesetzbuchs ausdriicklich
geregelt, dass jegliche Schlechterstellung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder
Mutterschaftsurlaub eine Diskriminierung darstellt. Artikel 12 des Antidiskriminierungsgesetzes sieht
jedoch vor, dass im Fall eines VerstoBes gegen das Gleichbehandlungsgebot im Zusammenhang mit
Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub die betroffene Person Anspruch auf Schadenersatz nach
Artikel 13 (Schadenersatz aufgrund von Diskriminierung) hat.!® Auch die auf dem Arbeitsgesetzbuch
beruhende Rechtsprechung behandelt Diskriminierung im Zusammenhang mit Schwangerschaft als
geschlechtsbezogene Diskriminierung.t”

Bei der Anwendung des Konzepts der unmittelbaren geschlechtsbezogenen Diskriminierung scheint es
wenige Schwierigkeiten zu geben; einige Expertinnen und Experten berichten jedoch Uber mangelnde
Rechtsprechung (z. B. Kroatien). In Ungarn enthélt das Gleichstellungsgesetz neben 19 ausdriicklichen
Griinden - Geschlecht, ,Rasse”, Herkunft usw. — auch eine allgemeine Formulierung: ,jede andere Eigenschaft
oder jedes andere charakteristische Merkmal bzw. Attribut”.!® Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass es
ausreicht, auf Diskriminierung im Allgemeinen zu verweisen, ohne das geschiitzte Merkmal zu bezeichnen,
auf dessen Grundlage rechtliche Anspriiche geltend gemacht werden. Nach wie vor gibt es viele von
der Kuria, dem Obersten Gerichtshof, entschiedene Falle, in denen die beschwerdefiihrende Partei das
geschitzte Merkmal, auf das sich ihre Klage stitzt, im erstinstanzlichen Verfahren nicht bezeichnete.*®

2.3 Mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Die Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG definiert mittelbare Diskriminierung als ,eine Situation, in
der dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen des einen Geschlechts
in besonderer Weise gegeniiber Personen des anderen Geschlechts benachteiligen kénnen, es sei
denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmaBiges Ziel sachlich
gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich® (Art. 2 Abs. 1
lit. b). Mittelbare Diskriminierung bezieht sich auf MaBnahmen, die dem Anschein nach neutral sind,
auf bestimmte Personen jedoch nachteilige Auswirkungen haben. Haufig stellt eine Schlechterstellung
von Teilzeitbeschéftigten zum Beispiel eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar,
weil Uberwiegend Frauen auf Teilzeitbasis arbeiten. Die Moglichkeiten einer Rechtfertigung sind weitaus
umfangreicher als bei unmittelbarer Diskriminierung.?® 2017 entschied der EuGH in der Rechtssache
Kalliri, dass die Festlegung einer MindestgroBe (1,70 Meter fir Manner und Frauen) fir die Zulassung zur

14 Vgl.Votinius, J.,,Troublesome Transformation. EU Law on Pregnancy and Maternity Turned into Swedish Law on Parental
Leave”, in: Ronnmar, M. (Hrsg.), Fundamental Rights and Social Europe, Hart Publishing, Oxford 2011.

15 Art. 24 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 6 Arbeitsgesetzbuch.

16  Der Entwurf zur Anderung des Antidiskriminierungsgesetzes schlagt vor, folgende Bestimmung aufzunehmen:, Die
Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ... im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaft stellt
eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar”.

17 Oberster Gerichtshof, Urteil vom 8. Januar 2008, Az. Il PK 116/07, und Urteil vom 8. Juli 2008, Az. IPK 294/07.

18  Art. 8 Gleichstellungsgesetz definiert Diskriminierung wie folgt:,Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person
oder Gruppe aufgrund ihres geschiitzten Merkmals eine weniger glinstige Behandlung erfdhrt als eine andere Person oder
Gruppe in einer vergleichbaren Situation.”

19 Zum Beispiel Kuria Pfv.20351/2014/6.

20  Vgl. den Bericht des Europdischen Netzwerks von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der
Gleichstellung von Frauen und Mannern, McCrudden, C., Prechal, S., The Concepts of Equality and Non-Discrimination in
Europe: A practical approach, Européische Kommission 2009, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=
4553&langld=en.
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Polizeiakademie in Griechenland als mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts anzusehen
sei, da weitaus weniger Frauen als Manner diese Anforderung erfillen.?

Ebenso wie unmittelbare Diskriminierung ist auch mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
in allen Landern, die in diesem Bericht untersucht wurden, ausdriicklich verboten. Nicht alle nationalen
Definitionen entsprechen jedoch in vollem Umfang dem EU-Konzept der mittelbaren Diskriminierung.
In Ungarn ist der Begriff der mittelbaren Diskriminierung enger gefasst als in der EU-Definition, da
Personen nicht, wie in Art. 2 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2006/54/EG formuliert, ,in besonderer Weise*,
sondern ,erheblich starker” benachteiligt sein mussen.

Mittelbare Diskriminierung ist schwer nachzuweisen.?? Um das Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts glaubhaft zu machen - anders ausgedriickt: um glaubhaft zu machen, dass
eine neutrale Vorschrift bzw. ein neutrales Kriterium oder Verfahren Personen des einen Geschlechts in
besonderer Weise benachteiligt — ist es in einigen Landern erlaubt, statistische Beweise beizubringen.
Zulassig (aber nicht vorgeschrieben) sind statistische Beweise in Belgien, Ddnemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Litauen, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden,
Serbien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und im Vereinigten Konigreich. In mehreren
Landern liegt zu diesem Thema keine Rechtsprechung vor (u. a. Island, Kroatien, Luxemburg und
Slowakei).

Der Begriff der mittelbaren Diskriminierung ist komplex und hat viele nationale Gerichte vor Probleme
gestellt. Die deutsche Expertin berichtet zum Beispiel, dass viele deutsche Gerichte Probleme haben,
wenn mittelbare Diskriminierung mit der geschlechtsspezifischen Verteilung von Erwerbs- und Pflegearbeit
in Zusammenhang steht oder wenn Diskriminierung — aufgrund eines spezifischen Versténdnisses der
Tarifautonomie (Koalitionsfreiheit) im deutschen Grundgesetz - in tarifvertraglichen Systemen der
beruflichen Einstufung wurzelt. Auch die spanische Expertin weist auf problematische Aspekte, namlich
Falle hin, in denen falsche Arbeitsplatzbewertungen in Tarifvertrdgen zu mittelbarer Diskriminierung
fuhren.

In mehreren Landern (Lettland, Liechtenstein und EJR Mazedonien) existiert noch keinerlei
Rechtsprechung zu mittelbarer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

2.4 Mehrfachdiskriminierung und intersektionelle Diskriminierung

Mehrfachdiskriminierung ist Diskriminierung, die aufgrund von zwei oder mehr Griinden gleichzeitig
stattfindet. Das eng verwandte, aber zu unterscheidende Konzept der ,intersektionellen Diskriminierung”
bezeichnet eine Diskriminierung, bei der mehrere Diskriminierungsgriinde miteinander interagieren, so
dass eine neue, andersartige Form von Diskriminierung entsteht. 2016 hat das Europaische Netzwerk flir
Gleichstellungsrecht einen Bericht zum Thema intersektionelle Diskriminierung herausgegeben, der von
Sandra Fredman verfasst wurde.?®

Mehrfachdiskriminierung und/oder intersektionelle Diskriminierung sind in der nationalen Gesetzgebung
folgender Lander ausdricklich geregelt: Bulgarien, Danemark, Deutschland, Irland, Italien,
Kroatien, Griechenland (im Gesetz von 2016, das Mehrfachdiskriminierung verbietet, ist Geschlecht
als verbotener Diskriminierungsgrund jedoch nicht enthalten), Malta, EJR Mazedonien, Montenegro,
Osterreich, Polen, Rumaénien, Serbien und Tiirkei. In einigen, bei weitem jedoch nicht in allen Ldndern

21 EuGH, Urteil vom 18.10.2017 in der Rechtssache C-409/16, Ypourgos Esoterikon und Ypourgos Ethnikis paideias kai
Thriskevmaton / Maria-Eleni Kalliri, EU:C:2017:767.

22 Allgemeine Aspekte der Beweislast werden in Abschnitt 11.2 erortert.

23 Fredman, S. (2016), Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law, Europdisches Netzwerk
von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten fiir Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung, abrufbar unter:
http://www.equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-discrimination-

law-pdf-731-kb.
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gibt es Rechtsprechung, die sich mit diesen Formen von Diskriminierung befasst: Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland (Mediationsbericht des Ombudsmanns), Irland,
Italien, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Ruminien, Schweden, Serbien, die Slowakei
und das Vereinigte Kénigreich.

2.5 Positive MaBhahmen

Artikel 157 Absatz 4 AEUV erlaubt positive MaBBnahmen, die wie folgt definiert werden: ,Im Hinblick auf
die effektive Gewabhrleistung der vollen Gleichstellung von Mannern und Frauen im Arbeitsleben hindert
der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung der Berufstatigkeit
des unterreprasentierten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen
in der beruflichen Laufbahn spezifische Verglinstigungen beizubehalten oder zu beschlieBen. **

Positive MaBnahmen zielen darauf ab, die nachteiligen Auswirkungen stereotyper Vorstellungen (ber
die traditionelle Rollenverteilung zwischen Frauen und Mannern in der Gesellschaft zu beseitigen oder
ihnen entgegenzuwirken. Ein Beispiel flr positive MaBnahmen sind Frauenquoten bei Einstellung und
Beforderung.?® Grundsétzlich konnen positive MaBnahmen in allen vom Unionsrecht erfassten Bereichen
- Beschaftigung, betriebliche Altersvorsorge, Zugang zu und Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen
usw. — zur Anwendung kommen. Zugang zur Beschaftigung und Arbeitsbedingungen war bislang der
wichtigste Bereich flr positive MaBnahmen.

Alle Lander, die untersucht wurden, haben Rechtsvorschriften erlassen, die positive MaBnahmen
erlauben. Eine Ausnahme ist Lettland: Das lettische Recht lasst keinerlei positive MaBnahmen zu und
sieht — mit Ausnahme einer unverbindlichen Quotenvorschrift fir die Wahl von Richterinnen und Richtern
in Selbstverwaltungsorganen - auch keine derartigen MaBnahmen vor. In Litauen ist das Gesetz im
Grunde wirkungslos: Positive MaBnahmen werden in dem Gesetz definiert als spezifische befristete
MaBnahmen, die in spezifischen Gesetzen festgelegt werden; es gibt jedoch keine solchen Gesetze, die
positive MaBnahmen ermdglichen wiirden. In Griechenland sind positive MaBnahmen andererseits nicht
nur erlaubt, sondern von der Verfassung in allen Bereichen vorgeschrieben (Art. 116 Abs. 2).

In vielen Landern sind positive MaBnahmen jedoch nicht sehr weit verbreitet und werden sie vom
Gesetzgeber, den Sozialpartnern und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern kaum als prioritare Aufgabe
angesehen. Wenn tiberhaupt, dann sind positive MaBnahmen eher im 6ffentlichen Sektor anzutreffen. Wenn
keine zwingenden Vorgaben existieren, wird der 6ffentliche Sektor zumindest dazu angehalten, positive
MaBnahmen zu ergreifen. Im privaten Sektor sind positive Manahmen meistens freiwillig. Nur in wenigen
Landern gibt es zwingende Vorgaben fiir den privaten Sektor, etwa in Form von Gleichstellungsplanen
(z. B. Finnland).

Viele nationale Expertinnen und Experten berichten tber Schwierigkeiten im Zusammenhang mit positiven
MaBnahmen. Die Rechtsprechung des EuGH, vor allem in den Rechtssachen Kalanke, Marschall, Badeck

24 Vgl. auch Art. 3 der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG:,,Die Mitgliedstaaten kénnen im Hinblick auf die
Gewabhrleistung der vollen Gleichstellung von M@nnern und Frauen im Arbeitsleben MalBnahmen im Sinne von Artikel 141
Absatz 4 des Vertrags [jetzt Art. 157 Abs. 4 AEUV] beibehalten oder beschlieBen”

25  Vgl. die Berichte des Europaischen Netzwerks von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der
Gleichstellung von Frauen und Ménnern, Fredman, S. Making Equality Effective: The role of proactive measures, Europdische
Kommission 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=4551&langld=en, sowie Selanec, G., Senden, L., Positive
Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women, including on Company Boards, Europdische
Kommission 2011, abrufbar unter: https://www.equalitylaw.eu/downloads/3864-positive-action-measures-to-ensure-full-
equality-in-practice-between-men-and-women-including-on-company-boards-pdf-2-639-kb.
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und Abrahamsson,?® verhinderte, dass die Niederlande positive MaBnahmen zur Einstellung von Frauen
an Universitaten einfuhrten.?”

Von besonderem Interesse ist die Frage des Geschlechtergleichgewichts in den Fihrungsgremien der
Unternehmen.?® Ein Vorschlag der Kommission zu diesem Thema ist nach wie vor anhdngig.?® Eine
wachsende Zahl von Landern hat MaBnahmen ergriffen, mit deren Hilfe das Gleichgewicht zwischen
Frauen und Mannern in den Fiihrungsgremien von Unternehmen verbessert werden soll. Lénder, die solche
MaBnahmen ergriffen haben, sind Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Osterreich (ausschlieBlich mithilfe
von Soft Law), Portugal, Ruménien, Serbien, Slowenien, Spanien und die Tiirkei.

In einer Reihe von Landern existieren auch andere positive MaBnahmen, haufig in Form von ,weichen”
MaBnahmen, mit denen der Geschlechterproporz in bestimmten Bereichen, etwa bei Wahllisten politischer
Parteien, Listen von Arbeitnehmervertretern (z. B. in Frankreich) oder bei der Zusammensetzung
politischer Gremien, verbessert werden soll. Die Expertinnen und Experten aus Belgien, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland (wo gesetzlich vorgeschrieben ist, dass mindestens ein Drittel
der Mitglieder der Dienstrdate und der Kandidierenden fir Kommunal- und Parlamentswahlen einer
Geschlechtsgruppe angehéren muss), Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, der
EJR Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Polen (wo gesetzlich vorgeschrieben ist, dass mindestens
35 % der Kandidierenden einer Geschlechtsgruppe angehdren missen), Portugal, Serbien, Slowenien,
Spanien, der Tiirkei und dem Vereinigten Konigreich berichten, dass in ihren Landern solche
MaBnahmen existieren. In Griechenland sind solche MaBnahmen obligatorisch und ihre Umsetzung wird
gerichtlich tberpriift. In Ungarn ist es politischen Parteien gestattet, positive MaBnahmen zu ergreifen; in
der Praxis wird diese Regelung jedoch nicht angewendet.*®

2.6 Belastigung und sexuelle Belastigung

Das Unionsrecht verbietet sowohl geschlechtsbezogene Beldstigung als auch sexuelle Beldstigung
und setzt beide mit Geschlechterdiskriminierung gleich. Weder geschlechtsbezogene Beldstigung noch
sexuelle Beldstigung kann gerechtfertigt werden.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2006/54/EG definiert ,Beldstigung” als ,unerwiinschte
auf das Geschlecht einer Person bezogene Verhaltensweisen, die bezwecken oder bewirken, dass die
Wirde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschlichterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwirdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird“. Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe d definiert ,sexuelle Belastigung“ als ,jede Form von unerwlinschtem Verhalten sexueller
Natur, das sich in verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form duBert und das bezweckt oder bewirkt,
dass die Wirde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschiichterungen,

26 Rechtssache C-450/93, Kalanke / Freie Hansestadt Bremen, Slg. 1995, I-3051; Rechtssache C-409/95, Marschall, Slg. 1997,
1-6363; Rechtssache C-158/97, Badeck, Slg. 2000, I-1875; Rechtssache C-407/98, Abrahamsson, Slg. 2000, |-5539.

27  Stellungnahme 2011-198, www.mensenrechten.nl. Vgl. auch JAR 2012/78 mit einem Kommentar von Cremers-Hartman, E.;
Stellungnahme 2012-195, www.mensenrechten.nl. Vgl. auch JAR 2013/41 mit einem Kommentar von Cremers-Hartman, E.

28  Selanec, G, Senden, L., Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women, including on
Company Boards, Europaische Kommission, 2011, abrufbar unter: https://www.equalitylaw.eu/downloads/3864-positive-
action-measures-to-ensure-full-equality-in-practice-between-men-and-women-including-on-company-boards-pdf-2-639-
kb; auBerdem Senden, L., Visser, M., Die EU-Richtlinie zur Gewahrleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen
und Mannern unter den nicht geschaftsfiihrenden Direktorinnen und Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern bérsennotierter
Gesellschaften - ein Drahtseilakt’, Europdische Zeitschrift fiir Geschlechtergleichstellungsrecht 1/2013, S. 20-40, abrufbar
unter: https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/47bf7a78-e399-41a5-bd77-bc95281ee6be/
language-de/format-PDF/source-87650347.

29  Vorschlag fir eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates zur Gewéhrleistung einer ausgewogeneren
Vertretung von Frauen und Méannern unter den nicht geschéftsfiihrenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern
borsennotierter Gesellschaften und tiber damit zusammenhangende MalBnahmen vom 14. November 2012, COM(2012)
614 final, in der von der maltesischen Ratsprasidentschaft gednderten Fassung 2012/0299 (COD) vom 31. Mai 2017.

30  Art. 11 Abs. 1 Buchst. b Gleichstellungsgesetz.
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Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwiirdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird“. Beide Ausdrticke stellen auf die Verletzung der Wiirde einer Person und die Schaffung eines von
Einschiichterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwirdigungen oder Beleidigungen gekennzeichneten
Umfelds ab. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass bei geschlechtsbezogener Beldstigung die
betreffende Person beldstigt wird, weil er oder sie ein Mann bzw. eine Frau ist. Sexuelle Beldstigung
hingegen bedeutet zum Beispiel, dass eine Person unerwiinschten Anndherungsversuchen ausgesetzt
ist oder das Verhalten der beldstigenden Person darauf abzielt, sexuelle Gefalligkeiten zu erhalten. In
bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass beide Formen nicht klar voneinander zu unterscheiden
sind.3!

Die Gleichbehandlungsrichtline verbietet Beldstigung und sexuelle Beldstigung im Zusammenhang mit
Beschaftigung, einschlieBlich des Zugangs zu Beschaftigung, Berufsbildung und beruflichem Aufstieg.
Vergleichbare Pflichten und Definitionen gelten gemaB der Richtlinie 2004/113/EG fiir den Zugang zu und
die Versorgung mit Gltern und Dienstleistungen.

Alle Lander, die Gegenstand des Berichts sind, haben in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowohl
Beldstigung als auch sexuelle Beldstigung verboten.

In Danemark ist das Beldstigungsverbot nur in den Gesetzen ausdrlcklich verankert, die den
Arbeitsmarkt betreffen. In Griechenland gilt das ausdriickliche Verbot auch fiir die gesamte Bandbreite
der einschlagigen Richtlinien, einschlieBlich berufliche Bildung sowie Zugang zu und Versorgung mit
Gultern und Dienstleistungen; in der Rechtsprechung werden jedoch (iberwiegend Vorschriften mit einem
weiter gefassten Geltungsbereich herangezogen, die nichts mit den Richtlinien zu tun haben. Sexuelle
Beldstigung ist in Deutschland, Italien und Slowenien nur im Bereich der Beschaftigung verboten.

Das Unionsrecht betrachtet geschlechtsbezogene Beldstigung und sexuelle Belastigung ausdriicklich als
eine Form von Geschlechterdiskriminierung.3? Auf nationaler Ebene ist dies in der Praxis jedoch nicht
immer der Fall. Der belgische Experte berichtet zum Beispiel, dass Beldstigung und sexuelle Beldstigung
in der Rechtsprechung so gut wie nie als Formen geschlechtsbezogener Diskriminierung erkannt oder
untersucht werden. Nicht alle Lander haben Rechtsvorschriften erlassen, in denen geregelt ist, dass
Belastigung und sexuelle Beldstigung als Diskriminierung gelten (Art. 2 Abs. 2 lit. a Richtlinie 2006/54/
EG). Lander, in denen solche Vorschriften nicht existieren, sind Portugal und die Tiirkei.

Mehrere Landerexpertinnen und -experten berichteten, dass es nur sehr wenig Rechtsprechung zu
Belastigung und sexueller Beldstigung gibt (z. B. Griechenland und Ungarn), weil die Betroffenen die
Belastigung nicht nachweisen kdénnen, Viktimisierung befilirchten und/oder nicht riskieren wollen, sich
einen ,schlechten Ruf“ auf dem Arbeitsmarkt zu erwerben.

Das franzdsische Recht geht noch einen Schritt weiter und verbietet auch sexistisches Verhalten bei
der Arbeit. Dieses ist definiert als geschlechtsbezogenes Verhalten, das den Zweck oder die Wirkung hat,
die Wirde zu verletzen bzw. ein von Einschiichterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwirdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Arbeitsumfeld zu schaffen (vgl. franzésisches Arbeitsgesetzbuch
Art. L.1142-2-1).

31 Vgl. den Bericht des Europaischen Netzwerks von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der
Gleichstellung von Frauen und Mannern, Numhauser-Henning, A., und Laulom, S., Harassment related to Sex and Sexual
Harassment Law in 33 European Countries. Discrimination versus Dignity, Europdische Kommission, 2011, abrufbar unter:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e06dcc86-b7bf-459e-8241-47502ef379c4/language-
en/format-PDF/source-86560771.

32 Fireine Erdrterung der Schwierigkeiten mit diesem Konzept siehe den Bericht des Européischen Netzwerks von
Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und Mannern, Numhauser-
Henning, A., und Laulom, S., Harassment related to Sex and Sexual Harassment Law in 33 European Countries. Discrimination
versus Dignity, Europdische Kommission, 2011, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/e06dcc86-b7bf-459e-8241-47502ef379c4/language-en/format-PDF/source-86560802.
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2.7 Anweisung zur Diskriminierung

Die Anweisung zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist im Unionsrecht der Diskriminierung
gleichgestellt (Art. 2 Abs. 2 lit. b Richtlinie 2006/54/EG).>®* Wird eine Agentur von einem Arbeitgeber
oder einer Arbeitgeberin aufgefordert, ihm oder ihr nur Arbeitskrafte eines bestimmten Geschlechts zu
vermitteln, waren somit sowohl der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin als auch die Agentur haftbar und
mdissten eine solche geschlechtsbezogene Diskriminierung begriinden. Der Ausdruck ,Anweisung zur
Diskriminierung“ wird im Unionsrecht nicht eindeutig definiert.

Alle Lander haben Anweisungen zur Diskriminierung verboten. In den meisten Landern ist das Verbot
der Anweisung zur Diskriminierung ahnlich formuliert wie im Unionsrecht und nicht ndher definiert. Einige
Lander haben jedoch eine Legaldefinition aufgenommen. In Bulgarien bezeichnet der Ausdruck eine
Situation, in der eine Person direkt und vorsatzlich zu einer Diskriminierung ermutigt wird, indem ihr eine
Anweisung erteilt, Druck auf sie ausgelbt oder ihr zugeredet wird.

Einige wenige Expertinnen und Experten berichten von Problemen mit dem Konzept der Anweisung zur
Diskriminierung. In Kroatien herrschte Konfusion dariber, ob Vorsétzlichkeit gegeben sein muss oder
nicht - eine Bedingung, die in Art. 2 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 2006/54/EG nicht genannt wird. In der EJR
Mazedonien ist es in der Praxis sehr schwierig, eine Anweisung zur Diskriminierung nachzuweisen. Die
Gerichte haben mehrere Klagen abgewiesen, in denen die beschwerdefiihrende Partei geltend machte,
dass Volksverhetzung eine Anweisung zur Diskriminierung sei. In vielen Landern gibt es noch gar keine
Rechtsprechung zum Thema ,Anweisung zur Diskriminierung” (z. B. Belgien, Deutschland, Estland,
Griechenland (wo die Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 2004/113 und 2010/41 auch
die ,Ermutigung“ zur Diskriminierung verbieten), Kroatien, Luxemburg, Malta und Rumanien).

2.8 Andere Formen von Diskriminierung

Mehrere Lander verbieten in ihren nationalen Vorschriften auch andere Formen von Diskriminierung, etwa
Diskriminierung durch Assoziierung oder Diskriminierung aufgrund vermuteter Eigenschaften (Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Griechenland (das Diskriminierung durch Assoziierung verbietet,
allerdings nur bei anderen Diskriminierungsgriinden als Geschlecht), Irland, Kroatien, Montenegro
(das Segregation verbietet) Norwegen, Serbien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn (das
Diskriminierung aufgrund vermuteter Eigenschaften, Segregation und VergeltungsmaBnahmen verbietet),
Vereinigtes Konigreich (GroBbritannien) und Zypern). Diskriminierung durch Assoziation wurde im
Unionsrecht im Zusammenhang mit Diskriminierung wegen Behinderung in der Rechtssache Coleman
entwickelt.>* Der Ausdruck bezeichnet eine Situation, in der eine Person diskriminiert wird, weil sie mit
einer anderen Person, die ein geschiitztes Merkmal aufweist, in Verbindung gebracht wird. Diskriminierung
aufgrund einer Vermutung liegt vor, wenn eine Person anders behandelt wird, weil bei ihr ein personliches
Merkmal vermutet wird. Ein Beispiel daftir ware, wenn eine Arbeitnehmerin von ihrem Arbeitgeber oder
ihrer Arbeitgeberin nachteilig behandelt wird, weil er oder sie vermutet, dass die Frau schwanger ist.

In Irland ist die im Gesetz Uber die Gleichbehandlung im Beschaftigungsbereich (Employment Equality
Act) enthaltene Definition von Diskriminierung besonders weit gefasst, da sie sich auf samtliche
Diskriminierungsgriinde bezieht, die (i) existieren, (ii) existiert haben, aber nicht mehr existieren, (iii)
zuklnftig vielleicht existieren oder (iv) der betreffenden Person zugeschrieben werden. Diskriminierung
liegt auch dann vor, wenn ,eine Person, die mit einer anderen Person in Verbindung gebracht wird,

33 Vgl.auch Asscher-Vonk, I.,,Anweisung zur Diskriminierung’, Europdische Zeitschrift fiir Geschlechtergleichstellungsrecht Nr.
1/2012, S. 5-14, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/dea2021f-0be4-476f-
bd8f-86829326380a/language-de/format-PDF/source-87650631.

34 EuGH 17. Juli 2008; siehe auch Karagiorgi, C.,,The concept of discrimination by association and its application in the
EU Member States’, European anti-discrimination law review, S. 25-36, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/
discrimination/files/adlr-18-2014-final.pdf.
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aufgrund dieser Assoziierung eine weniger glinstige Behandlung erfahrt, als eine andere Person, bei der
keine solche Assoziierung stattfindet, in einer vergleichbaren Situation erfahrt, erfahren hat oder erfahren
wirde“3®

35  Art. 6 Employment Equality Act 1998 (gednderte Fassung).
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3 Gleiches Entgelt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz

3.1 Der Grundsatz der Entgeltgleichheit

Der Grundsatz des gleichen Entgelts fir Frauen und Manner fir gleiche oder gleichwertige Arbeit,
der heute in Art. 157 AEUV enthalten ist, war bereits im EWG-Vertrag verankert. Mit dem Ziel, die
Verwirklichung dieses Grundsatzes zu fordern, wurde 1975 die Richtlinie 75/117/EWG verabschiedet,
die inzwischen durch die Richtlinie 2006/54/EG ersetzt wurde. Tatsachlich ist sowohl unmittelbare als
auch mittelbare Entgeltdiskriminierung verboten und der EuGH hat zahlreiche vorausgehende Fragen zu
diesem Thema beantwortet, die ihm von den nationalen Gerichten vorgelegt wurden. Dazu gehort die
Auslegung des Begriffs ,Entgelt”, den der EuGH sehr weit gefasst hat; das Entgelt beinhaltet nicht nur
das Grundgehalt, sondern zum Beispiel auch Uberstundenzuschlédge, Sonderzulagen des Arbeitgebers,
Fahrtkostenpauschalen, Vergiitungen fir die Teilnahme an Lehrgangen und Schulungsveranstaltungen,
Abfindungen im Fall von Kiindigung und Betriebsrenten. Sehr wichtig war vor allem die Ausweitung von
Art. 157 AEUV auf betriebliche Renten (siehe Abschnitt 10).

Dariiber hinaus verpflichtet die Richtlinie in ihrer Neufassung die Mitgliedstaaten dazu, dafir zu sorgen,
dass Bestimmungen in Tarifvertragen, Lohn- und Gehaltstabellen und -vereinbarungen sowie in
Einzelarbeitsvertragen, die gegen den Grundsatz der Entgeltgleichheit verstoBen, nichtig sind, fir nichtig
erklart werden kénnen oder gedndert werden (Art. 23). AuBerdem schreibt die Richtlinie vor, dass dort,
wo zur Festlegung des Entgelts Systeme der Arbeitsplatzeinstufung verwendet werden, diese auf fir
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsamen Kriterien beruhen und so beschaffen sein mssen,
dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen sind (Art. 4).

Leider ist, dem geltenden Rechtsrahmen zum Trotz, das Verdienstgefélle zwischen M&nnern und
Frauen auch heute noch ein schwerwiegendes Problem: Die durchschnittlichen Bruttostundenlohne von
Mannern und Frauen (= Gender Pay Gap) differieren in der EU um 16,2 %,*® und die Beseitigung des
geschlechtsspezifischen Verdienstgefélles kommt nur langsam voran” Die Unterschiede lassen sich
teilweise auch auf andere Faktoren zurlickfihren, z. B. auf traditionelle Berufswahlen von Frauen und
Méannern, auf die Tatsache, dass Manner hiufiger als Frauen Uberstunden verrichten, die mit entsprechend
hoheren Vergltungen verbunden sind, auf die ungleiche Verteilung der familidren Verantwortung zwischen
Frauen und Mannern, auf ,gléserne Decken*, den hohen Frauenanteil im Bereich der Teilzeitbeschaftigung,
die Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt usw. Ein anderer Teil der Unterschiede lasst sich jedoch
nur durch Entgeltdiskriminierung erklaren, den der Grundsatz der Entgeltgleichheit beseitigen soll.3®

Im GroBen und Ganzen wird dem Grundsatz der Entgeltgleichheit im Sinne des Unionsrechts in den
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-L&nder Rechnung getragen, sowohl auf der
konstitutionellen als auch auf der legislativen Ebene, entweder als Teil des allgemeinen Arbeitsrechts
oder im Rahmen spezieller Antidiskriminierungsvorschriften. AuBerdem ist die Entgeltgleichheit in einigen
Landern (teilweise) auch durch Tarifvertrdge gewdhrleistet (Belgien). Die ungarische Expertin duBerte
sich jedoch besorgt dartiber, dass der Grundsatz der Entgeltgleichheit als solcher aus dem ungarischen
Grundgesetz herausgenommen wurde, obwohl Mitglieder der Opposition seine Beibehaltung gefordert
hatten, wenngleich er durch die weiter gefasste Bestimmung ,Frauen und Manner haben gleiche Rechte”

36  Eurostat 2016, siehe https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid development cooperation fundamental_rights/
equalpayday-eu-factsheets-2018 de.pdf.

37  Fur weitere Informationen zum geschlechtsspezifischen Verdienstgefalle siehe z. B. die Webseite der GD Justiz unter
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-
eu_ent#differencesbetweeneucountries.

38  Zuden rechtlichen Aspekten des geschlechtsspezifischen Verdienstgefalles siehe: Europaisches Netzwerk von
Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und Ménnern, Foubert, P, Burri,

S., Numhauser-Henning, A., Der geschlechtsspezifische Verdienstabstand in Europa aus rechtlicher Sicht (einschlieBlich
33 Landerberichte), Europaische Kommission, 2010, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/
publication/8745534d-d450-4ae1-bfe2-0f7389d361ef/language-de/format-PDF/source-86561461.
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ersetzt wurde. In Griechenland hingegen ist der Grundsatz des gleichen Entgelts fir gleiche oder
gleichwertige Arbeit in der Verfassung verankert und gilt fiir samtliche Diskriminierungsgriinde, nicht nur
fur Geschlecht. Wie im folgenden Abschnitt dargelegt, variiert der Geltungsbereich des Grundsatzes in
einer Reihe von Aspekten jedoch noch immer.

3.2 Geltungsbereich des Grundsatzes der Entgeltgleichheit im nationalen
Recht

Unterschiede in Bezug auf den Grundsatz des gleichen Entgelts fiir gleiche oder gleichwertige Arbeit sind
insbesondere in folgenden Aspekten festzustellen:

(i) Umfang und Inhalt der Definition von ,Entgelt”

Zahlreiche Lander folgen bei der Bestimmung des Begriffs ,Entgelt“ der neugefassten Richtlinie und
der Auslegung von Art. 157 des AEUV durch den EuGH. Allerdings ist in anderen Léndern der Begriff
selbst nicht gesetzlich definiert (Osterreich, Finnland, Italien, Lettland, Norwegen, Schweden, das
Vereinigte Konigreich). In einigen Landern ist dies aufgrund der gesetzgeberischen Entwicklung kein
Problem (im Vereinigten Kénigreich), in anderen jedoch ist nicht vollig geklart, ob die Auslegung des
Begriffs dem Unionsrecht entspricht. In einigen dieser Lander lasst sich die Einhaltung des Rechts der EU
aus der Rechtsprechung ablesen (Lettland, Norwegen, Schweden), aus dem Zusammenspiel mehrerer
Einzelgesetze (Estland, Malta) oder durch eine Kombination von Tarifvertragen und Rechtsprechung
(Osterreich, Italien). Aber auch in Tarifvertragen kdnnen Begriffsbestimmungen enthalten sein (Belgien).
In einigen Féllen ist die Begriffsbestimmung im nationalen Recht nicht so sorgfaltig formuliert wie in den
Rechtsvorschriften der Union, jedoch mit derselben Bedeutung (die Niederlande, in gewissem MalBe auch
Portugal). In Deutschland ist am 6. Juli 2017 das neue Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten, das
den Begriff ,Entgelt”, in Ubereinstimmung mit dem EU-Begriff, ausdriicklich definiert.

In einigen wenigen Landern entspricht der Begriff (scheinbar) nicht vollsténdig der Begriffsbestimmung
und dem Geltungsbereich von Art. 157 Abs. 2 AEUV. In Litauen wurden unlangst wesentliche Anderungen
vorgenommen, um das innerstaatliche Recht mit den europadischen Vorschriften zur Entgeltgleichheit
starker in Einklang zu bringen. Vor dem 1. Juli 2017 wurden indirekte Vergiitungen im Gesetz nicht
erwdhnt, was dazu fiihrte, dass diverse Verglnstigungen bzw. Dienstleistungen Dritter (einschlieBlich
Versicherungs- und Rentenleistungen) vom nationalen Entgeltbegriff nicht erfasst wurden. Das neue
Arbeitsgesetzbuchvon 2016 enthalt eine spezielle Bestimmung (Art. 26 Abs. 4), die mit der unionsrechtlichen
Definition von Entgelt Ubereinstimmt und festlegt, dass — im Hinblick auf Diskriminierung - Entgelt
auch alle indirekten Vergltungen umfasst, die mit der Erbringung von Arbeitsleistung im Rahmen des
Arbeitsvertrags verbunden sind (Art. 140 Abs. 6 Arbeitsgesetzbuch). In der Slowakei sind Abfindungen,
Leistungszulagen, freiwillige Reisekostenerstattungen, Beitrdage zu einer Sozialkasse, Zuzahlungen
zu Krankenkassenleistungen und Beitrdge zu erganzenden Rentensparplanen vom Entgeltbegriff
ausgenommen. Auch in anderen innerstaatlichen Rechtsvorschriften gibt es merkwirdige Liicken, so gilt
das belgische Gleichstellungsgesetz nicht ausdriicklich fiir gleichwertige Arbeit und das serbische Recht
bezieht sich nicht ausdriicklich auf Vergtitung ,in Sachleistungen®. Die Begriffsbestimmung im polnischen
Gesetz ist insofern unzureichend, weil zwar Verglinstigungen enthalten sind, die in der Richtlinie enthaltene
Klarstellung jedoch fehlt, nach welcher der Arbeitgeber diese Leistungen sowohl mittelbar als auch
unmittelbar aufgrund des Dienstverhdltnisses zahlen kann. Das rumédnische Arbeitsgesetzbuch setzt
zwar den Grundsatz der Entgeltgleichheit und den Begriff des Entgelts vollstandig um, die rumanische
Verfassung enthdlt jedoch eine enger gefasste Formulierung und das Verfassungsgericht hat diesen
Widerspruch bisher noch nicht aufgelést. Was die Rechtsvorschriften in Montenegro betrifft, so ist
unklar, ob sie dem Entgeltbegriff der EU vollstandig entsprechen, da die betreffenden arbeitsrechtlichen
Bestimmungen derzeit erarbeitet werden.
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(ii) In welchem Umfang verbietet das nationale Recht ausdriicklich unmittelbare
und mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf samtliche
Bestandteile und Bedingungen des Entgelts?

Art. 4 der Richtlinie 2006/54/EG schreibt ein entsprechendes Verbot vor, das jedoch nicht ausdrticklich in
allen nationalen Rechtssystemen enthalten ist (Lettland, Montenegro, die Niederlande, Slowenien,
Schweden) oder nur zum Teil (Tschechische Republik, Serbien). In der Tschechischen Republik wird
gleiches Entgelt fir Manner und Frauen nicht ausdrticklich erwéhnt, der Grundsatz der Entgeltgleichheit
fur alle Arbeitnehmer umfasst aber scheinbar auch die Entgeltgleichheit von Mannern und Frauen. In
Deutschland wird geschlechtsbezogene Diskriminierung beim Entgelt von den gesetzlichen Regelungen
erfasst, die fir den Arbeitsmarkt insgesamt gelten. Deutsche Gerichte kommenin der Regel zu dem Ergebnis,
dass es keine Rechtsnorm gibt, die gleiches Entgelt fiir gleiche Arbeit vorschreibt, dass es aber ein generelles
Verbot von geschlechtsbezogener Lohndiskriminierung gibt. AuBerdem werden in Deutschland die meisten
Lohne und Berufsklassifikationssysteme in Tarifvertragen nach dem Tarifvertragsgesetz festgelegt; dieses
Gesetz enthalt jedoch keinerlei Bestimmungen zur Entgeltgleichheit. Selbst Tarifvertrage im 6ffentlichen
Dienst und in sozialen Einrichtungen enthalten geschlechtsdiskriminierende Berufsklassifikationssysteme.
Zwar enthdlt das neue Entgelttransparenzgesetz von 2017 ein ausdriickliches Verbot der unmittelbaren
und mittelbaren Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts (einschlieBlich Schwangerschaft und
Mutterschaft) und sind Arbeitgeber verpflichtet, ein benachteiligungsfreies Entgeltsystem zu entwickeln;
diskriminierende Strukturen in Tarifverhandlungen und beruflichen Einstufungen werden in ihm jedoch
nicht angesprochen. Im Gegenteil: Kommt ein Tarifvertrag zur Anwendung, so ist der Arbeitgeber nicht
verpflichtet, die Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung anzugeben, sondern kann sich fir eine
Erklarung und Rechtfertigung schlichtweg auf den Tarifvertrag berufen, und das, obwohl Tarifvertrdage
noch immer geschlechtsdiskriminierende Berufsklassifikationen enthalten und diese nach wie vor ein
Hindernis fiir Entgeltgleichheit darstellen. Unter der Uberschrift ,Entgeltgleichheitsgebot* wird das
Verbot der Entgeltbenachteiligung zwar wiederholt, nach deutschem Recht gibt es aber nach wie vor
keine Verpflichtung, gleiches Entgelt fiir gleiche Arbeit zu zahlen, sondern lediglich das Verbot der
Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts. Die schwedische Expertin hat die ,stillschweigende”
Regelung von Entgeltdiskriminierung in Schweden als nicht transparent kritisiert.

(iii) In welchem Umfang wird im nationalen Recht bei Klagen auf Entgeltgleichheit eine
Vergleichsperson verlangt?

In vielen Landern ist keine Vergleichsperson erforderlich. Der franzésische Kassationshof vertritt
zum Beispiel die Auffassung, dass ,das Vorliegen von Diskriminierung nicht notwendigerweise einen
Vergleich mit anderen Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen voraussetzt®. Ein Gericht kann somit zu
dem Ergebnis kommen, dass eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vorliegt, obwohl es in dem
jeweiligen Unternehmen keine mannlichen Beschaftigten gibt, die als Vergleichspersonen herangezogen
werden kénnen. Spanische Gerichte analysieren in Rechtsstreitigkeiten wegen ungleicher Bezahlung
die Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit der jeweiligen Tatigkeit, ohne das Konzept einer (hypothetischen)
Vergleichsperson einzufiihren, auch wenn das Recht diese Mdglichkeit nicht vollstdndig auszuschlieBen
scheint. Die ungarische Expertin stellte fest, dass nach dem Gesetz zwar keine Vergleichsperson
vorgeschrieben ist, eine Uberpriifung der veréffentlichten Entscheidungen jedoch zeigt, dass die Chancen
der Klagerpartei, den Fall zu gewinnen, deutlich steigen, wenn ihr Entgelt mit dem eines konkreten
Arbeitnehmers oder einer konkreten Arbeitnehmerin verglichen wird. Aber auch der Hinweis auf eine
hypothetische Vergleichsperson ist nicht ausgeschlossen. Auch in Ddnemark gibt es diesbeziiglich keine
gesetzliche Vorgabe, in der Praxis wird aber haufig eine Vergleichsperson eingesetzt, um Diskriminierung
geltend zu machen oder nachzuweisen.

In anderen Landern muss nach dem Gesetz jedoch weiterhin eine reale Vergleichsperson angegeben
werden (Deutschland, Kroatien, Finnland, Irland, Malta, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal,
Rumanien). In einigen Landern ist alternativ eine hypothetische Vergleichsperson erlaubt (Osterreich,
GroBbritannien, Norwegen, Polen, Rumdnien, Schweden), in anderen ist diese Mdglichkeit rechtlich
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nicht geklart, aber auch nicht ausdriicklich ausgeschlossen (Island, Portugal, Spanien) oder liegt im
Ermessen des Gerichts (Italien, Malta, Serbien). In wieder anderen Landern ist die Situation etwas
uneinheitlicher, da die Rechtsvorschriften keine klaren Vorgaben enthalten (Bulgarien, Griechenland,
Lettland), die Rechtsprechung eine Vergleichsperson jedoch verlangt. So hat in Lettland der Oberste
Gerichtshof in einem Verfahren wegen Entgeltbenachteiligung kirzlich entschieden, dass ein Gericht
das tatsachliche Niveau der beruflichen Qualifikation der beschwerdeflihrenden Person (Ausbildung
bzw. Fahigkeiten zur Auslbung einer Tatigkeit usw.), die Art der betreffenden Tatigkeit und die
Arbeitsbedingungen bewerten und diese Indikatoren dann mit denen anderer Beschéftigter vergleichen
muss, um zu beurteilen, ob die beschwerdefiihrende Person eine gleiche oder gleichwertige Tatigkeit
verrichtet und entsprechend ihrer Qualifikation und der Art der betreffenden Tatigkeit bezahlt wird.> In
Griechenland ist aufgrund der Definition von Diskriminierung davon auszugehen, dass diese implizit
eine Vergleichsperson verlangt. In anderen Landern ist eine Vergleichsperson eventuell nicht immer
erforderlich (Estland, EJR Mazedonien, Niederlande). Das neue deutsche Gesetz schreibt vor, dass
Beschaftigte, die Entgeltgleichheit beanspruchen, eine gleiche oder gleichwertige Tatigkeit benennen
missen und dass die Vergleichsgruppe der Beschaftigten des jeweils anderen Geschlechts mindestens
sechs Personen umfasst.

In der EJR Mazedonien und in Rumanien ist eine Vergleichsperson nur in Fallen von unmittelbarer
Diskriminierung erforderlich. In letztgenanntem Land verlangt der Nationale Rat zum Kampf gegen
Diskriminierung auch in solchen Féllen, in denen das Gesetz eine hypothetische Vergleichsperson
erlaubt, dass der Klager Beweise Uber eine reale Vergleichsperson vorlegt. Grund fiir diese Regelung
ist die Tatsache, dass Gehdlter in der Praxis durch direkte Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und
Angestelltem festgelegt werden. Es gibt also keine Normen Uber Gehélterskalen, mit denen das Entgelt
einer hypothetischen Vergleichsperson ermittelt werden kénnte. Das polnische Recht ist in dieser
Hinsicht vergleichbar. Das geschriebene Recht erlaubt eine hypothetische Vergleichsperson, aber in der
Rechtsprechung werden reale Vergleichspersonen gefordert, wobei diese Vergleichsperson nach der
herrschenden Meinung auch beim gleichen Arbeitgeber beschaftigt sein muss. Und obwohl das polnische
Recht nur bei Féllen unmittelbarer Diskriminierung ausdriicklich eine Vergleichsperson vorschreibt, scheint
das Gesetz dies implizit auch auf mittelbare Diskriminierung auszudehnen. In GroBbritannien kann nur
in Fallen unmittelbarer Diskriminierung auch eine hypothetische Vergleichsperson herangezogen werden,
es liegt aber noch kein Fallrecht zu dieser Frage vor.

In den Niederlanden wird ein komplexes zweigleisiges Prifverfahren eingesetzt, wobei nach der ersten
Methode das Gehalt einer Person eines Geschlechts mit dem einer Person des anderen Geschlechts
konkret verglichen wird. Die Vergleichsperson muss ein realer Arbeitnehmer im selben Unternehmen sein,
d. h. eine hypothetische Vergleichsperson ist nicht erlaubt. Die zweite Methode gilt nicht nur fiir Fragen der
Entgeltgleichheit, sondern ist eine Anwendung des Begriffs der mittelbaren Diskriminierung. Nach dieser
Methode kann gegen Verfahren geklagt werden, z. B. die Zahlung von Boni an Arbeitnehmer, die bereit
sind, Uberstunden zu leisten, wenn das Verfahren dazu fiihrt, dass wesentlich mehr Manner als Frauen
einen Bonus erhalten. Dann muss geprtft werden, ob die ungleiche Bezahlung sachlich gerechtfertigt ist.
Bei dieser Methode wird keine einzelne Vergleichsperson bendtigt, weil verschiedene Entlohnungsmodelle
miteinander verglichen werden konnen. In den meisten Féllen werden diese Verfahren innerhalb eines
Unternehmens oder Konzerns verwendet., Theoretisch ist es jedoch auch méglich, Systeme oder Verfahren
zu vergleichen, die in Tarifvertragen oder gesetzlichen Regelungen festgelegt sind.

In Griechenland erlauben die Bestimmungen, in denen die Definition von unmittelbarer Diskriminierung aus
den Richtlinien ibernommen wird, den Riickgriff auf eine hypothetische Vergleichsperson. Der griechischen
Rechtsprechung zufolge erfordert die Anwendung des umfassenderen Entgeltgleichheitsgrundsatzes
jedoch eine Vergleichsperson, die im selben Unternehmen oder in derselben Dienststelle arbeitet bzw.
fur die dasselbe Instrument der Entgeltfestsetzung (Tarifvertrag, Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
usw.) gilt; gibt es eine solche Vergleichsperson nicht, so kann der/die Beschéftigte geltend machen, dass

39  Oberster Gerichtshof, Entscheidung vom 27. April 2017 in der Rechtssache Nr. SKC-792/2017, Pkt. 10.3.
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er/sie die Voraussetzungen fiir das in einem Instrument flr Beschaftigte, die dieselbe Arbeit verrichten
oder verrichtet haben, vorgesehene hohere Entgelt erfiillt, und die Entgeltdifferenz beanspruchen. In
Estland gilt als vergleichbarer Angestellter ein Arbeitnehmer, der fir denselben Arbeitgeber arbeitet
und die gleichen oder dhnliche Tatigkeiten ausfiihrt. StandardmaBig wird das Entgelt jedoch anhand von
Tarifvertragen verglichen und wenn es keinen Tarifvertrag gibt, wird ein vergleichbarer Angestellter in
der gleichen Region herangezogen. In Malta miissen Arbeitnehmer ,derselben Beschaftigungsklasse” mit
demselben Arbeitgeber verglichen werden. Ein Fall, in dem Arbeitnehmer mit der gleichen Position bei
unterschiedlichen Arbeitgebern verglichen wurden, wurde bisher noch nicht verhandelt.

Die obige Zusammenfassung zeigt, welche Probleme das Erfordernis einer Vergleichsperson in der
Praxis aufwirft. Eine hohe Hurde ist die Forderung, dass die Vergleichsperson beim selben Arbeitgeber
beschéftigt sein muss (Kroatien, Estland, Griechenland, Malta, die Niederlande). In Griechenland
erscheint es problematisch, dass die hypothetische Vergleichsperson nach der geltenden Rechtsprechung
die gleiche Arbeit ausfiihren bzw. ausgefiihrt haben muss. Eine weitere Hirde betrifft den Bezugspunkt
fur den Vergleich: formale Anforderungen, die beispielsweise in einem System der Arbeitsplatzeinstufung
festgelegt sind, oder die tatsachlichen Arbeitsaufgaben (Kroatien).

(iv) In welchem Umfang legt das nationale Recht Parameter fest, nach denen die
Gleichwertigkeit von Arbeit bestimmt werden kann?

Interessanterweise scheinen die nationalen Gesetze nur in einem Drittel der fiir diesen Bericht untersuchten
Lander (mehr oder weniger detailliert) festzulegen, wie und nach welchen Kriterien der gleiche Wert
der ausgelbten Arbeit bestimmt werden soll (Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Tschechische
Republik, Frankreich, Ungarn, Irland, Litauen, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, Schweden,
das Vereinigte Konigreich). Dabei werden die folgenden personen-, berufs- und arbeitsmarktbezogenen
Kriterien verwendet:

- Kenntnisse (Norwegen, Schweden)

- berufliche Qualifikationen (einschlieBlich Titel und Abschliisse) (Deutschland, Frankreich, Luxemburg,
EJR Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Ungarn)

- berufliche (Arbeits-)Erfahrung (Bulgarien, Frankreich, Luxemburg, EJR Mazedonien, Montenegro,
Polen, Portugal, Ungarn)

- Betriebszugehdrigkeit (Bulgarien)

- Kompetenzen (Irland, Kroatien, Litauen, Montenegro, Polen, Schweden, Serbien, Spanien,
Vereinigtes Kdnigreich)

- Leistung (Montenegro)

— Arbeitsergebnisse (Tschechische Republik)

— Art der Tatigkeit (Deutschland, Kroatien), plus Umfang und Qualitat (Finnland, Portugal, Ungarn)

- Verantwortung/Belastung/Entscheidungsposition/Signifikanz ~ (Frankreich, Irland, Kroatien,
Litauen, Luxemburg, Montenegro, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Serbien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich)

- Komplexitat (Tschechische Republik)

— korperliche Anstrengung, Stress, Handarbeit (Frankreich, Irland, Kroatien, Luxemburg, Norwegen,
Polen, Portugal, Schweden, Serbien, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich)

- geistige Anstrengung, Stress (Frankreich, Irland, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal,
Schweden, Serbien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich)

— Arbeitsbedingungen (Deutschland, Finnland, Irland, Kroatien, Montenegro, Norwegen, Portugal,
Schweden)

— Ersetzbarkeit durch andere Arbeitnehmer (Kroatien)

- Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt (Ungarn) und Marktwert; in Norwegen ist die Frage, ob der
Marktwert eine ungleiche Entlohnung rechtfertigen kann, ein wiederkehrender Streitpunkt.
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In Frankreich ist die im Gesetz enthaltene Aufzahlung nicht erschopfend und dies scheint auch im
Vereinigten Konigreich der Fall zu sein. Die ungarische Expertin wies darauf hin, dass das neu eingeftihrte
Kriterium der Arbeitsmarktbedingungen nach Absicht des Gesetzgebers es landesweiten Arbeitgebern
ermdglicht, in unterschiedlichen Teilen des Landes unterschiedliche Lohne anzubieten. Dieses Kriterium
passt schlecht in das betreffende Gesetz, weil alle anderen Kriterien sich auf den einzelnen Arbeitnehmer
beziehen und das Kriterium Arbeitgebern auBerdem viel Spielraum bietet. In Finnland kénnen sehr
unterschiedliche Tatigkeiten als gleichwertig eingestuft werden, wenn sie an den Arbeitnehmer die gleichen
Anforderungen stellen. Angesichts der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarkts ist dies von
besonderer Bedeutung. Das griechische Gesetz bezieht sich auf eine ,berufliche” Einstufung anstelle einer
Einstufung der ,Funktion“ und lasst auch eine ,Personalbewertung” zu. Diese Formulierung ist irrefiihrend,
weil sie darauf schlieBen l&sst, dass Einstufung und Bewertung den Arbeitnehmer betreffen und nicht, wie
vom EuGH vorgegeben, die Tatigkeit. In Island werden auf kommunaler Ebene Systeme der beruflichen
Einstufung eingesetzt, und diese Systeme ziehen als Grundlage fir die Bewertung nicht die Leistung des
Angestellten heran, sondern analysieren die grundlegenden Anforderungen, die fiir die Personen gelten,
die die jeweilige Tatigkeit ausfiihren. In Luxemburg schreibt Art. L225-3(2) Arbeitsgesetzbuch vor, dass
Einstufungssysteme fiir Frauen und Manner gleiche Kriterien anwenden.

In einigen Landern ergeben sich auch aus der Rechtsprechung bestimmte Parameter. So hat das spanische
Verfassungsgericht entschieden, dass die Systeme zur Funktionseinteilung und Beférderung auf Kriterien
basieren mussen, die neutral sind und nicht zu mittelbarer Diskriminierung fihren, z. B. indem ,kdrperliche
Anstrengung” oder ,schwere Arbeit” als Griinde daftir angefiihrt werden, die Arbeit von Ménnern héher zu
bewerten. AuBerdem hat das Verfassungsgericht festgelegt, dass Arbeitnehmer desselben Unternehmens,
die unterschiedliche Tatigkeiten ausfihren, das gleiche Entgelt erhalten missen, wenn der Unterschied
darauf zuriickzufihren ist, dass die meist von Frauen ausgeiibten Tatigkeiten im Vergleich zu den mannlich
dominierten Funktionen unterbewertet werden. Das deutsche Bundesarbeitsgericht missbilligt den
absoluten Mangel an sachlichen Kriterien und konzentriert sich selbst auf die geforderte Arbeitsleistung,
also Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten, auf die beruflichen Pflichten und auf Bildungsabschliisse.
Das Oberste Gericht in Polen hat geurteilt, dass Arbeitgeber, die das Gehalt mit Hilfe von Kriterien wie
Dienstalter und Qualifikation bestimmten, nachweisen missen, dass der betreffende Arbeitnehmer
diese Kompetenzen und die Berufserfahrung benétigt, um die ihm gestellten Aufgaben zu erfillen. Die
griechische Expertin wies darauf hin, dass bei der Bestimmung des ,gleichen Werts“ im Rahmen des
weiter gefassten Grundsatzes der Entgeltgleichheit in der Regel von der Hauptpramisse ausgegangen wird,
dass der Grundsatz der Entgeltgleichheit fir Arbeitnehmer gilt, die ,beim selben Arbeitgeber beschaftigt
sind, zur gleichen Kategorie gehdren, die gleichen formalen Qualifikationen besitzen und fiir gleichartige
Bedirfnisse unter denselben Bedingungen die gleichen Dienstleistungen erbringen.“ Arbeitnehmer mit
anderen Qualifikationen oder Pflichten werden also auch dann nicht verglichen, wenn sie die gleiche Arbeit
unter denselben Bedingungen verrichten. In einigen Urteilen wird gefordert, dass die Arbeitsinhalte im
Einzelnen aufgeftihrt werden, aber die Kriterien sind unklar.

In wieder anderen Landern bleibt es weitgehend den Sozialpartnern Uberlassen, diese Fragen in
Tarifvertrdgen zu regeln (Osterreich, Bulgarien, Finnland, Tiirkei). In Osterreich sind Arbeits-
bewertungssysteme entweder in Kollektivvertrédgen oder in obligatorischen Vereinbarungen zwischen
Betriebsraten und Arbeitgebern, in manchen Féllen auch in individuellen Vereinbarungen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern enthalten. Das Gleichbehandlungsgesetz verpflichtet jedoch alle
Parteien auf allen Ebenen der tariflichen Verhandlung, dem Grundsatz der Entgeltgleichheit zu folgen und
zu gewabhrleisten, dass bei Verfahren zur Einstufung von Tatigkeiten keine diskriminierenden Kriterien
angewendet werden. In anderen Landern wiederum sind vor allem die Gleichbehandlungsstellen fir die
Festlegung entsprechender Richtlinien zustandig (Belgien, Estland). So hat das belgische Institut fir
die Gleichstellung von Frauen und Mannern eine ,Checkliste Geschlechtsneutralitat fir die Bewertung
und Einstufung von Funktionen“ herausgegeben, die eine gewisse rechtliche Anerkennung genie3t. Wenn
ein gemeinsamer Branchenausschuss ein System der Arbeitsplatzeinstufung verabschiedet, muss dieses
System dem Ministerium fiir Beschaftigung vorgelegt werden, wo es unter Berlicksichtigung der Checkliste
auf Geschlechtsneutralitat geprift wird. Der estnische Kommissar fur Geschlechtergleichstellung
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und Gleichbehandlung hat in einigen Gutachten System der Arbeitsplatzeinstufung fir diskriminierend
befunden, wobei die Kriterien unmittelbar aus dem Gesetz abgeleitet waren. In der EJR Mazedonien
veroffentlicht das Ministerium fir die Informationsgesellschaft und Administration ein System der
Arbeitsplatzeinstufung, in dem das Entgelt zwar nicht festgelegt wird, das jedoch auf Manner und Frauen
die gleichen Kriterien anwendet. In Kroatien sind Arbeitgeber verpflichtet, die in Rechtsvorschriften,
Tarifvertragen, Beschéftigungsregeln oder Arbeitsvertrdgen festgelegten Gehdlter zu zahlen. Wenn
Grundlage und Parameter zur Bestimmung des Gehalts nicht in einem Tarifvertrag geregelt sind,
missen Arbeitgeber mit mehr als 20 Beschaftigten entsprechende Parameter in Beschaftigungsregeln
festlegen. Gibt es weder Tarifvertrag noch Regeln und der Beschaftigungsvertrag enthalt nicht die nétigen
Informationen, um das Gehalt zu bestimmen, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein ,angemessenes
Gehalt” zahlen. Als angemessenes Gehalt gilt ein Gehalt, das in der Regel fiir die gleiche Arbeit gezahlt
wird. Wenn sich dies nicht feststellen lasst, legt das Gericht anhand der konkreten Umstande die Hohe
des Gehalts fest.

(v) In welchem Umfang ermdoglicht das nationale Recht bzw. die Rechtsprechung
Lohntransparenz?

Entgeltdiskriminierung kann nur dann aufgedeckt werden, wenn Gehalter und Systeme der beruflichen
Einstufung 6ffentlich und transparent sind. Auf die Empfehlung der Europaischen Kommission vom 7. Mérz
2014 zur Starkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts flir Frauen und Manner durch Transparenz“® hin
hat das Europaische Netzwerk von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten fiir Geschlechtergleichstellung
und Nichtdiskriminierung kurzlich einen umfassenden Bericht Uber Entgelttransparenz in der EU
veroffentlicht,*! der dazu beitragen soll, das Bewusstsein fiir dieses Thema zu fordern.

In Bezug auf Lohntransparenz bestehen nach wie vor viele Probleme. Zum Beispiel gibt es in Belgien
keine Transparenz, was die Verglitung von Managern betrifft, die im Rahmen eines Anstellungsvertrags
bei staatlichen Wirtschaftsunternehmen beschéftigt sind. In einem Urteil vom 2. Mai 2016 hat
das zentrale Verwaltungsgericht jedoch festgestellt, dass der Schutz der Privatsphare und der
wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens nicht als Begriindung daftiir dienen kann, die Offenlegung
der Managergehalter beim VRT, dem staatlichen flamischen Rundfunk, pauschal abzulehnen.*? In Ungarn
sind im offentlichen Dienst umfangreiche Lohnanpassungen mdglich, die von den Ergebnissen einer
nicht genauer geregelten Bewertung der Leistung oder Arbeitsqualitédt im Vorjahr abhangen. Man geht
davon aus, dass diese Gehaltsanpassungen die Lohntransparenz vermindern und auch zu dem statistisch
nachweisbaren geschlechtsspezifischen Lohngefélle im offentlichen Dienst beitragen. Dies wird noch
dadurch verscharft, dass Arbeitgeber sowohl in der Privatwirtschaft als auch im 6ffentlichen Sektor oft
willkiirlich einzelnen Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen besonders glinstige Gehaltsbedingungen
anbieten. Die slowenische Expertin merkte an, dass potenziellen Opfer von Diskriminierung eine Klage
extrem erschwert wird, weil kaum Informationen Uber vergleichbare Stellen (die Begriffe ,gleiche Arbeit*
und ,Vergleichsperson® sind nicht definiert) und die Gehalter von Kollegen verfiigbar sind.

Einige Lander geben den Schutz von Betriebsgeheimnissen und Datenschutz als Grund fur mangelnde
Transparenz an. In Estland ist es gemaB einem Urteil des Verfassungsgerichts aufgrund des
Datenschutzes nicht mdoglich, geschlechtsspezifische Lohnunterschiede zu analysieren. In dhnlicher
Weise nutzen Arbeitgeber in der EJR Mazedonien den Datenschutz als Argument, um Gehaltsstufen
als vertrauliche Daten zu schiitzen und in Arbeitsvertrdgen Geheimhaltungsklauseln Gber das Gehalt
einzuftigen. Auch in Polen wird dieses Thema derzeit diskutiert, da die Arbeitgeber darauf verweisen,
dass Informationen Uber Léhne zum Betriebsgeheimnis gehdren und daher der Geheimhaltungsklausel
in Arbeitsvertragen unterliegen und einige Gerichte dieser Argumentation folgen. Da diese Daten jedoch

40  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014H0124.

41 Veldman, A. (2017), Pay transparency, Européische Kommission, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/
4073-pay-transparency-in-the-eu-pdf-693-kb.

42  Dumortier, Nr. 234.609, abrufbar unter: www.raadvst-consetat.be.
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auch durch das Datenschutzgesetz geschiitzt sind und in gewisser Weise als personliches Eigentum
gelten, sind Arbeitnehmer berechtigt, ihr Gehalt offen zu legen, wenn sie dies wiinschen. Die Pflicht
zur Geheimhaltung gilt dann nur fir den Arbeitgeber. Trotzdem ist man sich allgemein einig, dass das
Verbot der Offenlegung von Daten fiir allgemeine Gehaltstabellen nicht gilt. Nach dem rumaénischen
Arbeitsgesetzbuch sind Gehalter vertraulich und werden in direkten Verhandlungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer festgelegt.

Es gibt immer noch zahlreiche Lander, die keinerlei rechtliche MaBnahmen ergriffen haben, um
Lohntransparenz zu schaffen und in denen dieser Punkt auch nicht durch die Rechtsprechung geklart
wurde (Bulgarien, Griechenland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Montenegro,
Rumanien, Serbien, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik). Zwischen den untersuchten Landern
bestehen nach wie vor erhebliche Unterschiede in der Frage, inwieweit Entgelttransparenz ein Problem
ist, das im Hinblick auf eine wirksame Bekdampfung von Entgeltdiskriminierung tberhaupt angegangen
werden muss. Die tiirkische Expertin stellte fest, dass Entgeltunterschiede im 6ffentlichen Sektor kein
Problem darstellen und meist im privaten, informellen Sektor problematisch sind. Im offiziellen Sektor
gelten Tarifvertrage, ebenso wie individuelle Entgelte, als transparent, da Arbeitgeber gemaf Artikel
8 Arbeitsgesetz ihren Beschaftigten die Arbeitsbedingungen schriftlich mitteilen missen. So kdnnen
die Beschaftigten ihren Arbeitsvertrag leicht Uberpriiffen und mit den Vertrdgen anderer Beschéftigter
vergleichen, unter anderem in Bezug auf Titel, Lohn- und Gehaltsgruppe, Art der Tatigkeit bzw.
Stellenbeschreibung, Grundentgelt, Lohn- und Gehaltszulagen sowie Zahlungsrhythmus.

In anderen Landern existieren jedoch bereits allgemeinere Transparenzpflichten oder wurden solche
Pflichten in jlngerer Zeit eingefihrt, unter anderem folgende:

- Berichtspflichten: Entgelt-Audits (GroBbritannien: Unternehmen im privaten, offentlichen und
Freiwilligensektor ab 250 Beschaftigten sind verpflichtet, jahrlich Informationen zum Mittel- und
Medianwert der geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede sowie zur Anzahl der Méanner und
Frauen in den einzelnen Lohnquartilen zu verodffentlichen; in Deutschland beschrankt das neue
Entgelttransparenzgesetz von 2017 die Berichtspflicht auf Unternehmen mit mehr als 500 Beschaftigten
und sieht bei Nichteinhaltung keine wirksamen Sanktionen vor; Ziel der irischen Nationalen Strategie
fur Frauen und Madchen 2017-2020% ist es, die Entgelttransparenz zu férdern, indem Unternehmen
mit 50 oder mehr Beschaftigten verpflichtet werden, regelmaBig eine Erhebung der Léhne und Gehalter
durchzufiihren und die Ergebnisse zu melden); Einkommensberichte (Osterreich, Unternehmen mit
mehr als 150 Beschaftigten); zweijahrliche Berichte m/w Uber Einstellungen, Aus- und Weiterbildung,
Beforderungen, Lohne und Gehdlter usw. (Italien, Unternehmen mit mehr als 100 Beschéftigten);
jahrliche Berichte, in denen die Situation von Frauen und Mannern im Unternehmen verglichen wird
(Frankreich, Unternehmen mit mehr als 50 Beschaftigten); ,Entgelt-Mapping“ (Finnland, Unternehmen
mit mehr als 30 Beschéftigten); nach Geschlecht getrennte Lohnstatistik (Ddnemark; 2016 wurde
das Gesetz dahingehend geadndert, dass diese Pflicht nicht mehr fir kleinere Unternehmen mit mehr
als 10 Vollzeitbeschaftigten, sondern nur noch fiir Unternehmen mit mehr als 35 Vollzeitbeschaftigten
gilt, in denen mindestens zehn Manner und zehn Frauen vergleichbare Tatigkeiten austben); Pflicht,
den Betriebsréaten Informationen Uber die Entgeltstruktur, aufgeschlisselt nach Beruf und Geschlecht,
zur Verfligung zu stellen (Litauen).

— Anspruch auf Auskunft (ber Léhne und Gehdilter: In Finnland ist der Arbeitgeber gemal Artikel 10
Absatz 3 Gleichstellungsgesetz verpflichtet, einer mutmabBlich von Entgeltdiskriminierung betroffenen
Person ,Informationen tber die Griinde fir ihre/seine Bezahlung sowie weitere Informationen, die zur
Beurteilung der Frage, ob eine Diskriminierung vorliegt, erforderlich sind”, zur Verfligung zu stellen.
Der Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, Informationen Uber eine Vergleichsperson preiszugeben,
die sich weigert, ihre Entgeltdaten offenzulegen. In einem solchen Fall kann es erforderlich sein,
dass Informationen zum Entgelt der Vergleichsperson durch Intervention der Ombudsperson fiir
Gleichstellung offengelegt werden; das neue deutsche Gesetz beschrankt den Auskunftsanspruch auf

43 http://www.genderequality.ie/en/GE/Pages/Conferences (letzter Zugriff am 27. Mdrz 2018).
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Unternehmen mit mehr als 200 Beschaftigten, obwohl die meisten Frauen in kleineren Unternehmen
arbeitet.

- Aufzeichnungspflicht: In Portugal missen Unternehmen nach Geschlecht aufgeschliisselte
Aufzeichnungen Uber Bewerbungen und Einstellungsverfahren finf Jahre lang aufbewahren.
Diese Aufzeichnungen mussen auch alle Informationen enthalten, die fir eine Untersuchung auf
Gehaltsdiskriminierung erforderlich sind.

— Offenlegung der Gehdlter bestimmter Personen (Polen, Tiirkei fiir Staatsbedienstete), auch in
Anwendung des Personalstatuts (Belgien).

- Pflicht fiir Arbeitgeber, ein Vergiitungssystem einzurichten: In Litauen trat 2017 ein Gesetz in Kraft,
das Unternehmen mit mehr als 50 Beschaftigten dazu verpflichtet, ein solches System einzufiihren
und fir die Beschaftigten zuganglich zu machen. Das System muss folgende Angaben enthalten:
Beschaftigtenkategorien nach Position und Qualifikation, Verglitung der einzelnen Kategorien und
Hohe des Grundentgelts, Griinde und Verfahren fiir die Gewdhrung von zusétzlichen Verglitungen
sowie Lohnindexierungsverfahren.

- Pflicht fiir Arbeitgeber, einen Aktionsplan fiir Entgeltgleichheit aufzustellen: In Schweden beinhaltet
diese Pflicht unter anderem eine Bestandsaufnahme der im jeweiligen Unternehmen angewendeten
Vorschriften und Verfahren zur Bestimmung von Gehéltern und anderen Beschéftigungsbedingungen
sowie der Gehaltsunterschiede zwischen Mannern und Frauen. In Litauen sind Unternehmen mit mehr
als 50 Beschéftigten verpflichtet, eine innerbetriebliche Strategie fiir Chancengleichheit zu etablieren,
die mit dem Betriebsrat abgesprochen werden muss.

- Pflicht zur Einrichtung eines soliden Arbeitsbewertungssystems (Niederlande, Portugal) und
einer soliden Lohnskala (Ungarn); in Ungarn hat die weit verbreitete Anwendung von Lohnskalen
Unterschiede bei den Grundentgelten beseitigt, wodurch die Entgeltdiskriminierung von Frauen in
Arbeiterberufen zurtickgegangen und nun unter allen Arbeitnehmergruppen die niedrigste ist.

— Priifbefugnisse bestimmter Aufsichtsstellen. In Italien kann das értliche Gewerbeaufsichtsamt an
jedem Arbeitsplatz nach Geschlecht aufgeschliisselte Daten in Bezug auf Einstellung, Weiterbildung und
Karrierechancen erheben; in Zypern wird ein spezieller Aufsichtsbeamter ernannt, der die vollstandige
und wirksame Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes kontrolliert und dem auf Verlangen samtliche
Daten offengelegt werden mussen.

- Pflicht zur Uberwachung der Lohnentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (schwedisches
Schlichtungsinstitut).

- Unwirksamkeit von Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsvertréigen (Nordirland).

- Pflicht fir Arbeitgeber, Informationen liber das Arbeitsentgelt offenzulegen (Litauen, Norwegen,
Griechenland, Slowenien). In Griechenland verhangte das Amt fiir Datenschutz ein BuBgeld von
70 000 Euro, weil ein privates Unternehmen einem Angestellten keine Daten zur vergleichenden
Bewertung seiner Beschaftigten bereitgestellt hatte, die dieser Angestellte angefordert hatte, um seine
Arbeitnehmerrechte wahrnehmen zu kénnen. In Slowenien kann der Arbeitgeber die Offenlegung dieser
Daten verweigern, wenn ein Beschaftigter seine Zustimmung dazu nicht erteilt. In Litauen missen
Unternehmen mit mehr als 20 Beschaftigten den Betriebsraten und Gewerkschaften anonymisierte
Daten Uber die Durchschnittsverdienste der Beschaftigten, mit Ausnahme von Fihrungskréften, nach
Geschlecht und Berufsgruppen zur Verfligung stellen.

- Pflicht zur Erstellung von Gehaltsrichtlinien im éffentlichen Dienst (Slowenien).

Obwohl die Nichteinhaltung dieser Pflichten als rechtswidrige Handlung eingestuft werden kann, sind oft
keine spezifischen Sanktionen vorgesehen (z. B. im Vereinigten Konigreich). In Island kénnen Beschéftigte
laut Gesetz ihr Gehalt auf eigenen Wunsch offenlegen, was als nicht sehr effektiv angesehen wird, da
es unwahrscheinlich ist, dass Manner ihr hoheres Gehalt weiblichen Kolleginnen gegentiber offenlegen.
Am 1. Juni 2017 verabschiedete das islandische Parlament jedoch mit groBer Mehrheit ein Gesetz
(Gesetz Nr. 56/2017, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist), das Unternehmen und Institutionen
mit jahrlich durchschnittlich 25 Beschaftigten oder mehr dazu verpflichtet, ein Equal-Pay-Zertifikat tber
ihre Vergltungssysteme und deren Umsetzung, basierend auf den Anforderungen eines Equal-Pay-
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Managementstandards,* zu erwerben, um nachzuweisen, dass sie gleichwertige Arbeit unabhéngig vom
Geschlecht gleich vergiiten.*® Der Equal-Pay-Standard IST 85 (der Standard) ist der erste, der gezielt
nach internationalen ISO-Standards entwickelt wurde, so dass er von anderen Lander Ubernommen und
angewandt werden kann. Der Standard ist auf alle Unternehmen Ubertragbar, unabhdngig von ihrer
GroBe, ihrem Tatigkeitsbereich und der Geschlechterzusammensetzung ihrer Belegschaft. Er beschreibt
den Prozess, den Unternehmen und o6ffentliche Institutionen durchlaufen kénnen, um innerhalb ihres
Betriebs die Gleichbezahlung von Méannern und Frauen zu gewahrleisten, und zielt darauf ab, effektive
und professionelle Methoden zu implementieren, mit denen Entgeltentscheidungen getroffen, wirksam
Uberprift und verbessert werden konnen. Der Standard gewahrleistet professionelle Arbeitsmethoden zur
Vermeidung unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung und kann beim islandischen Amt fiir Normung
(IST) bezogen werden.*® Um sich zu qualifizieren, missen Unternehmen und Institutionen ein Equal-
Pay-Managementsystem nach den Richtlinien des Equal-Pay-Standards einrichten. Ein akkreditierter
Prifer fuhrt ein Audit durch, und wenn das Unternehmen oder die Institution die Anforderungen erfiillt,
erhélt es bzw. sie eine Zertifizierung, die alle drei Jahre erneuert werden muss. Das auf der Grundlage
des Standards erteilte Equal-Pay-Zertifikat bescheinigt, dass Entscheidungen beziiglich der Bezahlung
allein auf relevanten Kriterien beruhen. Der Standard beinhaltet keine Auflage, dass fiir gleiche oder
vergleichbare Arbeit genau dasselbe Entgelt gezahlt werden muss, da es dem Arbeitgeber freisteht, bei
der Festlegung des Entgelts individuelle Faktoren, die auf Gruppen zutreffen, und besondere persénliche
Fahigkeiten zu berticksichtigen. Er enthalt jedoch die strikte Vorgabe, dass Entscheidungen bezliglich der
Bezahlung auf relevanten Kriterien wie Qualifikation, Erfahrung, Verantwortung oder Arbeitsleistung der
einzelnen Personen beruhen missen und diese Kriterien keinerlei geschlechtsspezifische Diskriminierung,
weder unmittelbarer noch mittelbarer Art, beinhalten dirfen. Dem Standard zufolge besteht das ubliche
Verfahren darin, dass Informationen tber die Arbeitsentgelte der Beschaftigten in Form von Statistiken
so dargestellt werden, dass keine Riickschliisse auf die jeweiligen Personen gezogen werden kdnnen.
Die Organisationen der Sozialpartner sind damit beauftragt, zu Gberwachen, dass die Unternehmen
ihrer Verpflichtung, ein Equal-Pay-Zertifikat zu erwerben, nachkommen und das Zertifikat alle drei Jahre
erneuern. Hat ein Unternehmen kein Equal-Pay-Zertifikat erworben oder es nicht fristgerecht erneuert,
so kdnnen die Organisationen der Sozialpartner dies dem Zentrum fiur Geschlechtergleichstellung
melden. Das Zentrum fihrt ein Register der Unternehmen und Institutionen, die eine Zertifizierung oder
Bestatigung derselben erworben haben, und macht dieses auf der Webseite des Zentrums zuganglich.
Das Zentrum kann das Unternehmen auch formell auffordern, die Situation innerhalb einer bestimmten
Frist zu korrigieren. KorrekturmaBnahmen kdénnen beispielsweise die Bereitstellung von Informationen
oder die Erstellung eines Aktionsplans dariber sein, wie das Unternehmen die Vorgaben des Equal-Pay-
Standards erfiillen will. Kommt das Unternehmen diesen Anweisungen nicht nach, ist das Zentrum fir
Geschlechtergleichstellung berechtigt, Geldstrafen pro Tag zu verhdngen. Gegen die Verhdngung einer
Geldstrafe pro Tag kann Beschwerde beim Minister fiir Soziales und Gleichstellung eingelegt werden. Der
Minister sorgt auch dafir, dass die Ergebnisse der Zertifizierung und Bestatigung der Equal-Pay-Systeme
der Unternehmen und Institutionen im Rahmen des Gesetzes alle zwei Jahre evaluiert werden, und erlasst
Vorschriften Uber die Durchfiihrung und Struktur dieser Evaluierungen.

Die irische Nationale Strategie fiir Frauen und Madchen 2017-2020 zielt ebenfalls darauf ab, praktische
Instrumente zu entwickeln, die Arbeitgebern dabei helfen, unter Beriicksichtigung der Vorschriften zum
Schutz der Privatsphare und zum Datenschutz das geschlechtsspezifische Verdienstgefélle in ihrem
Unternehmen zu berechnen und seine Aspekte und Ursachen zu untersuchen. In Spanien wurde am 24.
Oktober 2017 ein Vorschlag fiir ein Gesetz lber die Entgeltgleichheit von Mannern und Frauen vorgelegt,
das drei Systeme zur Herstellung von Entgelttransparenz vorsieht: (i) Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr
als zehn Beschaftigten kénnen Auskunft tiber die durchschnittliche Vergiitung nach Beschéftigtenkategorie
oder Position, aufgeschlisselt nach Geschlecht und unter Einbeziehung aller Arten von Zahlungen (auch
zusatzliche und variable Komponenten), verlangen; (i) der Arbeitgeber informiert die Belegschaftsvertreter

44 Standard IST 85 Equal Pay Management System — Requirements and guidance.

45  https://www.government.is/news/article/2018/01/30/Questions-and-Answers-on-equal-pay-certification/ (letzter Zugriff
am 14. April 2018).

46  http://stadlarad.is (letzter Zugriff am 8. November 2018).
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Uber die durchschnittliche Verglitung nach Beschéaftigtenkategorie bzw. Position, aufgeschlisselt nach
Geschlecht und unter Einbeziehung aller Arten von Zahlungen; (iii) Unternehmen mit mehr als 250
Beschaftigten waren verpflichtet, Entgelt-Audits durchzufiihren. Der Gesetzesvorschlag wurde jedoch von
einer Partei eingebracht, die nicht der Regierung angehért; sein Ausgang ist daher ungewiss.

AuBer in Deutschland (siehe oben), Finnland, Italien, Kroatien und Polen wurden keine konkreten
MaBnahmen ergriffen, um der Empfehlung der Kommission bezliglich Transparenz nachzukommen. So
beschloss die kroatische Regierung im Juli 2015 den Aktionsplan zur Festsetzung und Regelung des
Entgeltsystems, dessen Uibergreifendes Ziel es ist, gleiches Entgelt fir gleiche Arbeit sowie Transparenz in
den Entgeltsystemen des privaten und 6ffentlichen Sektors zu etablieren, und der im September 2015 im
neuen Gesetz tiber die Lohne und Gehdlter im &ffentlichen Dienst verankert wurde. Die Gehaltstransparenz
soll durch die Einfiihrung von Gehaltsklassen verbessert werden, die eine Unterscheidung von Tétigkeiten
nach Qualitat ermdglichen und die Produktivitat erhéhen, d. h. den Zusammenhang zwischen Gehalt und
Produktivitat stérken sollen. Leider endete diese Initiative jedoch mit Amtsantritt der neuen Regierung
im Januar 2016; von anderweitigen LegislativmaBnahmen ist nichts bekannt. In Finnland arbeitet
das Ministerium fur Soziales und Gesundheit an einer Vorschrift zur Umsetzung der Empfehlung, und
in Italien wurde dem Parlament im M&rz 2015 ein Entwurf eines delegierten Rechtsakts vorgelegt,
der von der Kommission fir Arbeit geprift wird und noch immer nicht in Kraft getreten ist. In Polen
wurde 2012 eine Initiative angekindigt, mit der Unternehmen zur Berichterstattung tber das Lohngefélle
zwischen Méannern und Frauen verpflichtet werden sollten. Bisher wurden aber noch keine konkreten
gesetzgeberischen Schritte ergriffen. Im Mai 2017 stellte das (neu benannte) Ministerium flr Familie,
Arbeit und Sozialpolitik (MRPiPS) jedoch auf seiner Webseite eine kostenlose Geltungssoftware zur
Messung des Verdienstgefalles zur Verfligung.#’ Das Ministerium fordert die Unternehmen auf, das Tool
zu benutzen, und erklart, dass die Gewéahrleistung einer gleichen Vergltung fir gleiche oder gleichwertige
Arbeit nicht nur eine Pflicht der Arbeitgeber ist, sondern auch viele Vorteile mit sich bringt. Es regt des
Weiteren an, das sogenannte ,bereinigte Verdienstgefalle* zu berechnen, bei dem die Vergltungen
der Beschaftigten unter Berlicksichtigung von Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Ausbildung, Position,
Arbeitszeit oder Betriebszugehdorigkeit verglichen werden. Die polnische Expertin hdlt die Einfiihrung
dieses kostenlosen Tools zwar fir einen positiven Schritt, kritisiert jedoch seinen freiwilligen Charakter.
Des Weiteren sollte es zwingend vorgeschrieben sein, die Monitoringergebnisse zu veréffentlichen und
einem breiten Publikum zuganglich zu machen. Frankreich hat Gesetzesanderungen nicht fir notwendig
erachtet, da die meisten Empfehlungen bereits umgesetzt wurden; das neue Arbeitsrecht und das Gesetz
vom 29. Marz 2018 verstarken jedoch die Transparenzpflicht der Privatunternehmen. In Portugal sind
einige der in der Empfehlung der Kommission enthaltenen Punkte bereits gesetzlich geregelt, z. B. haben
Beschaftigte bereits Zugang zu Informationen Uber die in ihrem Unternehmen gezahlten Léhne und
Gehalter, aufgeschlisselt nach Geschlecht. In Malta hat die Nationale Kommission zur Férderung der
Gleichstellung in ihrem Beitrag zum Gleichstellungsgesetz einen starkeren Schutz im Hinblick auf Entgelt
angeregt und auf die in der Empfehlung der Kommission enthaltenen Bestimmungen verwiesen.

Die folgenden Initiativen hangen nicht unmittelbar mit der Umsetzung der Empfehlungen zusammen,
sollen aber dennoch hier erwdhnt werden. In den Niederlanden werden auf der Website www.gelijkloon.
nl (gehért zu www.wageindicator.org), die von der niederléndischen Regierung geférdert wird, wichtige
Informationen tber (gleiches) Entgelt bereitgestellt, die den Vergleich von Gehaltern ermdglichen. AuBerdem
hat das Niederlandische Institut fiir Menschenrechte den ,Quickscan Entgeltgleichheit” entwickelt (siehe
www.wervingenselectiegids.nl). Auch das Luxemburgische Ministerium fiir Chancengleichheit stellt
Unternehmen ein Online-Tool zur Verfligung, mit dem sie die Entgeltgleichheit analysieren kdnnen.
In Frankreich konnen Unternehmen mit weniger als 300 Beschaftigten vom Staat im Rahmen einer
entsprechenden Vereinbarung finanzielle Hilfen zur Untersuchung der Geschlechtergleichstellung bei

47  https://www.mpips.gov.pl/narzedzie-do-mierzenia-luki-placowej; vgl. auch: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/
userfiles/ public/1T NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/NierownoscPlacowa raport.pdf, https://www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/art,5543,9609,luka-placowa-w-polsce.html.
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den Beschéftigten und zur Durchfihrung von MaBnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von
Frauen und Mannern erhalten.

(vi) In welchem Umfang erlauben Gesetze und/oder Rechtsprechung sowie Tarifvertrage
Gehaltsunterschiede?

In einigen Landern sieht das Recht keine entsprechenden Mdglichkeiten vor (Liechtenstein, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Zypern) oder die endqgultige Entscheidung Uber die
RechtmaBigkeit von Lohnunterschieden liegt bei den Gerichten (Lettland, Schweden, Vereinigtes
Konigreich). In anderen Landern kann eine unterschiedliche Entlohnung fir gleiche oder gleichwertige
Arbeit mit den folgenden Grinden gerechtfertigt werden, zu denen unter anderem berufsbezogene
Grinde, die persénliche Qualifikation fir die Tatigkeit oder auch externe Faktoren gehoren, die zu einer
Entgeltungleichheit fihren kénnen:

- gesetzlich vorgeschriebene Systeme der Gehaltseinstufung (Kroatien) oder der Arbeitsplatzeinstufung
in Tarifvertragen (Deutschland)

- Menge und Qualitat der Arbeit (Litauen, Montenegro, Tiirkei)

— Zeitpunkt der Einstellung (Malta)

- Verantwortung (Finnland)

- Arbeitsbedingungen, unangenehme oder ungewd&hnliche Arbeitszeiten (Finnland, Montenegro)

- Leitungsfunktion (EJR Mazedonien)

- zusatzliche Pflichten, Gbertarifliche Bezahlung oder personliche Einstufung aufgrund besonderer
Umsténde, die nichts mit dem Geschlecht zu tun haben (Finnland, Irland)

- Dienstalter (Belgien, Bulgarien, Polen, Portugal, Tiirkei)

— Unterschiede bei der formalen Qualifikation (Bildungsabschluss) fir die Tatigkeit (Island, Kroatien)
oder hohere Qualifikationen fir ein breiteres Aufgabenfeld (Irland)

- einschlagige Berufserfahrung aus friheren Stellen beim gleichen oder anderen Arbeitgebern
(Niederlande) oder allgemeine Berufserfahrung (Bulgarien, Finnland, Island)

— Produktivitdt (Portugal), personliche Leistung/Arbeitsergebnisse (Finnland, EJR Mazedonien,
Montenegro), wirtschaftliches Ergebnis (Estland)

- geringe Fehlzeiten, Verzicht auf Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub usw. (Portugal)

- Alter (Schweden)

- Fahigkeiten (Schweden)

- Angleichung an das letzte Einkommen (Niederlande)

- Garantie eines bestimmten Gehalts oder Aufschlags

- Wettbewerbsfahigkeit (Ungarn)

- Arbeitskraftemangel (unter bestimmten Umstédnden) (Niederlande) und Nachfrage und Angebot auf
dem Arbeitsmarkt (Litauen, Schweden)

— Ergebnis der Tatigkeit des Unternehmens bzw. der Organisation (Litauen)

- Fusionzweier Arbeitgeber, Einflihrung eines neuen Gehaltssystems, neue Aufgaben oder marktbezogene
Faktoren (Finnland, jedoch nur befristet)

— Stellung als auslandischer Spezialist (Estland)

- Ergebnis von Tarifverhandlungen (Schweden) und Gehaltsverhandlungen (Niederlande)

Die schwedischen Ausnahmen wurden in der Rechtsprechung entwickelt und bieten offensichtlich
einen zu weiten Spielraum; dies gilt auch fir die Niederlande. Obwohl das Niederlandischen Institut fir
Menschenrechte beispielsweise die Anpassung an das letzte Einkommen als nicht neutrales Kriterium
betrachtet, folgen nicht alle Gerichte dieser Argumentation und halten diesen Punkt fiir eine objektive
Rechtfertigung. In Frankreich sind Gehaltsunterschiede nur zuldssig, wenn die Arbeit nicht gleichwertig
ist. Deshalb konzentrieren die Gerichte sich auf den Wert der Arbeit und nicht auf die Rechtfertigung der
Entgeltungleichheit. Auch lettische Gerichte priifen eher die Ahnlichkeit von Féllen und beschéftigen sich
weniger mit der Rechtfertigung von Ungleichbehandlung. Das spanische Recht enthalt keine ausdrticklichen
Bestimmungen zur Rechtfertigung von Gehaltsunterschieden, wodurch die Gerichte viel Spielraum haben,
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und Entgeltungleichheit zulassen oder bestimmte Umstande des jeweiligen Falls unberticksichtigt lassen
kdnnen. So hat zum Beispiel das Verfassungsgericht entschieden, dass Gehaltsunterschiede gerechtfertigt
sein konnen, wenn die Uberwiegend von Mannern ausgelibten Tatigkeiten mehr Verantwortung und
Konzentration erfordern, als die Giberwiegend von Frauen ausgetibten Tatigkeiten. Das ruménische Recht
schweigt zum Thema gerechtfertigter Lohnungleichheit und rédumt individuellen Gehaltsverhandlungen
vollige Freiheit ein. In der ungarischen Rechtsprechung kdnnen Arbeitgeber Gehaltsunterschiede mit
dem Hinweis auf ihre Vertragsfreiheit und/oder Unterschiede in der Verhandlungsstarke unterschiedlicher
Beschaftigter begriinden. Trotz dieser Argumentation haften sie in der Regel fiir Gehaltsdiskriminierung,
zum Beispiel in einem Fall, in dem weibliche Verkaufsmitarbeiterinnen 70-100 % weniger verdient
hatten als ihre mannlichen Kollegen. Wenn sich der Arbeitgeber jedoch bemiht, Argumente beizubringen,
warum das beklagte Gehaltssystem fiir die Wettbewerbsfahigkeit erforderlich oder die Bevorzugung
der Vergleichsperson gerechtfertigt ist, hat er gute Chancen auf einen Sieg vor Gericht. Obwohl das
griechische Recht keine rechtmaBigen Griinde fiir Entgeltungleichheit kennt, werden der jeweilige
rechtliche Status des Beschaftigungsverhaltnisses (z. B. privatrechtlicher Vertrag oder Beamtenverhaltnis)
oder die Instrumente der Gehaltsbestimmung (z. B. ob sie durch einen Tarifvertrag geregelt sind oder
nicht) haufig zur Rechtfertigung angefiihrt, sogar innerhalb eines Unternehmens oder Dienstes und fr
die gleiche Arbeit. Es gibt die Tendenz, Gehaltsunterschiede mit haushaltspolitischen Griinden, durch
Verallgemeinerung und durch Verweis auf fehlende Bewertungskriterien fiir die jeweilige Tatigkeit
zu rechtfertigen. Das polnische Oberste Gericht ist der Ansicht, dass die tatsachliche Leistung des
Arbeitnehmers darliber entscheidet, ob eine Arbeit gleichwertig ist, und nicht die Beschreibung der
Aufgaben des Beschaftigten im Arbeitsvertrag.

(vii) Spezifische Probleme

Viele Landerexpertinnen und -experten berichten tiber spezifische Probleme bei der praktischen Umsetzung
des Grundsatzes der Entgeltgleichheit fiir gleiche oder gleichwertige Arbeit (Belgien, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, EJR Mazedonien,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumaénien, Serbien, Spanien, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich).

Einige dieser Probleme sind allgemeiner und/oder dauerhafter Art und dieser Bericht konnte bereits zeigen,
dass sie mit fehlender Transparenz zusammenhangen. In Belgien betrifft der entscheidende Fall zu diesem
Punkt das Europaische Gewerkschaftsinstitut, gegen das eine Forscherin wegen Gehaltsdiskriminierung im
Vergleich zu ihren mannlichen Kollegen geklagt hatte. Das Arbeitsberufungsgericht in Brissel stellte fest,
dass das Gehaltssystem des Arbeitgebers undurchsichtig war und kam unter Verweis auf das Urteil des
EuGH in der Rechtssache Danfoss zu dem Schluss, dass eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
vorlag. Auch in Spanien sind Arbeitgeber nicht verpflichtet, ihren Beschaftigten nach Geschlecht
aufgeschlisselte Daten Uber Gehalter oder Beforderungen zur Verfligung zu stellen. Das Oberste Gericht
hat in einem Urteil festgelegt, dass ein Beférderungssystem ohne die mindeste Transparenz dazu fihrt,
dass Frauen gemaB einer statistischen Analyse in untergeordneten Positionen stagnieren, und dass
dies eine mittelbare Diskriminierung darstellt. In Serbien erhebt das Statistikamt zwar Daten Uber
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die nach Geschlecht aufgeschlisselt sind, diese Daten stehen aber nur
staatlichen Institutionen zur Verfiigung. In Osterreich sind kleinere Unternehmen von der Pflicht zur
Meldung der Einkommen befreit und die Vorschriften zur Nutzung der Einkommensberichte enthalten
Vertraulichkeitsbestimmungen, die verhindern koénnten, dass Betriebsrate und Beschaftigte dies in
Lohnverhandlungen oder zu gerichtlichen Klagen nutzen. Auch in Litauen tragen Vertraulichkeitsklauseln
dazu bei, dass Arbeitnehmer nicht gegen diskriminierende Verfahren zur Gehaltsbestimmung klagen
und daher auch kaum einschldgiges Fallrecht vorliegt. AuBerdem gelten Gehaltsunterschiede als
Gleichstellungsproblem, das mit Instrumenten des o6ffentlichen Rechts zu losen ist und nicht durch
einzelne Arbeitsgesetze. Die mazedonische Landerexpertin betont, dass das Gehaltsgefalle zwischen
Mannern und Frauen in der Praxis statistisch und haushaltstechnisch nicht erfasst wird. Auch in Malta
und Montenegro sind die Vergltungsstrukturen undurchsichtig und es mangelt an Informationen und
Zugang zu Daten Uber Gehalter.
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In Deutschland gelten mittelbar diskriminierende Klauseln in Tarifvertragen als grundlegende Ursache
fur das weiterhin groBe Lohngefélle zwischen Mé&nnern und Frauen. Dieses Problem wird von dadurch
zementiert, dass Arbeitsgerichte in ihren Urteilen die Bewertung von Arbeit und die Erstellung von
Gehaltssystemen zum Kernbereich der Tarifautonomie zahlen und staatliche Eingriffe in diese Autonomie
auch dann ablehnen, wenn die Gehaltssysteme willkirlich oder ungerecht zu sein scheinen. Es bleibt
nach wie vor abzuwarten, ob das Mindestlohngesetz, das am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist,
das geschlechtsspezifische Verdienstgefille beeinflussen kann. Ein kirzlich vom Arbeitsgericht Berlin
entschiedener Rechtsstreit, der von einer freien Mitarbeiterin angestrengt worden war, die als Vollzeit-
Redakteurin mit festem Aufgabenbereich und einer festen monatlichen Vergltung fiir einen &ffentlich-
rechtlichen Sender gearbeitet hatte, bestatigt dies. Die Frau reichte Klage ein, nachdem sie festgestellt
hatte, dass ihre mannlichen Kollegen, die die gleiche oder eine gleichwertige Tatigkeit verrichteten,
deutlich mehr verdienten als sie selbst. Das Gericht kam jedoch zu der Auffassung, dass keine
geschlechtsbezogene Diskriminierung vorlag, sondern dass es sich um gerechtfertigte Differenzierungen
aufgrund der Betriebszugehorigkeit und der unterschiedlichen Regelungen fir freie und festangestellte
Mitarbeiter handelte, die sich aus dem jeweiligen Tarifvertrag ergaben. Eine héhere Vergiitung, so
das Gericht, sei in erster Linie Sache des Verhandlungsgeschicks, das bei Mannern angeblich starker
ausgepragt sei, und der Vertragsfreiheit; auBerdem wirden Mutterschutz- und Kindererziehungszeiten
bei Frauen oft zu kirzeren Erwerbsphasen, kirzeren Betriebszugehdrigkeiten und damit niedrigeren
Verdiensten fiihren, ohne dass damit eine Diskriminierung verbunden sei.*® Ein weiteres Problem liegt
darin, dass Rechtsstreite, die strukturelle Probleme (diskriminierende Einstufungen und Entgeltstrukturen)
betreffen, auf Individualklagen beschrankt sind. Die Tatsache, dass es in Bezug auf Entgeltgleichheit keine
Méoglichkeit von Sammel- oder Gruppenklagen gibt, wird immer wieder als eines der Haupthindernisse fiir
die Verwirklichung der Gleichstellung von Mannern und Frauen benannt.

In anderen Léandern bereitet der Vergleich von Tatigkeiten besondere Probleme. In Kroatien und den
Niederlanden gelten die Regelung Uber reale Vergleichspersonen und deren Anwendung durch die
Gerichte als besonders problematisch. Die Landerexpertin fiir das Vereinigte Kénigreich wies darauf hin,
dass Leiharbeiter in der Regel (mannliche) Arbeitnehmer, die beim Personalverleiher oder als Leiharbeiter
bei der beauftragenden Firma beschéftigt sind, nicht als Vergleichsperson anfiihren kdnnen (dies ist eine
Folge des EuGH-Urteils in der Rechtssache Lawrence). AuBerdem konnten Klager vor Einreichen einer
Klage nicht sicher sein, ob eine Arbeit gleichwertig ist. Die polnische Expertin weist darauf hin, dass viele
Unternehmen nicht {ber Systeme System der Arbeitsplatzeinstufung oder allgemein giiltige Systeme
zur Bewertung von Arbeit und Entwicklung von Kriterien verfligen, mit deren Hilfe unterschiedliche
Tatigkeiten verglichen werden kénnten. Dies erschwert die Klage auf Schadensersatz aufgrund von
Gehaltsdiskriminierung. Auch in Zypern haben die meisten Arbeitgeber in der Privatwirtschaft kein System
zur Bewertung und Einstufung von Arbeit oder zur Tatigkeitsbeschreibung und auch sonst keine Verfahren
zur Bewertung von Stellen oder Berufen, um gleiche oder gleichwertige Arbeit definieren zu kdnnen.
Frihere Untersuchungen zum geschlechtsspezifischen Lohngefdlle hatten auBerdem gezeigt, dass
Uberwiegend mit Frauen besetzte Stellen in niedrigere Gehaltsstufen fallen. Die lettische Landerexpertin
kritisiert, dass der Grundsatz gleiches Entgelt fir gleichwertige Arbeit nicht genauer bestimmt ist, dass
Kriterien zur Bewertung von Arbeit fehlen und der Gesetzgeber das Gleichstellungsrecht der EU nicht
angemessen berticksichtigt hat. Das lettische Parlament hat ein Gesetz (ber die Verglitung von Beamten
und Staatsangestellten verabschiedet, mit dem ein einheitliches Vergitungssystem eingefiihrt werden
soll, allerdings sind Lehrer von dem System ausgenommen. Da die meisten Lehrer Frauen sind, ist dies
eine mittelbare Diskriminierung.

Nach Ansicht der schwedischen Expertin besteht das eigentliche Problem nicht darin, die Gleichwertigkeit
von Arbeit nachzuweisen, sondern zu beweisen, dass es sich wirklich um Diskriminierung handelt,
weil das Arbeitsgericht die Rechtfertigungen fiir Gehaltsunterschiede, die die Arbeitgeber vorbringen,
meist akzeptieren. Auch die italienische Expertin merkt an, dass es den Arbeitgebern leicht fallt zu
argumentieren, dass geschlechtsneutrale Kriterien sachlich gerechtfertigt, verhaltnismaBig und durch

48  Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 1. Februar 2017, 56 Ca 5356/15, http://www.iww.de/quellenmaterial/id/191974.
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unternehmerische Bedlirfnisse begriindet sind. Die polnische und die ungarische Expertin beschreiben
ahnliche Probleme beim Nachweis von Diskriminierung. AuBerdem sind ungarische Gerichte bei der
Festsetzung der Schadensersatzhohe fiir Opfer von geschlechtsbezogener Diskriminierung auBerst
zurlickhaltend. In einem Fall, in dem eine Busfahrerin aufgrund ihres Geschlechts nicht eingestellt und
damit unmittelbar diskriminiert worden war, wurde ihr lediglich das entgangene Gehalt bis zu dem
Tag zugestanden, an dem sie eine andere Stelle gefunden hatte, obwohl das Oberste Gericht darauf
hinwies, dass die Rechtsprechung des EuGH abschreckende Sanktionen vorschreibt. In einem wichtigen
Verfahren kam die Gleichbehandlungsbehdrde 2017 zu dem Ergebnis, dass eine noch immer weit
verbreitete PersonalmaBnahme, die darin besteht, einen Teil des Arbeitsentgelts an die Anwesenheit
der jeweiligen Person am Arbeitsplatz zu knilpfen, eine mittelbare Entgeltbenachteiligung darstellt,
da sie Arbeitnehmerinnen mit kleinen Kindern, die sich zur Betreuung eines kranken Kindes haufiger
freistellen lassen als Manner, unverhdltnismaBig stark benachteiligt.*® Gleichwohl besteht jedoch die
Ansicht, dass dies die anhaltende traditionelle Rollenverteilung zwischen Mé&nnern und Frauen in der
ungarischen Gesellschaft verstarken kann. In der griechischen Rechtsprechung gilt Outsourcing als
Rechtfertigung fiir die ungleiche Bezahlung von Arbeitnehmern, die unter verschiedene Systeme der
Lohnfestsetzung fallen. Dies betrifft Beschaftigte, die bei verschiedenen Arbeitgebern beschaftigt sind,
aber auch Beschéftigte desselben Unternehmens, die unter verschiedene Systeme der Lohnfestsetzung
fallen, was nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Es dient auch im Fall unterschiedlicher Arbeitgeber
als Rechtfertigung, was mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Rechtsstreite um Entgeltgleichheit sind in
Griechenland selten und beziehen sich in der Regel nicht auf geschlechtsspezifische Diskriminierung,
auch wenn in der Praxis die Diskriminierung von Frauen durchaus tblich ist und im Zuge der Finanzkrise
zugenommen hat. Bemerkenswert ist indes, dass sich der Oberste Zivilgerichtshof 2017 mit mehreren
Fallen befasst und zwei widersprichliche Positionen zum Levelling-up als wirksamem Mittel zur
Beseitigung der Entgeltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts eingenommen hat. Im ersten Fall sah
die Satzung eines Unternehmens vor, dass das Arbeitsverhaltnis bei ménnlichen Beschéaftigten nach 30
Beschaftigungsjahren und bei weiblichen Beschaftigten nach 25 Beschaftigungsjahren enden musste. Der
Gerichtshof befand, dass es sich hierbei um eine geschlechtsbezogene Diskriminierung zum Nachteil der
mannlichen Beschéaftigten handelte, und dehnte die glinstigere Regelung fur weibliche Beschaftigte auf
mannliche Beschaftigte aus, so dass diese in den Genuss der gesetzlichen Entschadigung und — im Rahmen
einer Regelung, die ein freiwilliges Ausscheiden ermdglichte — einer noch héheren Entschadigung kommen
konnten.>® In zwei weiteren Urteilen wandte der Gerichtshof den Gleichheitsgrundsatz jedoch nicht in der
gleichen Weise an3! In beiden Féllen ging es um die Verteilung des Kapitals einer Gruppenversicherung
infolge der Ubernahme einer Bank und der Weigerung ihrer Nachfolgerin, dieses freiwillige Modell
fortzufthren. Der Gerichtshof befand die Liquidierung, die fir Manner und Frauen ein unterschiedliches
Alter (65 bzw. 60 Jahre) zu Grunde legte, fir rechtmaBig und wies die Behauptung der mannlichen
Antragsteller, es handele sich um eine Diskriminierung wegen des Geschlechts, mit der Begriindung
zurtick, dass die fiir Frauen geltende glinstigere Altersregelung ungiiltig sei und nicht auf mannliche
Arbeitnehmer ausgedehnt werden konne (Levelling-down). Abgesehen davon hat die Ombudsperson
festgestellt, dass Gehalts- und Zulagenkirzungen wéhrend des Schwangerschafts-, Mutterschafts- und
Elternurlaubs die Entgeltliicke zwischen Frauen und Mannern vergroBert haben.

In Estland sind individuelle Gehaltsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Regel,
wobei haufig angefihrt wird, dass Frauen bereit sind, fiir weniger Gehalt zu arbeiten. In Litauen werden
Gehalter ebenfalls zum groBten Teil durch individuelle Vereinbarungen festgelegt, weil Tarifvertrage
fehlen. Auch in der rumanischen Privatwirtschaft unterliegen die freien Gehaltsverhandlungen keinerlei
Einschrankungen.

Einige Landerexpertinnen und -experten verweisen auf allgemeine Aspekte des Arbeitsmarktes, so ist
nach Ansicht der mazedonischen Expertin die geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeitskrafte die

49  EBH/130/2017 http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/jogeset/ebh1302017-0.
50 Oberster Zivilgerichtshof, Nr. 214/2017, http://www.areiospagos.gr/.
51  Oberster Zivilgerichtshof, Nr. 603/2017 und Nr. 604/2017, http://www.areiospagos.gr/.
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Hauptursache fir das Lohngefalle zwischen Mannern und Frauen und die montenegrinische Expertin
verweist in dieser Hinsicht auf die Schwarzarbeit.

3.3 Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, Zugang zu Beschaftigung und
Arbeitsbedingungen

Das Gleichstellungsrecht der EU behandelt auch das Thema Beschaftigung, insbesondere den Zugang zur
Beschaftigung, zum beruflichen Aufstieg, zur Berufsbildung und die Arbeitsbedingungen, einschlieBlich der
Entlassungsbedingungen (siehe Kapitel 3 der Richtlinie 2006/54/EG). In diesem Abschnitt behandeln wir
die Frage, inwieweit das nationale Recht dem personlichen und sachlichen Geltungsbereich der Richtlinie
entspricht, ob Ausnahmen vom Grundsatz der Gleichbehandlung méglich sind und die besonderen
Probleme, die sich in Bezug auf die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz ergeben.

3.3.1 Persénlicher und sachlicher Geltungsbereich

Die Umsetzung erfolgte in diesem Bereich meist in Form eines allgemeinen Gleichstellungsgesetzes
und sehr haufig durch Anderungen bestehender arbeitsrechtlicher bzw. beamtenrechtlicher Vorschriften.
Der Grofteil der nationalen Gesetze enthalt eine Definition des personlichen Geltungsbereichs in Bezug
auf den Zugang zu Beschéftigung, zur Berufsausbildung und die Arbeitsbedingungen (siehe Art. 14 der
Richtlinie 2006/54), mit Ausnahme von Belgien, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen
und der Tschechischen Republik. Dies scheint nicht unbedingt problematisch zu sein. Obwohl das
belgische Gleichstellungsgesetz keinen personlichen Geltungsbereich im eigentlichen Sinne hat, ist
sein sachlicher Geltungsbereich weiter als der aller Gleichstellungsrichtlinien der EU und gilt daher flr
jeden, der an einer Situation beteiligt ist, die unter den sachlichen Geltungsbereich fallt. Auch in den
Niederlanden leitet sich der personliche Geltungsbereich vom sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes
ab. Nach tschechischem Recht miissen alle Parteien eines Rechtsverhéltnisses die Gleichbehandlung
aller natirlichen Personen gewdhrleisten, die ihr Recht auf Beschéftigung geltend machen, und das
Antidiskriminierungsgesetz schreibt Gleichbehandlung insbesondere beim Zugang zu Beschaftigung,
Beruf, Unternehmensgriindung und selbstandiger Erwerbstatigkeit vor. In Griechenland ist die gesetzliche
Definition des personlichen Geltungsbereichs weiter gefasst als im Unionsrecht, der Begriff ,Arbeitnehmer”
folgt jedoch aus der Rechtsprechung. In Luxemburg wiederholt das Gesetz in dieser Hinsicht Art. 14
der Richtlinie, enthélt jedoch keine Bestimmung des Begriffs ,Arbeitnehmer”. Die Anwendung des
Konzepts ,Weisungsbefugnis” ergibt sich aus der Rechtsprechung. Obwohl das norwegische Recht weder
den personlichen Geltungsbereich noch den Begriff ,Arbeitnehmer” definiert, entspricht das Gesetz in
Kombination mit der geltenden Rechtsprechung dem Recht (und der Rechtsprechung) der Union. Ob
die Definition der Begriffe ,Arbeitnehmer“ oder ,Beschéftigter* im montenegrinischen Gesetz dem
Unionsrecht entspricht, ist nicht klar.

Die meisten Rechtssysteme enthalten eine Definition von ,Arbeitnehmer” oder alternativ ,Arbeitsvertrag”
(die Niederlande, Portugal), die nach allgemeiner Auffassung der Rechtsprechung des EuGH entsprechen
oder sogar noch weiter gefasst sind (Schweden). Allerdings muss auch weiterhin auf gewisse Méngel
hingewiesen werden (Danemark, Lettland, Litauen, Osterreich, Tschechische Republik, Tiirkei,
Vereinigtes Konigreich). Das danische Recht verwendet verschiedene Definitionen von Arbeitnehmer.
Der personliche Geltungsbereich des Grundsatzes der Entgeltgleichheit im litauischen Recht ist ziemlich
verwirrend und umfasst nicht alle Personen, die unter den européischen Begriff ,Arbeitnehmer” fallen,
weil er z. B. Beamte ausschlie3t. Durch eine analoge Rechtsanwendung genie3en diese aber womdglich
trotzdem denselben Schutz wie andere Arbeitnehmer. Die dsterreichische Expertin stellte fest, dass
Vertragsbedienstete“ (Personen, die unter Vertragsbedingungen arbeiten, die nicht vollstandig dem
Arbeitsrecht zuzurechnen sind und die einige Merkmale selbstandiger Erwerbstatigkeit aufweisen) nicht
in vollem Umfang unter das Gleichstellungsrecht fallen, obwohl sie in Wirklichkeit mehr Merkmale mit
normalen Beschéftigten gemeinsam haben. Auch das tiirkische Recht ist enger gefasst und enthalt eine
Definition von ,Arbeitnehmer, die selbstandig Beschaftigte und Beamte ausschlieBt. In Zypern und im
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Vereinigten Konigreich sind selbstandig Beschaftigte ebenfalls aus der Definition von Arbeitnehmern
ausgeschlossen, was nach Ansicht der Expertinnen gegen das Unionsrecht verstoBt. Das lettische
Antidiskriminierungsgesetz schitzt Richter und Staatsanwadlte nur beim Zugang zu Beschaftigung
und die Vorstandsmitglieder von Kapitalgesellschaften genieBen berhaupt keinen Schutz durch das
Antidiskriminierungsgesetz.

Auch der sachliche Geltungsbereich in Bezug auf (den Zugang zu) Beschaftigung wurde im nationalen Recht
der meisten Lander gemaB Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54 definiert, mit Ausnahme von Norwegen
und Schweden, wo das Verbot jeder Form von Diskriminierung ohne weitere Einschrankung fur jede
Entscheidung von Arbeitgebern im Arbeitsleben gilt. Nach Ansicht der schwedischen Landerexpertin ist dies
fur die Betroffenen problematisch, insbesondere in Bezug auf die Transparenz. Das norwegische Gesetz gilt
fur alle gesellschaftlichen Bereiche und hat damit einen noch weiteren Geltungsbereich als die Richtlinie.
Auch in anderen Landern ist der Geltungsbereich weiter als in der Richtlinie, so zum Beispiel in Belgien.
In Kroatien umfasst er auch Diskriminierung in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben,
Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung und jede Form des Sorgerechts. Das franzésische Recht gilt
ganz schlicht fur den 6ffentlichen und den privaten Sektor und fir alle Aspekte des Arbeitslebens. Das
spanische Recht gilt zum Beispiel auch fir Einstellungsverfahren und Auswahlgremien. In Griechenland
ist der Geltungsbereich weiter gefasst und verbietet auch diskriminierende Veréffentlichungen und
Werbung, auBerdem wird der ,Personenstand” als verbotener Diskriminierungsgrund genannt. Auch das
rumanische Gesetz hat nach Ansicht der Expertin einen weiter gefassten Geltungsbereich. Das Gesetz
nennt ,Familienstand” und ,Personenstand” als verbotene Diskriminierungsgriinde. AuBerdem sind in dem
Gesetz mehrere Aspekte der Beschaftigung als geschiitzt aufgefiihrt, von der Wahl eines Berufs oder einer
Tatigkeit bis hin zur Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder Systemen der sozialen Sicherheit. Das irische
Recht enthélt einen umfassenden und detaillierten Uberblick iiber den materiellen Geltungsbereich, und
karzlich wurde auch die Verdffentlichung oder Darstellung bzw. die Veranlassung der Verdffentlichung
oder Darstellung einer diskriminierenden Bekanntmachung, soweit sie den Zugang zu Beschaftigung
betrifft, aufgenommen. Eine ,Bekanntmachung* ist laut Definition ,jegliche Form von Erklérung gegentiber
der Offentlichkeit und jegliche Form von Bekanntmachung, ob gegeniiber der Offentlichkeit oder nicht*.

In anderen Landern scheint der sachliche Geltungsbereich in einigen Punkten enger zu sein, so umfasst
das tschechische Antidiskriminierungsgesetz beispielsweise nicht die berufliche Bildung und den Zugang
zu dieser, Beférderung und Einstellungsbedingungen. In Portugal fallt selbstdndige Beschaftigung nicht
unter den sachlichen Geltungsbereich, weil sie nicht durch das Arbeitsgesetzbuch geregelt ist. Auch
in Island ist der Geltungsbereich leicht eingeschrankt, weil er nicht die Mitgliedschaft und Mitwirkung
in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation umfasst. Das litauische Recht verstoBt beim
gleichberechtigten Zugang zu Beschaftigung und Bef6rderung von selbstandig Beschaftigten offensichtlich
gegen das Unionsrecht. In Lettland wird der sachliche Geltungsbereich vom Arbeitsgesetzbuch bestimmt,
dessen personlicher Geltungsbereich beschrankt ist. AuBerdem gibt es beim Zugang zur Mitgliedschaft
in Arbeitsnehmer-, Arbeitgeber- oder Berufsorganisationen, einschlieBlich von Gewerkschaften, keinen
vollstandigen Schutz vor Diskriminierung. In Finnland ist der sachliche Geltungsbereich der Bestimmungen
in Bezug auf (den Zugang zu) Beschaftigung als ,Diskriminierung im Arbeitsleben” durch einen Arbeitgeber
definiert und bezieht sich auf den Zugang zu Beschéftigung. D. h. der Geltungsbereich hdngt davon ab, wie
man ,Arbeitgeber und ,Angestellte“ definiert. Als ,Angestellte“ gelten auch Personen, deren Tatigkeit mit
einer Anstellung vergleichbar ist, manche selbstandig Erwerbstatige konnen jedoch aus dieser Definition
herausfallen. Diskriminierung beim Zugang zu Bildung wird in einer anderen Bestimmung behandelt.

3.3.2 Ausnahmen
Die Maglichkeit, fiir bestimmte berufliche Tatigkeiten Ausnahmen zu ermdglichen, die in Art. 14 Abs. 2 der
Richtlinie 2006/54/EG vorgesehen sind, wurde mit Ausnahme von Griechenland und Norwegen in das

nationalen Recht aller untersuchten Lander umgesetzt. Die folgenden Ausnahmen oder Ausnahmegriinde
sind in den Gesetzen enthalten (oder ergeben sich aus der Rechtsprechung):
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— Sanger, Tanzer, Schauspieler und Kiinstler (Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, die Niederlande,
Nordirland, Zypern);

- Models (Italien) und Fotomodelle (Belgien, Frankreich);

- Gefdngnispersonal (Belgien) bzw. Arbeit in Haftanstalten fir Manner und (6ffentliche und private)
Sicherheitskrafte (Zypern);

— Arbeit flr die Marine und die U-Boot-Flotte (die Niederlande) und fir das Militar, je nach Art der
Streitkraft (Rumadnien), in anderen Landern wurden ahnliche Ausnahmen inzwischen aufgehoben
(Frankreich);

- Gleichstellungsbeauftragte und Amtsvormunde (Deutschland);

— kirchliche Amtstréger (die Niederlande) und andere Stellen, bei denen die religiose oder
weltanschauliche Uberzeugung oder die nationale bzw. ethnische Herkunft die Organisation
entscheidend pragt (Ungarn) oder religitse Griinde (Bulgarien, EJR Mazedonien, Vereinigtes
Konigreich), in Nordirland gilt jede MaBnahme von staatlich geférderten Einrichtungen als
diskriminierend, es sei denn, die MaBnahme ist durch das Ziel der Einrichtung, die Unterminierung
ihres religiosen Ethos zu verhindern, sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels
sind angemessen und erforderlich;

— Schutz von Anstand oder Privatsphdre (Nordirland) oder moralische Griinde (Zypern);

— wenn die Tatigkeit vermutlich bedeutet, dass der Arbeitnehmer in einem privaten Haushalt arbeitet
oder lebt (Nordirland);

- personliche Dienstleistungen, Pflege, Krankenpflege (Niederlande, Nordirland, Zypern);

- wenn fiir die Tatigkeit bestimmte biologische Merkmale erforderlich sind (Osterreich);

- Stellen in anderen Landern, in denen der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung im Arbeitsleben
nicht gilt (Belgien) oder in Landern, in denen die Tatigkeit aufgrund der Rechtsordnung oder Gebrauche
von einer Frau nicht oder nicht angemessen ausgelibt werden kénnte (Nordirland, Zypern);

- wenn das wesentliche Merkmal der Tatigkeit aus physiologischen Griinden einen Mann erfordert
(Korperkraft oder Ausdauer ausgenommen, Nordirland) (Gesundheit oder Widerstandsfahigkeit
ausgenommen, Zypern);

— Arbeit unter Tage (Zypern).

In anderen Landern werden keine mdglichen Tatigkeiten genannt (Lettland, Liechtenstein) oder die
Ausnahme ist ohne weitere Konkretisierung allgemein unter Verweis auf die Art der Tatigkeit oder
die Bedingungen ihrer Auslibung formuliert (Schweden, Portugal). In Island sind nach Artikel 26
Absatz 3 Gleichstellungsgesetz Stellenausschreibungen, die einem bestimmten Geschlecht den Vorzug
geben, erlaubt, wenn das Ziel des oder der Stellenausschreibenden darin besteht, eine ausgewogenere
Vertretung von Frauen und Mannern in einem Berufszweig zu férdern. Dasselbe gilt, wenn es ,stichhaltig
Grinde” dafir gibt, die Stelle einem Mann oder einer Frau vorzubehalten. In Finnland sind Ausnahmen
aus ,gewichtigen und angemessenen Griinden“ mdglich, es ist jedoch nicht klar, welcher Art diese Griinde
sind und ob diese dem Unionsrecht entsprechen. Die Ausnahmebestimmungen im polnischen Recht
lassen dem Arbeitgeber nicht nur in den in Art. 14 genannten Bereichen (Zugang zu Beschéaftigung und
beruflicher Bildung), sondern auch in Bezug auf andere Beschaftigungsbedingungen einigen Spielraum.
In Ungarn wird derzeit ein Gesetzesentwurf diskutiert, der die Liste der Ausnahmen reduzieren soll. Eine
Differenzierung im Laufe des Arbeitsverhaltnisses ist nur zulassig, wenn (1) sie durch die Art der Arbeit
bzw. die Arbeitsbedingungen gerechtfertigt ist, (2) sie allein auf realen und maBgeblichen beruflichen
Bedingungen beruht und (3) sie rechtmaBig und verhdltnismaBig ist. AuBerdem missen die Griinde
fur eine Ungleichbehandlung von Méannern und Frauen nur ,erheblich* sein und nicht ,wesentlich und
entscheidend, wie in der Richtlinie gefordert. In Italien ist eine Abweichung bei ,besonders belastenden”
Tatigkeiten, Arbeiten und Pflichten mdglich, die in Tarifvertragen entsprechend gekennzeichnet sind.
Man geht davon aus, dass diese Ausnahme nicht gegen Unionsrecht verstéft und einer verninftigen
Uberlegung des Gesetzgebers entspringt, entsprechende Tétigkeiten nicht in Form eines Gesetzes in Stein
zu meiBeln, sondern flexibel in Kollektivverhandlungen zu bestimmen.

Die meisten nationalen Gesetze sehen auch Ausnahmen vor, die dem Schutz der Frau dienen, insbesondere
bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Art. 28 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54/EG), mit Ausnahme von
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Deutschland und Lettland. In Griechenland kommt der Schutz von Vaterschaft und Familienleben
hinzu. In Frankreich und Italien enthilt das Gesetz keine ausdriicklichen Bestimmungen hierzu,
verbietet aber auch keine speziellen Regelungen fiir Frauen. Nach polnischem Recht diirfen Frauen
wahrend der Schwangerschaft und der Stillzeit keine Tatigkeiten verrichten, die besonders belastend
sind oder ihre Gesundheit gefdhrden; die entsprechenden Tatigkeiten sind in einer Ministerialverordnung
vom 3. April 2017 aufgelistet. In Spanien ist es, ungeachtet der Geltung von Regeln zum Schutz bei
Schwangerschaft und Mutterschaft, nicht moglich, Frauen die Ausibung bestimmter Tatigkeiten zu
verbieten. Das Verfassungsgericht hat auBerdem erklart, dass es gegen die Verfassung verstoBt, Frauen
den Zugang zu bestimmten Arbeiten zu verweigern, weil diese ihre Gesundheit geféhrden kdnnten, sofern
die Arbeitsbedingungen fiir M@nner ebenso gefahrlich sind.

3.3.3 Spezielle Probleme

Einige Landerexpertinnen und -experten haben lber spezielle Probleme in Bezug auf den persénlichen
und/oder sachlichen Geltungsbereich des nationalen Rechts in Bezug auf den Zugang zu Beschaftigung,
berufliche Bildung, Beschaftigung, Arbeitsbedingungen usw. berichtet. Dabei geht es unter anderem um
folgende Punkte:

- Bestimmte Gruppen von Beschdftigten werden vom personlichen bzw. sachlichen Geltungsbereich
der nationalen Gesetze ausgenommen, z. B. bestimmte Gruppen von selbstandig Beschaftigten
(Deutschland), Haushaltsangestellte, die hochstens vier Tage pro Woche in einem privaten Haushalt
arbeiten (die Niederlande) oder die diskriminierende Kiindigung von Vertragen mit selbstandig
Beschaftigten durch Arbeitgeber oder Kunden, die nicht ausdriicklich unter das Verbot fallt (die
Niederlande).

— Probleme in Bezug auf diskriminierungsfreie Einstellungen und Beférderungen: noch immer werden
Frauen haufig wegen Schwangerschaft, Mutterschaft und familidren Verpflichtungen (Estland,
Montenegro) oder mit dem Argument abgelehnt, dass es sich um ,Méannerarbeit* handelt (Serbien)
oder dass ein Mann fir die Position besser geeignet ist (Montenegro). In Montenegro treten diese
Probleme vor allem im privaten Sektor auf. Ein aktuelles Beispiel fiir Probleme bei der Bewerberauswahl
ist das Oberste Gericht von Island, wo 10 von 11 Richtern Manner sind und der Besetzungsausschuss
ausschlieBlich aus Mannern besteht. Der Ausschuss entschied sich bei 3 qualifizierten Bewerbern
(2 Ménner, 1 Frau) fur einen Mann.

- Diskriminierende Kiindigung nach dem Schwangerschaftsurlaub oder Versetzungin eine untergeordnete
oder geringer vergiitete Stelle nach dem Elternurlaub (Montenegro, Serbien).

— Schwierigkeiten fir Frauen, nach dem Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub von ihrem
Recht auf Riickkehr an den vorherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz Gebrauch zu machen,
insbesondere wenn eine Umstrukturierung der Arbeit zum Wegfall bestimmter Arbeitsplatze gefihrt
hat (Kroatien).

- Ausnahmen bei Zugang zu bestimmten Tatigkeiten aus religiosen Griinden (Bulgarien), diese konnen
nicht a priori gerechtfertigt werden und verstoBen mdglicherweise gegen Unionsrecht.

- Fehlerhafte Formulierungen: Im lettischen Recht ist nicht ausdriicklich festgelegt, dass die
Nichteinhaltung spezieller SchutzmaBnahmen eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
darstellen. AuBerdem verwendet es die Formulierung ,Verbot von Ungleichbehandlung” statt ,Verbot
von Diskriminierung®, was problematisch ist, weil auch Gleichbehandlung in unterschiedlichen
Situationen eine Diskriminierung darstellen kann.

- In Estland ist es gangige Praxis, dass Stellenbewerberinnen und -bewerber in Vorstellungsgesprachen
zu ihrem personlichen Leben befragt werden. 2015 gingen bei der Beauftragten fiir Geschlechter-
gleichstellung und Gleichbehandlung 75 Beschwerden Uber geschlechtsbezogene Diskriminierung ein.

— Auchdie serbische Expertin berichtete, dass traditionelle Geschlechterstereotype dazu beitragen, dass
Frauen viel Zeit flr unbezahlte Arbeit und Kinderbetreuung aufwenden; die Mehrheit der Blirgerinnen
und Burger glaubt, dass erfolgreiche Frauen ihre familidren Pflichten vernachldssigen und dass ein
hoheres Gehalt unweigerlich zu familidaren Problemen fihrt.
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In Montenegro stellte der Ombudsmann in seinem Bericht flir 2015 fest, dass, ,um bessere Ergebnisse
zu erzielen und den Kampf fir die Gleichstellung der Geschlechter zu férdern, eine kontinuierliche
Erziehung und die Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir die Werte der Gleichbehandlung und
Chancengleichheit fir beide Geschlechter wesentlich sind. Es scheint, dass es einen gewissen Mangel
an detaillierter statistischer Analyse und wissenschaftlicher Forschung sowie an anderen strategischen
MaBnahmen zur Férderung der Geschlechtergleichstellung, einschlieBlich eines geschlechtersensiblen
Ansatzes fir die Haushaltsplanung gibt“.>?

Bericht des Ombudsmanns fir 2015, S. 151.
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4 Schwangerschafts-, Mutterschafts-, Vaterschafts- und
Elternurlaub sowie andere Arten von Freistellung, die die Work-
Life-Balance betreffen

4.1 Schwangerschaft und Mutterschutz

Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft gilt im Unionsrecht und somit auch in den Mitgliedstaaten
als unmittelbare Diskriminierung. Jegliche unglnstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit
Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub wird vom Diskriminierungsverbot erfasst (Art. 2 Abs. 2 lit. c
Richtlinie 2006/54/EG).

Gleichzeitig legitimiert der im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft erforderliche Schutz
aber eine unterschiedliche Behandlung der betreffenden Frauen. Spezielle Rechte im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Mutterschaft, zum Beispiel Mutterschaftsurlaub, stellen daher keine Diskriminierung
von Mannern dar (Richtlinie 92/85/EWG und Art. 28 Richtlinie 2006/54/EG). Wahrend solche Rechte in der
Vergangenheit als Ausnahme vom Gleichbehandlungsgrundsatz angesehen wurden, gelten sie heutzutage
als Mittel zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Mannern und Frauen hinsichtlich
des Zugangs zur Beschéaftigung und in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Wenn der Mutterschaftsurlaub
sehr lang ist und/oder viele Schutzbestimmungen existieren, stellt sich — vor allem im Hinblick auf eine
ausgewogenere Verteilung von Beruf und Familie zwischen Mannern und Frauen - jedoch die Frage,
welchen Umfang derartige SchutzmaBnahmen haben sollten. Ein sehr langer Mutterschaftsurlaub, so die
Kritik, kann eine ausgewogene Verteilung der familiaren Pflichten eventuell behindern und die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt einschranken. Eine Kombination aus einem Mutterschaftsurlaub, der nicht Gbermé&Big
lang ist, Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub und Erziehungsurlaub kénnte solche negativen Auswirkungen
verhindern.

Um den Schutz von Schwangeren und Wéchnerinnen zu starken, wurde 1992 die Mutterschutzrichtlinie 92/85/
EWG verabschiedet. Die wichtigsten Vorschriften dieser Richtlinie betreffen einen Mutterschaftsurlaub von
mindestens 14 Wochen (Art. 8). Frauen haben wéahrend der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs
Anspruch auf eine angemessene Sozialleistung (Art. 11). Diese Sozialleistung gilt als angemessen, wenn
sie mindestens den Bezligen entspricht, die die betreffende Arbeitnehmerin im Krankheitsfall erhalten
wirde (Art. 11 Abs. 3). Eine andere wichtige Vorschrift betrifft den Klindigungsschutz, der vom Beginn der
Schwangerschaft bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs dauert (Art. 10). Neben Mutterschaftsurlaub und
Beschaftigungsschutz enthalt die Richtlinie auch Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
flr schwangere oder stillende Frauen. Ergibt sich anhand genauer Leitlinien, dass eine Gefahrdung ftr
Sicherheit oder Gesundheit oder eine mdgliche Auswirkung auf Schwangerschaft oder Stillzeit besteht, so
muss der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin die erforderlichen MaBnahmen treffen, indem er/sie zum Beispiel
die Arbeitsbedingungen zeitweilig umgestaltet, der Arbeitnehmerin einen anderen Arbeitsplatz zuweist
oder, falls es keine andere Lésung gibt, die Arbeitnehmerin zeitweilig beurlaubt. Auf nationaler Ebene
werden die Mindestanforderungen der Richtlinien im Allgemeinen erfiillt und bieten das innerstaatliche
Recht und die innerstaatliche Rechtsprechung einen umfassenderen Schutz und weitergehende Rechte.

Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 92/85/EWG legt fest, dass, wenn einer Arbeitnehmerin wahrend
ihrer Schwangerschaft oder wahrend des Mutterschaftsurlaubs gekindigt wird, der Arbeitgeber/die
Arbeitgeberin die Kiindigungsgriinde schriftlich darlegen muss. Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick
dariiber, wie diese Vorschrift in den 35 untersuchten Ladndern umgesetzt wurde.
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Tabelle 1: Kiindigungsschutz wahrend der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs

Belgien Ja, auf Verlangen.

Bulgarien Ja. Artikel 333 Absatz 6 und Artikel 335 Arbeitsgesetzbuch.
Danemark Ja

Deutschland Ja

Estland Ja

Finnland Ja

Frankreich Ja

Griechenland

Ja, wahrend der gesamten Schutzzeit (d. h. wahrend der Schwangerschaft und 18 Monate nach
der Entbindung).

Irland Ja (auf Verlangen der Arbeitnehmerin)

Island Ja

Italien Ja, der Schutz gilt wahrend eines Zeitraums von 12 Monaten nach der Entbindung

Kroatien Kuindigungen wéahrend des Mutterschaftsurlaubs sind unzuldssig. Betriebsbedingte Kiindigungen
sind im Rahmen der Liquidation eines Unternehmens ausnahmsweise auch wahrend des
Mutterschaftsurlaubs zuldssig (Art. 34 Abs. 4 Arbeitsgesetz). Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin
muss die Kiindigung grundsaétzlich schriftlich begriinden (Art. 120 Abs. 1 und 2 Arbeitsgesetz).
Die Anwendung dieser Ausnahme ist jedoch praktisch unmdéglich, da die Kiindigungsfrist
wahrend der Schwangerschaft und der Inanspruchnahme von mutterschafts- oder
elternschaftsbezogenen Schutzrechten nicht beginnen kann und ausgesetzt ist (Art. 121 Abs. 2
Arbeitsgesetz).

Lettland Ja. Einer Arbeitnehmerin im Mutterschaftsurlaub kann nur im Falle des Konkurses des
Unternehmens gekiindigt werden.

Liechtenstein Ja

Litauen Ja

Luxemburg Ja

Malta Ja. Nach Artikel 12 Absatz 3 Mutterschutzverordnung.

EJR Mazedonien Ja

Montenegro Ja

Niederlande Ja

Norwegen Ja

Osterreich Ja. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss vor Ausspruch der Kiindigung schriftlich die
Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts einholen; die Zustimmung des Gerichts muss
schriftlich erfolgen.

Polen Ja. Wahrend der Schwangerschaft und des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs ist eine Kiindigung
unzuldssig, auBer im Fall der Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens. Der Arbeitgeber/die
Arbeitgeberin muss die Kiindigung grundsétzlich schriftlich begriinden.

Portugal Diese Frage trifft auf Portugal nicht zu, da in Portugal alle Kiindigungen, egal aus welchem
Grund, nach einem strengen, schriftlichen Verfahren ablaufen, das im Arbeitsgesetzbuch
geregelt ist, und die Kiindigung im Rahmens dieses Verfahrens begriindet werden muss.

Wenn es um die Kiindigung einer Frau wahrend der Schwangerschaft, des Mutterschaftsurlaubs,
des Elternurlaubs oder der Stillphase geht, ist das Verfahren strenger, da die Intervention der
(6ffentlichen) Agentur fur die Gleichstellung in der Arbeitswelt (CITE) erforderlich ist (Art. 63
Arbeitsgesetzbuch).

Rumanien Ja

Schweden Keine spezielle Regelung. Dieses Recht ergibt sich — auf Verlangen - aus dem allgemeinen
Arbeitsrecht.

Serbien Ja
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Slowakei Nach Art. 61 Arbeitsgesetzbuch kann einer Arbeitnehmerin nur aus Griinden gekiindigt
werden, die im Arbeitsgesetzbuch ausdriicklich festgelegt sind. Die Kiindigung muss der
Arbeitnehmerin schriftlich mitgeteilt werden, andernfalls ist sie ungiltig.

Nach Art. 72 Arbeitsgesetzbuch kann der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin das
Beschaftigungsverhaltnis einer Frau, die schwanger ist, innerhalb der letzten neun Monate
entbunden hat oder stillt, innerhalb der Probezeit nur in Ausnahmeféllen beenden, die nicht
mit ihrer Schwangerschaft oder mutterlichen Funktion zusammenhangen; die Kiindigung
muss schriftlich begriindet werden, andernfalls ist sie unwirksam. (Guiltig seit dem

1. September 2011)
Ja, nach Art. 115/5 Arbeitsmarktgesetz.

Slowenien

Die spanische Gesetzgebung schreibt nicht ausdricklich die schriftliche Angabe von
Kiindigungsgriinden bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs vor (wenngleich nach dem
Arbeitsrecht eine generelle Pflicht besteht).

Spanien

Tschechische Ja
Republik

Tiirkei Ja

Ja, dies gilt generell fir alle Kiindigungen. Bis zum Ende des Mutterschafts- und Elternurlaubs
sind Kiindigungen jedoch verboten. Véter sind wahrend des Elternurlaubs nur dann vor Kiindigung
geschuitzt, wenn sie fur die Betreuung ihres Kindes bzw. ihrer Kinder allein zusténdig sind.

Ungarn

Ja. Eine Arbeitnehmerin, der wahrend der Schwangerschaft oder wahrend des normalen

oder erweiterten Mutterschaftsurlaubs gekiindigt wird, hat Anspruch darauf, dass ihr die
Kiindigungsgriinde unaufgefordert schriftlich mitgeteilt werden. Unter diesen Umstanden ist es
nicht erforderlich, dass die Arbeitnehmerin zwei Jahre durchgehend beschaftigt war, um diesen
Rechtsanspruch zu haben. (Art. 92 Employment Rights Act 1996)

Zypern Ja

Vereinigtes
Konigreich

4.2 Mutterschaftsurlaub

Alle Lander sehen fir den Mutterschaftsurlaub zumindest die in der Mutterschutzrichtlinie festgelegte
Mindestdauer von 14 Wochen vor. In vielen Landern gelten ldngere Zeiten. Die folgende Tabelle liefert
einen Uberblick iiber die Dauer des Mutterschaftsurlaubs, die Dauer eines eventuellen obligatorischen
Teils des Mutterschaftsurlaubs, die Mdglichkeit, sich den Mutterschaftsurlaub mit dem Vater zu teilen, und
die Hohe der finanziellen Leistungen, die Frauen wahrend des Mutterschaftsurlaubs erhalten.

Tabelle 2 Mutterschaftsurlaub

Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Mdglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Belgien 15 Wochen 1 Woche vor Nein, aber wenn die Mutter | 82 % in den ersten 30
der Entbindung, nach der Entbindung Tagen (ca. 4 Wochen),
9 Wochen nach der | stirbt > Ubertragung des danach 75 % (max.
Entbindung restlichen MUs auf den 103,97 EUR/Tag)
Ehemann/ Lebenspartner
der Mutter
Bulgarien 410 Tage (58,5 45 Tage Seit 2009 konnen Vater mit | 90 % des
Wochen) (6,5 Wochen) vor Einverstéandnis der Mutter Durchschnittseinkommens
der Entbindung ab dem 6. Lebensmonat flir 410 Tage
des Kindes an deren Stelle | (58,5 Wochen); keine
treten Obergrenze
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Maoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Danemark 18 Woche 2 Wochen nach der | Nein Leistungen fur
(4 Wochen vor und | Entbindung 18 Wochen. Anspruch
14 Wochen nach auf Entgeltfortzahlung
der Entbindung) flr Frauen wahrend einer
Abwesenheit aufgrund
von Schwangerschaft
oder Entbindung nur
dann, wenn dies im
jeweiligen Tarifvertrag
oder Einzelarbeitsvertrag
vorgesehen ist. Hat die
Frau nur Anspruch auf
Leistungen, aber nicht
auf Entgeltfortzahlung,
so erhdlt sie 90 % ihres
Gehalts, héchstens jedoch
547,48 EUR (4075 DKK)
pro Woche. Viele
Tarifvertrage sehen 100 %
des Gehalts vor
Deutschland | 14 Wochen, 6 Wochen vorund | Nein Abhangig Beschaftigte:
bei Friih- und 8 Wochen nach 100 % des
Mehrlingsgeburten | der Entbindung; durchschnittlichen
bis zu 18 Wochen | bei Friih- und Einkommens der letzten
Mehrlingsgeburten: 13 Wochen bzw. 3 Monate;
12 Wochen nach keine Obergrenze
der Entbindung.
Wahrend der
6wochigen
vorgeburtlichen
Schutzfrist darf die
Arbeitnehmerin auf
eigenen Wunsch
arbeiten, der
Arbeitgeber/die
Arbeitgeberin darf
dies jedoch nicht
von ihr verlangen.
Estland 20 Wochen (140 Keiner; beginnt der | Nein 100 % der
Kalendertage) MU jedoch weniger Durchschnittseinkiinfte
als 30 Tage (ca. der versicherten
4 Wochen) vor dem Person wahrend des
voraussichtlichen vorangegangenen
Entbindungstermin, Kalenderjahres; keine
verringert sich das Obergrenze
Mutterschaftsgeld
Finnland 105 Wochentage | 2 Wochen vor dem | Nein Leistung abhangig
(Montag bis voraussichtlichen vom vorherigen

Samstag, jeweils
einschlieB-lich) -
ca. 16,5 Wochen

Entbindungstermin
und 2 Wochen
nach der
Entbindung

Erwerbseinkommen.

Erste 56 Werktag nach

der Entbindung: 90 %

auf Einkommen bis zu

50 606 EUR, 32,5 %

auf den Rest — bzw. eine
Pauschalleistung, wenn
kein vorheriges Einkommen
vorhanden ist
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Méoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Frankreich 16 Wochen 2 Wochen vor und | Nein 100 % des
6 Wochen nach der Durchschnittseinkommens
Entbindung der letzten 3 Monate,
mit einer Obergrenze
von 3129 EUR. Manche
Tarifvertréage sehen einen
vollen Lohnausgleich vor.
Griechenland | Offentlicher Gesamter Nein Offentlicher Sektor:

Sektor: 5 Tage Zeitraum. 100 % Entgeltfortzahlung

(ca. 22 Wochen) Offentlicher durch den Arbeitgeber/

Privatsektor: Sektor: 2 Monate die Arbeitgeberin.

17 Wochen (ca. 9 Wochen) vor Privatsektor: %2 bis 1 Monat
der Entbindung Entgeltfortzahlung durch
und 3 Monate den Arbeitgeber/die
(ca. 13 Wochen) Arbeitgeberin; restliche
danach. Zeit: Leistungen aus
Privatsektor: der Sozialversicherung,

8 Wochen vor der die das Arbeitsentgelt
Entbindung und 9 der meisten Frauen
Wochen danach abdecken; Voraussetzung
sind 200 Arbeitstage in
den letzten zwei Jahren
vor dem MU (dagegen
beim Krankengeld:
100 Arbeitstage in dem der
Krankheit vorausgehenden
Jahr)
Irland 26 Wochen 26 Wochen Eltern kénnen sich den Erste 26 Wochen: 235 EUR
MU nicht teilen; stirbt die brutto pro Woche; die
Mutter, geht der Resturlaub | folgenden 16 Wochen sind
aber auf den Vater Gber unbezahlt. Der Arbeitgeber/
die Arbeitgeberin kann die
Leistung aufstocken, falls
dies zwischen Arbeitgeber/
Arbeit-geberin und
Arbeitnehmerin vereinbart
wird.
Island 3 Monate nach der | Erste 2 Wochen Die 3 Monate sind nicht 809% der durchschnittlichen

Entbindung nach der Ubertragbar Gesamtbeziige der letzten

Entbindung 12 Monate (die 6 Monat
vor der Entbindung enden).
Obergrenze: 4250 EUR pro
Monat.
Italien 22 Wochen Gesamte Dauer: Vater haben in den ersten 80 % des
(5 Monate) 2 (bzw. 1) Monate | funf Monaten nach der durchschnittlichen

vor der Entbindung
und 3 (bzw. 4)
Monate danach

Geburt des Kindes Anspruch
auf vier (ab 2018 sieben)
Tage Urlaub, davon zwei
(ab 2018 drei) Tage MU,
die mit Einverstandnis der
Mutter Ubertragen werden.

taglichen Verdienstes
wdhrend der gesamten
Dauer des MUs; keine
Obergrenze
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Maoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Kroatien 14 Wochen + bis 4 Wochen vor der | Zeitraum vom 71. Tag nach | GemaB den Vorschriften
zum 6. Lebens- Entbindung, 10 der Entbindung bis zum 6. | Uber die obligatorische
monat des Kindes | Wochen danach Lebensmonat des Kindes Kranken-versicherung
kann vollstandig auf den werden sowohl im
Freiwilliger Vater Ubertragen werden obligatorischen als auch im
MU: vom 71. zusdtzlichen (freiwilligen)
Tag (erster Tag MU 100 % der
nach Ablauf von Berechnungs-grundlage
10 Wochen) nach fir Lohnausgleich gezahlt
der Entbindung (keine Obergrenze).
bis zum 6. Falls
Lebensmonat des Mindestversicherungszeit
Kindes (12 aufeinander folgende
Versicherungs-monate
bzw. 18 Monate mit
Unterbrechungen) nicht
erfullt ist: 70 % der
Berechnungs-grundlage
(derzeit 312 EUR
(2328 HRK))
Lettland 16 Wochen plus Keiner; es ist Véter haben keinen 80 % des
2 Wochen extra das Recht der Anspruch auf MU, es Bruttoverdienstes wahrend
flr Frauen, die sich | schwangeren sei denn, es liegen der gesamten Dauer des
ihre Schwanger- Arbeitnehmerin, auBergewohn-liche MUs; keine Obergrenze
schaft vor der aber der Umstande vor (Tod der
12. Schwanger- Arbeitgeber/die Mutter oder Verzicht der

schaftswoche
von einem Arzt
bescheinigen

Arbeitgeberin darf
eine schwangere
Frau 2 Wochen

Mutter auf die elterlichen
Rechte)

lassen vor und 2 Wochen
(18 Wochen) nach der
Entbindung nicht
beschaftigen
Liechtenstein | 20 Wochen 8 Wochen nach Nein 80 % des Erwerbsein-
der Entbindung kommens fiir 20 Wochen,
sind obligatorisch, davon 16 Wochen nach der
die folgenden Geburt des Kindes. Keine
12 Wochen ausdrtickliche Obergrenze;
sind fakultativ. Leistungen basieren auf
4 Wochen vor der der Bemessungsgrenze fiir
Entbindung sind die obligatorische Kranken-
optional. und Rentenversiche-rung,
die je nach Entwicklung
der Léhne und Gehalter
variiert.

Litauen 18 Wochen Nur freiwillig Nein Wenn die Frau vor der
Entbindung 12 Monate
versichert war: 100 % des
gezahlten Entgelts. Die
Mindestleistung betrégt
228 EUR pro Monat.

Luxemburg 16 Wochen; Gesamte Nein 100 %, Gewahrung

verlangerbar wenn | 16 Wochen aufgrund &rztlicher

die Geburt nach
dem geplanten
Entbindungs-
termin stattfindet

Bescheinigung und
Behandlung wie
Krankenstand; keine
Obergrenze
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Méoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Malta 18 Wochen 4 Wochen vor der Nein Erste 14 Wochen: 100 %
Entbindung, sofern restliche 4 Wochen:
keine Vereinbarung Pauschalleistung in Hohe
zwischen von 172,5 EUR pro Woche.
Arbeitgeber und Der Satz entspricht dem
Arbeitnehmerin Sozialversiche-rungsgesetz.
besteht, sie nach Er kann angehoben
6 Wochen nach werden.
der Entbindung
zu nehmen, wobei
die Aufteilung
zwischen
Arbeitgeber und
Arbeitnehmerin
vereinbart wird.
EJR 9 Monate (38 73 Tage (ca. 10 Keine gemeinsame 100 % des
Mazedonien | Wochen); bei Wochen): 28 Tage | Nutzung; der Vater durchschnittlichen
Mehrlings- (4 Wochen) vor kann den MU jedoch Verdienstes der letzten
geburten der Entbindung Ubernehmen, wenn die 12 Monate (52 Wochen),
12 Monate und 45 Tage (ca. Mutter arbeitsunfahig mindestens jedoch
(52 Wochen) 6 Wochen) danach | ist oder den MU nicht in der letzten 6 Monate
Anspruch nimmt (ca. 25 Wochen),
hochstens jedoch das
2-Fache des nationalen
Durchschnittsverdienstes.
Nimmt die Mutter den
obligatorischen Teil in
Anspruch, so erhalt sie
fir die restliche Zeit ihr
reguldres Arbeitsentgelt
plus 50 %
Montenegro Elternurlaub Der MU kann X 6-12 Monate
(einschlieB-lich 45 Tage vor ununterbrochene
MU) kann von der | der Entbindung Beschaftigung vor
Geburt des Kindes | beginnen, Beginn des MU: 70 %
an maximal obligatorisch des durchschnittlichen
365 Tage dauern | sind 28 Tage. Die Monatsverdienstes; 3-6
Mutter kann den Monate ununterbrochene
MU frithestens Beschaftigung: 50 %
45 Tage nach des durchschnittlichen
der Entbindung Monatsverdienstes; bis zu
beenden. 3 Monate ununterbrochene
Beschaftigung: 30 %
des durchschnittlichen
Monatsverdienstes.
Niederlande 16 Wochen 4 bis 6 Wochen Nein 100 % des Arbeitsentgelts,

miissen vor dem
Entbindungstermin
genommen werden

bis zu einem tdglichen
Entgelt von maximal
206 EUR.
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Maoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Norwegen 10 Wochen MU 3 Wochen vor der | Nein 100 % des
(,Mutter-quote”) Entbindung und 6 durchschnittlichen
Wochen danach Erwerbseinkommens
flir 46 Wochen oder
80 % fiir 56 Wochen.
100 % sind begrenzt
auf 6 ,G* (1 G ist derim
Volksver-sicherungsgesetz
geregelte und jahrlich
neu festgesetzte
Grundbetrag). Seit dem
1.Mai2014:1G =
10792 EUR (88 370 NOK;
Wechselkurs 8,78). Das
Elternurlaubsgeld betragt
maximal 64 752 EUR
(530 220 NOK)
Osterreich 16 Wochen 8 Wochen vor Nein, auBer fiir Beamte und | 100 % des
der Entbindung - Vertrags-bedienstete, die durchschnittlichen
langere individuelle | Anspruch auf 4 Wochen Verdienstes (ohne
Freistellung unbezahlten Urlaub haben | Deckelung), sofern dieser
bei arztlich (kein Transfer des Bundes vor dem MU mindestens
bescheinigten fur diesen Zeitraum) 3 Monate lang Uber der
Gesundheits- Geringfligigkeits-grenze
risiken fir die (2018: 438,04 EUR pro
Mutter oder das Monat) lag
Ungeborene;
8 Wochen nach
der Entbindung, 12
Wochen bei Friih-,
Mehrlings- und
Kaiserschnitt-
geburten
Polen 20 Wochen; 14 Wochen nach Die verbleibenden Wochen | 100 % des
bei Mehrlings- der Entbindung kdnnen mit Zustimmung durchschnittlichen
geburten der Mutter vom Vater Verdienstes, keine
(abhangig von der in Anspruch genommen Obergrenze
Kinderzahl): 31 bis werden
37 Wochen
Portugal 17 bzw. 6 Wochen fiir die Der nach dem 6-wochigen | Keine Entgeltfortzahlung
21 Wochen Mutter nach der Pflichturlaub der Mutter durch den Arbeitgeber/
Entbindung verbleibende Zeitraum kann | die Arbeitgeberin, aber
zwischen den beiden Eltern | eine Leistung aus der
aufgeteilt werden Sozialversicherung,
die fiir 120 Tage
(17 Wochen) 100 %
des durchschnittlichen
Verdienstes, fiir 150 Tage
(21 Wochen) 80 % betragt.
Keine Begrenzung nach
oben
Rumanien 18 Wochen 6 Wochen nach der | Nein 85 % des

Entbindung

durchschnittlichen
Verdienstes der letzten
6 Monate, hochstens
jedoch das 12Fache des
Mindestlohns
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Republik

ist moglich

Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Moglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Schweden 14 Wochen vor 2 Wochen vor Nein Die Hohe des
oder nach der oder nach der Mutterschaftsgelds
Entbindung Entbindung entspricht der des
Krankengelds (80 % des
Erwerbsein-kommens bis
zu einer Einkommenshdohe
von 10 ,Grundbetragen”
(49 000 EUR) pro
Jahr). Bei einkommens-
unabhdngigen Leistungen
wird die Grundbezugshohe
(grundnivd) von 20 EUR
(225 SEK) pro Tag gezahlt
Serbien Hochstens 45, Der MU muss Nein. Der Vater kann den Die Hohe des
mindestens jedoch | 28 Tage vor der MU nur dann in Anspruch Mutterschaftsgeldes
28 Tage vor der voraussicht- nehmen, wenn die Mutter entspricht dem
voraussicht-lichen | lichen Entbindung | stirbt, das Kind verlasst, durchschnittlichen
Entbindung sowie | beginnen und ihren Rechtsanspruch aus Grundgehalt der letzten
3 volle Monate mindestens 3 volle | anderen stichhaltigen 12 Monate vor dem
nach der Monate dauern Grinden (VerbiiBen einer Monat, in dem der MU
Entbindung Haftstrafe, schwere beginnt. War die Frau
Erkrankung usw.) nicht weniger als 12 Monate
wahrnehmen kann oder erwerbstatig, so wird fir
nicht erwerbstétig ist die fehlenden Monate ein
Entgelt in Hohe von 50 %
des durchschnittlichen
Monatsgehalts
zugrundegelegt.
Slowakei 34 Wochen 6-8 Wochen vor Ja, aber nicht gleichzeitig 34 Wochen
der Entbindung Mutterschaftsgeld in
und 6 Wochen Hohe von 75 % des
danach taglichen Verdienstes
der Mutter; mindestens
324 EUR, hochstens jedoch
1260 EUR pro Monat
Slowenien 15 Wochen; 15 Tage (ca. Nein. Der Vater kann 100 % des
Beginn: 4 Wochen | 2 Wochen) vor den MU nur in Anspruch durchschnittliches
vor dem und/oder nach der | nehmen, wenn die Mutter Verdienstes der letzten
voraussicht-lichen | Entbindung 1. verstirbt, 12 Monate, die dem
Entbindungs- 2. das Kind verlasst, Tag der Antragstellung
termin 3. dauerhaft oder unmittelbar vorausgehen,
vorlibergehend nicht in der | keine Obergrenze
Lage ist, selbstandig zu
leben und zu arbeiten
Spanien 16 Wochen, von 6 Wochen nach der | Ja 100 % des monatlichen
denen 10 auf den | Entbindung fir die Gehalts, abhangig von
Vater Ubertragen | Mutter einer Mindestbeschafti-
werden kénnen gungsdauer, keine
Obergrenze
Tschechische | 28 Wochen keiner Ubertragung auf den Vater | 70 % des Durchschnitts-

einkommens der letzten
12 Monate; Obergrenze:
1300 EUR (34 470 CZK)
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Mitgliedstaat | Dauer Obligatorischer Maoglichkeit, den MU mit Finanzielle Leistungen
Zeitraum dem Vater zu teilen
Turkei 16 Wochen Gesamte Dauer: Nein, aber wenn Staatlich Bedienstete
8 Wochen vor eine Beamtin oder erhalten wahrend des
der Entbindung Arbeitnehmerin bei der gesamten MUs ihr
und 8 Wochen Entbindung stirbt, wird reguldres Gehalt vom
danach; die der restliche MU auf den Staat.
8 Wochen vor der | Ehemann Ubertragen. Arbeitnehmerinnen werden
Entbindung kénnen Uber die Sozialversiche-
(mit arztlichem rungsanstalt bezahlt; die
Einverstandnis) auf Leistung entspricht dem
3 Wochen reduziert Krankengeld (2/3 des
werden, wobei reguldren Gehalts)
die verbleibenden
5 Wochen den
8 Wochen nach
der Entbindung
hinzugerechnet
werden. Bei
Mehrlingsgeburten
verlangert sich
der MU vor der
Entbindung um
2 Wochen
Ungarn 24 Wochen Obligatorisch: 2 Nein 70 % des
Wochen; durchschnittlichen
empfohlen: 4 Tagesverdienstes; keine
Wochen vor der Obergrenze
Entbindung
Vereinigtes 52 Wochen 2 Wochen nach der | Ja, zwischen 2 und 26 39 Wochen
Konigreich Entbindung Wochen kénnen auf den Mutterschaftsgeld; erste
Vater tibertragen werden 6 Wochen: 90 % des
Erwerbs-einkommens;
restliche 33 Wochen:
wdchentliche Pauschale
von 140,98 GBP (ca.
160 EUR)
Zypern 18 Wochen Gesamter Zeitraum | Nein 72 % des wochentlichen
obligatorisch Durchschnitts der
versicherungs-pflichtigen
Grundeinkinfte
der anspruchs-
berechtigten Person
im vorangegangenen
Beitragsjahr.
Beitragsbemes-
sungsgrenze: 4533 EUR

Das Recht auf Rickkehr an den friiheren oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz unter Bedingungen,
die nicht weniger ginstig sind, und darauf, dass ihr alle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
zugutekommen, ist in Artikel 15 der Richtlinie 2006/54/EG verankert. In den meisten Landern sind
Arbeitnehmerinnen, die nach Ablauf des MUs an ihren Arbeitsplatz zuriickkehren, vor Benachteiligungen
geschutzt. In der Regel haben Arbeitnehmerinnen einen gesetzlichen Anspruch darauf, an ihren friiheren
oder, falls dies nicht moglich ist, einen vergleichbaren Arbeitsplatz zurlickzukehren. In einigen Landern
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existiert ein solcher Rechtsanspruch jedoch nicht (z. B. in den Niederlanden)>* oder zumindest nicht
ausdriicklich (z. B. in Belgien und in Deutschland). In Deutschland ist ein solcher Rechtsanspruch nicht
erforderlich: Der deutsche Mutterschaftsurlaub ist so konzipiert, dass er das Beschaftigungsverhaltnis in
keiner Weise bertihrt und sich die Frage der ,Rlickkehr an den friiheren Arbeitsplatz” somit nicht stellt. Die
Zuweisung eines nicht gleichwertigen Arbeitsplatzes nach Riickkehr aus dem Mutterschaftsurlaub wiirde
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz jedoch als unmittelbare Diskriminierung gelten, und die
betroffene Arbeitnehmerin hatte Anspruch auf Entschadigung.® In Ungarn ist das Recht auf Rlickkehr an
den friheren oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz nach Beendigung des Mutterschafts-/Elternurlaubs
im neuen Arbeitsgesetzbuch nicht ausdriicklich garantiert. Der kumulativen Auslegung verschiedener
Artikel dieses Gesetzbuches zufolge hat die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer jedoch Anspruch auf
Weiterbeschéaftigung beim gleichen Arbeitgeber oder bei der gleichen Arbeitgeberin und, in Ermangelung
einer einvernehmlichen Anderung des Arbeitsvertrags, auf Riickkehr an ihren/seinen friiheren Arbeitsplatz.

4.3 Adoptionsurlaub

Alle Lander gewahren Adoptionsurlaub. In Rumanien geschieht dies nicht ausdriicklich, das Gesetz sieht
jedoch vor, dass Eltern, die ein Kind adoptieren, Anspruch auf Elternurlaub haben.>> In der Slowakei gilt
etwas Ahnliches: sogenannte ,Ersatzeltern (bei Adoption, Pflegschaft oder Pflege im Fall des Versterbens
der Kindesmutter) konnen Mutterschafts- und Elternurla33ub beantragen. In der Tiirkei besteht Anspruch
auf Adoptionsurlaub, wenn ein Kind unter drei Jahren adoptiert wird. Friher hatten nur Staatsbedienstete
Anspruch auf diese Art von Freistellung (Adoptionsurlaub fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
blieb individuellen/kollektiven Arbeitsvertrdgen Uberlassen). Im April 2015 bzw. Februar 2016 adnderte
sich dies jedoch: Nach dem Gesetz Nr. 6645% und Nr. 6663% zur Anderung des Arbeitsgesetzes haben
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fall einer Adoption nun Anspruch auf Adoptionsurlaub.

4.4 Elternurlaub

2015 veréffentlichte das frihere Europdische Netzwerk von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf
dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und Mannern einen ausfihrlichen Bericht zur Umsetzung der
Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EU.%8

Viele Lander haben die Richtlinie nicht formell umgesetzt, weil sie der Meinung waren, dass ihre nationalen
Rechtsvorschriften dem Unionsrecht bereits entsprachen (Deutschland, Finnland, Island, Lettland,
Litauen, Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn). Nach
Angaben der Expertinnen und Experten der EWR-Lander Island, Liechtenstein und Norwegen steht
auch deren nationales Recht mit dem Unionsrecht im Einklang. Die Kandidatenlander (EJR Mazedonien,
Montenegro, Serbien, Tiirkei) haben die Richtlinie nicht umgesetzt. In den anderen Landern wurde die
Richtlinie formell umgesetzt oder wurden geringfiigige Anderungen an den nationalen Rechtsvorschriften
vorgenommen.

53  Die Kommission leitete diesbeziiglich am 24. Januar 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren (Verfahren Nr. 2013/45) ein. In
seinem Urteil vom 22. Oktober 2014 wies der EuGH die Klage als unzulassig ab, da nicht alle Formalitdten des Artikels 258
AEUV erflllt worden waren. Insbesondere hatte die Kommission keine Vorschrift des niederlandischen Rechts genannt,
deren Inhalt oder Anwendung mit dem Wortlaut oder dem Ziel der fraglichen Bestimmungen der Richtlinie 2006/54
unvereinbar war. Vgl.: Rechtssache C-252/13, Kommission / die Niederlande, [2014] n.n.v.

54  Arbeitsgericht Wiesbaden, Urteil 5 Ca 46/08 vom 18. Dezember 2008.

55  Art. 8 Abs. 2 Regierungsnotverordnung Nr. 111/2010.

56  Turkisches Amtsblatt Nr. 29335 vom 23. April 2015.

57  Turkisches Amtsblatt Nr. 29620 vom 10. Februar 2016.

58 Do Rosério Palma Ramalho, M., Foubert, P, Burri, S., The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33
European Countries, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com edocman&task=document.
viewdoc&id=2723&Itemid=295.
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In allen Landern gelten die nationalen Vorschriften tiber den Elternurlaub sowohl fir den 6ffentlichen als
auch fir den privaten Sektor (wenn auch nicht immer in gleichem MaBe).

Mit Ausnahme der Tiirkei haben alle Lander einen Rechtsanspruch auf Elternurlaub verankert. Die Lange
des Elternurlaubs ist von Land zu Land jedoch sehr unterschiedlich. Die folgende Tabelle liefert einen

Uberblick.>®

Tabelle 3: Elternurlaub

Elternurlaub
Land
Dauer Finanzielle Leistungen iibertragbar?
Belgien 4 Monate pro Elternteil pauschal nein
Bulgarien 6 Monate pro Elternteil unbezahlt teilweise
Danemark 32 Wochen pro Kind 100 % Ja
Deutschland | 3 Jahre pro Elternteil 67 % fur 14 Monate (wenn 2 Nein, aber das Elterngeld
Monate vom anderen Elternteil hangt davon ab, ob die Eltern
genommen werden), danach den Elternurlaub gemeinsam
unbezahlt, weitere 4 bezahlte nutzen.
Monate, wenn beide Eltern Teilzeit
arbeiten
Estland 3 Jahre minus 70 Tage 100 % (gedeckelt) fir 435 Tage, Ja
danach unbezahlt
Finnland 26 Wochen pro Kind 70-75 %, gedeckelt Ja
Frankreich Bis zum Alter von 3 Jahren pauschal Ja
Griechenland | 4 Monate pro Elternteil (9 im | unbezahlt (privater Sektor) Im 6ffentlichen Sektor ja, im
offentlichen Sektor) voll bezahlt (6ffentlicher Sektor) privaten nein
Irland 18 Wochen pro Elternteil unbezahlt teilweise (wenn beide Eltern
flr denselben Arbeitgeber/
dieselbe Arbeitgeberin
arbeiten)
Island 4 Monate pro Elternteil 80 % (gedeckelt) fiir 13 Wochen teilweise
Italien 10/11 Monate pro Kind 30 % teilweise
Kroatien 6-8 Monate (30 fir jedes 100 % des monatlichen teilweise
dritte und weitere Kind sowie | Verdienstes, hdchstens jedoch
fir Zwillinge) 120 % der Berechnungsgrundlage
des Staatshaushalts (gedeckelt)
Lettland 18 Monate pro Elternteil (nach | 60 % fiir ein Elternteil (nach dem Nein
dem Arbeitsgesetz) Sozialversicherungsrecht, bis zum
vollendeten 12. Lebensmonat des
Kindes)
Liechtenstein | 4 Monate pro Elternteil unbezahlt Nein
Litauen Bis zum Alter von 3 Jahren 100 % fiir 52 Wochen oder 70 % Ja
flr die ersten 52 Wochen und 40 %
flr die nachsten 52 Wochen; es
gelten Unter- und Obergrenzen. Die
Mindestleistung betréagt 20 Prozent
des durchschnittlichen nationalen
Monatslohns. Die maximale
Leistung betragt 200 Prozent
des durchschnittlichen nationalen
Monatslohns.

59 Die Tabelle basiert auf McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland,
Liechtenstein and Norway, S. 68-69, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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bis zum Ablauf von 365 Tagen
nach Beginn des MUs

12 Monate ununterbrochene
Berufstatigkeit vor dem Urlaub)

70 % (6-12 Monate
ununterbrochene Berufstatigkeit
vor dem Urlaub)

50 % (3-6 Monate)

30 % (3 Monate oder weniger)

Elternurlaub
Land
Dauer Finanzielle Leistungen tibertragbar?
Luxemburg 4 bzw. 6 Monate pro Elternteil | Anteil vom Gehalt; mind. 1922 EUR, | Nein
in Vollzeit, 8 bzw. 12 Monate hochstens 3204 EUR (bei
in Halbzeit oder flexibler Vollzeiturlaub)
Urlaub Uber einen Zeitraum
von 20 Monaten
Malta 4 Monate pro Elternteil Unbezahlt Im 6ffentlichen Sektor: ja, im
(12 Monate pro Kind im privaten Sektor: nein
offentlichen Sektor)
EJR 52 Wochen (78 Wochen bei Bezahlt Ja; Vater kann den Urlaub
Mazedonien | Mehrfachgeburt) - Vater hat nur in Anspruch nehmen,
Anspruch auf Elternurlaub, wenn die Mutter ihn nicht in
wenn die Mutter keinen MU in Anspruch nimmt
Anspruch nimmt
Montenegro | 45 Tage nach der Entbindung | 100 % (Voraussetzung: mind. Ja; beendet ein Elternteil den

Elternurlaub, kann der andere
den verbleidenden Rest
nehmen

danach Pauschalleistung

Niederlande | 26 Wochen pro Elternteil unbezahlt, aber Nein
Steuerverglinstigung
Norwegen 12 Monate bezahlt, 100 % ftir 46 Wochen bzw. 80 % teilweise
12 Monate je Elternteil flir 56 Wochen, gedeckelt
unbezahlt
Osterreich Bis zum Alter von 2 Jahren! Pauschalbetrag in Abhéngigkeit von | nein?
der gewahlten Dauer der Leistung
oder einkommensabhéngig (max.
80 % des fritheren Verdienstes
bzw. 66 EUR pro Tag) je nach
Wunsch der Eltern, wobei ein Teil
der Leistung fir ein Elternteil
reserviert ist
Polen 32 Wochen/36 Monate 60 % oder 80 % fiir 32 Wochen, Ja
Erziehungsurlaub von 36 Monaten
in der Regel unbezahlt
Portugal 3 Monate pro Elternteil 25 % Nein
Rumadnien 2 Jahre pro Kind 85 %, kann nicht geringer als 85 % | Ubertragbar bis auf einen
des staatlichen Mindestlohns sein Monat, der fiir den Elternteil,
der den Elternurlaub nicht
genommen hat, obligatorisch
ist
Schweden 480 Tage (einschlieBlich MU) | 80 9%, gedeckelt ftir 390 Tage, teilweise

1 Beide Elternteile kénnen 3 Monate des Elternurlaubs zurtickstellen und spater nehmen. AuBerdem kénnen die Eltern einen
Monat Elternurlaub gleichzeitig nehmen. In diesem Fall wird die Gesamtdauer um diesen ,Doppelmonat” gekirzt und dauert
der Elternurlaub anstatt 24 nur 23 Monate.

2 Beide Eltern haben denselben Anspruch auf Elternurlaub; eine Vorschrift zur Ubertragbarkeit im engeren Sinne existiert
nicht. Nach den gesetzlichen Vorschriften konnen die Eltern den Elternurlaub zwischen sich aufteilen; es muss eine Einigung
dartber erzielt werden, wie dies zu realisieren ist. Es darf immer nur ein Elternteil Elternurlaub nehmen; lediglich beim
Wechsel zwischen den Elternteilen ist eine Uberschneidung von einem Monat méglich.
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Elternurlaub
Land
Dauer Finanzielle Leistungen tibertragbar?
Serbien 3 Monate nach der 100 % (Voraussetzung: mind. Nein
Entbindung bis zum Ablauf 6 Monate ununterbrochene
von 365 Tagen nach Beginn Berufstatigkeit)
des MUs
(2 Jahre fur jedes dritte und 60 % (3-6 Monate Berufstatigkeit)
weitere Kind)
30 % (weniger als 3 Monate)
Slowakei Bis zum Alter von 3 Jahren® Pauschale (213,20 EUR fir ein Nein
Kind, 266,50 EUR ftr Zwillinge
und 319,80 EUR fiir Drillinge oder
mehr)
Slowenien 260 Tage pro Kind 100 %, gedeckelt teilweise
Spanien Bis zum Alter von 3 Jahren unbezahlt Ja
Tschechische | Bis zum Alter von 4 Jahren pauschal (220 000 CZK fiir den Ja
Republik* gesamten Zeitraum)
Ungarn Bis zum Alter von 3 Jahren 70 % (gedeckelt) fiir 104 Ja
(im Regelfall)® Wochen, danach sehr geringe
Pauschalleistung
Vereinigtes 18 Wochen pro Elternteil unbezahlt Nein
Konigreich
Zypern 18 Wochen pro unbezahlt teilweise
Elternteil/23 Wochen fur
Witwen/Witwer
3 Bei Kindern mit Behinderungen bis zum Alter von 6 Jahren.
4 In der Tschechischen Republik ist zwischen Elternurlaub und Elterngeld zu unterscheiden.
5 Im Fall von Zwillingen oder Kindern mit Behinderungen auch langer.

In der Tiirkei existieren keine Rechtsvorschriften, landesweiten Tarifvertrdge oder Rechtsprechung, in
denen eine Elternzeit im Sinne der Richtlinie 2010/18/EU ausdriicklich erwdhnt wird. Es gibt jedoch
Freistellungen aus familidren Grinden bzw. Freistellungen, die fir familiare/elterliche Angelegenheiten
verwendet werden kénnen; diese sind ziemlich groBzligig und gehen Gber die Richtlinie 2010/18/EU hinaus.

4.5 Vaterschaftsurlaub

Die meisten Lander sehen einen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub vor, auch wenn dieser in vielen Landern
sehr kurz ist. 2017 veroffentlichte die Kommission einen Vorschlag fir eine Richtlinie zur Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben fur Eltern und pflegende Angehérige.®® Er beinhaltet einen Vorschlag fir einen
bezahlten Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen, wobei die Verglitung mindestens der Leistung entsprechen
soll, auf die im Fall eines Krankheitsurlaubs Anspruch besteht.

Die folgende Tabelle liefert einen Uberblick iiber die derzeitige Ldnge des Vaterschaftsurlaubs und die
Hohe der entsprechenden Vergiitung in 35 Landern.%!

60  Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fiir
Eltern und pflegende Angehdrige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU, COM (2017) 253 final.

61 Die Tabelle basiert auf McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland,
Liechtenstein and Norway, S. 65, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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Tabelle 4: Vaterschaftsurlaub

- Vaterschaftsurlaub
Dauer Verglitung
Belgien 10 Tage 100 % fur 3 Tage, danach 82 % (dies entspricht
100 % netto, da Sozialleistungen beitragsfrei sind)
Bulgarien 15 Tage 90 %
Dénemark 2 Wochen 100 %
Deutschland 0 n.z.
Estland 10 Tage 100 %
Finnland 54 Tage 70 % (gedeckelt)
Frankreich 11 Tage? 100 % (gedeckelt)
Griechenland 2 Tage? 100 %
Irland 2 Wochen 235 EUR brutto pro Woche
Island 3 Monate 80 % (gedeckelt)
Italien 4 Tage (7 ab 2018) 100 %
Kroatien 0 n.z.
Lettland 10 Kalendertage 80 %
Liechtenstein 0 n.z.

Republik

Litauen 1 Monat im Zeitraum zwischen der Geburt 100 %, gedeckelt
und dem vollendeten dritten Lebensmonat
des Kindes
Luxemburg 2 Tage 100 %
Malta Privatsektor: 1 Tag 100 %
Offentlicher Sektor: 5 Tage
EJR Mazedonien | 7 Tage X
Montenegro Gemaf Tarifvertrag 100 %
Niederlande 5 Tage 2 Tage 100 %, 3 Tage unbezahlt?
Norwegen 2 Wochen 100 %
Osterreich 0-31 Tage* 700 EUR
Polen 2 Wochen 100 %
Portugal Obligatorisch: 15 Tage; optional: zusatzlich 100 %
10 Tage
Rumanien 5/15 Tage® 100 %
Schweden 2 Wochen 80 %, gedeckelt
Serbien 7 Tage 100 %
Slowakei 0 n.z.
Slowenien 30 Tage 100 % gedeckelt fuir 2 Wochen, danach
Pauschalleistung
Spanien 4 Wochen® unbezahlt
Tschechische 5 Tage’ 70 %

a wn

1 18 im Fall von Mehrlingsgeburten.

2 Funf Tage fir Angehdrige des Militérs.

3 Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das 5 Tage voll bezahlten Vaterschaftsurlaubs vorsieht.
4 Beamte haben Anspruch auf vier Wochen Urlaub; bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft haben
einigen Tarifvertragen zufolge Anspruch auf unterschiedlich lange Schutzzeiten oder, aufgrund einer schriftlichen
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, auf 28 bis 31 Tage ,Familienzeit*.

15 Tage, wenn der Vater einen Sduglingspflegekurs absolviert hat.

Ab 1. Januar 2017 (davor 13 Tage).
7  Vaterschaftsurlaub wurde im Zuge des Gesetzes 148/2017 eingefiihrt, das am 1. Februar 2018 in Kraft getreten ist.
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Vaterschaftsurlaub

Land

Dauer Vergtitung
Tiirkei Arbeitnehmer: 5 Tage 100 %

Beamte: 10 Tage (plus optional 24 Monate) | Beamte: 100 % (optional 24 Monate unbezahlt)
Ungarn 5 Tage® 100 %
Vereinigtes 2 Wochen Pauschalleistung®
Konigreich
Zypern 2 Wochen 72 %
8 Sieben im Fall von Zwillingsgeburten.
9 Oder 90 % des Arbeitsentgelts, wenn dieses niedriger ist.

4.6 Befreiungen/Freistellungen zu Pflege- und Betreuungszwecken

Die folgende Tabelle liefert einen Uberblick iiber weitere gegebenenfalls vorgesehene Arten von
Arbeitsfreistellungen.5?

Tabelle 5: Andere Freistellungen zu Pflege- und Betreuungszwecken, die nicht an Elternschaft
gebunden sind

Land Zweck(e) der Freistellung | maximale Dauer Ausgleich? Sonstiges
Belgien Pflege von Kleinkindern, 48 Monate Uber das Staatliche Nur Privatsektor!
behinderten Kindern gesamte Erwerbsleben | Unterstiitzung Voraussetzung:
oder schwer kranken 24-monatige
Angehdrigen Beschaftigung, kann
auf Teilzeitbasis
genommen werden?
Bulgarien Pflege eines Kindes, Bis zu 60 Tage 70 % Lohnfortzahlung
eines Ehepartners/ einer pro Jahr fir ein fir die ersten
Ehepartnerin oder eines/ Kind, 10 fur eine 3 Tage; danach
einer Angehdrigen im erwachsene Person flr Versicherte
Krankheitsfall 80 % aus der
Sozialversicherung
Danemark Pflege von behinderten/ 6+ Monate Ja
terminal kranken
Angehdrigen
Deutschland | Pflege von nahen 2 Jahre Staatliche Auch auf Teilzeitbasis
Angehdrigen Unterstutzung
Finnland Pflege von kranken Unbegrenzt Unbezahlt Gute Praxis, aber kein
Angehdrigen einklagbares Recht
Betreuung eines Kindes Bis zum Alter von 3 Pauschal-leistung
Jahren
Frankreich Pflege eines terminal 6 Monate Staatliche Auch auf Teilzeitbasis
kranken Kindes oder Unterstiitzung
Ehepartners
1 Beschaftigte im 6ffentlichen Dienst konnen sich im Verlauf ihres Erwerbslebens, gleich aus welchem Grund, bis zu finf
Jahre vollstandig oder teilweise freistellen lassen. Die Freistellung ist unbezahlt, es besteht jedoch Anspruch auf eine
geringe Sozialleistung; dient die Freistellung dazu, sich um ein krankes Kind zu kiimmern, féllt die Sozialleistung héher
aus. Es gibt einen Vorschlag, den 6ffentlichen Dienst dem privatwirtschaftlichen System anzupassen, allerdings ohne die
Sozialleistung fir Beschéftigte im 6ffentlichen Dienst anzuheben.
2 Die maximale Dauer von 48 Monaten gilt unabhangig davon, ob die Freistellung auf Vollzeit- oder auf Teilzeitbasis
genommen wird.

62  Die Tabelle basiert auf McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland,
Liechtenstein and Norway, S. 91-92, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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Land Zweck(e) der Freistellung | maximale Dauer Ausgleich? Sonstiges
Griechenland | Pflege eines Kindes oder | Offentlicher Sektor: 22 | Offentlicher Sektor:
eines Ehepartners/ einer Tage pro Jahr alle Freistellungen
Ehepartnerin, das/der/die | Privatsektor: je nach bezahlt
im Krankenhaus liegt oder | Fall 6 bis 30 Tage pro
Transfusionen bendétigt, Jahr® Privatsektor:
oder eines behinderten Freistellungen
Kindes Uiberwiegend
unbezahlt
Pflege von kranken 6 Tage pro Jahr Nein
Angehdrigen
Schulbesuche 4 Tage pro Jahr
Irland Pflege einer schwer 104 Wochen Staatliche Voraussetzung: 1 Jahr
kranken oder behinderten Unterstiitzung ununterbrochene
Person Beschaftigung
Italien Pflege von 3 Tage pro Monat Ja Die Einzelheiten der
schwerbehinderten Freistellung werden
Familienangehérigen zwischen Arbeitgeber/
in und Arbeitnehmer/in
ausgehandelt.
Pflege eines Ehepartners/ | 2 Jahre Ja
einer Ehepartnerin, der/die
schwerbehindert ist
Tod oder schwere 3 Tage pro Jahr Ja
Erkrankung einer/eines
nahen Angehérigen
Wichtige familidre Grinde | 2 Jahre wahrend Nein
des gesamten
Erwerbslebens
Kroatien Pflege eines kranken 60 Tage pro 70 % des
Familienmitglieds (Kind Erkrankung flr Kinder | Arbeitsentgelts
oder Ehepartner/in) bis zu 7 Jahren, 40 (gedeckelt), 100 %
Tage pro Erkrankung des Arbeitsentgelts
flr Kinder zwischen fir Kinder unter
7 und 18, 20 Tage 3 Jahren; alle
pro Erkrankung fur Zahlungen unterliegen
Kinder tber 18 und einer Obergrenze von
Ehepartner/innen 565 EUR (4257 HRK)
pro Monat
Litauen Pflege eines kranken 120 Tage pro Jahr flr | Staatliche Leistungen
Kindes, Angehorigen oder | ein schwer krankes flr max. 7 Tage (@m
Ehepartners bis zu 120 Kind, 7 fir eine Stiick) und max.
aufeinanderfolgende Tage | erwachsene Person 120 Tage pro Jahr fir
oder 140 Tage pro Jahr ein schwer krankes
Kind
Luxemburg Pflege eines kranken Maximal 12 Tage fur | Ja, 100 %

Kindes

Kinder unter 4 Jahren;
18 Tage fiir Kinder
zwischen 5 und 13
Jahren;

5 Tage fur Kinder
zwischen 14 und 18
Jahren

3 Voraussetzung fur diese Freistellungen ist, dass andere bezahlte Freistellungen zuvor ausgeschopft wurden; nach Ansicht
der griechischen Expertin steht diese Bedingung im Widerspruch zur Richtlinie 2010/18/EU.
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Land Zweck(e) der Freistellung | maximale Dauer Ausgleich? Sonstiges
EJR Pflege eines kranken Nicht bekannt Ja
Mazedonien | Kindes unter 3 Jahren
Pflege von nahen Max. 30 Tage pro Jahr | Ja
Familienangehorigen
Montenegro | Schwere Erkrankung Tarifvertraglich Ja
einer/eines nahen geregelt
Angehorigen
Tod einer/eines direkten 7 Tage Ja
Angehdrigen
Spezielle Pflege eines Bis zum Alter von Ja
Kindes mit besonderen 3 Jahren
Beduirfnissen
Niederlande | Pflege eines kranken 10 Tage Ja, 70 % Auch auf Teilzeitbasis
Elternteils oder einer
kranken Partnerin/eines
kranken Partners
Pflege einer/eines 12 Wochen Nein Arbeitszeit kann bis zu

nahen Verwandten oder
Familienangehérigen

Teilzeitarbeit

50 9% reduziert werden

Norwegen Pflege von terminal 60 Tage Ja, in Hohe des Auch auf Teilzeitbasis
kranken vertrauten Krankengelds (100 %
Personen des Arbeitsentgelts)
Pflege von Angehdrigen 10 Tage pro Jahr Ja, in Hohe des Auch auf Teilzeitbasis
Krankengelds (100 %
des Arbeitsentgelts)
Osterreich Pflege von Angehorigen, 7 Tage oder bis zu 14 | Zusatzliche freie Alternativ: Reduzierung
die im selben Haushalt Tage fir Kinder unter | bezahlte Tage der Arbeitszeit
leben und krank sind 12 Jahren Spezielle staatliche
Leistung
Pflege naher Angehdriger, | 3, in manchen Fallen
die behindert oder auch 6 Monate
terminal krank sind
Portugal Pflege eines Enkelkindes, | 30 Tage Nein
wenn die Mutter bei der
Geburt unter 16 ist
Pflege von Angehdrigen 10 Tage pro Jahr Nein
Schweden Pflege eines kranken 60 Tage pro Kind und | 80 % des
Kindes unter 12 Jahren Jahr Arbeitsentgelts,
gedeckelt
Pflege schwer kranker 100 Tage (240 bei Staatliche
Angehdriger Angehdrigen, die an Unterstitzung
AIDS erkrankt sind)
Serbien Schwere Erkrankung 7 Tage Ja
einer/eines direkten
Angehdrigen
Spezielle Pflege eines Bis zum Alter von Elternteil kann der
Kindes oder einer anderen | 5 Jahren Arbeit fernbleiben oder
Person die Arbeitszeit auf die
Halfte reduzieren
Slowenien Pflege von nahen 14 Tage, verlangerbar | 80 % des
Angehdrigen Arbeitsentgelts
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Land

Zweck(e) der Freistellung

maximale Dauer

Ausgleich?

Sonstiges

Slowakei

Begleitung eines
Familienmitglieds zu
Untersuchungen oder
Behandlungen aufgrund
einer plotzlichen
Erkrankung oder

eines Unfalls, aber
auch zu geplanten
Untersuchungen und
Behandlungen, in eine
medizinische Einrichtung

max. 7 Tage pro
Kalenderjahr

Ja

Begleitung eines
behinderten Kindes

in eine soziale
Betreuungseinrichtung
oder eine spezielle Schule

max. 10 Tage pro
Kalenderjahr

Ja

Spanien

Betreuung
pflegebedurftiger
Angehdriger

1 Jahr

Nein

Auch auf Teilzeitbasis

Tschechische
Republik

Pflege von
Familienangehorigen

9 Tage

Staatliche
Unterstiitzung (60 %
Arbeitsentgelt)

Turkei

Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer und
Staatsbedienstete:
Betreuung eines
behinderten oder
dauerhaft erkrankten
Kindes

Max. 10 Tage

Ja

Keine
Altersbegrenzung

fur das Kind; kann
innerhalb eines Jahres
ganz oder teilweise
genommen werden

Tod eines Kindes,

des Ehepartners/der
Ehepartnerin, eines
Elternteils, eines Bruders/
einer Schwester

Staatsbedienstete:

5 Tage,
Arbeitnehmerinnen/
Arbeit-nehmer: 3 Tage

Ja

Flr Staatsbedienstete:
Freistellung zur Betreuung
einer kranken Person

3 Monate

Ja

Auf arztliches Attest,
verlangerbar, keine
Altersbegrenzung fir
das Kind

Ungarn

Pflege von kranken
Angehdrigen

2 Jahre

Ggf. staatliche
Unterstitzung

Arztlich bescheinigte
Pflegebedurftigkeit

Zypern

Griinde hoherer Gewalt;
Pflege von kranken
Familienangehérigen und
engen Verwandten

7 Tage

Nein

4.7 Freistellung im Zusammenhang mit Ersatzmutterschaft

Nur wenige Lander sehen bei Ersatzmutterschaft einen Anspruch auf Elternurlaub vor. Lander, in denen
ein solcher Anspruch besteht, sind Griechenland, die EJR Mazedonien, die Slowakei, Spanien und
das Vereinigte Konigreich. In Portugal ist Ersatzmutterschaft seit 2016 erlaubt, die rechtlichen
Konsequenzen sind jedoch nicht eindeutig geklart. Nach Ansicht der Expertin ist das Gesetz so auszulegen,
dass die gesetzlichen Eltern Anspruch auf Elternurlaub haben. In den Niederlanden haben Bestelleltern
Anspruch auf Elternurlaub, wenn sie (z. B. durch Adoption) gesetzliche Eltern des Kindes werden
oder dauerhaft fir das Kind sorgen und mit diesem in einem gemeinsamen Haushalt leben. Auch die
Ersatzmutter kann Anspruch auf Elternurlaub haben, wenn sie nach wie vor die gesetzliche Mutter des
Kindes ist. In Island wurde 2015 ein Gesetzentwurf zu diesem Thema vorgelegt; der Entwurf sieht vor,
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dass Ersatzmiitter hinsichtlich ihrer medizinischen Versorgung wahrend der Schwangerschaft die gleichen
Rechte haben wie schwangere Frauen. Nach Artikel 23 des Gesetzentwurfs haben die Ersatzmutter und
ihr Ehepartner Anspruch auf Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub und auf Elternurlaub. In einigen wenigen
Landern ist Ersatzmutterschaft verboten (Estland, Liechtenstein).

4.8 Gemeinsame Nutzung des Mutterschaftsurlaubs

Nicht in allen Landern haben Eltern einen gesetzlichen Anspruch darauf, den Mutterschaftsurlaub (oder
einen Teil davon) gemeinsam zu nutzen. Die folgende Tabelle liefert einen entsprechenden Uberblick

Tabelle 6: Gemeinsame Nutzung des Mutterschaftsurlaubs

Land Mutterschaftsurlaub iibertragbar?

Belgien Nur bei Tod der Mutter?

Bulgarien Ja, ab dem 7. Lebensmonat des Kindes

Danemark Nur bei Erkrankung der Mutter

Deutschland Nein

Estland Nein

Finnland Nur bei Erkrankung oder Tod der Mutter

Frankreich Nein

Griechenland Nein

Irland Nur bei Tod der Mutter

Island Nein

Italien Nur bei Tod oder schwerer Erkrankung der Mutter oder wenn diese das Kind verlasst?

Kroatien Ja, nach den ersten 14 Wochen

Lettland Nur bei Tod oder schwerer Erkrankung der Mutter oder wenn diese das Kind verldsst

Liechtenstein Nein

Litauen Nein

Luxemburg Nein

Malta Nein

EJR Mazedonien Ja, wenn die Mutter den Urlaub nicht in Anspruch nimmt/nehmen kann.

Montenegro Nein

Niederlande Nur bei Tod der Mutter®

Norwegen Ja, abgesehen von 9 Wochen Pflichturlaub fiir die Mutter

Osterreich Nein

Polen Ja, nach den ersten 14 Wochen

Portugal Ja, nach Ablauf von 6 Wochen nach der Entbindung

Rumanien Nein

Schweden Ja, der Mutterschaftsurlaub ist in der Gesamtdauer des Elternurlaubs von 480 Tagen
enthalten, von denen 90 Tage fur die Mutter bzw. den Vater reserviert sind. Der Rest kann
nach den Winschen der Eltern aufgeteilt werden.

Serbien Nein

Slowakei Nein

1 Bei einem Krankenhausaufenthalt der Mutter kann Mutterschaftsurlaub sowohl vom Vater/Partner als auch von der Mutter

in Anspruch genommen werden.
2 Oder wenn der Vater das alleinige Sorgerecht hat.
3 Dies wird sich jedoch voraussichtlich andern.

63  Die Tabelle basiert auf McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland,
Liechtenstein and Norway, S. 60, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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Land Mutterschaftsurlaub tibertragbar?

Slowenien Nur bei Erkrankung der Mutter oder wenn diese das Kind verlasst*
Spanien Ja, nach den ersten 6 Wochen oder bei Tod der Mutter

Tschechische Nein

Republik

Tiirkei Nein; nur wenn beide Eltern Staatsbedienstete sind und die Mutter stirbt
Ungarn Nein

Vereinigtes Ja, abgesehen von 2 Wochen Pflichturlaub fur die Mutter

Konigreich

Zypern Nein

4 Wenn die Mutter unter 18 Jahren, Auszubildende oder Schiilerin/Studierende ist, kann der Mutterschaftsurlaub auch einem
GrofBelternteil zugesprochen werden.

4.9 Flexible Arbeitszeitregelungen

Der 2015 veroffentlichte Netzwerk-Bericht Measures to address the challenges of work-life balance in the
EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway, der von Aileen McColgan verfasst wurde, hat die
Grundlage fiir den folgenden Uberblick (iber flexible Arbeitszeitregelungen geliefert:>

Tabelle 7: Moglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren

Maoglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren

Land an Zwecke der Vereinbarkeit Rechtsanspruch oder Recht auf Ausgleich?
geknlipft? Beantragung?
Belgien Ja Rechtsanspruch Ja
Bulgarien Nein Recht auf Beantragung Nein
Danemark Ja Recht auf Beantragung Nein
Deutschland | Nein Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Nein!
Estland Ja Recht auf Beantragung Nein
Finnland Ja Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Entgeltbezogen, pauschal
vergutet oder nicht
vergutet, je nach Art der
Freistellung
Frankreich Nein Recht auf Beantragung Nein
Griechenland | Privater Sektor Rechtsanspruch Ja
Offentlicher Sektor: als
Alternative zum Elternurlaub
sieht das Gesetz eine Verkiirzung
der Arbeitszeit vor
Irland Nein Recht auf Beantragung Nein
Island Nein Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Nein
Italien Nein Nur Kollektivvereinbarungen Nein
Kroatien Ja, aber nur als eine Modalitat Ja, unter Bertlicksichtigung der Ja
der Rechte und Leistungen im beiden vorstehenden Punkte.
Zusammenhang mit Mutterschaft
bzw. Elternschaft.
Lettland Ja Rechtsanspruch Mdglicherweise (noch

unklar)

1 AuBer wenn die Teilzeitvereinbarung mit einem Anspruch auf Pflegeuntersttitzungsgeld verbunden ist.

64  McColgan, A. Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and

Norway, S. 36, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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Schwangerschafts-, Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub sowie andere Arten von Freistellung, die
die Work-Life-Balance betreffen

Maoglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren

Land an Zwecke der Vereinbarkeit Rechtsanspruch oder Recht auf Ausgleich?
geknupft? Beantragung?
Liechtenstein | Nein Recht auf Beantragung Nein
Litauen Ja Recht auf Teilzeit und zusatzliche Im Fall von zusatzlichen
Freistunden, Recht auf Beantragung | Freistunden?
von Job-Sharing und Heimarbeit
Luxemburg Nur im 6ffentlichen Dienst Rechtsanspruch Nein
Malta Ja Recht auf Beantragung Nein
EJR Nein Rechtsanspruch nur fiir Eltern von Ja
Mazedonien Kindern mit Behinderung
Montenegro | Ja Rechtsanspruch Ja
Niederlande | Nein Recht auf Beantragung Nein
Norwegen Ja Rechtsanspruch Nein
Osterreich Ja Rechtsanspruch Nein
Polen Ja, wahrend des Elternurlaubs Rechtsanspruch Nein
Portugal Ja Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Nein
Rumanien Ja, nur fur Arbeitnehmerinnen, Einige Kollektivvereinbarungen Ja
die Kinder unter einem Jahr sehen dieses Recht vor
stillen.
Schweden Ja Rechtsanspruch Manchmal®
Serbien n.z. n.z. n.z.
Slowakei Ja Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Nein
Slowenien Ja Rechtsanspruch Fir manche Eltern
Ubernahme der Beitrdge
zur Sozialversicherung®
Spanien Ja Rechtsanspruch Manchmal®
Tschechische | Ja Rechtsanspruch, mit Ausnahmen Nein
Republik
Tiirkei Ja Rechtsanspruch (nur fur schwangere | Ja
Arbeitnehmerinnen/Wéchnerinnen/
stillende Arbeitnehmerinnen)
Ungarn Ja Rechtsanspruch Sozialleistungen
Vereinigtes Nein Recht auf Beantragung Nein
Konigreich
Zypern Nur Privatsektor; Zustimmung Recht auf Beantragung Nein

erforderlich.

2 Wenn die Arbeitszeitreduzierung Eltern von Kindern unter 12 Jahren (oder eines behinderten Kindes unter 18 Jahren)
betrifft, die berechtigt sind, ihre Wochenarbeitszeit um 2 Stunden (Eltern von drei oder mehr Kindern unter 12 Jahren:
4 Stunden) zu reduzieren.
3 Wenn Eltern ihren Anspruch auf Elterngeld noch nicht ausgeschopft haben.
4 Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, behinderten Kindern unter 18 Jahren oder mit zwei Kindern, von denen eines das erste
Grundschuljahr noch nicht abgeschlossen hat.
5 Wenn die Reduzierung der Arbeitszeit in Form von ,Stillpausen” (die beiden Eltern zustehen) erfolgt.

Derselbe Bericht hat auch einen Uberblick tiber das Recht auf Fernarbeit bzw. Heimarbeit geliefert.t>

65 McColgan, A., Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and
Norway, S. 54, abrufbar unter: http://www.equalitylaw.eu/downloads/3631-reconciliation.
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Tabelle 8: Moglichkeit der Fernarbeit/Heimarbeit

Land Recht auf Fernarbeit/Heimarbeit

Belgien Nein

Bulgarien Nein. Eventuell mdglich aufgrund einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber/der
Arbeitgeberin.

Danemark Nein

Deutschland Nein; viele Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht jedoch vor

Estland Nein, soweit mit dem Arbeitgeber nicht anders vereinbart

Finnland Nein; viele Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht jedoch vor

Frankreich Nein

Griechenland Nein, sofern nicht mit dem Arbeitgeber vereinbart

Irland Nein; manche Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht bzw. ein Recht auf
Beantragung jedoch vor

Island Nein; manche Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht jedoch vor

Italien Nein

Kroatien Nein

Lettland Nein

Liechtenstein Nein

Litauen Nein

Luxemburg Nein

Malta Nein

EJR Mazedonien Ja

Montenegro Nein, je nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
Niederlande Recht auf Beantragung

Norwegen Nein; viele Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht jedoch vor
Osterreich Nein

Polen Nein

Portugal Nein

Rumanien Nein

Schweden Nein

Serbien Nein

Slowakei Nein

Slowenien Nein

Spanien Nein

Tschechische Republik | Nein

Tiirkei

Nein. Gegebenenfalls moglich auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung mit dem

Arbeitgeber oder einer tarifvertraglichen Vereinbarung

Ungarn

Nein

Vereinigtes Konigreich

Recht auf Beantragung

Zypern

Nein; manche Kollektivvereinbarungen sehen ein solches Recht jedoch vor
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5 Betriebliche Rentensysteme (Kapitel 2 der Richtlinie 2006/54/EG)

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung - insbesondere in dem beriihmten Barber-Urteil®® - klargestellt,
dass betriebliche Rentensysteme als Entgelt anzusehen sind. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt daher
auch fur diese Systeme. Dem EuGH zufolge und im Gegensatz zu den sogenannten gesetzlichen Systemen,
die in Abschnitt 7 behandelt werden, gilt Artikel 157 AEUV flr Systeme:

i) die entweder auf einer Vereinbarung zwischen den Sozialpartnerinnen und Sozialpartnern oder auf
einer einseitigen Entscheidung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin beruhen,

ii) die vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin allein oder von diesem/dieser und den Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen gemeinsam finanziert werden und

iii) bei denen sich die Zugehorigkeit zu dem jeweiligen System aus dem Arbeitsverhdltnis mit einem
bestimmten Arbeitgeber oder einer bestimmten Arbeitgeberin ergibt.

Die wichtigste Konsequenz dieser Rechtsprechung war, dass bestimmte Aspekte der Richtlinie 86/378/
EWG zu betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, die in der Zwischenzeit verabschiedet
worden war, im Widerspruch zu dem standen, was heute Artikel 157 AEUV ist, und geéndert werden
mussten.®” Formen von Diskriminierung, die in dieser Richtlinie besonders ins Auge sprangen, waren
die Beibehaltung unterschiedlicher Renteneintrittsalter fiir Frauen und Manner und der Ausschluss von
Hinterbliebenenleistungen fur Witwer® Im Lichte der Rechtsprechung des EuGH sind diese Formen
von Diskriminierungen nicht langer zuldssig. Auch was die Verwendung geschlechtsspezifischer
und unterschiedlicher versicherungsmathematischer Faktoren - insbesondere die unterschiedliche
Lebenserwartung von Frauen und Mannern (also die Tatsache, dass Frauen im Schnitt langer leben und
deshalb auch langer Altersrenten in Anspruch nehmen) - betraf, ,korrigierte* der EuGH die Richtlinie zu
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit teilweise. Die Rechtsprechung zu betrieblichen Renten
hatte in denjenigen Mitgliedstaaten, die bis dahin davon ausgingen, dass das, was heute Art. 157 AEUV
ist, nicht zur Anwendung kam und bestimmte Formen von Diskriminierung weiterhin zuldssig waren,
erhebliche Auswirkungen auf die Gleichbehandlung in betrieblichen Rentensystemen.

Die Rechtsprechung zu betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit wurde in Kapitel 2 der Richtlinie
2006/54/EG kodifiziert.

5.1 Unmittelbare und mittelbare geschlechtsbezogene Diskriminierung in
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit

Die meisten Lander haben unmittelbare und mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit verboten. In Deutschland, Lettland, Polen, Schweden
und der Tiirkei ist dies nicht ausdriicklich geschehen. In Schweden gelten zum Beispiel Zahlungen der
betrieblichen Rentensysteme — in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH - als Entgelt und
fallen daher unter das im Antidiskriminierungsgesetz verankerte Verbot von Diskriminierung aufgrund
(unter anderem) des Geschlechts. Dieses Verbot bezieht sich auf séamtliche Entscheidungen des Arbeitgeber
bzw. der Arbeitgeberin; betriebliche Rentensysteme werden nicht ausdriicklich erwahnt. In der Tiirkei
existiert kein spezielles Verbot fiir betriebliche Systeme; die Verfassungsvorschrift zur Gleichstellung von
Frauen und Mannern gilt jedoch sowohl fiir staatliche als auch fir betriebliche Systeme. In Serbien und
Montenegro gibt es keine betrieblichen Rentensysteme.

66  Rechtssache C-262/88, Douglas Harvey Barber / Guardian Royal Exchange Assurance Group, Slg. 1990, 11889.

67  Die Richtlinie 86/378/EWG wurde im Zuge der Richtlinie 96/97/EG abgedndert und inzwischen durch die Richtlinie
2006/54/EG aufgehoben.

68  Genaugenommen besteht, der Rechtsprechung des EuGH zufolge, ein Unterschied zwischen dem Renteneintrittsalter —
also dem Alter, in dem Frauen oder Ménner ihre Berufstatigkeit aufgeben miissen und das fiir beide gleich sein muss — und
dem Alter, in dem Frauen und Méanner die Voraussetzungen flr den Bezug ihrer Altersrente und dhnlicher Renten erfillen.
In bestimmten Systemen kann dieser Unterschied beibehalten werden (vgl. Abschnitt 8 zu gesetzlichen Systemen der
sozialen Sicherheit).
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5.2 Personlicher Geltungsbereich

Artikel 6 der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG definiert den personlichen Geltungsbereich von
Kapitel 2 wie folgt: ,Dieses Kapitel findet entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/
oder Gepflogenheiten Anwendung auf die Erwerbsbevolkerung einschlieBlich der Selbstandigen, der
Arbeitnehmer, deren Erwerbstatigkeit durch Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete
Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, und der Arbeitssuchenden sowie auf die sich im Ruhestand befindlichen
oder arbeitsunfahigen Arbeitnehmer und auf ihre anspruchsberechtigten Angehérigen®.

In den meisten Landern stimmt der personliche Geltungsbereich mit dem der Richtlinie Uberein. Einige
Landerexpertinnen und experten berichten jedoch, dass der persénliche Geltungsbereich der nationalen
Vorschriften zu betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit enger gefasst ist als in der Richtlinie
(Estland, EJR Mazedonien, Osterreich, Slowenien und Tiirkei). In Osterreich zum Beispiel, wo
betriebliche Systeme der Altersvorsorge nicht weit verbreitet sind, erstreckt sich der personliche
Geltungsbereich der beiden einschlagigen Gesetze (Betriebspensionsgesetz und Pensionskassengesetz)
auf alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhaltnis stehen
und deren Arbeitgeberin oder Arbeitgeber ein betriebliches System der sozialen Absicherung eingerichtet
hat, inklusive Mitglieder von Leitungsorganen. Nicht unter diese Gesetze fallen Personen, die erwerbslos
oder krankgeschrieben sind und Sozialleistungen beziehen, oder in Phasen von Erwerbsunfahigkeit. In
Deutschland ist der personliche Geltungsbereich starker eingeschrankt, da Selbstandige (und Freiberufler/
innen) betrieblichen Systemen der Altersvorsorge in der Regel nicht beitreten kdnnen. Die Landerexpertin
aus dem Vereinigten Konigreich dauBert sich besorgt Uber die Anwendung des Gleichstellungsgesetzes
(Equality Act) und der entsprechenden Bestimmungen im nordirischen Recht auf Selbsténdige: In der
Rechtssache Jivraj v. Hashwani stellte der Supreme Court fest, dass Selbstandige nicht unter den Begriff
des ,Arbeitnehmers” im Sinne der diskriminierungsrechtlichen Vorschriften des Vereinigten Konigreichs
fallen.®®

5.3 Sachlicher Geltungsbereich

Artikel 7 der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG definiert den sachlichen Geltungsbereich von
Kapitel 2. Danach gilt die Richtlinie sowohl fiir betriebliche Systeme, die Schutz gegen Krankheit, Invaliditat,
Alter (einschlieBlich vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben), Arbeitsunfall, Berufskrankheit und
Arbeitslosigkeit bieten, als fiir betriebliche Systeme, die andere Sozialleistungen, insbesondere Leistungen
an Hinterbliebene und Familienleistungen, vorsehen.

In den meisten Landern ist der sachliche Geltungsbereich identisch (z. B. Danemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal,
Schweden, Slowakei, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern).

Einige wenige Expertinnen und Experten berichten, dass die Vorschriften Uiber betriebliche Systeme der
sozialen Sicherheit in ihren Landern restriktiver sind als in der Richtlinie (Deutschland, Kroatien, EJR
Mazedonien, Polen und Slowenien).

5.4 Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich

Artikel 8 der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG sieht vor, dass bestimmte Vertrdge und Systeme
vom sachlichen Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden kénnen. Die meisten Lander haben
von dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Die Expertinnen aus Deutschland, Griechenland,
Irland, Liechtenstein, Malta, Portugal, der Tschechischen Republik, der Tiirkei und Zypern
berichten, dass der jeweilige nationale Gesetzgeber von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht

69  [2011] UKSC 40.
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hat. Griechenland, Portugal und die Tschechische Republik haben Artikel 8 in ihrem nationalen
Recht wortlich Gbernommen. Die haufigste Ausnahme scheint Selbstandige zu betreffen. In Deutschland
kénnen Selbstandige (und Freiberufler/innen) betrieblichen Systemen der Altersvorsorge in der Regel nicht
beitreten. Auch in der Tiirkei gibt es keine obligatorische betriebliche Altersvorsorge fiir Selbstandige.

5.5 Rechtsprechung und Beispiele fiir geschlechtsbezogene Diskriminierung

Artikel 9 der Gleichbehandlungsrichtline 2006/54/EG z&hlt mehrere Beispiele flir Diskriminierung auf.
Waéhrend in den meisten Landern Diskriminierungen der in diesem Artikel erwahnten Art offensichtlich
nicht vorkommen und viele Expertinnen und Experten berichten, dass keine Rechtsprechung existiert,
haben ein paar Landerexpertinnen und experten von Problemen berichtet. Ein GroB3teil der Rechtsprechung,
die auf nationaler Ebene existiert, liegt schon einige Zeit zuriick. Aktuelle Rechtssachen und Entwicklungen
werden weiter unten behandelt.

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f verbietet unterschiedliche Rentenalter fiir Manner und Frauen. In Italien
werden seit 2018 keine unterschiedlichen Rentenalter fiir Manner und Frauen mehr angewandt. In der
EJR Mazedonien gelten, basierend auf den wichtigsten Rentenvorschriften (Art. 18 Gesetz Uber die
Renten- und Invaliditatsversicherung), fir Manner und Frauen nach wie vor unterschiedliche Rentenalter
(64 bzw. 62 Jahre). Auch die Berechnung von Erwerbsunfdhigkeitsrenten ist flir Manner und Frauen
unterschiedlich (Art. 52). 2016 entschied das Verfassungsgericht, dass der Unterschied im Rentenalter
keine geschlechtsbezogene Diskriminierung darstellt. Vielmehr, so das Gericht, handle es sich um eine
positive Diskriminierung, die auf dem besonderen gesellschaftlichen Schutz von Mittern und Mutterschaft
basiere.

Neben unterschiedlichen Altersgrenzen fir den Eintritt in den Ruhestand sind auch andere Probleme
und Entwicklungen festzustellen. In Belgien stellte der Kassationshof vor kurzem fest, dass — da das
Gleichstellungsgesetz vom 10. Mai 2007 d’ordre public ist — eine Arbeitnehmerin im Ruhestand unter
Berufung auf Artikel 12 des Gesetzes Berufsunfahigkeitsleistungen fordern konnte, die ihr verweigert
worden waren, als sie (vor Inkrafttreten des Gesetzes) das 60. Lebensjahr erreichte, wahrend sie
einem Mann bis zum 65. Lebensjahr gewdahrt worden waren.”® In Finnland waren Unterschiede in den
versicherungsmathematischen Faktoren problematisch - ein Thema, auf das im Abschnitt ,Gesetzliche
Systeme“ eingegangen wird. In Deutschland sind unterschiedliche Altersgrenzen fir Manner und
Frauen beim Renteneintritt nach dem Gesetz zwar nicht mehr erlaubt, indirekte geschlechtsbezogene
Diskriminierung stellt aber nach wie vor ein groBes Problem dar. Das Bundesarbeitsgericht kam
zu dem Ergebnis, dass die Nichtberilicksichtigung von Kindererziehungszeiten bei der betrieblichen
Altersversorgung weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts
darstellt und weder gegen europaisches Gemeinschaftsrecht noch gegen deutsches Verfassungsrecht
verstoft.”! Auch die Voraussetzung einer mindestens 15-jahrigen Betriebszugehdrigkeit, um Anspruch
auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu haben, wurde von dem Gericht nicht als mittelbare
Diskriminierung wegen des Geschlechts gewertet.”? Das Bundesarbeitsgericht lehnte auch ausdrticklich
die Zusammenrechnung von Dienstzeiten in (unterbrochenen) Arbeitsverhaltnissen mit demselben
Arbeitgeber ab.”®

Die islandische Expertin berichtete Uiber einen interessanten Fall, der 2012 vom Obersten Gerichtshof
entschieden wurde. Der Oberste Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die Rentenanwartschaften
eines Mannes in einem Scheidungsverfahren nicht als ,eheliches Vermdgen“ im Sinne des Ehegesetzes
anzusehen waren.”* Die beschwerdefiihrende Partei (die Exfrau) berief sich auf Artikel 102 Absatz 2

70  Urteil vom 16. September 2013, (2014) Chroniques de droit social/Sociaalrechtelijke Kronieken, S. 282.
71 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. April 2010, 3 AZR 370/08.

72 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Februar 2013, 3 AZR 100/11.

73 Bestatigt vom Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 9. Oktober 2012, 3 AZR 477/10.

74  Oberster Gerichtshof, Rechtssache Nr. 568/2012.
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Ehegesetz, wonach Rentenanwartschaften in einer Scheidungsvereinbarung nicht unberticksichtigt bleiben
sollten, wenn dies offensichtlich unbillig ist. Das Ehepaar war 35 Jahre lang verheiratet gewesen und
hatte vier gemeinsame Kinder. Das Einkommen des Ehemanns war deutlich hoher gewesen als das der
Frau, da diese nicht Vollzeit gearbeitet hatte; entsprechend hatte er eine hohere Altersrente zu erwarten.
Konkrete Berechnungen der zu erwartenden Rentenhdhe der beiden Ehepartner wurden jedoch nicht
vorgelegt. Der Oberste Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass Rentenanspriiche im Fall einer Scheidung
nur unter auBergewohnlichen Umstdnden geteilt werden sollten, da als allgemeiner Rechtsgrundsatz
gelte, dass Rentenanspriiche im Fall von Scheidung nicht geteilt werden diirfen. Um zu entscheiden, ob die
vorliegenden Umstande auBergewdhnlich waren, missten, so der Oberste Gerichtshof, alle Umsténde im
Zusammenhang gepriift werden; die beschwerdefiihrende Partei (die Exfrau) hatte mit ihrer Arbeit auBer
Haus eigene Rentenanspriiche erworben, und es sei davon auszugehen, dass sie diese vor Eintritt in den
Ruhestand noch steigern konne. AuBBerdem, so der Oberste Gerichtshof, ldgen keine eindeutigen Beweise
hinsichtlich des Betrags der in Rede stehenden Rentenanspriiche vor, die die Behauptung des Vorliegens
auBergewdhnlicher Umstande stiitzen wiirden, weshalb das Urteil der Vorinstanz bestatigt wurde.

In Griechenland sind einige betriebliche Systeme nach wie vor diskriminierend, trotz nationaler
Rechtsprechung, die dies flr unzuldssig erklart. Artikel 32 Absatz 1 des Pensionsgesetzbuchs fir
Zivilbeamte und Soldaten’® sieht flir die Gewahrung einer Rente fiir Vater verstorbener Militérs zum
Beispiel glinstigere Bedingungen vor als fur Mitter. Obwohl der Rechnungshof entschied,”® dass Mtter
unter den gleichen Voraussetzungen Anspruch auf eine Rente haben wie Vater, blieb die Bestimmung
bestehen.

5.6 Geschlecht als versicherungsmathematischer Faktor

Ein besonders schwieriger Punkt ist die Anwendung von je nach Geschlecht unterschiedlichen
versicherungstechnischen Berechnungsfaktoren bei betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit.”” Der
Richtlinie 2006/54/EG (Art. 9 Abs. 1 lit. h und j) zufolge ist die Anwendung solcher geschlechtsbezogener
Faktoren, innerhalb gewisser Grenzen, weiterhin zuldssig.

Die Anwendung geschlechtsbezogener versicherungstechnischer Berechnungsfaktoren in betrieblichen
System der Altersvorsorge ist in Belgien, Deutschland (zum Teil), Griechenland, Irland, Italien,
Liechtenstein, Malta, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und im Vereinigten
Konigreich zuldssig. In Deutschland wird in juristischen Fachkreisen Uber die Frage diskutiert, ob das
Test-Achats-Urteil des EuGH auf betriebliche Systeme der Altersversorgung angewandt werden sollte.”®
2013 entschied das Oberlandesgericht Celle, dass die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander (die
fur rund vier Millionen Beschaftigte im &ffentlichen Dienst zustandig ist) nach dem Grundrecht und dem
europdischen Gleichstellungsrecht zur Anwendung geschlechtsunabhéangiger versicherungstechnischer
Berechnungsfaktoren verpflichtet sei’® Das Oberlandesgericht Kéln widersprach dem® 2017
entschied der Bundesgerichtshof, dass die Verwendung unterschiedlicher geschlechtsspezifischer
versicherungsmathematischer Faktoren seitens der Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander
oder seitens privatrechtlich organisierter Versorgungstrager mit dem verfassungsrechtlichen Verbot der
Geschlechterdiskriminierung sowie mit der Richtlinie 2006/54 und dem Test-Achats-Urteil unvereinbar
ist8 In Lettland gibt es keine formelle Vorschrift, die geschlechtsbezogene versicherungstechnische

75  Présidialverordnung 169/2007, Gesetzblatt A 210/31.8.2007.

76  Rechnungshof 751/2000.

77 Vgl. Jacgmain und Wuiame, Gender based actuarial factors and EU gender equality law, EELR 2015/1, https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bc75714-7955-46e2-a500-669d41fdf9cf/language-en/format-PDF/
source-86561749.

78  Z.B.Beyer, A, Britz, T. (2013),,Zur Umsetzung und zu den Folgen des Unisex-Urteils des EUGH", Versicherungsrecht Nr. 28,
S.1219-1227; Arbeitsgericht Miinchen, Urteil vom 21. Mai 2013, 22 Ca 15307/12.

79  OLG Celle, Beschluss vom 24. Oktober 2013, Az. 10 UF 195/12.

80 OLGKoIn, Beschluss vom 6. Januar 2015, Az. 12 UF 91/14.

81 Bundesgerichtshof, Urteil vom 8. Mdrz 2017, XIl ZB 663/13, m.w.N.
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Betriebliche Rentensysteme (Kapitel 2 der Richtlinie 2006/54/EG)

Berechnungsfaktoren zuldsst. In der Praxis konnen solche Faktoren jedoch in Féllen angewendet
werden, in denen Arbeitgeber im Rahmen eines betrieblichen Systems der sozialen Absicherung ein
Versicherungsprodukt zur Verfligung stellen, das nicht unter das Gesetz (iber private Rentenfonds fallt.

5.7 Schwierigkeiten

EinstandigerAnlass furVerwirrungist die Unterscheidung zwischenbetrieblichen Systemenund gesetzlichen
Systemen. In einigen Landern entsprechen die Merkmale des nationalen Sozialversicherungssystems nicht
dem Konzept der ,betrieblichen Rentensysteme®. Dies fiihrte die jeweiligen Regierungen zu der Annahme,
dass es — auch nach Anderung der urspriinglichen Richtlinie im Zuge der Richtlinie 96/97/EG - nicht
notwendig sei, die unionsrechtlichen Bestimmungen lber betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit
umzusetzen. Die Unterscheidung zwischen gesetzlichen und betrieblichen Systemen ist (und war) zum
Beispiel in Griechenland (wo Sozialversicherungsgesetzgebung und Rechtsprechung alle Systeme gleich
behandeln, ohne zwischen gesetzlichen und betrieblichen Systemen zu unterscheiden) und Lettland
problematisch. AuBerdem hatten einige der ,neuen” Mitgliedstaaten und Kandidatenldnder, insbesondere
die postkommunistischen Staaten, ihre Sozialversicherungssysteme nach dem sogenannten ,Weltbank-
Modell“ umstrukturiert (z. B. Bulgarien, Lettland und EJR Mazedonien). Das Weltbank-Modell folgt
keiner Drei-Saulen-Struktur wie der von der Union angewandten (gesetzliche, betriebliche und private
Vorsorge), sondern unterscheidet zwischen staatlicher Vorsorge, obligatorischen Vorsorgeplanen und
freiwilliger Vorsorge. Es ist nicht ganz klar, wie die Unionskriterien fir betriebliche Systeme auf dieses
Modell angewendet werden kénnen.
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6 Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit (Richtlinie 79/7)

Die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern in den gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit wurde
1979 durch die Richtlinie 79/7/EWG zur Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit eingefihrt.
Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit garantieren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gewisse
Leistungen. Der Begriff bezeichnet MaBnahmen der nationalen Gesetzgeber, die Arbeitnehmer gegen
Risiken wie Erkrankung, Invaliditat, Alter, Arbeitsunfalle, Berufskrankheiten und Arbeitslosigkeit absichern.

Im Gegensatz zu betrieblichen Rentensystemen, die im vorherigen Abschnitt behandelt wurden, fallen
gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit nicht unter den Begriff ,Entgelt“. Verschiedene Rechtsstreite
beschaftigten sich mit der Frage, ob es sich bei dem jeweiligen System um ein gesetzliches oder ein
betriebliches handelt. Diese Frage ist deshalb von groBer Bedeutung, weil nach der Richtlinie 79/7/EWG
Uber die gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit gewisse Ausnahmen zuldssig sind, nach Art. 157
AEUV oder nach der Richtlinie 2006/54/EG jedoch nicht.

6.1 Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes

Die meisten der von den Lidndern ergriffenen UmsetzungsmaBnahmen betrafen Anderungen der
Bestimmungen, nach denen diese Systeme geregelt werden. In vielen Landern ist die Sozialversicherungs-
gesetzgebung eine komplexe Angelegenheit, die in einer Vielzahl von Rechtsvorschriften geregelt ist, und
dies gilt auch fir die Einfihrung der Gleichstellung von Mannern und Frauen in diesem Bereich. Alle
einschldgigen Rechtsvorschriften mussten Uberprift werden. Fast alle Lénderexpertinnen und -experten
berichten, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung von Mannern und Frauen in Fragen der sozialen
Sicherheit inzwischen in nationale Rechtsvorschriften umgesetzt wurde.

In manchen Landern geschah dies nicht durch spezielle Gesetze zur ausdriicklichen Umsetzung der Richtlinie
79/7, sondern mit einem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder entsprechenden Bestimmungen
in der Verfassung (z. B. Belgien, Ddnemark, Frankreich, Spanien, Ungarn). So gibt es in Spanien
keine Gesetzgebung oder spezielle Rechtsvorschrift, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in
gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit ausdrticklich verbietet. Allerdings gilt Art. 14 der Verfassung,
der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts grundsatzlich verbietet, auch fiir den Bereich der sozialen
Sicherheit. In Griechenland gilt eine ahnliche Verfassungsvorschrift (Art. 4 Abs. 2) ebenfalls fir die
soziale Sicherheit im Allgemeinen, wahrend es Rechtsvorschriften mit begrenztem Geltungsbereich gibt,
die Diskriminierung auf dem Gebiet der Richtlinie 79/7 verbieten. Auch in den Niederlanden und in Italien
gibt es kein spezifisches nationales Gesetz, das Diskriminierung in gesetzlichen Systemen der sozialen
Sicherheit verbietet. Dennoch wurden fast alle Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung in
diesen Landern abgeschafft.

Alle Systeme der sozialen Sicherheit sind geschlechtsneutral (ausgenommen das unterschiedliche
Renteneintrittsalter fir Manner und Frauen - dazu im Folgenden mehr). Allerdings gibt es keine speziellen
Vorschriften, die den Grundsatz der Gleichbehandlung ausdriicklich einflihren.

6.2 Personlicher Geltungsbereich

Art. 2 der Richtlinie 79/7 beschreibt den personlichen Geltungsbereich der Richtlinie. Nach diesem Artikel
findet die Richtlinie Anwendung ,auf die Erwerbsbevédlkerung — einschlieBlich der Selbsténdigen, deren
Erwerbstatigkeit durch Krankheit, Unfall oder unverschuldete Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, und der
Arbeitsuchenden - sowie auf die im Ruhestand befindlichen oder arbeitsunfahigen Arbeitnehmer und
Selbstandigen®.
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Wahrend viele Expertinnen und Experten berichten, dass der personliche Geltungsbereich des nationalen
Rechts dem des Unionsrechts entspricht, haben mehrere von ihnen darauf hingewiesen, dass der
Geltungsbereich des nationalen Rechts in Bezug auf gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit Gber
den der Richtlinie hinausgeht (Finnland, Island, Italien, Lettland, EJR Mazedonien, Montenegro,
Norwegen, Schweden, Serbien, Slowenien und Tiirkei). So gilt beispielsweise in Lettland das
Gesetz Uber soziale Sicherheit fiir alle Personen, die rechtméaBig in Lettland wohnhaft sind (mit wenigen
Ausnahmen fir Birger von Drittstaaten mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis). In Schweden ist
das Sozialversicherungssystem individuell und der Zugang hangt entweder vom Aufenthalt oder von
einer Erwerbstétigkeit ab, wobei sowohl abhangige als auch selbstéandig Erwerbstétige Zugang haben.
Viele Systeme, z. B. zum Elternurlaub oder zur Rente, bieten einen Mindestschutz fiir alle Einwohner
Schwedens und decken damit mehr ab als in Art. 2 vorgegeben. Auch in Serbien ist der Geltungsbereich
weiter, weil gemal Art. 4 des Gesetzes Uber Sozialschutz alle Einzelpersonen oder Familien Anrecht auf
soziale Leistungen haben, die Unterstiitzung und Hilfe bendtigen, um soziale Problem zu bewaltigen, ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten oder Bedingungen zur Erflllung ihrer Grundbedurfnisse zu schaffen.

In den Niederlanden scheint der Geltungsbereich jedoch etwas enger zu sein, weil selbstandig Beschaftige
nicht in jedem Fall Zugang haben.

6.3 Sachlicher Geltungsbereich

Art. 3 der Richtlinie 79/7 beschreibt den sachlichen Geltungsbereich der Richtlinie. Er gilt fir Krankheit,
Invaliditat, Alter, Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten und Arbeitslosigkeit.

Wahrend viele Expertinnen und Experten berichten, dass der sachliche Geltungsbereich des nationalen
Rechts dem des Unionsrechts entspricht, haben einige von ihnen darauf hingewiesen, dass der sachliche
Geltungsbereich des nationalen Rechts in Bezug auf gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit (ber den
der Richtlinie hinausgeht (z. B. Belgien, Deutschland, Finnland, Lettland, Liechtenstein, Montenegro,
Osterreich, Serbien).

Sozialhilferegelungen sind vom Geltungsbereich der Richtlinie 79/7/EWG teilweise ausgenommen. Das
in der Richtlinie enthaltene Diskriminierungsverbot findet auf diese nur insoweit Anwendung, als sie
die gesetzlichen Systeme erganzen oder ersetzen sollen (Art. 3 Abs. 1 lit. b). So fallen beispielsweise
Familienleistungen fir einkommensschwache Familien als Erganzung zum Arbeitslosengeld unter die
Richtlinie.

Nach Art. 3 Abs. 2 gilt die Richtlinie nicht fiir Familienleistungen oder Leistungen fir Hinterbliebene, es
sein denn, die Familienleistungen werden als Zuschldage zu den Leistungen aufgrund der in Absatz 1 lit.
a genannten Risiken gewahrt. Dennoch wurde Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in fast allen
Mitgliedstaaten und EWR-L&ndern in diesen Bereichen auch unabh&ngig von unionsrechtlichen Vorgaben
abgeschafft. Zypern ist, was Hinterbliebenenleistungen betrifft, eine Ausnahme: Witwenrenten stehen
nur Witwen zu. Witwerrente stehen nur Witwern zu, die dauerhaft nicht in der Lage sind, sich selbst zu
versorgen. Das Parlament dnderte das Gesetz, aber der Prasident der Republik legte es dem Obersten
Gerichtshof vor mit der Bitte, sich zu der Frage zu auBern, ob das Gesetz, unter Bezugnahme auf Artikel
80 der Verfassung, verfassungswidrig sei. Derzeit liegt ein Vorschlag zur Anderung des Gesetzes in
Bezug auf Witwerrenten vor. In Italien sind bestimmte Teilzeitarbeiter (Arbeitnehmer, die weniger als
24 Stunden in der Woche oder in vertikaler Teilzeit arbeiten) von Familienleistungen ausgeschlossen.
In Griechenland fallen nicht alle Systeme, die als gesetzliche Systeme gelten, unter die Gesetze zur
Umsetzung der Richtlinie 79/7.
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6.4 Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich

Art. 7 der Richtlinie 79/7 zdhlt einige Bereiche auf, die die Mitgliedstaaten vom Grundsatz der
Gleichbehandlung ausschlieBen kénnen. Was diese Ausnahmen betrifft, so ist eine &hnliche Tendenz
zu beobachten: Viele Lander haben geschlechtsbezogene Diskriminierungen auf eigene Initiative hin
abgeschafft. Anders gesagt nutzen mehrere Staaten die Befugnis zur Ausnahme bestimmter Bereiche
nicht oder nicht mehr (Belgien, Danemark, Irland, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Slowakei). Die beiden wichtigsten Ausnahmen betreffen die Betreuungszeiten und das
Renteneintrittsalter.

Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz: Betreuungszeiten (Art. 7 Abs. 1 lit. b)

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. b kdnnen Mitgliedstaaten Vergiinstigungen, die Personen, die Kinder aufgezogen
haben, auf dem Gebiet der Altersversicherung gewahrt werden und den Erwerb von Anspriichen auf
Leistungen im Anschluss an Zeitraume der Beschaftigungsunterbrechung wegen Kindererziehung
vom Gleichbehandlungsgrundsatz ausschlieBen. Tatsdchlich existiert ein ganzes Spektrum an solchen
Verglnstigungen®, die daran gekoppelt sind, dass sich die Frau (oder generell einer der Elternteile)
der Kindererziehung gewidmet hat. Diese Verglinstigungen kdnnen in Form von Anrechnungszeiten
(beitragsfreie Zeiten, die im Hinblick auf (bestimmte) Sozialversicherungsleistungen bericksichtigt
werden), Pramien oder fiktiven Beitrdgen gewahrt werden. Dies hangt weitgehend von dem System des
jeweiligen Landes ab.

In Frankreich musste zum Beispiel eine Regelung gedndert werden, die Frauen fiir jedes Kind beitragsfreie
Rentenanspriiche gewahrte.8? Beamtinnen, die Kinder groBziehen, kommen allerdings nach wie vor in
den Genuss eines verbesserten Rentenversicherungsschutzes, wenn beide Eltern sich einig sind. Gibt
es keine Einigung zwischen den Eltern, so wird die Verglinstigung demjenigen Elternteil zugesprochen,
der nachweisen kann, dass er/sie mehr und Uber einen langeren Zeitraum hinweg zur Erziehung des
Kindes beigetragen hat. Ein weiteres Beispiel ist Italien, wo nur Frauen aufgrund der Kindererziehung
in den Genuss von Vergiinstigungen bei der Rente kommen. Dabei gelten fiir Mitter giinstigere
Umrechnungskoeffizienten (nach denen die Rentenhohe berechnet wird). AuBerdem sinkt flr Mtter das
Renteneintrittsalter je Kind um 4 Monate, wobei das Renteneintrittsalter insgesamt héchstens um 12
Monate gesenkt werden kann. Alternativ konnen Frauen mit Kindern Rentenversicherungen zu verglnstigten
Konditionen erhalten. In Spanien gibt es nach Artikel 60 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
einen Rentenzuschlag, der ausschlieBlich flr Mdtter von mindestens zwei Kindern gilt. Der Zuschlag gilt
auch fur Matter von adoptierten Kindern. Vater, die fir die Betreuung der Kinder verantwortlich waren,
haben keinen vergleichbaren Anspruch. Der Zuschlag besteht in einer Anhebung der Rente um 5 bis 15 %
und kann die im Sozialversicherungssystem festgelegte maximale Rente Ubersteigen. Er soll die EinbuBen
ausgleichen, die Frauen aufgrund der Kinderbetreuung in ihrer beruflichen Karriere erleiden. Nach Ansicht
der spanischen Rechtsexpertin ist der Ausschluss der Vater von dieser Vergiinstigung problematisch, da
solche EinbuBen auch Manner betreffen kénnen, die sich der Betreuung ihrer Kinder widmen.

Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz: Unterschiede im gesetzlichen Renteneintrittsalter (Art. 7
Abs. 1 lit. a)

Was die traditionellen Unterschiede im Renteneintrittsalter betrifft, so stellt sich die Situation der
gesetzlichen Rentensysteme in den EU-Mitgliedstaaten und EWR-Landern wie folgt dar:

— Inder gréBten Gruppe gibt es diesbezliglich keine Unterschiede zwischen Mannern und Frauen (mehr)
(Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien
(seit 2018), Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Portugal, Schweden, Spanien und Zypern);

82  Siehe auch Rechtssache C-206/00, Henri Mouflin / Recteur de I'académie de Reims, Slg. 2001, 1-10201 (Mouflin), sowie aktuelle
Rechtssache C-173/13, Maurice Leone, Blandine Leone / Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, n.n.v.
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- in anderen Landern findet eine Angleichung des Renteneintrittsalters statt, manchmal mit langen
Ubergangsfristen (Estland, Kroatien, Litauen, EJR Mazedonien, Osterreich, Serbien, Slowakei,
Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn (allgemeine Altersrentenregelung) und Vereinigtes
Konigreich);

— inden Ubrigen Landern gelten nach wie vor unterschiedliche Altersgrenzen (z. B. Bulgarien (allerdings
wird der Unterschied von der Regierung regelméaBig geprift und sind am 1. Januar 2016 neue Regeln
in Kraft getreten), Ruméanien und Slowenien);

- Polen und Ungarn bilden eine eigene Gruppe: Diese Lander haben in jlingerer Zeit Unterschiede
zwischen Frauen und Mannern beim Renteneintrittsalter eingefiihrt. Ungarn hat zusatzliche
Unterschiede in Form einer Vorruhestandsoption eingefihrt, die nur fir Frauen gilt, und Polen hat
2016 unterschiedliche Rentenalter wieder eingefiihrt: 60 Jahre flr Frauen und 65 fir Manner.

Interessanterweise sind es vor allem die frilheren ,sozialistischen“ Lander, die am ldngsten an den
unterschiedlichen Altersgrenzen fiir den Renteneintritt festhalten. In diesen Landern gilt der Unterschied
als gerecht, weil er einen Ausgleich fur die ungleichen Arbeitsbedingungen von Mannern und Frauen
schafft. Wie in einem voranstehenden Abschnitt zum Thema betriebliche Rentensysteme bereits erwahnt,
vertritt der EuGH in Rechtssachen, die das Renteneintrittsalter betreffen, zu diesem Unterschied einen
anderen Standpunkt und verbietet diese Art von unmittelbarer geschlechtsbezogener Diskriminierung.
Im Bereich der gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit sind Unterschiede im Renteneintrittsalter
jedoch nicht verboten. Die Unterschiede waren zwar verschiedentlich Gegenstand von Rechtsstreiten,
sehr oft waren die (mannlichen) Klager bis jetzt jedoch nicht erfolgreich. In der Tschechischen Republik
gelten im gesetzlichen Rentensystem fiir Manner und Frauen unterschiedliche Renteneintrittsalter und
auBerdem haben nur Frauen die Méglichkeit, ihr Renteneintrittsalter durch Erziehung von mehr als einem
Kind zu senken. Wahrend fir alle Manner das gleiche Renteneintrittsalter gilt, das derzeit schrittweise
erhoht wird, hangt das Renteneintrittsalter von Frauen davon ab, wie viele Kinder sie aufgezogen haben.
Dies gilt nicht fir Manner, selbst dann nicht, wenn sie ihre Kinder alleine groB ziehen. Das gesetzliche
Renteneintrittsalter wird erst im Jahr 2044 fir Manner und Frauen gleich sein, wenn der Jahrgang
1977 mit 67 Jahren das Rentenalter erreicht. Bis dahin wird die derzeitige Diskriminierung von Mannern
gesetzlich vorgeschrieben. Diese Praxis hat sich auch nach dem Urteil des EGMR in der Rechtssache
Andrle®® oder dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Soukupova nicht geandert

6.5 Geschlecht als versicherungsmathematischer Faktor

Anders als die Richtlinie 2006/54, die betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit behandelt (siehe Abschnitt
6.6.), enthalt die Richtlinie 79/7 keine Bestimmung Uber die Verwendung von geschlechtsbezogenen
versicherungsmathematischen Faktoren. Die Aufzahlung moglicher Ausnahmen in Art. 7 Abs. 1 ist
abgeschlossen und umfasst nicht die Verwendung geschlechtsbezogener versicherungsmathematischer
Faktoren zur Berechnung von Leistungen aus der Sozialversicherung. Der EuGH entschied erstmals
in der Rechtssache C-318/13 (X) Uber die Rechtmé&Bigkeit der Verwendung geschlechtsbezogener
versicherungsmathematischer Faktoren zur Berechnung von Sozialversicherungsleistungen. Das Gericht
urteilte in einem Rechtsstreit zwischen X und dem finnischen Ministerium fiir Soziales und Gesundheit
Uber die Zahlung einer Pauschalentschadigung nach einem Arbeitsunfall.®> Der Pauschalbetrag wurde
auf der Grundlage des Alters des Arbeitnehmers und seiner mittleren Lebenserwartung berechnet. Bei
der Bestimmung der Lebenserwartung wurde das Geschlecht des Arbeitnehmers berlicksichtigt. X, ein
Mann, klagte, weil er eine niedrigere Entschadigung erhalten hatte, als eine Frau im gleichen Alter in

83  Urteil von 2011 in der Beschwerdesache Andrle / Tschechische Republik (Beschwerde Nr. 6268/08), n.n.v.
84  Urteil von 2013 in der Rechtssache C-401/11, Blanka Soukupovd / Ministerstvo zemédélstvi, n.n.v.
85 (C-318/13 (X).
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einer vergleichbaren Situation erhalten hatte. Der EuGH kam zu dem Urteil, dass die unterschiedliche
Berechnung eine unzuldssige Ungleichbehandlung darstellt.®®

In den meisten Landern wird Geschlecht nicht als versicherungsmathematischer Faktor zur Berechnung
von Sozialversicherungsleistungen verwendet. Die Ausnahmen sind Belgien, Bulgarien, Deutschland
und Finnland. In Bulgarien wurde Ende 2017 im Zuge des Gesetzes Nr. 92/2017 die Verwendung von
Geschlecht als versicherungsmathematischem Faktor bei der zusétzlichen lebenslangen Altersrente, die
als Teil des gesetzlichen Rentensystems gilt, flir unzuldssig erklart. Die Umsetzung des Gesetzes muss
jedoch beobachtet werden.

In Finnland kam das Oberste Verwaltungsgericht nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache X zu dem
Schluss, dass die Verwendung einer nach Geschlecht aufgeschlisselten Lebenserwartung zur Berechnung
von Pauschalentschadigungen gemaB dem Berufsunfallgesetz gegen das Unionsrecht verstoBt und X
aufgrund des Gesetzes einen Schaden erlitten hat®” Das Arbeitsunfallgesetz (608/1948) wurde durch
das Gesetz Uber Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten (459/2015) ersetzt, das am 1. Januar 2015 in
Kraft trat. Das neue Gesetz enthdlt keine Bestimmungen Uber die Verwendung des Geschlechts als
versicherungsmathematischem Faktor.

Die belgischen Rechtsvorschriften tber Arbeitsunfalle dhneln den finnischen, allerdings darf nur ein
Drittel der Gesamtsumme einer lebenslangen Entschadigungsleistung als Pauschalsumme ausgezahlt
werden; zur Berechnung der Hohe dieser Pauschale werden nach Geschlecht aufgeschliisselte
Sterblichkeitstabellen verwendet. Nachdem die Europdische Kommission alle Mitgliedstaaten aufgefordert
hatte, ihre gesetzlichen Sozialversicherungssysteme vor dem Hintergrund der Rechtssache C-318/13 zu
prifen, wurde im Zuge eines Kéniglichen Erlasses ein friherer Erlass gedndert und fiir ab dem 1. Januar
2016 zu zahlende Pauschalbetrdage die Anwendung geschlechtsneutraler versicherungsmathematischer
Faktoren vorgeschrieben.

In Bulgarien wurden bis fast Ende 2017 geschlechtsbezogene versicherungsmathematische Faktoren
fur nach dem 31. Dezember 1959 geborene Personen zur Berechnung von Sozialleistungen im Bereich
der erganzenden Pflichtversicherung verwendet. Diese Praxis privater Versicherungsunternehmen wurde
zwischen 2011 und 2013 von einer Gruppe bulgarischer Frauen, die nach Dezember 1959 geboren
wurden, systematisch angefochten und vor das Oberste Verwaltungsgericht gebracht. Ihre Klagen wurden
allesamt abgewiesen.

In Deutschland werden in der Regel keine geschlechtsbezogenen versicherungsmathematischen Faktoren
eingesetzt. Zur Berechnung von Beamtenpensionen verwendet die Verwaltung jedoch (unter anderem)
geschlechtsbezogene Sterblichkeitstabellen, um die mittlere Lebenswartung von Mannern und Frauen
zu bestimmen. Das Bundesverwaltungsgericht bezweifelt, dass dieses Verfahren der ,rein statistischen
Geschlechtergleichstellung“ mit dem unionsrechtlichen Grundsatz der Entgeltgleichheit vereinbar ist und
hat sein Interesse an einem klarenden Urteil des EuGH ausgedrtickt.®®

6.6 Schwierigkeiten

Bei der Umsetzung der Richtlinie 79/9 stehen manche Lander dem im obigen Abschnitt 6.7 beschriebenen
Problem gegentiber: lhre Sicherheitssysteme sind weder mit gesetzlichen noch mit betrieblichen Systemen
der sozialen Sicherheit vergleichbar (z. B. Rumé&nien und Bulgarien).

86  Das Gericht argumentierte wie folgt:,Eine solche Verallgemeinerung kann namlich zu einer diskriminierenden Behandlung
der Versicherten mannlichen Geschlechts gegentiber den Versicherten weiblichen Geschlechts fiihren. Im Ubrigen steht
der Berlcksichtigung allgemeiner geschlechtsspezifischer statistischer Daten entgegen, dass nicht sicher ist, dass eine
Versicherte immer eine hohere Lebenserwartung hat als ein Versicherter gleichen Alters in einer vergleichbaren Situation.”
(Schlussfolgerung 38).

87 KHO:2015:8.

88  Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 5. September 2013,2 C47/11.
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Der EuGH hat haufig vorausgehende Fragen zu Themen der unmittelbaren und mittelbaren
geschlechtsbezogenen Diskriminierung in gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit beantwortet.®®
Dennoch gibt es weiterhin Gesetzesliicken. Mehrere Expertinnen und Experten haben insbesondere die
prekdre Lage bestimmter Teilzeitbeschaftigter angesprochen, die meisten davon Frauen, die nur wenige
Stunden in der Woche arbeiten (z. B. Deutschland und Niederlande).

Die Expertinnen fir Italien und Lettland berichten Uber die Ungleichbehandlung bei der Berechnung
bestimmter Leistungen, die entsteht, wenn Frauen Betreuungsurlaub nehmen und damit ihre Beitrdage
zum Sozialversicherungssystem unterbrechen. In Lettland werden Eltern wahrend des Betreuungsurlaubs
zwar vom Staat versichert, jedoch nur mit einem Mindestbeitrag. Daher wirken sich Betreuungszeiten
negativ auf die Hohe der Rente aus. Die italienische Expertin merkt an, dass die jiingsten Rentengesetze
alles andere als frauenfreundlich sind. Das Gesetz Nr. 214/2011 erhéht die Mindestbeitragsdauer von 5
auf 20 Jahre, wenn der Empfanger weniger als 20 Jahre lang Beitrage geleistet hat, wird die Rente erst
ab 70 Jahren ausgezahlt. AuBerdem fiihrt es eine neue Klausel zur Mindesthéhe der Rente ein, nach der
Renten, die unter dem Betrag von 643 Euro im Monat liegen, nicht bereits ab 66 Jahren (ab 2021 67)
sondern erst ab 70 Jahren gezahlt werden. Diese Bedingungen lassen sich von Personen mit atypischen
Beschaftigungsverhaltnissen, d. h. die periodisch, befristet, zeitweise und in Teilzeit arbeiten, nur schwer
erflllen, dies betrifft vor allem Frauen. Das bedeutet, dass viele Frauen ihre Rente mdglicherweise erst
ab dem 70. Lebensjahr erhalten.

In Spanien existiert ein konkretes Problem in Bezug auf den Rentenzuschlag gemaB Artikel 60 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, der 2015 ausschlieBlich fiir Mitter eingefiihrt wurde: Zwischen
Muttern und Vétern, die Kinder betreuen, wird damit ein Unterschied gemacht, der gegen Artikel 7 Absatz 2
der Richtlinie 79/7 verstoBen kdnnte. Solche Unterschiede sollten verschwinden und nicht neu eingefiihrt
werden.

In Luxemburg stellte der Oberste Rat der Sozialversicherungen die Vereinbarkeit von Artikel 196 §2(c)
Sozialgesetzbuch mit Artikel 10a §1 der Verfassung in Frage. Hintergrund von Artikel 196 ist, dass bei
seiner Einflihrung davon ausgegangen wurde, dass junge Frauen Ehen mit adlteren Mannern eingehen
kdnnten, mit dem einzigen Ziel, fir den Rest ihres Lebens Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente zu
haben, ohne Rentenbeitrage zu bezahlen. Um eine solche libermaBige finanzielle Belastung des Systems
der Altersversorgung zu verhindern, wurde der Altersunterschied zwischen den Ehepartnern auf maximal
15 Jahre begrenzt. Diese Bestimmung wurde nie aufgehoben. Der Oberste Gerichtshof stellte keine
mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts fest, befand jedoch, dass eine Ungleichbehandlung
von Eheleuten oder Paaren mit einem Altersunterschied von mehr als 15 Jahren und solchen mit einem
Altersunterschied von weniger als 15 Jahren vorlag. Der Verfassungsgerichtshof hingegen hielt die
Bestimmung nicht fir verfassungswidrig, da sie seiner Meinung nach in einem angemessenen Verhaltnis
zu dem verfolgten Ziel stand.*®

89  Als Beispiel flir verbotene mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Gsterreichischen Recht siehe zum
Beispiel die aktuelle Rechtssache C-123/10, Waltraud Brachner / Pensionsversicherungsanstalt, Slg. 2011, I-10003 (Brachner);
Urteil von 2012 in der Rechtssache 385/11, Isabel Elbal Moreno / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) und Tesoreria
General de la Seguridad Social (TGSS), n.n.v.

90  Urteil Nr. 129 vom 7. Juli 2017. Memorial A Nr. 638 vom 14. Juli 2017, abrufbar unter: http://data.legilux.public.lu/file/eli-
etat-leg-memorial-2017-638-fr-pdf.pdf.
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7 Selbstandig Erwerbstdtige (Richtlinie 2010/41/EU und
Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG)

Der Schutz selbstandig Erwerbstatiger und deren Ehepartner/innen oder — sofern sie nach innerstaatlichem
Recht anerkannt sind - Lebenspartner/innen, die weder abhangig Beschaftigte noch Gesellschafter/
innen sind, vor geschlechtsbezogener Diskriminierung ist ein komplexes Thema. In Europa ist die Zahl
der selbstandig Erwerbstatigen gestiegen und der wirtschaftliche Abschwung der letzten Zeit hat
diese Personen hart getroffen. Die recht schwachen Vorschriften der Richtlinie 86/613/EWG wurden
durch die strengeren Vorschriften der Richtlinie 2010/41/EU, mit der die alte Richtlinie aufgehoben
wurde, modernisiert und ersetzt. Dennoch weist der Schutz der selbstdandig Erwerbstatigen in der EU
noch immer Liicken auf. GemaB der Richtlinie 2010/41/EU sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die
erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften, die dem Grundsatz der
Gleichbehandlung entgegenstehen, etwa in Verbindung mit der Griindung, Einrichtung oder Erweiterung
eines Unternehmens bzw. der Aufnahme oder Erweiterung jeglicher anderen Art von selbstandiger
Tatigkeit, abgeschafft werden (Art. 4 Abs. 1). Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung, Belastigung
und sexuelle Beldstigung sowie die Anweisung zur Diskriminierung sind verboten. Durch die Richtlinie wird
der soziale Schutz selbstandig Erwerbstétiger nicht erweitert. Besteht in einem Mitgliedstaat ein System
der sozialen Absicherung selbstandig Erwerbstétiger, so hat dieser Mitgliedstaat jedoch die erforderlichen
MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Ehepartner/innen und Lebenspartner/innen sozialen
Schutz im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht erhalten kénnen (Art. 7). Die Mitgliedstaaten haben
die erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass selbstandig erwerbstdtige Frauen
sowie Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht ausreichende
Mutterschaftsleistungen erhalten, die es ihnen ermdglichen, ihre Erwerbstatigkeit wegen Schwangerschaft
oder Mutterschaft mindestens 14 Wochen lang (auf obligatorischer oder freiwilliger Basis) zu unterbrechen.
AuBerdem sind MaBnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu einer zeitlich befristeten Vertretung oder
zu sozialen Diensten sicherzustellen (Art. 8). Dartiber hinaus ist daflir zu sorgen, dass die Stellen zur
Forderung der Gleichbehandlung die Opfer von Diskriminierung auf unabhangige Weise unterstiitzen,
unabhdangige Untersuchungen durchfiihren usw. (Art. 11).

Ergédnzend sei erwdhnt, dass verschiedene andere Gleichstellungsrichtlinien fir die Gleichbehandlung
von selbstandig Erwerbstétigen ebenfalls von Bedeutung sind, dann jedoch nur in bestimmten Aspekten.
Die Richtlinie 2006/54/EG verbietet zum Beispiel Diskriminierung beim Zugang zu selbstandiger
Erwerbstatigkeit (Art. 14 Abs. 1 lit. a) und in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit (Art. 10 und Art.
11). Auch die Richtlinie 2004/113/EG Uber Guter- und Dienstleistungen ist fiir selbstandig Erwerbstatige
von Bedeutung, da sie Gleichbehandlung bei der Vermietung von Wohnraum, bei Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen usw. vorschreibt.

7.1 Umsetzung der Richtlinie 2010/41/EU

Das Europaische Netzwerk von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gleichstellung
von Frauen und Madnnern hat vor kurzem einen Bericht Gber die Umsetzung der Richtlinie 2010/41/EU
veroffentlicht %

Viele Mitgliedstaaten haben kein spezielles Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2010/41/EU
verabschiedet (z. B. Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Spanien). In mehreren anderen Landern
wurden Bestimmungen Uber selbsténdig Erwerbstdtige in bestehende Gesetze aufgenommen (z. B.
Bulgarien, Estland, Kroatien, Osterreich, Ungarn, Zypern). In einigen Landern gelten die allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetze, die jedoch nicht immer den gesamten Geltungsbereich der Richtlinie abdecken

91  Barnard, C. und Blackham, A. (2015), Self-Employed: The implementation of Directive 2010/41 on the application of the principle
of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, abrufbar unter: http://www.
equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=27328&Itemid=295.
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Selbstédndig Erwerbstatige (Richtlinie 2010/41/EU und Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG)

(z. B. Danemark, Deutschland, Finnland, Island, Italien, Niederlande, Norwegen Osterreich
und Vereinigtes Konigreich). Griechenland hat zur Umsetzung der Richtlinie ein eigenes Gesetz
verabschiedet,®? es wurden aber nicht alle Bestimmungen der Richtlinie umgesetzt.

7.2 Personlicher Geltungsbereich

Art. 2 der Richtlinie 2010/41 beschreibt den personlichen Geltungsbereich der Richtlinie. Er legt fest,
dass die Richtlinie fir selbsténdig Erwerbstdtige und deren Ehe- oder Lebenspartner gilt. Selbstédndig
Erwerbstdtige im Sinne der Richtlinie sind ,alle Personen, die nach den Bedingungen des innerstaatlichen
Rechts eine Erwerbstdtigkeit auf eigene Rechnung ausiiben®. Dies lasst dem nationalen Recht groBen
Spielraum bei der Definition von selbstandiger Erwerbstatigkeit. Es ist keine leicht zu beantwortende
Frage, wer nach nationalem Recht ein selbsténdig Erwerbstatiger ist.>> Auf nationaler Ebene ist der
Begriff der selbstandigen Erwerbstétigkeit haufig nicht eindeutig definiert. Barnard und Blackham haben
unterschiedliche Definitionen in Klassen zusammengefasst.®*

Wahrend manche Lander die Definition der Richtlinie ibernommen haben (z. B. Griechenland) werden
,selbsténdig Erwerbstdtige“ oder ,selbstandige Erwerbstétigkeit” im nationalen Recht vieler Lander
Uberhaupt nicht definiert (Bulgarien, Ddnemark, Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Montenegro,
Niederlande, Osterreich, Polen und Schweden). In Frankreich werden die Kriterien fiir selbsténdige
Erwerbstatigkeit anhand der Urteile des Cour de Cassation (des Obersten Gerichtshofs in Frankreich)
entwickelt. Nach dessen Rechtsprechung sind selbstandig Erwerbstatige Personen, die auf unabhangige
und nicht untergeordnete Weise fir Dritte Dienstleistungen erbringen.

7.3 Unterschiedliche Kategorien von selbstandig Erwerbstatigen und
Lebenspartnern

Was den personlichen Geltungsbereich betrifft, stellen sich insbesondere zwei Fragen: Werden alle
selbstéandig Erwerbstétigen zu einer Kategorie zusammengefasst und erkennt das innerstaatliche Recht
in Bezug auf selbstandige Erwerbstdtigkeit auch Lebenspartner an?

Was die erste Frage angeht, so unterscheidet die Richtlinie nicht zwischen unterschiedlichen Arten
von selbstdandig Erwerbstatigen. Allerdings teilen einige Lander selbstandig Erwerbstétige sehr wohl
in unterschiedliche Kategorien ein (z. B. Deutschland, Island, Kroatien (wo die Unterscheidung
nur steuerrechtliche Auswirkungen hat und nicht die Regelungen zur sozialen Sicherheit betrifft),
EJR Mazedonien, Rumdnien, Spanien und Tiirkei). In manchen dieser Lander genieBen nicht alle
selbstandig Erwerbstatigen die gleichen Rechte. In Island beispielsweise werden nicht alle selbstdndig
Erwerbstdtigen in Bezug auf Arbeitslosigkeit der gleichen Kategorie zugeordnet. Es gibt einen speziellen
Arbeitslosenfonds, aus dem Leistungen fir Landwirte, die Besitzer kleiner Fischerboote und Lkw-Fahrer
gezahlt werden.®> Andere selbsténdig Erwerbstdtige kdnnen, genau wie abhéngig Beschéftigte, beim
Arbeitsdirektorat Arbeitslosenleistungen beantragen, wenn sie arbeitslos werden. In Rumaéanien und
der Tiirkei bilden Landarbeiter eine eigene Kategorie. In Deutschland gibt es Hunderte von Berufen,
deren Mitglieder selbstdndig erwerbstétig sind, und viele davon sind in Berufsverbanden mit dem
Recht auf Selbstverwaltung und eigenen Systemen der sozialen Sicherheit, insbesondere mit eigenen
Rentenkassen, organisiert. Daher gelten fir selbsténdig Erwerbstdtige viele unterschiedliche Vorschriften
des Bundes und der Lander sowie die jeweilige Standesordnung. In Spanien gibt es zwei Arten von

92  Gesetz 4097/2012 (Griechischer Staatsanzeiger A 235/03.12.2012).

93  Barnard, C, Blackham, A, ,Self-employment in EU Member States: the Role for Equality Law*, European Equality Law Review
2015/2,S.7-10.

94  Barnard, C, Blackham, A.,,Self-employment in EU Member States: the Role for Equality Law’, European Equality Law Review
2015/2,S.7-10.

95  Art. 7 Arbeitslosenversicherungsgesetz Nr. 54/2006.
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selbstandig Erwerbstétigen: regulare (Auténomos) und wirtschaftlich abhéngige selbsténdig Erwerbstétige
(Trabajadores Auténomos Econémicamente Dependientes oder TRADE).

Was die zweite Frage, die der Anerkennung von Ehe- und Lebenspartnern selbstandig Erwerbstdtiger
betrifft, so bietet sich auf nationaler Ebene ein vielschichtiges Bild. Die Expertinnen und Experten aus
Bulgarien, Ddnemark, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, der EJR Mazedonien, Montenegro,
Norwegen, Osterreich, Polen, Ruminien, Serbien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, der
Tiirkei, Ungarn und Zypern berichten, dass das nationale Recht Lebenspartner nicht oder nur teilweise
anerkennt. In Griechenland werden sie anerkannt: Sozialversicherungsrechtliche Anspriiche wurden 2016
gewadbhrt, allerdings nur fiir Lebenspartnerschaftsvertrage, die nach dem 23. Dezember 2015 geschlossen
wurden. Personen, die vor dem 23. Dezember 2015 einen Lebenspartnerschaftsvertrag geschlossen
haben, kénnen solche Anspriiche auf Wunsch mittels einer notariellen Urkunde erwerben. Lebenspartnern
wurden jedoch noch keine arbeitsrechtlichen Anspriiche gewahrt.

7.4 Sachlicher Geltungsbereich

Art. 4 der Richtlinie 2010/41 beschreibt den personlichen Geltungsbereich der Richtlinie. Nach diesem
Artikel ,hat jegliche unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im
offentlichen oder privaten Sektor, etwa in Verbindung mit der Griindung, Einrichtung oder Erweiterung
eines Unternehmens bzw. der Aufnahme oder mit der Ausweitung jeglicher anderen Art von selbstandiger
Tatigkeit zu unterbleiben®. Auch Beldstigung und sexuelle Belastigung sowie Anweisung zur Diskriminierung
sind verboten.

Viele Expertinnen und Experten geben an, dass der sachliche Geltungsbereich des nationalen Rechts
dem der Richtlinie entspricht (z. B. Estland, Griechenland, Osterreich, Schweden, Slowakei, Spanien,
Zypern).

7.5 Positive MaBhahmen

Nach Art. 5 der Richtlinie 2010/41/EU kénnen die Mitgliedstaaten positive MaBnahmen (im Sinne von
Art. 157 Abs. 4 AEUV) beschlieBen, um die volle Gleichstellung von Ma@nnern und Frauen im Arbeitsleben
effektiv zu gewabhrleisten, beispielsweise mit dem Ziel, unternehmerische Initiativen von Frauen zu fordern.

Die Mehrzahl der Lander hat diese Mdglichkeit im Bereich der selbstandigen Erwerbstatigkeit nicht genutzt
(Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern).

Wo positive MaBnahmen beschlossen wurden, betreffen sie finanzielle Anreize und Beihilfen fur
Unternehmerinnen (Kroatien, Spanien, Tiirkei), besonders giinstige Kredite fir Frauen, die ein
Unternehmen griinden oder ausweiten mdchten (Deutschland, Estland [jedoch nur projektbasiert,
ein nationales Forderkonzept existiert nicht], Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Tiirkei),
Weiterbildungsangebote (Estland, Italien, Kroatien, EJR Mazedonien, Tiirkei) und Beratungsangebote
(Spanien), Steuererleichterung oder Steuerbefreiung (Polen) geringe Sozialversicherungsbeitrdage
(Spanien), Beratungs- und Hilfsangebote, Mentorenprogramme und andere MaBnahmen, um die
selbstandige Erwerbstatigkeit von Frauen zu férdern (Deutschland, EJR Mazedonien, Montenegro,
Serbien); finanzielle Unterstiitzung fiir unabhangige Frauennetzwerke (Luxemburg).*®

96  Barnard, C. und Blackham, A. (2015), Self-Employed: The implementation of Directive 2010/41 on the application of the principle
of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, abrufbar unter: http://www.
equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=27328&Itemid=295, S. 19-20.
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Trotz dieser MaBnahmen und Programme gibt es in diesem Bereich weiterhin eine Diskrepanz
zwischen Frauen und Mannern. So merkt beispielsweise die serbische Expertin an, dass Frauen
bei der Griindung von Unternehmen weiterhin benachteiligt sind, weil sie auf dem Arbeitsmarkt eine
schwdchere Stellung einnehmen, seltener Immobilien besitzen, sich stdrker im Haushalt engagieren
und weil geschlechtsbezogene Stereotypen in Serbien immer noch stark sind und das Selbstvertrauen
von Frauen und ihre Bereitschaft, Unternehmerin zu werden, beeintréachtigen.’” Die Hauptprobleme in
Serbien sind: Problem, sich auf dem Finanzmarkt Geld zu beschaffen und fehlendes Anfangskapital,
nachteilige traditionelle Darlehensmodelle und fehlende Kreditwirdigkeit, Liegenschaften sind meist auf
den Namen des Mannes eingetragen, fehlende Stellen, die Mikrofinanzierung anbieten, fehlendes Wissen
und Kompetenz in der Unternehmensfiihrung.®®

7.6 Sozialer Schutz

Art. 7 der Richtlinie 2010/41/EU besagt: ,Besteht in einem Mitgliedstaat ein System fiir den sozialen
Schutz selbstandig Erwerbstdtiger, so ergreift dieser Mitgliedstaat die erforderlichen MaBnahmen,
um sicherzustellen, dass Ehepartner und Lebenspartner ... einen sozialen Schutz im Einklang mit
innerstaatlichem Recht erhalten kénnen*“. Die Mitgliedstaaten konnen entscheiden, ob der Sozialschutz
auf obligatorischer oder freiwilliger Basis erfolgt.

Alle Lander verfiigen Uber ein System fir den sozialen Schutz von selbstandig Erwerbstdtigen. Diese
Systeme unterscheiden sich jedoch erheblich. In manchen Landern genieBBen selbstandig Erwerbstétige
denselben Schutz wie abhangig Beschaftigte (z. B. Kroatien, Montenegro, Slowenien). Haufig besteht
eine Kombination von obligatorischen (z. B. Rente und Krankenversicherung) und freiwilligen (z. B.
Berufsunfahigkeit) Systemen. So sind selbstandig Erwerbstatige beispielsweise in den Niederlanden durch
die nationalen Versicherungssysteme abgesichert, die grundlegende Wohlfahrtsleistungen bereitstellen,
durch das Gesetz Uiber Hinterbliebene und ab dem Renteneintrittsalter (2015 lag dies bei 65 Jahren und
3 Monaten) durch das Allgemeine Rentengesetz. Sie besitzen jedoch keinen automatischen Anspruch
auf beschéftigungsbezogene Versicherungsleistungen, etwa bei Arbeitslosigkeit oder Berufsunfahigkeit.
Sie kdnnen entsprechende Versicherungssystemen jedoch freiwillig beitreten (erhalten Leistungen aber
nur, wenn sie bestimmte Kriterien erfiillen, z. B. wenn sie mindestens drei Jahre lang Beitrdge gezahlt
haben), eine (in der Regel teurere) private Versicherung abschlieBen oder sich iberhaupt nicht versichern.
AuBerdem konnen sie (bisher) nicht dem kollektiven Zusatzrentensystem beitreten.

In dem aktuellen Bericht von Barnard und Blackham lber die Umsetzung der Richtlinie wird festgestellt,
dass der soziale Schutz fiir Ehepartner (und manchmal Lebenspartner) in den meisten Léndern obligatorisch
ist (z. B. Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich (keine Ehe- und Lebenspartner
in freien Berufen), Island, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, EJR Mazedonien
(keine Lebenspartner), Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien,
Tschechische Republik, Tiirkei (keine Lebenspartner) und Zypern (keine Lebenspartner).* Freiwillige
Systeme gibt es in Bulgarien, Estland, Litauen (keine Lebenspartner), Luxemburg (freiwillig, wenn
nicht in der Landwirtschaft), Rumédnien, der Slowakei, Slowenien und im Vereinigten Konigreich
(allerdings mit einigen aufenthaltsbezogenen Anspriichen).t?’ In Griechenland wurde Art. 7 der Richtlinie

97  Siehe Arandjelovic, R., Fueling the Economic Potential of Women in Serbia, Overview of the situation in female entrepreneurship
in Serbia, obstacles most often encountered by women in business and proposed answers, abrufbar unter: http://www.
policycafe.rs/documents/financial/research-and-publications/A2F-for-women/Women%20Entreoreneurship%20Thesis.pdf
(letzter Zugriff am 7. Dezember 2016), S. 5.

98 Nationale Strategie zur Verbesserung der Stellung der Frau und zur Férderung der Gleichstellung, Amtsblatt der Republik
Serbien, Nr. 15/2009.

99  Siehe Barnard, C. und Blackham, A. (2015), Self-Employed: The implementation of Directive 2010/41 on the application of the
principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, abrufbar unter:
http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=27328&Itemid=295, S. 22.

100 Siehe Barnard, C. und Blackham, A. (2015), Self-Employed: The implementation of Directive 2010/41 on the application of the
principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, abrufbar unter:
http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com edocman&task=document.viewdoc&id=27328&Itemid=295, S. 22.
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nicht umgesetzt und der Personenkreis, flir den der Artikel gilt, wird in den Rechtsvorschriften Uber
Sozialversicherungen nicht behandelt.

7.7 Mutterschaftsleistungen

Art. 8 der Richtlinie 2010/41/EU betrifft Mutterschaftsleistungen fir selbstandig erwerbstatige Frauen
und die Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen von selbsténdig Erwerbstdtigen. Nach Absatz 1 gilt: ,Die
Mitgliedstaaten haben die erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass selbstandig
erwerbstatige Frauen sowie Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen im Einklang mit dem innerstaatlichen
Recht ausreichende Mutterschaftsleistungen erhalten, die es ihnen ermdglichen, ihre Erwerbstétigkeit
wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft mindestens 14 Wochen lang (...) zu unterbrechen.”

Barnard und Blackham wiesen darauf hin, dass nur wenige Lander ihre innerstaatlichen Vorschriften
entsprechend gedndert haben.!®® Mehrere Expertinnen und Experten berichten Uber formale oder
praktische Probleme bei der Umsetzung dieser Regelung (z. B. Danemark, Deutschland, Griechenland,
Lettland, Litauen und EJR Mazedonien) 2016 hob Danemark das Mutterschaftsgesetz fir
selbstandige Erwerbstétige aus dem Jahr 2013 auf, da nur sehr wenige selbstédndig Erwerbstétige den
dazu eingerichteten Fonds in Anspruch genommen hatten. In Griechenland erhalten nur selbstdndig
erwerbstatige Frauen Mutterschaftsgeld, Ehe- oder Lebenspartnerinnen jedoch nicht. In Deutschland
haben nur selbstéandige Kinstler und Publizisten sowie helfende Familienmitglieder in der Landwirtschaft
im Rahmen spezieller Regelungen Anspruch auf Mutterschaftsgeld. In Litauen gilt die Regelung lber
Mutterschaftsgeld nicht fiir die Ehepartnerinnen von selbstandig Beschéftigten und Lebenspartner werden
Uberhaupt nicht anerkannt. In der EJR Mazedonien haben Ehe- und Lebenspartnerinnen keinen Anspruch
auf Mutterschaftsurlaub.

Die Expertin aus Spanien erlautert an einem Beispiel, wie Mutterschaftsurlaub fir selbsténdig
erwerbstatige Frauen in der Praxis funktioniert: Weil selbstandig erwerbstdtige Frauen in der Regel ein
niedrigeres Einkommen angeben, als sie tatsachlich verdienen, kann das Mutterschaftsgeld das vorherige
Einkommen nicht vollsténdig ersetzen. Tatsachlich nehmen selbstandig erwerbstétige Frauen meist direkt
nach den obligatorischen sechs Wochen nach der Geburt ihre Tatigkeit wieder auf und lassen den restlichen
Mutterschaftsurlaub verfallen. In Spanien gibt es keine Dienste, die Vertretungen oder sonstige sozialen
Dienstleistungen bereitstellen. Selbstandig beschaftigte Frauen miissen jedoch geringere Beitrdge zur
Sozialversicherung zahlen, wenn sie jemanden anstellen, der sie wahrend des Mutterschaftsurlaubs oder
einem Betreuungsurlaub vertritt.

7.8 Betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit

Nach Art. 10 der Richtlinie 2006/54 treffen ,die Mitgliedstaaten die notwendigen MaBnahmen,
um sicherzustellen, dass Bestimmungen betrieblicher Systeme der sozialen Sicherheit selbstandig
Erwerbstatiger, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung entgegenstehen, spatestens mit Wirkung vom
1. Januar 1993 geandert werden®.

Bei der Frage, ob das nationale Recht die Bestimmungen Uber betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit
fur selbstandig Erwerbstatige umgesetzt hat, ist das Bild uneinheitlich. Die Expertinnen und Experten
aus Deutschland, Estland, Frankreich (hier gilt jedoch der Gleichbehandlungsgrundsatz), Irland,
Lettland (nicht ausdriicklich), Litauen, der EJR Mazedonien, Montenegro (betriebliches System der
sozialen Sicherheit nicht anerkannt), @sterreich, Schweden, Serbien (betriebliches System der sozialen
Sicherheit nicht anerkannt), Spanien, der Tiirkei, Ungarn und dem Vereinigten Koénigreich berichten,

101 Siehe Barnard, C. und Blackham, A. (2015), Self-Employed: The implementation of Directive 2010/41 on the application of the
principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, abrufbar unter:
http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=2732&Itemid=295, S. 23.
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Selbstédndig Erwerbstatige (Richtlinie 2010/41/EU und Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG)

dass dies nicht der Fall ist. Mehrere Lander waren der Ansicht, dass eine Umsetzung nicht notwendig
sei (z. B. Vereinigtes Konigreich). In Griechenland wurde Art. 10 in das Gesetz zur Umsetzung der
Richtlinie tbernommen, allerdings ohne eine Erlauterung, welche griechischen Systeme als betriebliche
gelten.

7.9 Ausnahmen von den Systemen der betrieblichen Sicherheit

Nach Art. 11 der Richtlinie 2006/54 kénnen Selbstandige bei betrieblichen Systemen der sozialen
Sicherheit ausgenommen werden. Unter bestimmten Umstdnden kénnen die Mitgliedstaaten die
obligatorische Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes aufschieben. Von dieser Moglichkeit haben
nur Griechenland, Irland und Portugal Gebrauch gemacht. In Irland gilt das Rentengesetz nicht fir
Systeme mit nur einem Mitglied. In Portugal nutzt Art. 5 der Verordnung Nr. 307/97 vom 11. November
1997 (der die Gleichstellung in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit betrifft) die Mdglichkeit
zur Ausnahme von selbstandig Erwerbstétigen von der betrieblichen sozialen Sicherheit. Nach Angaben
der griechischen Landerexpertin ist der einschlagige Artikel des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie
nicht klar formuliert.1%2

7.10 Diskriminierungsverbot

GemaB Art. 14 Abs. 1 der neugefassten Richtlinie 2006/54 darf es bei den ,Bedingungen - einschlieBlich
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen - flir den Zugang zur Beschaftigung oder zu abhangiger
oder selbstandiger Erwerbstdtigkeit, unabhangig von Tatigkeitsfeld und beruflicher Position einschlieBlich
des beruflichen Aufstiegs® keinerlei unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts geben. Dieses Diskriminierungsverbot wurde in allen Landern umgesetzt, wenn auch nicht
Uberall ausdriicklich fir selbsténdig Erwerbstdtige. Ausnahmen sind Litauen, die EJR Mazedonien,
Montenegro und Serbien. Dabei fallt auf, dass dies alle Bewerberlander sind. In Deutschland ist
der Schutz vor geschlechtsbezogener Diskriminierung selbstdndig Erwerbstéatiger auf den Zugang zu
selbsténdiger Erwerbstétigkeit und den beruflichen Aufstieg beschrankt. Es ist umstritten, ob Selbstandige
sich in Bezug auf Diskriminierung bei Arbeitsbedingungen oder der diskriminierenden Kiindigung von
Arbeitsvertrdgen fir selbstdandige Tatigkeiten auf Art. 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(der die Vorgaben der Richtlinie 2004/113 umsetzt) berufen kénnen.'® Bisher haben die Gerichte diese
Mdglichkeit nicht bestdtigt. In Schweden gibt es kein Verbot von Diskriminierung bei der Wahl eines
selbsténdig erwerbstatigen Geschaftspartners. Auch die Kindigung des Vertragsverhéltnisses mit
selbstandig Erwerbstdtigen ist gesetzlich nicht geregelt.

102 Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes 3896/2010.
103 Siehe Thiising, G. (2007), Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, Absatz 94, Miinchen.
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In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2004/113 haben alle EU-Mitgliedstaaten in ihren Gesetzen
unmittelbare und mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beim Zugang zu und bei der
Versorgung mit Gitern und Dienstleistungen verboten; dies gilt auch fir die Nicht-EU-Lander Island,
Liechtenstein, die EJR Mazedonien, Montenegro und Norwegen. In der Tiirkei setzt der neue Artikel 5
des Gesetzes Uber die Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution diese Richtlinie ebenfalls um. In
Serbien betrifft das Verbot nur die Bereitstellung von Dienstleistungen, nicht jedoch von Giitern.

(i) Geltungsbereich des innerstaatlichen Rechts

Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie gilt diese ,fiir alle Personen, die Giiter und Dienstleistungen bereitstellen,
die der Offentlichkeit ohne Ansehen der Person zur Verfiigung stehen, und zwar in 6ffentlichen und
privaten Bereichen, einschlieBlich 6ffentlicher Stellen, und die auBerhalb des Bereichs des Privat- und
Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden Transaktionen angeboten werden“. Dennoch
unterscheidet sich der sachliche Geltungsbereich der nationalen Rechtsvorschriften erheblich, abhangig
davon, ob der jeweilige Staat die Ausnahme in Art. 3 Abs. 3 (bernommen hat: ,Diese Richtlinie gilt weder
fur den Inhalt von Medien und Werbung noch im Bereich der Bildung.”

Wahrend nicht wenige Lander diese Einschrankungen ibernommen haben (Deutschland, Estland,
Finnland, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Zypern), ist der sachliche Geltungsbereich in noch mehr Léandern tatsachlich weiter gefasst als in
der Richtlinie vorgeschrieben, weil das Verbot auch fiir den Inhalt von Medien und Werbung und den
Bildungsbereich gilt (Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Estland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, EJR Mazedonien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn (Wohnraum
und Bildung) und Vereinigtes Konigreich). Allerdings sind im slowenischen Recht die Begriffe ,Guter*
und ,Dienstleistungen” nicht definiert.

Der Geltungsbereich des maltesischen und auch des mazedonischen Rechts sind sehr weit gefasst,
waobei Letzteres sich auf Organe der Legislative, Exekutive und der Rechtsprechung, Einheiten mit lokaler
Selbstverwaltung und andere &ffentliche und private Stellen, staatliche Unternehmen, politische Parteien,
Massenmedien, die Zivilgesellschaft sowie alle Rechtstrager bezieht, die der Offentlichkeit auBerhalb
des Bereichs des Privat- und Familienlebens Glter und Dienstleistungen bereitstellen. Das Gesetz im
Vereinigten Konigreich gilt neben Giitern und Dienstleistungen auch fiir ,Einrichtungen” und schrankt
die Geltung nicht auf Dienstleistungen ein, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden. Das spanische
Recht enthalt zwei spezielle Bestimmungen, die Schwangere und Frauen im Mutterschaftsurlaub
schitzen: Kosten, die durch Schwangerschaft und Entbindung entstehen, dirfen nicht verwendet werden,
um unterschiedliche Beitrage und Leistungen fiir Einzelpersonen zu rechtfertigen, und beim Zugang zu
Gutern und Dienstleistungen darf, auBer zum Zweck des Gesundheitsschutzes, nicht gefragt werden,
ob eine Schwangerschaft besteht. Das serbische Recht verpflichtet Institutionen des Sozial- und
Gesundheitswesens und andere Institutionen, die fiir den Schutz von Frauen und Kindern zustandig
sind, ihre Arbeitsabldufe und -zeiten an die Bedirfnisse ihrer Kunden anzupassen. Der schwedische
Ombudsmann fir Gleichstellung behandelte zwei Falle, in denen Frauen von einem Taxifahrer bzw.
Busfahrer beldstigt worden waren. Beiden Frauen wurde eine Entschadigung in Hohe von 6300 bzw. 3150
Euro zugesprochen. Irland hat einen Fall gemeldet, bei dem schlieBlich keine Diskriminierung festgestellt
wurde: Eine Fluglinie hatte einer Schwangeren den Rickflug verweigert, dies jedoch nicht aufgrund der
Schwangerschaft, sondern dem Fortschritt der Schwangerschaft, der als Sicherheitsrisiko bewertet wurde.

Einige Lander positionieren sich in dieser Beziehung eher in der Mitte, die Niederlande beispielsweise
hat das Bildungswesen vom Geltungsbereich ausgenommen, um Institutionen fiir Sonderpadagogik
Freiraum fir eigene Entscheidungen zu geben. Auch in Frankreich erlaubt das Recht, nach Geschlechtern
getrennte (6ffentliche und private) Schulen zu betreiben. Irland hat sowohl Bildung als auch Werbung
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vom Geltungsbereich ausgenommen; die Tiirkei hingegen hat von den Ausnahmen fiir Werbung und
Medien, nicht jedoch fir Bildung Gebrauch gemacht. In Schweden dagegen fallen zwar die Inhalte
von Medien und Werbung nicht unter den Grundsatz der Gleichbehandlung, die Bildung jedoch schon.
In Norwegen ist Diskriminierung in Bildung und Werbung verboten. In manchen Landern ist der
genaue sachliche Geltungsbereich nicht klar, weil das Recht ohne weitere Konkretisierung schlicht
den gleichen Zugang zu Gltern und Dienstleistungen gewdhrleistet (Montenegro, Tschechische
Republik). Das rumanische Gesetz Uiber Giiter und Dienstleistungen wurde zur Umsetzung der Richtlinie
verabschiedet und Ubernimmt deren Geltungsbereich und die zuldassigen Ausnahmen. Allerdings sind
diese Einschréankungen mit den bestehenden rumanischen Rechtsvorschriften unvereinbar, die tber die
Vorgaben der Richtlinie hinausgehen. Diese Rechtsvorschriften erlauben keinerlei Ausnahmen, z. B. in
Bezug auf Immobilienvertrége, Bankdarlehen und sonstige Vertrage und gelten auch fiir Dienstleistungen
im Bildungswesen und fir Medien und Werbung. Im Zuge der Novellierung des Gleichstellungsgesetzes
von 2015 wurde dariber hinaus die ausdriickliche Verpflichtung fir Werbeagenturen eingeftihrt, in
ihren Produktionen keine Geschlechterstereotype zu verwenden. Nach den bulgarischen Gesetzen fallt
nur der Bildungsbereich unter den Grundsatz der Gleichbehandlung, der Geltungsbereich wurde jedoch
durch die Rechtsprechung auf Medien und Werbung ausgedehnt. Der Geltungsbereich des litauischen
Umsetzungsgesetzes regelt nicht eindeutig, ob der Zugang zu Gitern und Dienstleistungen vollstandig
abgedeckt ist. Einerseits gilt ,Chancenungleichheit bei der Auswahl von Gitern und Dienstleistungen
als VerstoB gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, der mit einer Ordnungsstrafe geahndet werden
kann. Andererseits verbietet das Gesetz nicht Situationen, in denen einem Verbraucher aufgrund seines
Geschlechts bestimmte Gulter und Dienstleistungen nicht zur Verfiigung gestellt werden. AuBerdem gelten
nur nattirliche Personen als Verbraucher. Dagegen kann juristischen Personen, die von einer natirlichen
Personen eines bestimmten Geschlechts vertreten werden, der Zugang zu und die Versorgung mit Giitern
und Dienstleistern verweigert werden.

In einigen Landern ist der sachliche Geltungsbereich noch starker eingeschrénkt. Im deutschen Recht
fallen nur zivilrechtliche Vertrage unter den Geltungsbereich und dabei wird die Anwendung weiter auf
Guter und Dienstleistungen eingeschrankt, die Gegenstand von so genannten ,Massengeschaften” sind.
AuBerdem gilt das Verbot von Beldstigung nur im Bereich Beschaftigung. Das lettische Gesetz gilt
nicht fir Guter und Dienstleistungen, die von natirlichen Personen nicht gewerblich angeboten werden,
beispielsweise wenn eine natiirliche Person ihre Wohnung in einer 6ffentlichen Aktion verkauft. Auch
gemeinnitzige Vereine fallen nicht unter den Geltungsbereich, weil sie keine Glter und Dienstleistungen
gegen Entgelt anbieten dirfen und ihre Tatigkeit daher als nicht gewerblich gilt. In Estland nennt das
Gesetz vor allem Nationalitat, ,Rasse” und Hautfarbe als verbotene Diskriminierungsgriinde beim Zugang
zu Gutern und Dienstleistungen und sieht bestimmte Ausnahmen vor, in denen die Ungleichbehandlung
von Personen aufgrund ihres Geschlechts zuldssig ist. Der maBgebliche irische Equal Status Act kann
nicht herangezogen werden, um Rechtsvorschriften anzufechten, die nach der Richtlinie 2004/113
gegebenenfalls diskriminierend sind. Der beste Ansatz, um eine solches Problem zu lésen, besteht darin,
eine gerichtliche Uberpriifung der betreffenden Entscheidung zu beantragen und geltend zu machen, dass
die Entscheidung gegen die Richtlinie verstoBt.

(ii) Mogliche Rechtfertigungen

Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2004/113 lautet wie folgt: ,Diese Richtlinie schliet eine unterschiedliche
Behandlung nicht aus, wenn es durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist, die Glter und Dienstleistungen
ausschlieBlich oder vorwiegend fir die Angehérigen eines Geschlechts bereitzustellen, und die Mittel zur
Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind”. In manchen Landern sieht das nationale Recht
eine solche Mdglichkeit der Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen bei der Bereitstellung von Gitern
und Dienstleistungen nicht (ausdriicklich) vor (Dd@nemark, Island, die EJR Mazedonien, Montenegro,
Norwegen, Portugal, Serbien), die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der meisten Lander tun dies
jedoch (Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Osterreich, Polen, Slowenien, Spanien, Tschechische
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Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern). Bislang wurde diese Regelung jedoch
nur sehr selten angewandt, und die Rechtsprechung dazu ist sehr sparlich.

In den Niederlanden gelten unter anderem Sanitdranlagen, Umkleide- und Ruherdume und Saunen,
Schonheits- und Sportwettbewerbe sowie Schutz vor und Kampf gegen sexuelle Gewalt und Beldstigung
und die Unterstlitzung ihrer Opfer als in diesem Sinne gerechtfertigt. Die nach Geschlecht getrennten
Dienstleistungen zum Zweck des Schutzes missen angemessen und erforderlich sein. Das deutsche
Recht erlaubt Ungleichbehandlung, wenn ein sachlicher Grund dafiir vorliegt, etwa um andere vor Gefahren
oder Schaden zu schiitzen oder auch zum Schutz der Privatsphéare oder personlichen Sicherheit. Das
Erfordernis der Angemessenheit existiert in den entsprechenden deutschen Rechtsvorschriften hingegen
nicht. In Belgien sind gerechtfertigte Ausnahmen zwar durch das Gleichstellungsgesetz des Bundes
erlaubt, dies wurde jedoch bisher nicht durch eine erganzende konigliche Verordnung weiter spezifiziert.
Da jedoch bestimmte Aspekte des Begriffs ,Gliter und Dienstleistungen” unter die Rechtsprechung der
foderalen Stellen und Verordnungen fallen, kdnnen Gerichte dennoch vorgebrachte Rechtfertigungen
fur Ungleichbehandlung prifen, in einem aktuellen Fall den Zugang zu einem fiir Frauen reservierten
Fitness-Club. Aufgrund der morphologischen Unterschiede zwischen Mannern und Frauen und zum Schutz
der Privatsphare erachtete man dies als fir gerechtfertigt. Der finnische Gleichstellungs-Ombudsmann
kam zu dem Urteil, dass Angebot an nur eines der Geschlechter gerechtfertigt sind, wenn ihr Geldwert
gering ist und wenn zum Mutter- oder Vatertag einmal im Jahr entsprechende Angebote gemacht werden.
Einige 6ffentliche Bader und Schwimmhallen bieten besondere Offnungszeiten fiir Manner und Frauen
und offentliche Saunen sind nach Geschlechtern getrennt zuganglich. In Nerdirland sind beschrankte
Ausnahmen fUr kleine Raume zuléssig, durch die Privatsphare und Anstand bei der Korperpflege und/oder
Gesundheitsdienstleistungen geschiitzt werden oder in denen die Nutzer entkleidet sind; ferner kann dies
mit dem Schutz der Religionsfreiheit gerechtfertigt werden. In Irland kamen Gerichte zu dem Urteil, dass
ein Golfclub nur fir Manner keine Diskriminierung darstellt. In Estland stellen Dienstleistungen, die speziell
auf die Unterstlitzung von Frauen ausgerichtet sind (z. B. Frauenhduser), eine gerechtfertigte Ausnahme
vom Verbot der geschlechtsspezifischen Diskriminierung beim Zugang zu und der Versorgung mit Glitern
und Dienstleistungen dar. Estland verfligt Uber einen geregelten Unterstitzungsdienst fur Frauen, und
die meisten Unterkinfte fur Opfer hauslicher Gewalt sind darauf ausgerichtet, den Bedlrfnissen der
Betroffenen gerecht zu werden; Frauen kénnen z. B. ihre Kinder mitbringen. Mannliche Opfer sind hingegen
die Ausnahme.

In Litauen gibt es keine gesetzliche Bestimmung lber mdgliche Rechtfertigungen fiir geschlechtsspezifische
Diskriminierung bei Gutern und Dienstleistungen, allerdings untersucht das Biro der Ombudsstelle fir
Chancengleichheit Einzelbeschwerden. Beispielsweise erhielten Frauen im Elternurlaub bis zu einem Alter
des Kindes von drei Jahren keinen Verbraucherkredit zur Finanzierung von Elektrohaushaltsgeraten. Die
Ombudsstelle lehnte diese Beschwerde mit der Begriindung ab, es kdnne nicht bewiesen werden, dass das
Unternehmen den Vorsatz hatte, Frauen zu diskriminieren. Ebenso rechtfertigte die Stelle gleiche Quoten
flr Jungen und Madchen beim Zugang zu einem von Jesuiten gefiihrten Gymnasium mit dem Zweck, eine
,glaubwiirdige” verhaltnismaBige Vertretung beider Geschlechter zu gewahrleisten. Auch in der Tatigkeit
des Unternehmens ,Pink Taxi“, das seine Dienste nur Frauen anbietet, sah die Stelle keinen VerstoB
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. In Bulgarien haben sowohl das Oberste Verwaltungsgericht,
als auch die Kommission zum Schutz vor Diskriminierung interessante Entscheidungen getroffen, in
denen Ruicksicht auf moralische Argumente genommen wird und Stereotypen als Entschuldigung dafir
herangezogen werden, um die jeweilige Frage nicht aus der Perspektive der Gleichstellung betrachten
zu missen. Expertinnen und Experten sowie Frauenorganisationen in Bulgarien sind Uberzeugt, dass
diese Entscheidungen auch deshalb mdglich sind, weil die Inhalte von Medien und Werbung aus dem
Geltungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen sind. Rechtfertigungsgriinde fiir eine unterschiedliche
Behandlung sind im tiirkischen Gesetz (ber die Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution
(Art. 7) in Bezug auf alle Arten von Diskriminierung, einschlieBlich der Bereitstellung von Gitern und
Dienstleistungen, festgelegt.
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(iii) Umsetzung des Test-Achats-Urteils

Seit der Rechtssache Test-Achats'®* wurde in allen EU-Mitgliedstaaten durch entsprechende
Gesetzesdanderungen gewahrleistet, dass der Faktor Geschlecht bei der Berechnung von Prdamien und
Leistungen von Versicherungen und verwandten Finanzdienstleistungen nicht berlicksichtigt werden
dirfen. Diese Regelung gilt ab dem im Urteil zur Rechtssache Test-Achats festgelegten Datum, also
dem 21. Dezember 2012 (siehe auch Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/113). Die einzigen Nicht-
EU-Lander, die dies nicht umgesetzt haben, sind Liechtenstein, die EJR Mazedonien und Serbien. Im
montenegrinischen Recht gibt es zwar kein ausdrickliches Verbot zu diesem Punkt, ein solches kann
jedoch aus dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz abgeleitet werden, das diesbeziiglich keine Ausnahme
zulasst. In den EWG-L&ndern gelten Urteile des EuGH nur fiir den Austausch von Dienstleistungen zwischen
Einwohnern der EU und daher sind unterschiedliche Pramien und Leistungen in Liechtenstein weiterhin
zuléssig. Auch in Serbien werden bei der Berechnung von Versicherungspramien und -leistungen weiterhin
auf das Geschlecht bezogene Risikofaktoren verwendet. Obwohl das ungarische Recht (berarbeitet
wurde, erlaubt es bei Gruppenlebensversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen immer noch
Ausnahmen vom Grundsatz der Geschlechtsneutralitat. In Finnland bieten Arbeitgeber verstarkt
Rentensysteme flir bestimmte Angestellte an (in der Regel Vorstande oder hohe Manager), die nicht
als Verbraucherversicherungen gelten. Da diese Versicherungen keine gesetzlichen Systeme sind, darf
hier das Geschlecht als versicherungsmathematischer Faktor verwendet werden. Das estnische Recht
erlaubt es Versicherungsunternehmen, bei der Bewertung des versicherten Erkrankungsrisikos Risiken zu
berticksichtigen, die nur Personen eines Geschlechts betreffen, und, wenn nétig, die Versicherungspramien
und -summen von Frauen und Mannern entsprechend zu differenzieren. Man geht davon aus, dass diese
Regelung gegen Unionsrecht verstoBt. In Slowenien dirfen Versicherungsunternehmen bei Lebens-,
Unfall- und Krankenversicherungen bei der Berechnung von Prdamien und Leistungen aus allgemeiner
Ebene die personlichen Umsténde des Geschlechts beriicksichtigen, sofern dies auf Ebene der Einzelfalle
nicht zu einer Differenzierung flhrt. Die Anpassung des spanischen Rechts an das Test-Achats-Urteil
hatte die bemerkenswerte Folge, dass Kfz-Versicherungen fir Frauen teurer geworden sind, weil die
meisten Versicherungen Frauen vorher ginstigere Preise angeboten haben. Nach rumaéanischem
Recht sind alle Versicherungsgesellschaften verpflichtet, interne Normen und Verfahren zur Erhebung,
Verarbeitung, Veroffentlichung und Aktualisierung von statistischen und versicherungsmathematischen
Daten zu erstellen und zu befolgen, die fiir die Berechnung von Pramien und/oder Leistungen verwendet
werden.

(iv) Mdglichkeit positiver MaBnahmen

Viele Rechtsordnungen erlauben positive MaBnahmen hinsichtlich des Zugangs zu und der Versorgung
mit Gitern und Dienstleistungen (gemaB Art. 6 der Richtlinie); in einigen Landern wurde dies erst kirzlich
geklart (Montenegro). Die Verabschiedung solcher MaBnahmen ist jedoch eher die Ausnahme als die
Regel, da nur Irland, die EJR Mazedonien, Schweden, Spanien und das Vereinigte Konigreich dies
bislang getan haben. Dabei handelt es sich zum Beispiel um staatliche MaBnahmen fir den Zugang
zu bestimmten Gltern, wenn sich Frauen in besonders prekdren Situationen befinden. So verpflichtet
beispielsweise das spanische Recht die Regierung, den Zugang von Frauen zu Wohnraum zu férdern,
die in einer Notsituation oder ausgegrenzt sind oder Opfer geschlechtsbezogener Gewalt waren. Das
(Uberarbeitete) irische Wahlgesetz (Parteienfinanzierung) von 2012 bestimmt, dass nur die politischen
Parteien Anspruch auf staatliche Finanzierung wahrend der nachsten Legislaturperiode haben, die in den
nachsten allgemeinen Wahlen mindestens 30 % Kandidatinnen aufstellen. Diese Regelung wurde aufgrund
der geringen Anzahl von weiblichen Abgeordneten beschlossen, es wurde jedoch eine Verfassungsklage
gegen diese Bestimmung angestrengt. Auch in Nordirland sind in Bezug auf politische Parteien und
ehrenamtliche Tatigkeiten positive MaBnahmen erlaubt. In Schweden ist die Ungleichbehandlung von
Mannern und Frauen bei Dienstleistungen und beim Zugang zu Wohnraum zuldssig, wenn damit ein
legitimes Ziel verfolgt wird und die Mittel erforderlich und angemessen sind. In Estland unterstitzt ein

104 Rechtssache C-236/09.
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Fonds fur Kindesunterhalt in erster Linie Kinder und Frauen, da die meisten Alleinerziehenden Frauen sind.
Die Vorschriften fur die Zahlungen des Fonds sind im Familienleistungsgesetz geregelt, und der Fonds
wurde am 1. Januar 2017 operativ.1

(v) Spezielle Probleme

Etliche Lander haben Uber spezielle Probleme mit Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft,
Mutterschaft oder Elternschaft beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gltern und Dienstleistungen
berichtet. Dazu gehoren:

- Beschwerden Uber Diskriminierung beim Zugang zu und der Versorgung mit Gesundheitsdienst-
leistungen, meist im Zusammenhang mit der reproduktiven Gesundheit der Frau, z. B.
Abtreibungen und Zugang zu Empfangnisverhiitung. In Kroatien berichtete die Ombudsperson flr
Geschlechtergleichstellung 2017 Uber mehrere Beschwerden wegen Verweigerung von Abtreibungen
durch bestimmte Gesundheitseinrichtungen und (ber die Schwierigkeiten, vor denen Frauen
stehen, wenn Gesundheitspersonal sich weigert, eine Abtreibung durchzufiihren, oder Apotheken
wegen Gewissenskonflikten Frauen die Pille danach verweigern. Im Februar 2017 bestdtigte das
Verfassungsgericht in einer Entscheidung, dass das Gesetz, das das Recht auf freie Entscheidung
Uber Schwangerschaft und Entbindung regelt, verfassungsmaBig ist, und stellte fest, dass dies in dem
Recht auf Privatsphére, das Selbstbestimmung, Wahlfreiheit und Wiirde umfasst, impliziert ist. Damit
bestatigte es das bestehende Recht von Frauen, (innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen)
selbst Uiber den Abbruch ihrer Schwangerschaft zu entscheiden.1®

- Banken, die Frauen wahrend des Schwangerschafts-, Mutterschafts- und Elternurlaubs keine Kredite
gewdhren (Kroatien). Aufgrund von Empfehlungen der Ombudsperson fir Gleichstellungsfragen
haben viele Banken ihre Praktiken jedoch gedndert; dennoch wurden Félle bekannt, in denen Manner,
die sich im Elternurlaub befanden, als Kunden diskriminiert wurden, und auch Falle, in denen die
Entschadigung fir Neugeborene aus Lebensversicherungen nur Frauen zugestanden wurde.

- Je nach Krankenhaus unterschiedliche Pflege- und Schutzstandards fir Frauen, die entbinden, und
unterschiedliche Gebiihren fir freiwillige Abtreibungen (Kroatien);

- Wartezeiten fur selbstandig erwerbstétige Frauen, die sich bei privaten Versicherungsgesellschaften
gegen das Risiko eines Mutterschaftsurlaubs versichern wollen (Niederlande);

— private Krankenversicherungen, die die Vertrdge Schwangerer kindigen oder Leistungen fir
Schwangerschaft und Entbindung von vornherein ausschlieBen (Deutschland);

- eingeschrankter Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen aufgrund einer Versicherung, die eine
Anfangsfrist enthdlt, wahrend der die Versicherung nicht gilt, wobei diese Frist mdglicherweise eine
Schwangerschaft umfasst (Portugal);

— es wurden Falle gemeldet, in denen Wohnungen nicht an Schwangere vermietet wurden (Polen);

- Weigerung, z. B. in Restaurants, stillende Mitter zu bedienen (Deutschland, Polen). Mit Urteil vom 14.
Dezember 2017 stellte das Berufungsgericht Danzig fest, dass es eine Diskriminierung wegen des
Geschlechts darstellt, einer Frau zu verbieten, ihr Kind in einem Restaurant zu stillen, und verurteilte
den Gastwirt zur Zahlung einer Entschadigung in Hohe von 500 Euro zzgl. Zinsen. AuBerdem musste
der Gastwirt eine 6ffentliche Erklarung abgeben, in der er sich bei der Frau fiir sein rechtswidriges
Verhalten entschuldigte.

— Mdutter (und gelegentlich Véter), denen der Zugang zu Ladengeschaften oder Bussen mit einem
Kinderwagen verweigert wird (Polen und Ungarn);

- der Schutz durch das innerstaatliche Recht ist nicht so klar und genau formuliert, dass einzelne Biirger
ihre Rechte und die Anbieter von Giitern und Dienstleistungen ihre gesetzlichen Pflichten in Bezug auf
Transsexuelle, schwangere Frauen und Frauen, die vor kurzem Mutter geworden sind, kennen (Litauen);

105 Kapitel 4 Familienleistungsgesetz, RT |, 24.12.2016, 5, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521062017011/consolide (letzter
Zugriff am 12. November 2017).
106 Verfassungsgericht der Republik Kroatien, Entscheidung Nr. U-I-60/1991 vom 21. Februar 2017.
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- weil nicht gesetzlich geregelt ist, welche Risiken durch private Versicherungen abgedeckt sein missen,
bieten Versicherungsgesellschaften keine standardmaBigen Reise- und Krankenversicherungen an, die
Risiken in Verbindung mit Schwangerschaft und Mutterschaft abdecken (Lettland).

Im Gegensatz dazu wurde in Italien die Ausnahmeregelung nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2004/113
genutzt, um Gebuhren fir alle klinischen Test in Bezug auf Schwangerschaft und bestimmte klinische Tests
wahrend einer Schwangerschaft auszuschlieBen. AuBerdem begriinden Kinder einen bevorzugten Zugang
zu Sozialwohnungen und Eltern mit mehr als einem Kind erhalten bevorzugten Zugang zu staatlichen
Kindergarten.
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9 Gewalt gegen Frauen und hausliche Gewalt vor dem
Hintergrund der Istanbul-Konvention

Das Ubereinkommen des Europarates zur Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und
hdusliche Gewalt (Istanbul-Konvention) enthélt eine Reihe umfassender Verpflichtungen zum Kampf
gegen Gewalt gegen Frauen innerhalb des Rechtsrahmens des internationalen Menschenrechts.!%” Die
Konvention erkennt in ihrer Préaambel an, dass Gewalt gegen Frauen strukturellen Charakter hat (als
LAusdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhaltnisse zwischen Frauen und Mannern“)1°® und
nennt als einen ihrer Zwecke die Forderung einer echten Gleichstellung von Frauen und Méannern, auch
durch die Starkung der Rechte der Frauen.

Der Europarat hat die Istanbul-Konvention am 6. April 2011 verabschiedet, sie trat am 1. August 2014
in Kraft. Die Konvention ist das erste Rechtsinstrument in Europa, das rechtlich verbindliche Normen zur
Verhitung von Gewalt gegen Frauen (und Madchen unter 18 Jahren) festlegt.!% Die Konvention sieht eine
Vielzahl unterschiedlicher MaBnahmen vor, einschlieBlich der Erhebung von Daten, Bewusstseinsbildung,
Schutz und Bereitstellung spezieller MaBnahmen in Bezug auf Asyl und Migration. AuBerdem behandelt
sie rechtliche MaBnahmen, mit denen unterschiedliche Formen der Gewalt gegen Frauen unter Strafe
gestellt werden, sowie die grenziberschreitende Dimension der Gewalt gegen Frauen.

Im Oktober 2015 veroffentlichte die Europaische Kommission ihre ,Roadmap on (a possible) EU Accession
to the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women, and Domestic
Violence (Istanbul Convention)* (Fahrplan fir (einen méglichen) Beitritt der EU zum Ubereinkommen
des Europarates zur Verhitung und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und héuslicher Gewalt
(Istanbul-Konvention), in dem eine Initiative beschrieben wird, die letztlich zu einem Beschluss des
Rates zum Anschluss der EU an die Istanbul-Konvention fiihren konnte.!*® Nach Artikel 216 Abs. 1 des
AEUV kann die Union internationale Ubereinkiinfte schlieBen, wenn dies in den Vertragen oder in einem
verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist, wenn die Ubereinkunft zur Verwirklichung eines der in
den Vertragen festgesetzten Ziele erforderlich ist oder aber gemeinsame Vorschriften beeintrachtigen
oder deren Geltungsbereich andern konnte.!'! Da die Bekampfung von Kriminalitdt und die Férderung
der Gleichstellung von Frauen und Mannern im Besitzstand der EU klar als Ziele definiert sind, hat die
EU die Befugnis, der Istanbul-Konvention beizutreten. Nach Art. 126 Abs. 2 des AEUV sind die von der
Union geschlossenen Ubereinkiinfte bindend fiir die Organe der Union und die Mitgliedstaaten.!? Das
heiBt, wenn die EU der Istanbul-Konvention beitritt, sind die Mitgliedstaaten sowohl an die politischen
MaBnahmen der Union zur Umsetzung des Ubereinkommens gebunden als auch an die Pflichten durch ihre
eigene Ratifizierung. Derzeit ist das Ubereinkommen (iber die Rechte von Menschen mit Behinderungen
der Vereinten Nationen der einzige Menschenrechtsvertrag, den die EU ratifiziert hat.!** Am 13. Juni 2017
wurde die EU Vertragspartei der Istanbul-Konvention.

Zum Stichtag fur die Informationen dieser Vergleichsanalyse hatten 44 Mitglieder des Europarats die
Istanbul-Konvention unterzeichnet und 28 von diesen das Ubereinkommen ratifiziert.!* Alle 28 EU-
Mitgliedstaaten haben das Ubereinkommen unterzeichnet, und 16 EU-Mitgliedstaaten haben es auch

107 SEV Nr. 210, verabschiedet am 11. Mai 2011 und in Kraft seit dem 1. August 2014.

108 Praambel, Istanbul-Konvention.

109 Siehe Art. 3 Abs. f der Konvention.

110 http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just 010 istanbul convention_en.pdf.

111  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.

112 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.

113  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1; http://europa.eu/rapid/press-release
IP-11-4_en.htm.

114 2018 (nach dem Stichtag dieses Berichts) hatten 33 Mitglieder des Europarats das Ubereinkommen ratifiziert und 45 hatten
es unterzeichnet.
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ratifiziert.!'> Von den EWR-Staaten hat lediglich Norwegen das Ubereinkommen ratifiziert.!*¢ Von den
Bewerberlédndern haben Montenegro, Serbien und die Tiirkei das Ubereinkommen ratifiziert.!\

Folgende EU-Mitgliedstaaten haben das Ubereinkommen ratifiziert: Belgien, Dédnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Malta, die Niederlande, Osterreich, Polen (einige Mitglieder
der derzeitigen Regierung und der Prasident der Republik Polen haben jedoch mit der Kiindigung des
Ubereinkommens gedroht), Portugal, Ruménien, Schweden, Slowenien, Spanien und Zypern.
Folgende Mitgliedstaaten haben es unterzeichnet: Bulgarien, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Konigreich.!!8 In
Ungarn verkiindete die Flihrung der regierenden rechtsgerichteten Allianz, es bestlinde keine Absicht, das
Ubereinkommen zu ratifizieren.

Dem Bericht ,Legal implications of EU accession to the Istanbul Convention“ zufolge haben mehrere der
Mitgliedstaaten, die das Ubereinkommen unterzeichnet haben, bereits Schritte zur seiner Ratifizierung
eingeleitet. Die Zustandigkeit der EU im Bereich des Strafrechts ist hierbei besonders wichtig, weil die
Istanbul-Konvention ein Instrument im Kampf gegen Verbrechen ist und Gesetzesanderungen in den
Mitgliedstaaten vor der Ratifizierung meist die innerstaatlichen Strafgesetzblicher betreffen.

115 2018 hatten 20 EU-Mitgliedstaaten das Ubereinkommen ratifiziert: Griechenland, Irland, Kroatien und Luxemburg
ratifizierten nach dem Stichtag dieses Berichts.

116 Island hat das Ubereinkommen 2018 (nach dem Stichtag dieses Berichts) ratifiziert, Liechtenstein hingegen noch nicht.

117 Die EJR Mazedonien hat das Ubereinkommen 2018 (nach dem Stichtag dieses Berichts) ratifiziert.

118 Griechenland, Irland, Kroatien und Luxemburg haben das Ubereinkommen nach dem Stichtag dieses Berichts ratifiziert.
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10 Durchsetzung und Einhaltung

Dieser Abschnitt behandelt die Umsetzung der horizontalen Bestimmungen aller Richtlinien der EU zur
Gleichstellung von Frauen und Mannern, d. h. der Bestimmungen, die die Einhaltung und Durchsetzung der
von der EU vorgegebenen Rechte und Pflichten betreffen.

10.1 Viktimisierung

Nach dem EU-Gleichstellungsrecht missen Einzelne, die eine Beschwerde eingereicht oder ein
Gerichtsverfahren zur Durchsetzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung eingeleitet haben, vor
Kindigung oder nachteiliger Behandlung als Reaktion auf diese Beschwerde oder dieses Verfahren
geschiitzt werden (Art. 24 der Richtlinie 2006/54/EG und Art. 10 der Richtlinie 2004/113/EG). Expertinnen
und Experten aus allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der EJR Mazedonien und teilweise Schwedens,
haben berichtet, dass ihr nationales Level dem EU-Standard entspricht und in einigen Staaten das Verbot
kirzlich expliziter formuliert wurde (Italien, Kroatien). In der EJR Mazedonien ist dieser Schutz nur bei
Verfahren wegen Mobbing gewahrleistet. Viktimisierung ist sehr eng definiert als Benachteiligung und
Schadigung einer Person als Reaktion auf die Einleitung eines Verfahrens oder eine Zeugenaussage in
einem solchen Verfahren. In Schweden scheint das Verbot als solches den Anforderungen der Richtlinie
2006/54/EG zu entsprechen. Problematisch ist jedoch, dass das Verbot von Repressalien der Anforderungin
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie nicht entspricht, wonach es in das Konzept von Diskriminierung
einbezogen sein sollte. Jedoch hat das Arbeitsgericht einer Frau eine Entschadigung in Héhe von 7900 Euro
zugesprochen, die am selben Tag entlassen worden war, an dem sie eine Beschwerde wegen sexueller
Beldstigung eingereicht hatte. In der Tiirkei war der alte Artikel 5 des Arbeitsgesetzes die wichtigste
Bestimmung, wurde jedoch als unzureichend eingestuft. Mit dem Gesetz Uber die Menschenrechts- und
Gleichstellungsinstitution (Gesetz Nr. 6701) soll nun ein neuer Durchsetzungsansatz etabliert werden.
Aufgabe der Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution ist es, Diskriminierung auf Antrag und von
Amts wegen zu untersuchen, in Fallen von Diskriminierung BuBgelder gegen nattirliche Personen sowie
offentliche/private Rechtstrager zu verhdngen sowie Betroffene in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu
unterstiitzen und zu beraten.

Das Schutzniveau ist jedoch auch in anderen Staaten eingeschrankt. Im portugiesischen Rechtssystem
gibt es in Bezug auf Diskriminierung kein ausdriickliches Verbot von Viktimisierung, dieses ist auf den
Bereich Beschaftigung beschrankt. Nach Ansicht des belgischen Experten ist die Wirksamkeit des Schutzes
vor Viktimisierung in seinem Land zweifelhaft, weil er vor allem im Falle der Kiindigung des Opfers greift
und die feste Entschadigung flr rechtswidrige Kiindigungen zu niedrig ist, um wirklich abschreckend zu
sein (sechs Monate Bruttogehalt), auBer fur sehr kleine Unternehmen. Die lettische Expertin merkt an,
dass ein Schutz vor Viktimisierung auch im Bereich der sozialen Sicherheit wiinschenswert ware. Auf Druck
der Europaischen Kommission, die im Gleichstellungsgesetz enthaltene Definition von Viktimisierung
starker mit der im Antidiskriminierungsgesetz enthaltenen in Einklang zu bringen, wurde im Februar 2017
im kroatischen Parlament ein Vorschlag zur Anderung dieser Definition in erster Lesung verabschiedet.
Nach Ansicht der Landerexpertin war dies aus rechtlicher Sicht nicht wirklich notwendig, kann jedoch die
Rechtssicherheit der Betroffenen starken. Die montenegrinische Expertin stellte fest, dass eine Reihe
von Strafverfolgungsbeamten in ihrem Land den Begriff der Viktimisierung nicht kennt. In Estland werden
95 9% der Félle von hauslicher Gewalt im Zuge von alternativen Verfahren beigelegt, was den Nachteil
hat, dass Rechtsmittel ausgeschlossen sind und die Falle nie bis zum Staatsgerichtshof kommen; Folge
davon ist, dass die Entwicklung von Rechtstexten und auslegungen Uber Gewalt in engen Partnerschaften,
hausliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mé&dchen sehr beschrénkt bleibt. Uberlebende hauslicher
Gewalt berichten auch, dass Mediationsverfahren ihnen haufig aufgezwungen werden, demitigend sind
und sie sich in ihren Rechten verletzt fihlen. Es ist daher fraglich, ob Estland die Anforderung des Artikels
48 der Istanbul-Konvention erfiillt, wonach die Vertragsparteien die erforderlichen gesetzgeberischen
oder sonstigen MaBnahmen ergreifen mussen, um verpflichtende alternative Streitbeilegungsverfahren,
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einschlieBlich Mediation und Schlichtung, bei allen in den Geltungsbereich des Ubereinkommens fallenden
Gewalttaten zu verbieten.

10.2 Beweislast

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Bestimmungen des nationalen Rechts, die in Diskriminierungsverfahren
eine Umkehrung der Beweislast einfiihren. Da der Nachweis von Diskriminierung der Sache nach
schwierig ist, fordert das Gleichstellungsrecht der EU eine Umkehr der Beweislast. MutmaBliche Opfer
von Diskriminierung missen vor einem Gericht oder einer anderen zustandigen Behdrden Tatsachen
glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten
lassen. Dann obliegt es jedoch dem Beklagten zu beweisen, dass keine Verletzung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung vorgelegen hat. Die Mitgliedstaaten kénnen jedoch ein fir die Klager noch giinstigere
Beweislastregelung vorsehen. Diese Regeln gelten im Bereich Guter und Dienstleistungen, jedoch nicht in
Strafverfahren (Artikel 19 der Richtlinie 2006/54/EG und Artikel 9 der Richtlinie 2004/113/EG). Auch hier
gilt, dass viele Aspekte dieser Beweislastregelung in Diskriminierungsféllen urspriinglich vom Gerichtshof
entwickelt worden waren!!® und erst spater in Gesetzesform gebracht wurden.

In allen innerstaatlichen Rechtssystemen, die fiir diesen Bericht untersucht wurden, ist die Verlagerung
der Beweislast sichergestellt, in den meisten Uber Gesetze, und in manchen in der Rechtsprechung
bestatigt (Bulgarien, Irland, Italien, Norwegen, Slowakei). Wenn In Estland ein Arbeitgeber sich
weigert, Beweise vorzulegen, gilt dies als Eingesténdnis einer Diskriminierung. Die Beweislastregeln legen
jedoch hohe Beweisschwellen fest, die fiir Diskriminierungsopfer, die den Rechtsweg beschreiten wollen,
ein Hindernis darstellen. In der Slowakei wurde das Gesetz liberarbeitet und die umgekehrte Beweislast
gilt fir alle Formen von Diskriminierung und damit tber den Geltungsbereich der Richtlinien hinaus.

Allerdings ist das Recht in manchen Landern auch unklar, weil in unterschiedlichen Gesetzen leicht
unterschiedliche Regelungen gelten (Kroatien, Serbien). In manchen Landern gibt es noch keine
praktische Erfahrung mit dieser Regelung, weil noch kein Fallrecht vorliegt (Liechtenstein, Serbien).
In anderen ist die Rechtsprechung nicht besonders zufriedenstellend. Obwohl das Oberste Gericht
Ungarns in seinen Richtlinien zu arbeitsrechtlichen Fallen den Unterschied zwischen der Beweislast bei
Rechtsmissbrauch (unmittelbare Beweislast) und bei Gleichbehandlungsklagen (geteilte und umgekehrte
Beweislast) erldutert und die Beweislastregelung laufend thematisiert wird, kommt es immer noch
haufig vor, dass ungarische Gericht in erster Instanz vom Kldger einen Beweis flr das Vorliegen einer
Diskriminierung verlangen. In Griechenland sind die Regeln auf dem Papier klar formuliert, sie werden
aber nicht angewendet, wie auch der Ombudsmann feststellt, und dies trotz einer einschlagigen
Vorabentscheidung des EuGH in einer griechischen Rechtssache.!?° Dies ist vor allem dadurch begriindet,
dass die Regelungen in den Rechtsakten enthalten sind, mit denen die Richtlinie umgesetzt wird, jedoch
nicht in die Verfahrensordnungen Gibernommen wurden und daher kaum bekannt sind. In Rumanien wird
die Beweislast in drei Rechtsvorschriften dreimal anders definiert, wobei zwei der Definitionen nicht den
Vorgaben der EU-Richtlinien entsprechen. Deshalb wird die Beweislastregelung in der Praxis uneinheitlich
angewendet. In Polen legen viele Gerichte die Beweislastregelung so aus, dass Kléager nicht nur einfache
Tatsachen vorbringen, sondern die Diskriminierung durch Angabe von Griinden glaubhaft machen missen.
D. h. die Gerichte fragen im Grunde nach dem Motiv des Arbeitgebers.

Ein weiteres Problem betrifft den Zugang zu Informationen. In Frankreich hat der Kassationshof in
einem Fall, der sehr dhnlich gelagert war wie die Rechtssache Meister vor dem EuGH, die Entscheidung
des Berufungsgerichts bestétigt, dass der Arbeitnehmer einen legitimen Anspruch darauf hat, die
Offenlegung von Informationen zu fordern, die fir den Schutz seiner Rechte erforderlich sind und zu
denen nur der Arbeitgeber Zugang hat, deren Herausgabe er jedoch verweigert. Auch in Deutschland
werden mangelnde Auskunftsrechte und die mangelnde Bereitschaft der Gerichte, statistische Daten als

119 In Danfoss und Kelly und Meister.
120 C-196/02 Nikoloudi, Slg. 2005, |-1789.
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Anscheinsbeweis zuzulassen, als problematisch angesehen. Das Entgelttransparenzgesetz von 2017 lost
diese Probleme nicht vollsténdig. Das Recht des Vereinigten Konigreichs fallt ebenfalls hinter das
Recht (und die Rechtsprechung) der EU zurlick, weil potenzielle Klager kaum Mdoglichkeiten haben, die
notwendigen Informationen zu beschaffen, um eine Diskriminierung glaubhaft zu machen und dadurch
die Beweislast umzukehren. Einige Lander haben jedoch ein spezielles Informationsrecht eingefihrt,
z. B. Irland. In Italien gehen die nationalen Rechtsvorschriften bei der Verwendung quantitativer bzw.
statistischer Daten liber das Unionsrecht hinaus, weil sie Unternehmen mit mehr als hundert Beschaftigten
verpflichten, alle zwei Jahre einen Bericht Uber die Lage der Beschaftigten in Bezug auf Einstellung,
Weiterbildung, Karrierechancen, Vergitung, Kiindigung und Renteneintritt zu erstellen. In Lettland ist
der Zugang zu Informationen nicht gesetzlich gewahrleistet und die Gerichte kénnen entscheiden, ob
Informationen, die nur dem Beklagten zur Verfligung stehen, vom Klager angefordert werden ddrfen.

Ein ganz spezielles Problem ist in Finnland entstanden, wo sich die Rechtsprechung um die Frage dreht,
ob ein Vergleich zulassig ist, wenn zu der schlechter verdienenden Gruppe sowohl Frauen als auch Manner
gehoren. Das Arbeitsgericht kam zu dem Urteil, dass die Beweislast beim Beklagten liegt, wenn der Klager
mindestens eine Vergleichsperson des anderen Geschlechts nennen kann, der fir die gleiche Arbeit mehr
Lohn erhalt, unabhangig davon, ob zu niedrigeren und héheren Lohngruppen mit gleicher Arbeit sowohl
Frauen als auch Manner gehéren. Das Oberste Gericht und das Oberste Verwaltungsgericht entschieden
jedoch, dass in Streitsachen Uber das neue Vergitungssystem fir Richter keine Gehaltsdiskriminierung
vorliegt, weil sowohl Manner als auch Frauen in niedrigere Gehaltsgruppen eingestuft wurden. Die Klager
konnten eine Diskriminierung nicht einmal glaubhaft machen, wodurch die Beweislast beim Beklagten
gelegen hatte. Eine mittelbare Diskriminierung priften die Gerichte nicht; dazu hatten sie vergleichen
missen, mit welchen Verfahren Richterinnen und Richter in die unterschiedlichen Gehaltsgruppen
eingestuft werden.

10.3 Rechtsmittel und Sanktionen

In welchem MaBe das Gleichstellungsrecht der EU die gewlinschte Wirkung haben wird, hdngt zu einem
groBen Teil davon ab, welche Rechtsmittel und Sanktionen das innerstaatliche Recht zur Verfligung
stellt. Die Mitgliedstaaten konnen zwar entscheiden, welche Rechtsmittel und Sanktionen bei VerstéBen
gegen das EU-Gleichstellungsrecht gelten (z. B. Entschadigung, Wiedereinstellung, strafrechtliche
Sanktionen, Ordnungsstrafen usw.), das Unionsrecht schreibt jedoch vor, dass VerstdBe gegen das
Diskriminierungsverbot mit wirksamen, verhaltnismaBigen und abschreckenden Sanktionen zu ahnden
sind. Diese Vorgaben wurden urspriinglich vom EuGH entwickelt und erst spéter in das Gleichstellungsrecht
der Union Ubernommen (siehe Art. 18 und Art. 25 der Richtlinie 2006/54/EG sowie Art. 8 und Art. 14
der Richtlinie 2004/113/EG). Entschadigung und Schmerzensgeld missen auBerdem verhaltnismaBig
zum erlittenen Schaden sein. Die Festlegung einer Héchstgrenze darf dies im Prinzip nicht einschranken.
Entsprechend darf das nationale Recht auch die Berechnung von Zinsen nicht ausschlieBen.?!

(i) Arten von Rechtsmitteln und Sanktionen

Weil die Mitgliedstaaten hier einige Autonomie genieBen, gibt es bei den Rechtsmitteln und Sanktionen,
die Opfern zur Verfiigung stehen, eine enorme Bandbreite. Dazu gehoren die folgenden Rechtsmittel und
Sanktionen, die auch vom jeweiligen VerstoB gegen das Gleichstellungsrecht abhangen:

— Erklarung Uber die Rechte der beschwerdefiihrenden Partei (Vereinigtes Konigreich);

- Antrag auf Aufhebung rechtswidriger Bestimmungen (Belgien, Griechenland, Liechtenstein,
Serbien), Unwirksamkeit diskriminierender Bestimmungen und Praktiken (Bulgarien, Frankreich,
Italien, Luxemburg, Malta, Spanien), Verbot oder Beendigung der diskriminierenden Handlungen

121 Siehe zum Beispiel die Rechtssache C-271/92, M. Helen Marshall / Southampton und South-West Hampshire Area Health
Authority, Slg. 1993, 1-4397 (Marshall Il) sowie die Rechtssache C-180/95, Nils Draehmpaehl / Urania Immobilienservice OHG,
Slg. 1997, 1-2195 (Draehmpaehl).
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(Bulgarien, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Norwegen, Serbien, das Vereinigte
Konigreich) bzw. Klage auf Erstattung (Slowakei, Slowenien, Tiirkei);

- gewisses Recht auf Wiedereinstellung (Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, EJR Mazedonien, Niederlande, Osterreich, Portugal,
Rumanien, Slowenien, Spanien, Tiirkei, Ungarn, Zypern) bzw. auf Nichtigkeit der Kindigung
(Estland, Griechenland, Schweden, Spanien) und der Ablehnung einer Einstellung oder Beférderung
(Griechenland);

- Entschadigung (Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Malta,
EJR Mazedonien, Niederlande, Osterreich, Portugal, Rumédnien, Schweden, Serbien, Spanien,
Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich), auch ausdriicklich mit Zinsen
(Griechenland, Irland, Litauen, Zypern) und Schmerzensgeld fir immaterielle bzw. ideelle
Schdden (Bulgarien, Ddnemark, Estland, Griechenland, Island, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Norwegen, Polen (in der Praxis), Rumdnien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern),
wenn der Ruf, die gesellschaftliche Stellung oder Wiirde des Opfers verletzt wurde (Tschechische
Republik) oder das Opfer durch Viktimisierung zusatzlich belastet wurde (Irland);

— Zahlung von Geldstrafen und BuBgeldern (Belgien, Bulgarien, Danemark, Finnland, Griechenland,
Island, Lettland, Luxemburg, EJR Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Rumanien, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Tiirkei, Ungarn, Zypern),

- Verweigerung oder Entzug bestimmter staatlicher Leistungen oder finanzieller Vergiinstigungen
(Italien, Portugal);

- automatische Geltung der glnstigsten Gehaltsregelung fiir Angestellte beiderlei Geschlechts,
vorausgesetzt sie leisten die gleiche bzw. gleichwertige Arbeit (Griechenland, Portugal)

- Veroffentlichung der Gerichtsentscheidung (Serbien) auf Kosten der beklagten Partei (Kroatien)
oder Veroffentlichung der Entscheidung auf der Webseite der beklagten Partei und der Webseite der
Gleichbehandlungskommission (Ungarn);

- befristete MaBnahmen zur Verhinderung von diskriminierender Behandlung und irreparablen Schaden
(Serbien).

In den Niederlanden konnen Opfer einer diskriminierenden Kindigung seit dem 1. Juli 2015 vor
Gericht statt auf Wiedereinstellung auf eine angemessene Entschadigung klagen. Bisher wurden in
Diskriminierungsfallen Entschadigungen kaum jemals geltend gemacht (oder gar zugesprochen). Dies
soll sich durch Reform &ndern. Zum 1. Juli 2015 wurde ferner eine ,Ubergangsleistung” eingefiihrt.
Jeder Arbeitnehmer, der mit einem befristeten oder unbefristeten Vertrag mindestens zwei Jahre lang
beschaftigt war, hat im Falle einer Kiindigung Anspruch auf diese Leistung, sofern die Kiindigung nicht
aufgrund eines schwerwiegenden Fehlverhaltens des Beschaftigten erfolgt ist. Die irische Expertin
beschreibt einen Fall, in dem der Kladgerin (einer sehr hochrangigen Managerin im Bereich Vertrieb und
Marketing) fir eine diskriminierende Kindigung wahrend des Mutterschaftsurlaubs und die zusétzliche
Belastungen durch Viktimisierung eine Entschadigung von insgesamt 315 000 Euro zugesprochen wurde.
Das schwedische Recht kennt eine ,Diskriminierungsentschadigung®, die sich nach dem Obersten
Gericht des Landes aus Schmerzensgeld und einer praventiven Entschadigung zusammensetzt. In
der Tiirkei sieht das neue Gesetz Uber die Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution vor, dass
die Menschenrechts- und Gleichstellungsbehérde Verwarnungen aussprechen und Ordnungsstrafen
verhangen kann und dass die Schwere des VerstoBes, die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Taters/
der Taterin sowie eine eventuelle Mehrfachdiskriminierung als erschwerende Faktoren beriicksichtigt
werden konnen. Diskriminierende Handlungen werden mit BuBgeldern zwischen 1000 TL und 15 000 TL
geahndet.!?? Kommt die Einrichtung zu dem Ergebnis, dass die diskriminierende Handlung eine Straftat
darstellt, bringt sie diese zur Anzeige. In Portugal wurde 2017 ein neues Gesetz verabschiedet, das
speziell den Schutz der Opfer von Beldstigungen starkt, indem es ihnen ein Recht auf Entschadigung
einrdumt und Arbeitgeber dazu verpflichtet, einen Verhaltenskodex in Bezug auf belastigende Praktiken im
Unternehmen einzufiihren sowie Disziplinarverfahren gegen beldstigende Personen einzuleiten. AuBerdem
wurde der Kindigungsschutz auf Zeugen von belastigenden Praktiken ausgedehnt, die diese Praktiken

122 Aufgrund der hohen Fluktuation der tiirkischen Lira wird keine Umrechnung in Euro vorgenommen.
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anzeigen. Nach dem deutschen Opferentschadigungsgesetz kdnnen Opfer geschlechtsspezifischer
Gewalt einen Anspruch auf Entschadigung geltend machen, wenn der Tater nicht identifiziert wird. Eine
wichtige einschrankende Bedingung ist jedoch, dass es sich um eine Gewalttat physischer Natur handeln
muss, wenngleich die auszugleichenden Folgen auch schwere psychische Beeintrachtigungen oder Leiden
beinhalten konnen. Opfer von Nachstellungen oder Hassreden, einschlieBlich Vergewaltigungs- und
Morddrohungen, von Rachepornos oder Cybermobbing haben daher, unabhangig von der Schwere und
Dauer ihres Leidens, keinen Anspruch auf Entschadigung.

Wahrend die Hohe der Entschadigung in den meisten Landern gedeckelt ist (siehe unten), ist dies in
Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen und dem Vereinigten Koénigreich nicht der Fall. Auch
in Litauen hat die Entschadigung fir immaterielle Schaden keine Obergrenze, allerdings sprechen die
Gerichte kaum je héhere Schmerzensgeldsummen zu. So musste beispielsweise ein Arbeitgeber, der sich
geweigert hatte, Roma-Frauen als Servicekréfte in einer Bar zu beschaftigen, den 2,5 fachen Mindestlohn
als Schmerzensgeld fir immaterielle Schaden wegen der Nichteinstellung zahlen. In Slowenien gibt
es fur Schadensersatzzahlungen im privaten Sektor keine Obergrenze, wohl aber fir immaterielle
Schéaden. In Ruméanien missen mutmabBliche Opfer geschlechtsbezogener Diskriminierung zundchst eine
Beschwerde bei ihrem Arbeitgeber oder Dienstleister einreichen, bevor sie bei Gericht oder der nationalen
Gleichbehandlungsstelle klagen konnen. Diese Regelung gilt nicht fiir mutmabBliche Opfer, die aus anderen
Grinden diskriminiert werden.

Auch strafrechtliche Sanktionen sind in zahlreichen Staaten mdglich, allerdings fir unterschiedliche
Formen von geschlechtsbezogener Diskriminierung:

— Diskriminierung im Bereich Beschaftigung und beim Zugang zu Gitern und Dienstleistungen kann in
Belgien mit zwischen einem Monat und einem Jahr Haft bestraft werden;

- das finnische Strafgesetzbuch verbietet Diskriminierung am Arbeitsplatz sowie schwere Formen der
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und weiterer Diskriminierungsgriinde, z. B. wegen familidrer
Verhdltnisse, beim Zugang zu Beschaftigung und am Arbeitsplatz. Die Strafe fiir Ersteres ist eine
Geldstrafe oder bis zu sechs Monate Haft und fir Letzteres eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft;

- nach dem franzosischen Arbeitsgesetzbuch liegt die Hochststrafe fir Arbeitgeber bei einem
Jahr Haft und einer Geldstrafe von 3750 Euro und nach dem Strafgesetzbuch kann jede Form der
Diskriminierung mit hochstens drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 45 000 Euro geahndet
werden. Diese Sanktionen werden jedoch nur selten verhangt;

- in Zypern sind vorsatzliche VerstoBe gegen das Verbot der Gehaltsdiskriminierung strafbar und
werden mit einer Geldstrafe bis zu 6860 Euro und/oder bis zu sechs Monaten Haft bestraft. AuBerdem
macht sich strafbar und wird mit einer Geldstrafe bis 7000 Euro und/oder bis zu sechs Monaten Haft
bestraft, wer gegen die Strafbestimmungen in Bezug auf Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
verstoBt;

- in Kroatien ist sexuelle Beldstigung eines Untergebenen oder Abhéngigen oder einer aufgrund des
Alters, einer Erkrankung, Behinderung, eines Abhangigkeitsverhdltnisses, einer Schwangerschaft
oder schwerer korperlicher oder geistiger Einschrankungen besonders schiitzenswerten Person eine
Straftat, die mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden kann;

- in Griechenland kann die ,Verletzung der sexuellen Wiirde“ mit Haft zwischen sechs Monaten und 3
Jahren und einer Geldstrafe von mindestens 1000 Euro geahndet werden, wenn dabei die Situation
eines Arbeitnehmers oder eines Stellenbewerbers ausgenutzt wurde;

- in der Tiirkei konnen fur Straftaten gegen die sexuelle Unverletzlichkeit, einschlieBlich Beldstigungen
und sexuelle Ubergriffe, strafrechtliche Sanktionen verhangt werden, die je nach Schwere der Tat
Freiheitsstrafen unterschiedlicher Dauer, von drei Monaten bis zu zwolf Jahren und mehr, umfassen;

- inLitauen sind fiir schwere Diskriminierung unter anderem aufgrund des Geschlechts eine Verurteilung
zu gemeinnutziger Arbeit und bis zu drei Jahre Haft vorgesehen, diese Sanktionen wurden bisher
jedoch noch nicht verhangt;

— in Serbien kénnen VerstéBe gegen das Gleichstellungsrecht grundsétzlich mit 3 Monaten bis 5 Jahren
Haft geahndet werden;
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— in Malta sind bei Viktimisierung und (sexueller Beldstigung) Geldstrafen oder bis zu 6 Monaten Haft
maoglich;

- in Polen wird sehr schwere und wiederholte Verletzung von Arbeitnehmerrechten mit bis zu 2 Jahren
Haft und Geldstrafen geahndet, bei besonders schwerer sexueller Beldstigung sind eine Beschrankung
der Freiheit des Verurteilten und bis zu 3 Jahre Haft maglich;

- auch in Osterreich gilt schwere sexuelle Beldstigung als Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu
sechs Monaten oder Geldstrafen bedroht ist;

- in der EJR Mazedonien sind VerstoBe gegen das Gleichstellungsgesetz strafbar und koénnen zu
Geldstrafen bzw. Haft fihren;

— in Norwegen und Portugal sind strafrechtliche Sanktionen fir Diskriminierung aus jedwedem Grund
in privaten und 6ffentlichen Beschaftigungsverhaltnissen vorgesehen, die jedoch nur aus Geldstrafen
bestehen;

— die mit dem italienischen Dekret Nr. 8 vom 15. Januar 2016 vollzogene Entkriminalisierung brachte
Anderungen bei den Sanktionen fiir VerstéBe gegen das Verbot geschlechtsbezogener Diskriminierung
in den Arbeitsbeziehungen mit sich: geringfligige strafrechtliche Sanktionen (BuBgelder von 250
bis 1500 Euro) wurden durch Ordnungsstrafen von 5000 bis 10 000 Euro ersetzt. Die Anderung
betrifft alle Félle von Diskriminierung, die unter das Gesetz (iber die Chancengleichheit von Frauen und
Mannern fallen, d. h. alle Aspekte der Arbeitsbeziehungen in allen Sektoren, sowohl im 6ffentlichen als
auch im privaten.

(ii) Ungeldste Probleme

Ziemlich viele Ldnderexperten und -expertinnen sind der Ansicht, dass ihr nationales Recht die
allgemeinen unionsrechtlichen Vorgaben in Bezug auf wirksame, verhaltnismaBige und abschreckende
Sanktionen nicht (oder nicht vollstandig) erfillt (Bulgarien, Finnland, Lettland, EJR Mazedonien,
Montenegro, Niederlande, Polen, Rumadnien, Serbien, Slowakei, Ungarn) oder stellen fest, dass
diesbezliglich weiterhin schwerwiegende Probleme bestehen (Deutschland, Estland, Schweden,
Spanien, Tschechische Republik). In Griechenland sind die Sanktionen zwar wirksam, verhaltnismaBig
und abschreckend, die Opfer scheuen jedoch aufgrund von verfahrensrechtlichen und soziodkonomischen
Problemen davor zurtick, ihre Rechte mithilfe eines Gerichtsverfahrens durchzusetzen (siehe dazu auch
den folgenden Abschnitt).

Ein wichtiges, weit verbreitetes Problem betrifft die (feste und/oder geringe) Hohe von Schadensersatz und
Schmerzensgeld und in einigen Landern auch deren Anwendung durch die Gerichte (Belgien, Bulgarien,
Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Malta, Montenegro, Niederlande, Polen, Rumanien, Serbien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn). Nach Ansicht der Expertinnen und Experten erfiillen sie nicht,
wie vorgegeben, eine abschreckende Funktion und sind auch nicht angemessen an die Kosten, Dauer und
Ungewissheit gerichtlicher Verfahren angepasst. In der Tschechischen Republik konnen Verstoe gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz zwar mit Geldstrafen bis zu 37 040 Euro geahndet werden, tatséchlich
wurde eine so hohe Strafe von den Arbeitsaufsichtsbehdrden aber noch nie verhangt. 2014 verhangten sie
rund 50 Geldstrafen in einer Gesamthdhe von nicht mehr als 13 000 Euro. Nach Ansicht der spanischen
Expertin sind die Rechtsmittel und Sanktionen in der Theorie verhaltnismaBig, in der Praxis lassen sich
immaterielle Schaden jedoch nur schwer beweisen und wenn die Gerichte solche Schaden anerkennen,
sprechen sie eher geringe Schmerzensgeldbetrdge zu. Bestimmte Sanktionen kénnen auBerdem nur von
der Arbeitsaufsichtsbehdrde verhangt werden, fiir die eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts keine
sehr hohe Prioritat hat. In dhnlicher Weise werden auch in Serbien Diskriminierungsverfahren in der Praxis
nicht besonders dringlich gehandhabt und die Sanktionen fiir immaterielle Schaden lagen bisher zwischen
40 und 830 Euro, einer im Vergleich zu anderen Gesetzen eher symbolischen Summe. Selbst in Fallen
schwerer Diskriminierung haben die Gerichte nur Mindeststrafen verhangt und auch die Durchsetzung von
Gerichtsurteilen ist problematisch. In Ungarn waren im Jahr 2015 die von der Gleichbehandlungsbehérde
verhdngten BuBgelder extrem niedrig: in zwei Fallen von Diskriminierung im Beschaftigungsbereich, in
denen die Bewerbung einer Kamerafrau und die einer Fahrerin aus Griinden des Geschlechts abgelehnt
worden waren, wurden lediglich 310 Euro verhangt. Dieses Jahr hat die Gleichbehandlungsbehérde in 33
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der insgesamt 240 entschiedenen Félle einen Versto3 gegen das Gleichbehandlungsgebot festgestellt und
in 27 dieser Falle ein BuBgeld verhangt. Die Summe derselben belief sich auf circa 26 000 Euro, was nur
geringfligig Uber dem Betrag liegt, der maximal in einem einzelnen Fall verhangt werden kann.}?> 2016
stiegen die Betrage der BuBgelder erheblich an; nach wie vor liegen sie jedoch weit unter dem derzeit
gultigen Hochstbetrag (1500-3000 Euro im Vergleich zum gesetzlichen Hochstbetrag von 20 000 Euro).
Hohere BuBgelder wurden vor allem in Fallen verhangt, in denen schwangere Frauen wéhrend der Probezeit
entlassen wurden. In den Niederlanden entschied das Bezirksgericht Limburg in einem kirzlichen
Rechtsstreit,'?* dass eine Arbeitnehmerin, deren Vertrag aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht verlangert
worden war, keinen Anspruch auf Ausgleich eines Vermodgensschadens (Einkommensschaden) hatte, da
es nach Ansicht des Gerichts wahrscheinlich war, dass der Vertrag nur noch einmal um ein weiteres
Jahr verlangert worden und danach ausgelaufen ware. In diesem Jahr hatte die Arbeitnehmerin auch
eine Sozialleistung erhalten und somit keinen Einkommensschaden erlitten. Des Weiteren gewdhrte das
Gericht einen Ausgleich fiir immateriellen Schaden in Héhe von lediglich 1000 Euro, was dem Erfordernis
einer wirksamen, verhaltnismaBigen und abschreckenden Sanktion nicht entspricht.

In Litauen verhdngen die Ombudsstelle fiir Chancengleichheit und die Gerichte fiir VerstoBe gegen
das Gleichstellungsrecht nur selten hartere Sanktionen. In Finnland ist es nach Ansicht der Expertin
problematisch, dass die Entschadigung reduziert oder ganz aufgehoben werden kann, wenn das Gericht
dies unter Berlicksichtigung der wirtschaftlichen Lage des/der Beklagten, seiner/ihrer Bemihungen,
die Schaden durch seine Handlung zu minimieren, oder anderer Umstande flr angemessen halt. Die
schwedische Expertin hat auf die spezifische Beschrankung hingewiesen, die fir den wirtschaftlichen
Ausgleich bei Einstellungen und Beftrderungen gilt und die in diesen Fdllen die Mdglichkeit von
Entschadigungen zusatzlich zum ,Diskriminierungsausgleich® ausschlieft. Diese Beschréankung, die
sich aus der schwedischen Doktrin des ,Hiring-at-will“ ergibt, kann in Anbetracht des Grundsatzes
des gleichberechtigten Zugangs zu Beschaftigung und dessen wirksamer Umsetzung mdglicherweise
in Frage gestellt werden. In Irland kann eine Entschadigung nur fir Diskriminierung aus einem
Diskriminierungsgrund zugesprochen werden, auch wenn im konkreten Fall mehrere Griinde zusammen
kommen. Auch ist zweifelhaft, ob die Entschadigung ,real und wirksam* sein kann, wenn die Betrédge
auch dann gedeckelt sind, wenn eine Mehrfachdiskriminierung vorliegt. Obgleich in Norwegen kaum
einschldgiges Fallrecht vorliegt und daher auch kaum Sanktionen verhangt werden, ist es nennenswert,
dass in drei aktuellen Fallen hohe Geldstrafen von tber 12 000 Euro verhangt worden sind, was zum
Beispiel im Vergleich mit Féllen rechtswidriger Kiindigung sehr hoch ist. In Rumanien liegen die moglichen
BuBgelder zwar zwischen 680 und 22 720 Euro, die nationale Gleichbehandlungsstelle bleibt jedoch meist
in der Nahe des Mindestbetrags und auch die von Gerichten zugesprochenen Schmerzensgeldsummen
sind sehr niedrig und als Sanktion damit kaum wirksam. In der Tiirkei sind Entschadigungen auf héchstens
vier Monatsgehalter beschrankt. In Malta reichen BuBgelder bzw. Entschadigungen von 116,47 bis
2329,27 Euro, je nachdem welcher Versto3 gegen das Gleichstellungsrecht festgestellt wurde. Man ist
sich einig, dass diese Betrage zu niedrig sind, um abschreckend zu wirken. In Polen ist die Hohe der
Entschadigung zwar nicht gedeckelt, die in der Praxis zugesprochenen Schadensersatzsummen sind in
der Regel jedoch zu niedrig, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Die mazedonische Expertin
wies darauf hin, dass die Arbeitsaufsichtsbehérde nun zwar befugt ist, ohne gerichtliches Verfahren
Ordnungsstrafen zu verhangen, die Hohe der Ordnungsstrafen, die verhangt werden konnen, jedoch
erheblich gesenkt wurde. Eine Ordnungsstrafe, die bisher 400 Euro betrug, ist nun beispielsweise auf
70 Euro beschrankt.!?> Die italienische Expertin halt die mit dem Dekret Nr. 8 vom 15. Januar 2016
erfolgte Entkriminalisierung — wenngleich es deren Ziel ist, die Arbeitsbelastung der Strafgerichte zu
reduzieren - fir einen Rickschritt in der Wirksamkeit der Sanktionen. Die neuen Sanktionen sind zwar
harter als die vorherigen, haben jedoch sowohl die stérker abschreckende Wirkung von strafrechtlichen
Sanktionen als auch die Durchsetzbarkeit des speziellen Verfahrens nach Artikel 15 des Dekrets Nr.

123  http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/taj2015 1#szamok (letzter Zugriff am 9. Oktober 2016).

124 Bezirksgericht Limburg, 13. Dezember 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12124.

125 Die Anderung dieses Gesetzes erfolgte in einem kurzen Verfahren ohne jegliche Diskussion (in einer Plenarsitzung bzw. in
der Sitzung der Kommission fiir die Chancengleichheit von Frauen und Mannern), http://www.sobranie.mk/materialdetails.
nspx?materialld=c88da9f4-f206-491a-aa81-714494a882bd.
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124/2004 verloren, das es dem Arbeitgeber ermdglichte, durch Wiederherstellung des rechtmaBigen
Zustands (d. h. Beendigung der rechtswidrigen Situation, sofern mdglich) und die Zahlung eines Viertels
des maximalen BuBgeldes einen Strafprozess zu vermeiden.

Andere Probleme betreffen beispielsweise die hemmende Wirkung alter, unflexibler Rechtsprechung des
belgischen Kassationshofs, nach der kein Gericht die Wiedereinstellung eines Arbeitnehmers im Rahmen
eines Beschéftigungsvertrags anordnen darf. Sofern die Diskriminierung die Folge eines Tarifvertrags
ist, haften Arbeitgeber in Deutschland nur dann, wenn sie schwer fahrlassig oder vorsatzlich gehandelt
haben. AuBerdem miussen Arbeitgeber und die Anbieter von Gltern und Dienstleistungen nur dann
Schadensersatz leisten, wenn sie aus eigenem Verschulden fir die Diskriminierung haftbar sind. Diese
Bedingungen behindern die Durchsetzung, und ein weiteres Problem liegt darin, dass die Entschadigung,
die flr personliche Schaden gewéhrt wird, sehr bescheiden ist. In der EJR Mazedonien gelten das
schwache Rechtssystem und die mangelnde Handlungsféhigkeit der Gleichbehandlungsstelle und des
Antidiskriminierungskommission als besonders problematisch. In Island liegt die Beweislast zwar
beim Arbeitgeber, dennoch fallt es Klagern schwer, genug Beweise zu sammeln, um ihren Fall vor den
Beschwerdeausschuss zu bringen. Die Klausel, die es Arbeitnehmern erlaubt, ihre Verglitungsbedingungen
offen zu legen, ist alles andere als ein Garant fur Transparenz. Im Gegenteil erscheint die Klausel
als Vorwand, um das eigentliche Problem nicht angehen zu mdissen. In Norwegen sind Opfer von
Diskriminierung damit unzufrieden, dass der Gleichbehandlungsombudsmann und das Schiedsgericht fir
Gleichbehandlung nicht berechtigt sind, eine Entschadigung zuzusprechen, wenn eine Diskriminierung
nachgewiesen wurde. Da der Gleichbehandlungsombudsmann jedes Jahr 90 % aller Diskriminierungsfalle
behandelt, bedeutet dies, dass die im norwegischen Recht vorgesehenen Sanktionen in der Praxis kaum
angewendet werden.!?® Die montenegrinische Expertin wies auf allgemeinere Aspekte wie die langsame
Reaktion der staatlichen Organe und anderer Beteiligter, die massive Blirokratie und die Mentalitdtsbarriere
hin, die problematisch sind.

10.4 Zugang zu den Gerichten

Ein weiteres Problem, das fiir die wirksame Einhaltung und Durchsetzung des Gleichstellungsrechts
der EU von besonderer Bedeutung ist, betrifft den angemessenen Zugang von mutmaBlichen
Diskriminierungsopfern zu Gerichten. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet sicherzustellen, dass alle
Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten fir
verletzt halten, ihre Anspriiche auf dem Gerichtsweg geltend machen kénnen, selbst wenn das Verhaltnis,
wahrend dessen die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. Nach der Rechtsprechung
des EuGH miussen die nationalen Gerichte einen wirksamen Rechtsschutz bieten und der Zugang zu
gerichtlichen Verfahren muss gewahrleistet sein (z. B. Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54/EG).1?” Auch
in dieser Hinsicht gibt es in den fir diesen Bericht untersuchten Landern weiterhin einige Probleme und
Hindernisse, die nicht unbedingt immer rechtlicher Art sind.

(i) Geringe Zahl von Klagen und Erklarungsfaktoren

Obwohl der Zugang zu den Gerichten an sich in allen Léandern gewéahrleistet ist, bleibt das weit verbreitete
Problem bestehen, dass die Anzahl der Klagen in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Manner in
vielen Landern weiterhin (sehr) gering ist. Neben den niedrigen Entschadigungssummen, die Opfer davon
abhalten, ein Gerichtsverfahren anzustrengen (siehe vorangehender Abschnitt), gehdren die folgenden

126 Im neuen Gleichbehandlungs- und Nichtdiskriminierungsgesetz von 2017 (LOV-2017-06-16-51), das am 01.01.2018 in Kraft
tritt, wurde die Struktur des Ombudsmanns und des Schiedsgerichts neu geregelt. Das neue Schiedsgericht ist nun befugt,
sowohl Schadensersatz als auch Entschadigung fiir immaterielle Schaden zu gewahren; vgl. discriminersombudsloven (LOV-
2017-06-16-50) Art. 12.

127 Stdndige Rechtsprechung seit der Rechtssache C-222/84, Marguerite Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary, Slg. 1986, 1-01651.
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Aspekte zu den haufigsten Problemen und Hindernissen, denen sich Opfer von Diskriminierung gegentiber
sehen und die womdglich die geringe Zahl von Klagen erklaren:

- Verfahrenskosten (Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Kroatien, Lettland, EJR Mazedonien,
Norwegen, Polen, Slowakei, Vereinigtes Konigreich; wichtig ist, dass in letztgenanntem Land
die Gebihrenverordnung, die potenziellen Klagern eine finanzielle Belastung auferlegte, 2017 vom
Supreme Court fir rechtswidrig befunden wurde, weil sie gegen das Recht auf wirksame Beschwerde
im Sinne des Unionsrechts verstieB und die Durchsetzung der EU-Arbeitsrechte unverhéltnismaBig
stark einschrankte);

— zu kurze Fristen fur die Einleitung von Verfahren (Deutschland, Vereinigtes Kénigreich);

— Dauer der Verfahren (Estland, Griechenland, Italien, Kroatien, Norwegen, Slowenien, Ungarn);

- Bedingungen fir einen Anspruch auf Rechtshilfe (Belgien, Griechenland);

- fehlende Klagebefugnis fiir Verbénde und Vereine (Deutschland; nur fiir Betriebsrate moglich, wurde
von diesen bisher aber nicht genutzt);

- fehlendes Vertrauen in die Gerichte bzw. das Rechtssystem (Estland, Italien, EJR Mazedonien,
Montenegro);

— nur Gerichte konnen Entschadigungen zusprechen und diese erkennen die Entscheidung der
Gleichbehandlungsstelle nicht als Grundlage fir einen Entschadigungsanspruch an (Bulgarien,
Ungarn);

- mangelnder Zugang zu Informationen, insbesondere zu anderen einschldagigen Urteilen (Kroatien,
Lettland);

- zu geringer Nutzen eines Gerichtsverfahrens (dies wurde im vorigen Abschnitt ausfihrlich behandelt);

- das ,Stigma“ als ,Unruhestifter”, das mit derartigen Fallen verbunden ist (Estland, Kroatien, Malta,
Tschechische Republik) und Furcht vor Rache oder Viktimisierung (Griechenland, Lettland,
Liechtenstein, EJR Mazedonien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich);

— Leben in einer kleinen Gemeinschaft (Estland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Montenegro);

— Sorge der Kldger, dass ihnen nicht geglaubt wird (Vereinigtes Konigreich) und Probleme, die Klage
zu beweisen (Griechenland, Italien, Lettland, Tiirkei);

- kein Verstdndnis und fehlende Unterstlitzung in der Familie (Montenegro, Serbien);

- fehlendes Bewusstsein und mangelnde Kenntnisse des Gleichstellungsrechts (Estland, Italien,
Montenegro, Serbien);

- fehlende Erfahrung und Gewohnheit, die eigenen Rechte zu verteidigen (Estland);

- keine qualifizierte und erfahrene Rechtsberatung und Unterstiitzung (Griechenland, Vereinigtes
Konigreich),

— tief verankerte traditionelle geschlechtsspezifische Stereotypen, durch die Ungleichbehandlung eher
toleriert wird (Montenegro, Serbien);

- die soziotkonomische Krise, die daraus resultierende hohe Frauenarbeitslosigkeit und Langzeit-
arbeitslosigkeit sowie die niedrigen und an strenge Bedingungen geknlipften Arbeitslosenleistungen
(Griechenland).

Ein weiterer Faktor, der als Grund fir die mangelnde Bereitschaft genannt wurde, vor Gericht zu ziehen, ist
das derzeit hdufig verwendete Konzept der ,Diversitat”, in dem Geschlecht nur eines von vielen Kriterien
ist, wodurch der Fokus in Politik und Medien auf andere Themen gelenkt wird. In Belgien werden die
Gehaltsskalen in der Privatwirtschaft in Tarifvertragen festgelegt und Klagen gegen Gehaltsdiskriminierung
gelten daher als reichlich gewagt. Die ungarische Expertin merkt an, dass der Zugang zu Gerichten
zwar gesetzlich gewahrleistet ist, die Rechtsprechung der niederen Instanzen jedoch groBe Liicken in der
Rechtspraxis in vier Bereichen aufweist: die weite Auslegung der gesetzlichen Ausnahmebestimmungen,
fehlende Bereitschaft, abschreckende Entschadigungen zuzusprechen, Bagatellisierung von Gewalt
gegen Frauen und ungeniigende Anwendung der Beweislastregelung. Andererseits kénnte eine Anderung
der Vorschriften bezlglich Schmerzensgeld in der Zukunft zu wirksameren, verhaltnismaBigeren und
abschreckenderen Sanktionen fihren. Ein Urteil des Obersten Gerichts in Island in einem Rechtsstreit um
sexuelle Belastigung diirfte Opfer nicht gerade zu einer Klage ermutigen. Die Frau in dieser Rechtssache
verklagte ihren Arbeitgeber auf Ersatz des immateriellen Schadens, weil ihr Vorgesetzter sie wahrend
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einer Geschaftsreise sexuell beldstigt hatte. Das Oberste Gericht bezeichnete das Verhaltens des Mannes
zwar als ,véllig unangemessen” (er lud sie zu sich in einen Whirlpool ein, in dem er nackt saB und klopfte
an ihre Zimmertdr, eine Stunde nachdem sie zu Bett gegangen war), kam jedoch zu dem Schluss, dass nur
explizit sexuelle Handlungen (,andere Sachen usw.”) als sexuelle Beldstigung gelten kdnnen.

(ii) Rechtshilfe und finanzielle Hilfe

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Frage, welche Arten der Rechtshilfe mutmaBlichen Opfern von
geschlechtsbezogener Diskriminierung zur Verfligung stehen. Auch hier ist das Bild recht uneinheitlich,
insbesondere, wenn man zwischen finanzieller Hilfe und Rechtsberatung bzw. rechtlicher Unterstiitzung
unterscheidet (siehe zu Letzterem Punkt (iii) und Abschnitt 11.4).

In manchen Landern wird keine Prozesskostenhilfe angeboten (Qsterreich, Litauen, Luxemburg,
Rumanien), in anderenist sie einkommensabhéangig (Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Island, Lettland, Malta, Montenegro, Norwegen, Polen, Schweden, Ungarn,) oder
steht nur in bestimmten Fallen (EJR Mazedonien, Tiirkei) oder vor speziellen Gerichten zur Verfiigung
(Zypern). In Island kann finanzielle Hilfe auch gewahrt werden, wenn das Urteil zu der Rechtssache groBe
Bedeutung oder schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschaftigung, den sozialen Status oder andere
personliche Umstande des Klagers haben kann. Der Rechtshilfeausschuss berticksichtigt aber auch andere
Faktoren, z. B. ob der Kléger eine Beilegung angestrebt hat, etwa durch eine Verwaltungsbeschwerde, und
ob die Klage voraussichtlich Erfolg hat. Dabei wird die Rechtsprechung beriicksichtigt, was angesichts der
oben erwdahnten Entscheidung des Obersten Gerichts dazu fihrt, dass die Chancen mutmaBlicher Opfer
einer sexuellen Belastigung auf Rechtshilfe nicht besonders hoch sind. In der Tiirkei missen Gewaltopfer
keine Rechtskosten tragen. In Montenegro erhalten Opfer von geschlechtsbezogener Diskriminierung in
der Regel kostenlose Rechtshilfe von NROs in Form von Informationen, Rechtsberatung und rechtlicher
Vertretung. In Polen kann der Kléager das Gericht bitten, einen gesetzlichen Vertreter zu bestellen, der ihn
in dem Fall vertritt. In Mazedonien wurde das erste Urteil, in dem Diskriminierung einer schwangeren
Arbeitnehmerin nach dem Gesetz zur Verhinderung von und zum Schutz vor Diskriminierung festgestellt
wurde, am 3. Marz 2016, also sechs Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes, und dank der finanziellen
Unterstlitzung einer internationalen NRO gefallt. In der Tiirkei sind Beschwerden bei der Menschenrechts-
und Gleichstellungsinstitution kostenlos, und Aufgabe der Institution ist es, Diskriminierung auf Antrag und
von Amts wegen zu untersuchen, im Falle von Diskriminierung BuBgelder gegen nattirliche Personen und
offentliche/private Rechtstrager zu verhangen sowie Betroffene in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
zu unterstiitzen und zu beraten. In den Entscheidungen der Einrichtung sind auch die rechtlichen Mittel/
Verfahren anzugeben, die den Parteien zur Verfligung stehen, um die Entscheidungen anzufechten.
Sowohl natdrliche als auch juristische Personen kénnen Beschwerden wegen Diskriminierung einreichen.
Beschwerden kdénnen direkt bei der Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution oder Giber Gouverneure
in Stadten bzw. Untergouverneure in Kleinstadten eingereicht werden.

In den Niederlanden wurde die kostenlose Rechtshilfe flir Menschen mit geringem Einkommen in den
letzten Jahren im Zug der allgemeinen Sparpolitik eingeschrankt. In Portugal haben Diskriminierungsopfer
kostenlosen Zugang zu Gerichten und bei finanziellen Schwierigkeiten hat der Klager das Recht auf einen
Staatsanwalt und muss keine Verfahrenskosten zahlen. In Serbien gibt es keine kostenlose Rechtshilfe,
jedochmuissenKlagerdie Verfahrenskosten nicht vorstrecken, sondern diese werden aus einem gerichtlichen
Fonds gezahlt. In Schweden konnen sich Opfer von geschlechtsbezogener Diskriminierung in allen
Lebensbereichen durch den Gleichstellungsombudsmann kostenlos vertreten lassen. Der Ombudsmann
entscheidet jedoch selbst, welche Falle er vor Gericht bringt, und die Zahl der angestrengten Verfahren
(25 im Jahr 2014) ist im Verhaltnis zu den Beschwerdezahlen (1949, von denen 224 genauer untersucht
wurden) sehr gering. Auch Gewerkschaften bieten eine kostenlose Rechtshilfe an. Im Vereinigten
Konigreich ist Rechtshilfe teilweise beim Landgericht und im Falle einer Rechtsbeschwerde vor dem
Hohen Gerichtshof verfiigbar. Allerdings besteht nur in ganz bestimmten Fallen Anrecht auf diese Hilfe, die
Einkommensgrenze ist sehr niedrig und die Rechtshilfe ist auf staatsrechtliche Klagen beschrankt. Daher
haben potenzielle Klager nur eine duBerste eingeschrankte Chance auf Rechtshilfe. In Griechenland
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besteht nur dann ein Anspruch auf Rechtshilfe, wenn das Rechtsmittel zulassig und nicht offensichtlich
unbegrtindet ist. Opfer von Angriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung, von sexuellem Missbrauch zum
finanziellen Nutzen oder von hauslicher Gewalt, die eine Strafanzeige stellen, sind ohne jede weitere
Bedingung von allen Verfahrenskosten befreit. In Osterreich bieten gesetzliche Arbeitnehmerverbinde
und Gewerkschaften eine kostenfreie Rechtsberatung in arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Fragen
und in dringenden Féllen Gbernehmen sie auch kostenlos die rechtliche Vertretung ihrer Mitglieder tber
alle Instanzen. Parteien kdnnen auBerdem beim zustandigen Gericht Prozesskostenhilfe beantragen; diese
kann neben Erleichterungen bei den Gerichtsgebiihren auch die Vertretung durch einen Rechtsanwalt
beinhalten. Prozesskostenhilfe kann gewdhrt werden, wenn die Partei bestimmte finanzielle Kriterien
erfullt und die Verfolgung des Anspruchs rechtliche Schwierigkeiten aufwirft.

(iii) Klagerecht von Interessengruppen, Gleichbehandlungsstellen und Sozialpartnern

In den meisten Landern konnen Interessengruppen im Bereich Antidiskriminierung bzw. Gleichstellung
oder andere Rechtspersonen im Namen von mutmaBlichen Opfern von geschlechtsbezogener
Diskriminierung klagen oder diese vor Gericht vertreten (Belgien, Bulgarien, Danemark, Estland,
Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Serbien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern). In Griechenland sind die einschldgigen Bestimmungen
(was die Voraussetzungen flir eine Anrufung der Gerichte seitens juristischer Personen betrifft) jedoch
falsch formuliert, ohnedies nicht sehr bekannt und werden auch nicht haufig angewendet, da sie nicht
in die Prozessordnungen eingearbeitet wurden. Dabei muss es nicht immer um geschlechtsbezogene
Diskriminierung gehen, sondern z. B. um den Schutz von Verbraucherrechten (wie in der Rechtssache Test-
Achats) oder einfach darum, dass Gewerkschaften ihren Mitgliedern rechtliche Hilfe anbieten (Belgien).
Besonders hilfreich ist dabei, dass sie in einigen Fallen auch die Verfahrenskosten tragen. Der folgende
grobe Uberblick zeigt jedoch, dass die nationalen Rechtsvorschriften die Klagevollmachten zum Teil sehr
einschranken.

In Osterreich ist dieses Klagerecht auf den so genannten ,Klagsverband* beschrénkt, eine Dachorganisation
mehrerer Nichtregierungsorganisationen, die sich im Kampf gegen Diskriminierung engagieren. In
Portugal sind im Bereich Diskriminierung entsprechende Klagen in allen Fallen zuldssig, in denen die
Organisation, die das Verfahren anstrengt, ein kollektives Interesse an der Forderung der Gleichstellung
nachweisen kann. Auch die kollektiven Vertreter eines Diskriminierungsopfers (z. B. Gewerkschaften)
konnen im Namen des Opfers ein Gerichtsverfahren einleiten oder das Opfer bei einem Verfahren
unterstiitzen. In Frankreich sind Gewerkschaften auch ohne entsprechende Vollmacht berechtigt, im
Namen eines mutmabBlichen Opfers zu klagen, wogegen andere Verbande das schriftliche Einverstandnis
des Klagers bendtigen. In Spanien gibt es theoretisch viele Mechanismen fir eine Intervention durch
Interessengruppen und Rechtspersonen zum Schutz von Diskriminierungsopfern. Diese Mdglichkeiten
werden jedoch nur selten wahrgenommen und in den meisten Fallen von Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts reichen einzelne Opfer Klage bei Gericht ein. In Serbien kdnnen Gewerkschaften Klage wegen
Diskriminierung einreichen, wenn groBere Gruppen von Personen betroffen sind oder das individuelle
Opfer der Klage zugestimmt hat. Auch in Danemark, Finnland und Italien kénnen Gewerkschaften Falle
vor Gericht bringen und in Bulgarien und Schweden dirfen sowohl Gewerkschaften als auch andere
gemeinnltzige Organisationen wegen Diskriminierung Klage einreichen, wobei die Gewerkschaften
ein Vorzugsrecht genieBen. Der Kommissar fiir Gleichstellung und Gleichbehandlung in Estland hatte
ebenfalls gerne das Recht, Diskriminierungsfélle vor Gericht zu bringen, das Justizministerium lehnt
diesen Vorschlag jedoch ab. In Griechenland sind NROs zwar klagebefugt, kénnen diese Befugnis jedoch
aufgrund fehlender Mittel nicht angemessen nutzen. In der Slowakei kdnnen NROs Opfer nur vor den
ordentlichen Gerichten vertreten, nicht jedoch vor dem Verfassungsgericht. Der finnische Ombudsmann
ist befugt, Opfer vor Gericht zu unterstiitzen, diese Mdglichkeit wurde aber bisher noch nicht genutzt. In
anderen Landern sind solche Rechtspersonen nicht berechtigt, im Namen eines Opfers zu klagen, weil diese
ihren Fall selbst vor Gericht bringen missen (Deutschland, Irland) und lediglich beraten oder finanziell
unterstiitzt werden dirfen (Finnland, EJR Mazedonien, Vereinigtes Kénigreich). In Rumanien kdnnen
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Gewerkschaften und NROs mutmaBliche Opfer seit einer Uberarbeitung des Gleichstellungsgesetzes im
Jahr 2012 nur noch in Verwaltungsverfahren vertreten und nicht bei gerichtlichen Verfahren. In der Tiirkei
sind Interessengruppen nicht klageberechtigt, sie kdnnen nicht im Namen eines Klagers tatig werden
oder Sammelklagen anstrengen. Nur das Ministerium fur Familie und Soziales kann sich an Verfahren
beteiligen. In Montenegro kdnnen Organisationen, die sich fir den Schutz der Grundrechte engagieren,
Klage einreichen, jedoch nur mit Einwilligung der Person, die diskriminiert wurde. Auch in Malta kdnnen
sich Rechtspersonen mit einem ,legitimen Interesse im Namen oder zur Unterstiitzung des Klégers an
allen gerichtlichen Verfahren beteiligen, wenn der Kldager dem zustimmt. Das polnische Recht schlief3t
die Moglichkeit von Sammelklagen gegen Arbeitgeber aus, erlaubt es Gewerkschaften, NROs und dem
Menschenrechtsverteidiger jedoch, im Namen von Betroffenen - deren Einwilligung vorausgesetzt — vor
Gericht zu ziehen.

10.5 Gleichstellungsstellen

Seit 2002 sind die Mitgliedstaaten und EWR-Lander aufgrund der Richtlinie 2002/73/EG verpflichtet, Stellen
zur Forderung der Gleichbehandlung auszuweisen. Aufgabe dieser Stellen ist es, die Gleichbehandlung aller
Menschen ohne Ansehen ihres Geschlechts zu fordern, zu analysieren, zu beobachten und zu unterstitzen.
Sie kénnen Teil von Einrichtungen sein, die auf nationaler Ebene fiir den Schutz der Menschenrechte
bzw. der Rechte der Einzelnen zustdndig sind. Zu den Befugnissen dieser Stellen muss es gehoren,
Opfer von Diskriminierungen auf unabhdngige Weise zu unterstiitzen, unabhangige Untersuchungen
zum Thema Geschlechterdiskriminierung durchzufiihren sowie unabhéngige Berichte zu veroffentlichen
und Empfehlungen auszusprechen (siehe Art. 20 der Richtlinie 2006/54/EG und Art. 12 der Richtlinie
2004/113/EG).}%8

Alle Lander - seit kiirzestem auch die Tiirkei — haben eine Gleichstellungsstelle eingerichtet, deren Ziel
es ist, die Vorgaben der EU und des nationalen Gleichstellungsrechts umzusetzen. Allerdings gibt es
Unterschiede bei Zweck, Befugnissen und den Diskriminierungsgrinden, fur die die Stellen zustédndig sind.
Wahrend manche Lander lber spezielle Stellen verfiigen, die ausschlieBlich fiir Geschlechtergleichstellung
zustandig sind (Belgien, Island, Italien, Kroatien, Zypern), sind die entsprechenden Stellen in
den meisten Landern auch fir die Bekampfung von Diskriminierung aus anderen Griinden zustdndig
(Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland (Ausschuss fur Gleichstellung und
Nichtdiskriminierung; das Mandat des Gleichstellungsbeauftragten erstreckt sich jedoch auch auf
Geschlecht), Frankreich, Griechenland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
EJR Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Schweden, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich). In Rumanien gibt
es beide Arten von Stellen. Manche Stellen haben lediglich Informations- und/oder Recherchefunktion
(z. B. Deutschland und Luxemburg), andere kdnnen auch Beschwerden prifen, Rechtsberatung und
rechtliche Unterstiitzung leisten, (nicht bindende) Gutachten, Empfehlungen und Verwarnungen abgeben
bzw. aussprechen, eine auBergerichtliche Einigung versuchen, Klage einreichen usw. (Danemark, Estland,
Finnland, Griechenland (Rechtsweg ausgeschlossen), Island, Irland, Italien, Litauen, Montenegro,
Norwegen, Polen (Rechtsweg gegen private Akteure ausgeschlossen), Schweden, Serbien, Slowakei,
Ungarn). Manche Gleichstellungsstellen kdnnen auBerdem BuBgelder (Litauen, Ungarn, Zypern)
oder andere Sanktionen verhangen (Bulgarien). In Ungarn kann die Gleichbehandlungsbehérde nun
verlangen, dass ihre Entscheidungen nicht nur auf ihrer eigenen Webseite, sondern auch auf der Webseite
der beklagten Partei veroffentlicht werden. In den Entscheidungen der Behérde zeigt sich in den letzten
Jahren auBerdem eine Tendenz, hartere Sanktionen zu verhangen. So beliefen sich 2017 die verhéngten
GeldbuBen in 15 (von 30) Féllen, in denen ein VerstoB gegen das Gleichbehandlungsgebot festgestellt
wurde, auf insgesamt 26 500 Euro. Die irische Menschenrechts- und Gleichbehandlungskommission
kann auBerdem Unternehmen oder Gruppen von Unternehmen auffordern, einen Gleichstellungsbericht

128 Zum Thema Gleichbehandlungsstellen im Allgemeinen siehe Holtmaat, R., Katalysatoren fiir den Wandel?
Gleichbehandlungsstellen gemdB Richtlinie 2000/43/EG, 2007, abrufbar unter: https://publications.europa.eu/de/publication-
detail/-/publication/afd6e2fd-7893-4cd0-9fa7-1a7e678d8a2d/language-de/format-PDF/source-87747244.
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zu erstellen oder einen Aktionsplan fir Gleichstellung umzusetzen. Die Situation in der EJR Mazedonien
ist recht undurchsichtig, weil das Gesetz eine spezielle staatliche Stelle mit den Aufgaben einer
Gleichbehandlungsstelle betraut hat, diese jedoch nicht befugt ist, unabhangige Untersuchungen und
Kontrollen durchzufiihren oder unabhangige Berichte zu erstellen. Auch liegen keine Informationen tiber die
tatsachliche Arbeitsweise der Stelle vor. Auch die Ombudsperson kann Personen vor geschlechtsbezogener
Diskriminierung schiitzen, indem sie zum Beispiel Gruppen von Diskriminierungsopfern vor Gericht vertritt.
Die norwegische Expertin merkt an, dass die groBte Schwache des Gleichstellungsombudsfrau darin
besteht, dass weder sie noch eine andere Stelle die spezielle Aufgabe haben, Opfern von Diskriminierung
unabhangige Unterstlitzung anzubieten, die diesen Zugang zu wirksamen, verhéltnismaBigen und
abschreckenden Sanktionen im Sinne des Unionsrechts gewahrleistet.

Die kroatische Expertin stellte fest, dass viele Opfer lieber bei der Ombudsstelle fiir Gleichstellung
ein auBergerichtliches, weniger formelles und kostenloses Verfahren fiihren, als vor Gericht zu klagen.
Dies gilt auch fir Griechenland. Die Ombudsstelle untersucht 300-400 Einzelbeschwerden im Jahr.
Auch in Portugal weisen die sinkenden Klagen vor Gericht und die gleichzeitig intensive Arbeit der
nationalen Gleichbehandlungsstelle (CITE) darauf hin, dass die wirksameren MaBnahmen zur praktischen
Umsetzung des Unionsrechts auBerhalb der Gerichte stattfinden. MutmaBliche Opfer von Diskriminierung
kdnnen sich zur Beratung und zur Meldung diskriminierender Verfahren sowohl an CITE als auch an die
Arbeitsaufsichtsbehorden wenden. Die polnische Expertin hat ebenfalls beobachtet, dass in der Praxis
meist mehr durch direkte Kontakte zwischen der Arbeitsaufsichtsbehérde und dem Arbeitgeber erreicht
werden kann, als durch eine Klage. Dabei hat sie Félle mit insgesamt 581 Unternehmen untersucht, in
denen Arbeitnehmer nach dem Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub gekiindigt und andere
Arbeitnehmerrechte verletzt wurden. Die Tiirkei hat im Zuge eines neuen Gesetzes, das im April 2016
in Kraft getreten ist, die Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution geschaffen und dadurch zwei
gleichstellungspolitische Liicken geschlossen: das Fehlen eines spezifischen Antidiskriminierungsgesetzes
und das Fehlen einer Gleichbehandlungsstelle. Die Tirkei verfligt auBerdem Uber eine Ombudsstelle,
und eine der funf Ombudspersonen ist flr Frauen und Kinder zustandig. Sie kann eine Schlichtung
anstreben, ihre Félle jedoch auch vor Gericht bringen, wo dann das (nicht bindende) Gutachten der
Ombudsperson berticksichtigt wird. Die franzésische Ombudsstelle kann Opfer bei der Vorbereitung
einer Klage gegen diskriminierende Stellen unterstiitzen und auf Grundlage einer speziellen Befugnis
Untersuchungen durchfiihren und die Beklagten um eine Stellungnahme ersuchen. Zu diesem Zweck
kann sie Zeugen horen und sonstige Beweise sammeln und sogar vor Ort direkt Informationen erfassen.
Sie kann Empfehlungen erstellen und veréffentlichen und damit den Beklagten zur Einhaltung des
Gleichstellungsrechts auffordern. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist die Einrichtung der
sogenannten ,Antidiskriminierungsbliros“ in den Niederlanden. Alle Gebietskérperschaften sind
verpflichtet, ein Antidiskriminierungsbiro einzurichten und zu finanzieren. Hauptaufgabe der Biros
ist es, Opfer von Diskriminierung zu unterstiitzen und den Stand der Gleichstellung zu Uberwachen.
Obwohl die estnische Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsbehérde jedes Jahr mehr Beschwerden
entgegennimmt, sind ihre Mittel knapp. In Montenegro wurde der ,0mbudsmann“ damit beauftragt,
Diskriminierungsfalle, die vor den verschiedenen Durchsetzungsorganen betrieben werden, kontrollierend
zu begleiten. Berichten des Ombudsmanns zufolge wird seine Arbeit, abgesehen von Defiziten bei den
personellen und finanziellen Ressourcen, durch die mangelnde Erfassung von Diskriminierungsfallen
erschwert. Das Antidiskriminierungsgesetz selbst ist zwar klar und kategorisch, die Verordnungen und
Vorschriften zu diesem Gesetz sind jedoch véllig vage und vieldeutig. Der Ombudsmann hat dartiber
bereits berichtet, ebenso wie Uber die Ungereimtheiten und Ungenauigkeiten der Leitlinien zum Inhalt
und zur Methode der gesonderten Erfassung gemeldeter Diskriminierungsfalle,'?® mit denen spezielle
Register in Form einer elektronischen Datenbank erstellt werden sollen, die dem Ombudsmann einen
direkten Zugriff auf die entsprechenden Daten ermdglichen sollen.’*® Im Dezember 2016 beauftragte die
schwedische Regierung einen Ausschuss mit dem Aufbau einer neuen Behérde. Vom 1. Januar 2018

129 Amtsblatt von Montenegro Nr. 50/2014.
130 Ebd, S.135.
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an sorgt diese Behérde fiir Uberwachung, Analyse, Koordination und die erforderliche Unterstiitzung im
Bereich Geschlechtergleichstellung.

10.6 Sozialpartner

Neben NROs und anderen Interessengruppen sind auch die Sozialpartner zunehmend gefordert, an der
Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung mitzuwirken. Die Mitgliedstaaten und EWR-Lander sind
verpflichtet, zur Forderung der Gleichbehandlung den Dialog zwischen den sozialpartnerschaftlichen
Organisationen voranzutreiben. Zu diesem Dialog kann es zum Beispiel gehdren, Praktiken zur Forderung
der Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz zu tberwachen, flexible Arbeitsbedingungen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fordern sowie Kollektivvereinbarungen, Verhaltensregeln,
Untersuchungen oder den Erfahrungsaustausch und bewdhrte Verfahren auf dem Gebiet der
Geschlechtergleichstellung kontrollierend zu begleiten. Die Mitgliedstaaten sind auBerdem verpflichtet, die
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu ersuchen, Gleichbehandlung in planmaBiger und systematischer Weise
zu fordern sowie den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und/oder deren Vertretern und Vertreterinnen
in angemessenen regelmaBigen Abstanden Informationen Uber Gleichbehandlungsfragen zur Verfligung
zu stellen. Diese Informationen kénnen eine Ubersicht (iber den Anteil von Ménnern und Frauen auf
verschiedenen Ebenen des Betriebs, ihre Entgelte und Entgeltunterschiede sowie mdgliche MaBnahmen
zur Verbesserung der Situation in Zusammenarbeit mit den Belegschaftsvertreterinnen und -vertretern
enthalten (Art. 21 und Art. 22 der Richtlinie 2006/54/EG sowie Art. 11 der Richtlinie 2004/113/EG).

Allerdings hat es den Anschein, dass die Sozialpartner in manchen Landern in diesem Bereich keine
besondere Rolle spielen (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Rumanien, Slowakei,
Tschechische Republik, Tiirkei, Vereinigtes Kénigreich) oder keine klaren Ergebnisse vorweisen
kénnen (Island, Italien, Malta, EJR Mazedonien, Norwegen).

In anderen Landern spielen die Sozialpartner durch die folgenden MaBnahmen eine wichtigere Rolle bei
der Entwicklung und Forderung des Gleichstellungsrechts:

— Erstellung von Gutachten (Belgien, Kroatien, Griechenland, Osterreich) auch in gerichtlichen
Verfahren (Polen);

- Uberwachung der Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften durch die Arbeitgeber (Polen);

- Einreichung von Klagen und Unterstlitzung von Gewerkschaftsmitgliedern bei deren Klage (Belgien,
Finnland, Griechenland, Polen, Schweden, Ungarn);

— Anregung der Debatte zu Themen wie Entgeltgleichheit und positive Manahmen (Niederlande,
Schweden);

— Zusammenarbeit mit Gleichbehandlungsstellen (Liechtenstein);

— Vertreter der Sozialpartner sind gesetzliche Mitglieder nationaler Gleichbehandlungskommissionen
oder -stellen (Griechenland, Italien) und haben Mitspracherecht bei Gutachten der Kommission
(Bsterreich);

- es gibt eine gesetzliche Pflicht, den Sozialpartnern neue Gesetze zur Anhérung vorzulegen, und
Gesetze, bei denen dieses Verfahren missachtet wurde, sind nicht verfassungskonform und damit
unguiltig (Portugal) oder die Beteiligung der Sozialpartner ist eine politische Tradition (Norwegen,
Slowenien);

- in Estland legte der Gleichstellungsrat, ein aus 22 Vertretern unterschiedlicher Organisationen
bestehendes beratendes Gremium des Sozialministeriums, nach der Parlamentswahl im Frihjahr
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2015 Empfehlungen an die Regierung zur Forderung der Geschlechtergleichstellung im Zeitraum
2015-2018 vor und lieB diese allen im neuen Parlament vertretenen Parteien zukommen;3?
- Tarifvertrage (siehe Abschnitt 11.7).

In manchen Landern spielen die Sozialpartner in diesem Bereich eine wichtige Rolle. In Frankreich gibt
es eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, vor allem durch die Pflicht, jahrliche
Verhandlungen zu den Themen Gleichstellung und Verdienstabstand zwischen Frauen und Méannern zu
flhren. Seit 2012 konnen Unternehmen, die ihrer Pflicht zu Verhandlungen und zum Abschluss von Vertragen
zur Geschlechtergleichstellung nicht nachkommen, mit Sanktionen belegt werden. In Irland haben sowohl
die Arbeitgeberverbénde als auch die Gewerkschaften wesentlich zur Umsetzung des Gleichstellungsrechts
beigetragen, obwohl sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind. In Zypern spielen die Sozialpartner
durch den Arbeitsberatungsrat eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung des Gleichstellungsrechts.
In Serbien verfligt der Verband der eigenstandigen Gewerkschaften seit 2002 Uber einen speziellen
Frauenausschuss, der zahlreiche Initiativen zur Bekdmpfung von geschlechtsbezogener Diskriminierung,
zur Starkung der Rechte der Frau und zum Mutterschutz angestoBen hat. Interessanterweise missen
Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen in Tarifverhandlungen méglichst sicherstellen, dass 30 %
der Vertreter in den Verhandlungsausschiissen dem weniger stark reprasentierten Geschlecht angehéren.
In Griechenland haben groBe Gewerkschaften spezielle Sekretariate fiir Frauen/Gleichstellung; die
Mdglichkeiten der Gewerkschaften, Diskriminierungsfalle vor Gericht zu bringen, sind allerdings begrenzt,
weil die einschlagigen unionsrechtlichen Vorschriften unzureichend umgesetzt und die einschléagigen
nationalen Bestimmungen nicht in die Prozessordnungen aufgenommen wurden. In Finnland kdnnen die
Gewerkschaften auch das Arbeitsgericht oder den Ausschuss fiir Gleichstellung und Nichtdiskriminierung
anrufen und nehmen die Sozialpartner entsprechend Einfluss, indem sie Rechtsvorschriften zu séamtlichen
Aspekten des Arbeitslebens vorschlagen und entwerfen, einschlieBlich des gesamten Gleichstellungsrechts.
Traditionell haben die Sozialpartner auBerdem gemeinsame Gesprache zu Gleichstellungsthemen.

In anderen Landern konnte der Beitrag der Gewerkschaften groBer sein, wenn man ihre traditionell
starke Stellung bedenkt. In Schweden ist der Arbeitsmarkt von einer hohen Organisationsdichte
gepragt, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite, und 75 % der Arbeitnehmer gehdren
einer Gewerkschaft an. Besonders in Bereichen, die nicht gesetzlich geregelt sind, wie bei den Léhnen,
oder in denen halb-obligatorische Regeln Abweichungen in Tarifvertrdgen erlauben, spielen sie eine
wichtige Rolle. Auch auf dem d@nischen Arbeitsmarkt spielen die Sozialpartner eine fiihrende Rolle.
Die meisten arbeitsrechtlichen Klagen, die bei den ordentlichen Gerichten eingereicht werden, werden
von Gewerkschaften im Namen eines Mitglieds vorgebracht. Wenn der Anspruch aus einem Tarifvertrag
stammt, sind die Sozialpartner sogar die einzigen Akteure, die den Anspruch durchsetzen kénnen. In
Portugal werden zwar alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen regelmaBig mit den Sozialpartnern
diskutiert, einschlieBlich von Regelungen zu Gleichstellung, dennoch gilt die Gleichstellung von Frauen
und Mannern bei den Sozialpartner traditionell nicht als besonders wichtig.

10.7 Tarifvertrage

Ergénzend zum vorigen Abschnitt soll nun die Bedeutung von Tarifvertragen als Mittel zur Umsetzung
des Gleichstellungsrechts der EU untersucht werden. Auch hier zeigen die nationalen Systeme ein
uneinheitliches Bild. Grundsatzlich kénnen Tarifvertrage die gleiche bindende Wirkung entfalten wie

131 In den Empfehlungen wurde finf vorrangige Ziele genannt: 1) Verminderung der negativen Auswirkungen von
Geschlechterstereotypen auf den Alltag und die Entscheidungen von Frauen und Mannern sowie auf die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung, 2) Forderung gleicher wirtschaftlicher Unabhangigkeit fiir Frauen und Manner,

3) Verbesserung des Geschlechtergleichgewichts auf allen Ebenen des Managements und der Entscheidungsfindung,

4) Verbesserung der Lebensqualitat fiir Frauen und Manner und 5) Férderung der systematischen und wirksamen
Umsetzung des Gender Mainstreaming. 2016 nahm der Rat auch zu dem Entwurf des Sozialentwicklungsplans 2016-2023
Stellung, der die gleichstellungspolitischen Schwerpunkte der Regierung beinhaltet und auch die friiheren Vorschldage des
Rates beriicksichtigt.
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andere Vertrdge, in den meisten Léandern sind sie jedoch fiir Parteien, die sie nicht unterzeichnet haben,
nicht verbindlich, es sei denn, es wurden entsprechende besondere MaBnahmen ergriffen.

In manchen Staaten sind Tarifvertrage zur Férderung der Gleichstellung immens wichtig (Griechenland,
Osterreich, Schweden). In Schweden bestimmen Tarifvertrdge die allgemeinen Arbeitsbedingungen
und insbesondere die Vergltung. Diese Tarifvertrage sind flr Arbeitgeber und die Mitglieder der
unterzeichnenden Gewerkschaft bindend. Da die Regelung von Gehaltern vollstandig bei den Sozialpartnern
liegt, haben sie auch eine besondere Verpflichtung zur Minderung des Verdienstabstands zwischen
Frauen und Mannern. Allerdings kénnen sie dies ausschlieBlich auf der Grundlage des allgemeinen
Diskriminierungsverbots erreichen, weil es in dieser Hinsicht keine anderen spezifischen Bestimmungen
gibt. Weil die Sozialpartner eine starke Autonomie genie3en und der schwedische Arbeitsmarkt eine hohe
Geschlechtertrennung aufweist, lasst sich das schwedische System der Gehaltsermittlung nur schwer
einschéatzen. In Osterreich sind Kollektivvertrdge ebenfalls Grundlage fiir die nationale Lohnpolitik und
konnen auch verschiedene ArbeitsplatzmaBnahmen mit einbeziehen. Der Staat nimmt keinen Einfluss
auf die Kollektivvertragsverhandlungen und Kollektivvertrage haben den rechtlichen Status verbindlicher
arbeitsrechtlicher Verordnungen. Kollektivvertrage gelten fur alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer des
betreffenden Sektors oder Wirtschaftszweigs und flirdas gesamte Staatsgebiet oder zumindest fiir regionale
Gebiete (z. B. fiir eines der Bundeslénder). Die Tarifparteien haben den Grundsatz der Entgeltgleichheit
seit vielen Jahren eingehalten, was zum Beispiel zur Beseitigung spezieller Niedriglohngruppen flr
Arbeitnehmerinnen gefihrt hat. Tarifvertrage werden auch zur Umsetzung progressiver Bestimmungen
genutzt, z. B. in Bezug auf zusatzlichen bezahlten oder unbezahlten Elternurlaub, positive MaBnahmen
usw. Portugal verfolgt bei der Durchsetzung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit mithilfe von
Tarifvertrdgen einen interessanten Ansatz. Wenn ein Tarifvertrag oder eine unternehmensinterne Regelung
eine bestimmte Form der Verglitung auf Manner oder Frauen beschrankt, gelten diese Regelungen nach
den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches automatisch fiir Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts, sofern
sie die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten. AuBerdem schreibt das Arbeitsgesetzbuch vor, dass die
nationale Gleichbehandlungsstelle Tarifvertrage direkt nach ihrer Verdffentlichung auf moglicherweise
diskriminierende Regelungen tberprift. Dies hat sich als duBerst effizientes Verfahren erwiesen. Entweder
kann die Gleichbehandlungsstelle die Sozialpartner davon Uberzeugen, die fragliche Regelung zu dndern,
oder, wenn dies nicht gelingt, wird sie von einem Gericht fur null und nichtig erklart. In Zypern werden
Tarifvertrage ebenfalls zur Umsetzung des Gleichstellungsrechts genutzt, sie haben jedoch keine
Rechtskraft. In Danemark sind Tarifvertrdge zwar nicht allgemein gliltig, aber dennoch eine wichtige
Rechtsquelle, weil sie durch das Gleichstellungsrecht erganzt werden und einen ahnlichen Schutz bieten,
wie er gesetzlich vorgeschrieben ist. In Belgien wurde ein spezieller Tarifvertrag zur Entgeltgleichheit
verabschiedet, der durch eine konigliche Verordnung allgemein verbindlich ist. In den Niederlanden
enthalten Tarifvertrdge besonders giinstige Bestimmungen, die die gesetzlichen Regelungen erganzen,
zum Beispiel beim Recht auf Betreuungsplédtze, Betreuungsurlaub und Elternurlaub. Seit der Grundsatz
der Gleichstellung von Frauen und Méannern in die griechische Verfassung aufgenommen wurde, haben
die Sozialpartner haufiger Gleichstellungsfragen in Tarifverhandlungen geregelt und schrittweise die
unmittelbare Gehaltsdiskriminierung beseitigt. Es gibt jedoch weiterhin eine mittelbare Diskriminierung
bei den Systemen zur beruflichen Einstufung in Tarifvertragen. AuBerdem haben die Sozialpartner den
Mutter- und Elternschutz verbessert. Um die Entgeltgleichheit in bestimmten Sektoren zu gewahrleisten,
gelten in Norwegen acht Tarifvertrage landesweit. Alle wichtigen Tarifvertrage nennen die Gleichstellung
von Frauen und Mannern als spezielle Zielvorgabe.

Allerdings haben einige Landerexpertinnen und -experten auch berichtet, dass Tarifvertrédge nicht als
(reales) Mittel zur Umsetzung des EU-Gleichstellungsrechts genutzt werden (Bulgarien, Deutschland,
Estland, Finnland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Polen,
Rumanien, Slowenien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich), dass nicht
alle Tarifvertrage Klauseln zur Férderung der Gleichstellung enthalten (Liechtenstein, EJR Mazedonien)
oder dass die in Tarifvertragen enthaltenen innovativen MaBnahmen reine Formalien darstellen und
nicht zu konkreten MaBnahmen fihren (Frankreich). In einigen Féllen enthalten Tarifvertrage sogar
Bestimmungen, die die Ungleichbehandlung von Frauen und Mannern weiter verstarken (Deutschland,
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Kroatien). In Deutschland werden die Organisationen der Sozialpartner noch zu einem groBen Teil von
Mannern dominiert. Dies verhindert nach Ansicht der Expertin, dass Tarifvertrage als wirksame Mittel zur
Umsetzung des Gleichstellungsrechts genutzt werden. In Ungarn werden Tarifvertrage hauptséachlich auf
Unternehmensebene abgeschlossen und dirfen dabei von gesetzlichen Bestimmungen abweichen. Aus
diesem Grund scheinen sie zur Umsetzung des Gleichstellungsrechts wenig geeignet. Seit Einfiihrung des
neuen Arbeitsgesetzbuchs werden Tarifvertrdge genutzt, um Arbeitnehmerrechte zu schwachen. Auch in
Finnland dienen Tarifvertrége nicht der Umsetzung des Gleichstellungsrechts der EU, mdglicherweise mit
Ausnahmeunverbindlicher MaBnahmen in Form von Empfehlungen an die Sozialpartner. In Griechenland
wird das System der Tarifvertrage seit 2010 durch wiederholte und umfassende gesetzliche Eingriffe
in die Tarifverhandlungen schrittweise demontiert. AuBerdem wurde die Hierarchie von Tarifvertragen
umgekehrt, sodass unternehmensweite Vertrage (in denen die Verhandlungsmacht von Frauen geringer
ist) nun Vorrang vor branchenweiten Abkommen haben. Auch die Festlegung von Mindestléhnen wurde
fur das gesamte Land aus den Tarifverhandlungen gestrichen und die Mindestléhne wurden inzwischen
gesetzlich in einer Weise abgesenkt, dass eine Diskriminierung aufgrund des Alters vorliegt. Diese
MaBnahmen wurden in Absichtserklarungen als Bedingungen fiir weitere Zahlungen an das verschuldete
Land vorgegeben. In der Slowakei werden in Tarifvertrdgen im Bereich Gleichstellung meist nur
Regelungen zu den Arbeitsbedingungen von Schwangeren oder von Arbeitnehmern, die junge Kinder
betreuen, aufgenommen. In Luxemburg sind die Sozialpartner gesetzlich verpflichtet, die Ergebnisse
ihrer Verhandlungen, auch zur Umsetzung von Gleichstellungsplénen zu veréffentlichen. Dies ist jedoch
nicht besonders effizient, weil die Sozialpartner meist nicht mehr berichten, als dass das Thema behandelt
wurde.

Wie sich an einem kuirzlich veréffentlichten Fall der ungarischen Gleichbehandlungsstelle zeigt, enthalten
Tarifvertrage bisweilen immer noch Regelungen, die gegen die Gleichbehandlungsvorschriften verstoBen.
In dem konkreten Fall enthielt der Tarifvertrag eine Regelung, auf deren Grundlage ein Arbeitgeber einer
Arbeitnehmerin keinen Gutschein (eine Form von Leistung) gewahrte, wahrend sie im Mutterschaftsurlaub
war. Die Gleichbehandlungsstelle und das Arbeitsgericht kamen zu dem Ergebnis, dass dies gegen
die Vorschriften Uber Lohngleichheit verstieB, und dem Arbeitgeber wurde vom Gericht auferlegt, der
Arbeitnehmerin die Lohndifferenz zu bezahlen. Weitere Sanktionen wurden nicht verhéngt.!*?

132 EBH/19/2016, http://egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/ebh192016.
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11 Zusammenfassung: Recht in der Theorie und Recht in der Praxis

Die in diesem Bericht vorgestellte vergleichende Analyse der Rechtslage in 35 europdischen Landern in
allen Bereichen des EU-Gleichstellungsrechts zeigt, dass viel erreicht wurde und dass 2017 einige nach wie
vor bestehende diskriminierende Vorschriften (z. B. unterschiedliche Rentenalter in Italien) aufgehoben
wurden. Es ist jedoch auch klar, dass nach wie vor viele Herausforderungen bestehen. Trotz der in vielen
Landern geltenden Rechtsvorschriften gibt es weiterhin spezifische Probleme bei der Umsetzung und
Anwendung des Gleichstellungsrechts der EU in allen untersuchten Bereichen. Diese betreffen nicht nur
substantielle Mangel in der Gesetzgebung und deren Anwendung durch nationale Gerichte, sondern
auch den ,Flickenteppich“ aus geltenden nationalen Gesetzen, der die Klarheit und Einheitlichkeit des
nationalen Rechts im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Mannern einschrankt. Einige Experten
und Expertinnen sind der Auffassung, dass die Umsetzung ein eher formaler Prozess geblieben ist und die
Gleichstellungsgesetze niemals wirklich geprift und geandert wurden, um die tatsachliche, substantielle
Gleichstellung von Frauen zu férdern und um zu beurteilen, ob diese Gesetze die gewtinschten Ergebnisse
liefern.

Neben den spezifischen Problemen des nationalen Gleichstellungsrechts hat der Bericht auch eine Reihe
allgemeinerer Probleme aufgezeigt, die in vielen oder zumindest in einer erheblichen Anzahl von Léndern
auftreten.

Das geschlechtsspezifische Verdienstgefalle bleibt eines der Hauptanliegen. Positiv zu vermerken ist in
diesem Zusammenhang die Starkung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung einiger
praktischer Instrumente in verschiedenen Staaten, deren Ziel es ist, die Anwendung des Grundsatzes
des gleichen Entgelts zu verbessern und reale Fortschritte zu erzielen. Anschaulichstes Beispiel daftr ist
die Einflihrung eines verbindlichen Zertifizierungssystems fiir Entgeltgleichheit in Island, das auf einem
Equal-Pay-Managementstandard basiert, aber auch einer kostenlosen Geltungssoftware zur Messung
des Verdienstgefélles in Polen. Das 2017 in Deutschland eingefiihrte Entgelttransparenzgesetz weist
hingegen noch einige Defizite — etwa die Notwendigkeit, vergleichbare Beschéftigte anzugeben, und
Probleme beziiglich der Beweislast — auf, die echte Fortschritte behindern und den Zugang zur Justiz
weiterhin hemmen werden. Die Ausnahme fir tarifvertragliche Entgeltregelungen stellt ebenfalls ein
wichtiges Hindernis fiir die Analyse und Beseitigung struktureller Entgeltdiskriminierung dar. Hinzu kommt,
dass der Grundsatz der Entgeltgleichheit durch isolierte TransparenzmafBnahmen - ohne die Méglichkeit,
Kollektiv- oder Sammelklagen anzustrengen, mehr Rechte fiir Betriebsrate und verbindliche Auflagen -
nicht gestarkt werden wird.*** In diesem Sinne sollte mehr Transparenz als Voraussetzung, nicht jedoch
als Ersatz fir die Durchsetzung des Antidiskriminierungsrechts gelten.

Eine weitere generelle Sorge betrifft die Durchsetzung des Gleichstellungsrechts, die als eine der groBten
Herausforderungen der Zukunft gelten muss, da der Mangel an Rechtsstreiten in den meisten Landern
als Indikator daflir gewertet werden kann, dass die praktische Wirksamkeit des Rechtsrahmens schwach
ist. In Abschnitt 11.4 wurden zahlreiche Faktoren beschrieben, mit denen sich die geringen Klagezahlen
erklaren lassen. Diese Faktoren missen eingehender untersucht werden und wir brauchen eine
umfassende politische Strategie zur Losung dieses Problems. Diese Faktoren verweisen aber auch auf
andere grundlegende Probleme, wie mangelnde Transparenz und den fehlenden Zugang zu Informationen.
Nicht nur die Systeme der Gehalts- und Lohnbestimmung sind undurchsichtig und nur schwer (iber Daten
und Statistiken zugénglich, sondern zum Beispiel auch die Rechtsprechung zum Gleichstellungsrecht. In
manchen Landern werden einschlagige Urteile nicht veroffentlicht oder sind kaum zugénglich. Nicht nur,
dass dies wahrscheinlich Grund fiir widerspriichliche Rechtsauslegungen der Gerichte ist — es tragt auch
nicht dazu bei, das allgemeine Bewusstsein aller Beteiligten fir das Gleichstellungsrecht zu starken.
In diesem Zusammenhang muss auch die eingeschrankte oder falsche Berichterstattung tber Falle
von geschlechtsbezogener Diskriminierung in den Medien kritisiert werden. Dies verstarkt ein weiteres,

133 Vgl. Deutscher Juristinnenbund, https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K1/st17-05/; https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/
K1/pm18-11/.
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von den meisten Expertinnen und Experten angesprochenes Problem: das fehlende Fachwissen und
fehlende Kenntnisse bei Richtern und Gleichbehandlungsstellen, aber auch bei Anwalten und Opfern von
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

Die wirksame Durchsetzung wird aber auch durch Dauer und Kosten juristischer Verfahren behindert. Wie
die Expertin aus dem Vereinigten Konigreich sehr treffend beobachtet, besteht das ,eigentliche Problem
im Vereinigten Konigreich darin, dass die Durchsetzung schwierig und inzwischen so teuer ist, dass die
gesetzlichen Rechte Gefahr laufen, bald nur noch auf dem Papier zu bestehen”. Auch die Lage in Norwegen
spricht Bande. Hier werden die meisten Diskriminierungsfalle vor die Ombudsfrau oder das Tribunal fir
Gleichstellung gebracht, weil diese Verfahren einfach und kostenlos sind. Allerdings sind diese Stellen nicht
berechtigt, dem Opfer eine Entschadigung zuzusprechen, wenn sie eine Diskriminierung bestatigen. Auch
die niedrigen Entschadigungssummen, die in vielen Landern von den Gerichten zugesprochen werden,
schrecken viele Opfer davon ab, Giberhaupt eine Klage anzustrengen. AuBerdem ist es sehr zweifelhaft, ob
die Obergrenzen fur Entschadigungsleistungen, die in vielen nationalen Gesetzen festgelegt sind, mit den
unionsrechtlichen Vorgaben in Einklang gebracht werden kénnen. Nur die Landerberichte zu Frankreich
und Irland sind in dieser Hinsicht optimistisch, weil sie eine Zunahme der Gerichtsverfahren, eine gute
Kenntnis der Rechtsinstrumente zum Schutz vor Diskriminierung und einen leichten Zugang zu juristischen
Verfahren zeigen.

Auch die Rolle der Sozialpartner bei der Umsetzung und Forderung des Gleichstellungsrechts ist
problematisch. Hier zeigt der Bericht, dass die Sozialpartner in vielen Landern eine aktivere Rolle
Ubernehmen und weitaus mehr leisten konnten. Tatsachlich hat die Autonomie der Sozialpartner
in einigen Landern, die es ihnen manchmal erlaubt, von gesetzlichen Regelungen abzuweichen, die
Gleichstellung von Mannern und Frauen bislang nicht wesentlich vorangebracht. In einigen Fallen hatte
sie sogar negative Auswirkungen. Die Sozialpartner kénnten die Gleichstellung von Frauen und Mannern
in Tarifverhandlungen und -vertragen weit starker beriicksichtigen. Auf einer allgemeinen Ebene haben
einige Landerexpertinnen und -experten festgestellt, dass die Gleichstellung von Frauen und Méannern
insgesamt zu wenig beachtet und nicht als Prioritat wahrgenommen wird. Hier kdnnte von Gesetzgebern
und Verwaltungen, aber auch von den Gleichbehandlungsstellen mehr getan werden, um die Gleichstellung
in allen Politikfeldern starker zu integrieren. Jingste politische und administrative Reformen in einer
Reihe von Landern verscharfen dieses Problem und gefahrden die Unabhangigkeit der Justiz und/oder der
Gleichstellungsstellen (Estland, Polen, Ungarn).

Zuletzt soll hier noch ein sehr beunruhigender Trend angesprochen werden, der in mehreren Berichten
beschrieben wurde, namlich das Phdanomen der Mehrfachdiskriminierung und das derzeitige
Wiedererstarken geschlechtsspezifischer Stereotypen, traditioneller Familienwerte und Geschlechterrollen,
die Frauen in ihrer Wabhlfreiheit einschranken und sowohl Politik als auch Gesetzgebung und
Rechtsprechung vieler untersuchter Lander durchdringen. In einigen Landern hangt dies eindeutig mit
konservativen Regierungen zusammen (Polen, Ungarn). Jiingste MaBnahmen in Polen, die Anlass zur
Sorge geben, sind die Einflihrung einer Kindergeldregelung, die Frauen dazu animiert, den Arbeitsmarkt zu
verlassen, Haushaltskiirzungen bei den Aktivitdten des Menschenrechtskommissars und die polizeiliche
Untersuchung der Finanzverwaltung des Zentrums fir Frauenrechte, der aktivsten Frauen-NRO. In anderen
Landern hangt dies moglicherweise mit der Finanzkrise und der Sparpolitik zusammen (Griechenland).
Auch Medieninhalte kdnnen immer noch von Sexismus und Frauenfeindlichkeit geprégt sein (Serbien).
Ein weiteres sehr beunruhigendes und damit zusammenhéngendes Thema betrifft die Zahl der Félle von
(sexueller) Belastigung sowie hauslicher und geschlechtsbezogener Gewalt (z. B. Montenegro). In einigen
Landern wurden neue Gesetze erlassen, um den Schutz vor solchen Beldstigungen und Gewalttaten zu
verstdrken und diese zu verhindern und zu ahnden (Estland, Portugal, Serbien), oder der bestehende
Schutz wurde durch Rechtsprechung gestérkt (Deutschland). In anderen Landern wird das Schutzniveau
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften hingegen als unzureichend eingestuft, weil z. B. Menschen in einer
solchen Situation nicht als ,schutzbedurftige Opfer” gelten (Slowakei) oder der Ausgleich fir erlittenen
Schaden auf Falle kdrperlicher Gewalt beschrankt ist (Deutschland). Es muss sehr sorgfaltig beobachtet
werden, ob und wie sich diese Trends in ndachster Zukunft weiterentwickeln.

106






WO ERHALTE ICH EU-VEROFFENTLICHUNGEN?
Kostenlose Veroffentlichungen:

Einzelexemplar:
Uiber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

mehrere Exemplare/Poster/Karten:

bei den Vertretungen der Europdischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),
bei den Delegationen in Landern auBerhalb der Europdischen Union
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm),

Uber den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm)

oder unter der gebilhrenfreien Rufnummer 00 8006 7 8 9 10 11 (*).

(*) sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fallen entstehen auch keine
Gesprachsgebuhren (auBer bei bestimmten Telefonanbietern sowie fiir Gesprache aus Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Verdffentlichungen:

Uiber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).




o
T
>
o
LA
P
o
o
T
o
ITI
z

Amt fir Veroffentlichungen ISBN 978-92-76-00255-0  d0i:10.2838/811157



	Einleitung
	1	Allgemeiner Rechtsrahmen
	1.1	Verfassungsrechtliche Bestimmungen
	1.2	Gleichbehandlungsvorschriften
	2	Umsetzung der zentralen Begriffe
	2.1	Geschlecht/Gender/Transgender
	2.2	Unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
	2.3	Mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
	2.4	Mehrfachdiskriminierung und intersektionelle Diskriminierung
	2.5	Positive Maßnahmen
	2.6	Belästigung und sexuelle Belästigung
	2.7	Anweisung zur Diskriminierung
	2.8	Andere Formen von Diskriminierung
	3	Gleiches Entgelt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz
	3.1	Der Grundsatz der Entgeltgleichheit
	3.2	�Geltungsbereich des Grundsatzes der Entgeltgleichheit im nationalen Recht
	3.3	�Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, Zugang zu Beschäftigung und Arbeitsbedingungen
	3.3.1	Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich
	3.3.2	Ausnahmen
	3.3.3	Spezielle Probleme
	4	�Schwangerschafts-, Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub sowie andere Arten von Freistellung, die die Work-Life-Balance betreffen
	4.1	Schwangerschaft und Mutterschutz
	4.2	Mutterschaftsurlaub
	4.3	Adoptionsurlaub
	4.4	Elternurlaub
	4.5	Vaterschaftsurlaub
	4.6	Befreiungen/Freistellungen zu Pflege- und Betreuungszwecken
	4.7	Freistellung im Zusammenhang mit Ersatzmutterschaft
	4.8	Gemeinsame Nutzung des Mutterschaftsurlaubs
	4.9	Flexible Arbeitszeitregelungen
	5	Betriebliche Rentensysteme (Kapitel 2 der Richtlinie 2006/54/EG)
	5.1	�Unmittelbare und mittelbare geschlechtsbezogene Diskriminierung in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit
	5.2	Persönlicher Geltungsbereich
	5.3	Sachlicher Geltungsbereich
	5.4	Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich 
	5.5	Rechtsprechung und Beispiele für geschlechtsbezogene Diskriminierung
	5.6	Geschlecht als versicherungsmathematischer Faktor
	5.7	Schwierigkeiten
	6	Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit (Richtlinie 79/7)
	6.1	Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
	6.2	Persönlicher Geltungsbereich
	6.3	Sachlicher Geltungsbereich
	6.4	Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich
	6.5	Geschlecht als versicherungsmathematischer Faktor
	6.6	Schwierigkeiten
	7	�Selbständig Erwerbstätige (Richtlinie 2010/41/EU und Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG)
	7.1	Umsetzung der Richtlinie 2010/41/EU
	7.2	Persönlicher Geltungsbereich
	7.3	�Unterschiedliche Kategorien von selbständig Erwerbstätigen und Lebenspartnern
	7.4	Sachlicher Geltungsbereich
	7.5	Positive Maßnahmen
	7.6	Sozialer Schutz
	7.7	Mutterschaftsleistungen
	7.8	Betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit
	7.9	Ausnahmen von den Systemen der betrieblichen Sicherheit
	7.10	Diskriminierungsverbot
	8	Gleichbehandlung bei Gütern und Dienstleistungen
	9	�Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vor dem Hintergrund der Istanbul-Konvention
	10	Durchsetzung und Einhaltung
	10.1	Viktimisierung
	10.2	Beweislast
	10.3	Rechtsmittel und Sanktionen
	10.4	Zugang zu den Gerichten
	10.5	Gleichstellungsstellen
	10.6	Sozialpartner
	10.7	Tarifverträge
	11	Zusammenfassung: Recht in der Theorie und Recht in der Praxis
	Lege pagina

